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Geschäftsführer

Sehr geehrte  
Damen und Herren,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer neuen Ver-

mögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“. Damit 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, direkter Eigentümer 

von jungen Wechselkoffern und Teil der Erfolgsge-

schichte dieser Transportbehälter zu werden. Zunächst 

werden Sie sich fragen, was ein Wechselkoffer eigent-

lich ist. Sie haben sicher schon einmal einen gesehen, 

aber es noch nicht bemerkt: Wechselkoffer sehen 

so ähnlich aus wie Container, haben aber vier dünne 

Stahlstützen, auf denen man sie abstellen kann. Wenn 

ein Lkw sie transportiert, sind sie eingeklappt. 

Seit Jahrzehnten vereinfachen und beschleunigen 

Wechselkoffer das Be- und Entladen, das Transportie-

ren, Schützen und Lagern von Waren nahezu aller Art 

und haben damit die europäische Logistik, vor allem im 

deutschsprachigen Raum, revolutioniert. 

Der kostengünstige überregionale Transport von Pake-

ten ist ohne Wechselkoffer nicht denkbar. Und dieser 

Markt boomt. Versandhändler wie Amazon, Otto, Ebay 

und Zalando legen zu, und mit ihnen die sogenannte 

KEP-Branche (Kurier-, Express- und Paketbranche). Seit 

dem Jahr 2000 wächst diese trotz Finanzmarkt- und 

Weltwirtschaftskrise fast doppelt so schnell wie die Ge-

samtwirtschaft. Logistikequipment, wie beispielsweise 

Wechselkoffer, ist gefragter denn je.

Zu den besonderen Merkmalen der Vermögensanlage 

„Wechselkoffer Euro Select 7“ zählen eine Laufzeit von 

62 Monaten, monatliche Mietauszahlungen sowie eine 

feste Rückkaufverpflichtung der Emittentin zum Lauf-

zeitende. Darüber hinaus zeichnet sich das Angebot 

durch eine Rückgabeoption bei Eintritt eines persönli-

chen Härtefalls, durch ein Sonderkündigungsrecht zum 

Ablauf des 3. Mietjahres sowie durch zwei Verlänge-

rungsoptionen für den Anleger aus.

Als Anbieterin dieser Vermögensanlage verantwortet 

die Solvium Capital GmbH Konzeption, Management 

und Vertrieb gemeinsam mit ihrem Stab von Mitarbei-

tern, die auf langjährige Erfahrungen auf den Gebieten 

des Container- und Wechselkoffermanagements und 

der Logistikverwaltung zurückgreifen. Gerne stehen 

wir auch Ihnen mit unseren erprobten Marktzugängen 

bei dieser Vermögensanlage zur Seite.

Wir würden uns freuen, Sie als Anleger von „Wechselkof-

fer Euro Select 7“, als zukünftigen Partner und Eigentü-

mer dieser erfolgreichen Transportbehälter begrüßen zu  

dürfen.

Solvium Capital GmbH, diese vertreten durch:
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Prospektverantwortung |  
Vollständigkeitserklärung

Kapitel 1



88



9

Natürliche Personen übernehmen keine Verantwortung für den 

Inhalt dieses Verkaufsprospekts.

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungs-

ansprüche nur dann bestehen, wenn die Vermögensanla-

ge während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätes-

tens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten 

öffentlichen Angebot der Vermögensanlage im Inland, 

erworben wird.

Hamburg, 28. Mai 2019  (Datum der Prospektaufstellung)

Solvium Capital GmbH, diese vertreten durch:

Angaben über Personen oder 
Gesellschaften, die für den 
Inhalt des Verkaufsprospekts 
die Verantwortung übernehmen 
(§ 3 VermVerkProspV)

Die Solvium Capital GmbH, mit Sitz in Englische Planke 2, 20459 

Hamburg (nachfolgend „Anbieterin“ bzw. „Prospektverantwort- 

liche“ genannt), ist Prospektverantwortliche dieses Verkaufspro-

spekts und Anbieterin der vorliegenden Vermögensanlage.

Die Anbieterin ist die alleinige Prospektverantwortliche dieses 

Verkaufsprospekts und erklärt, vertreten durch die unterzeich-

nenden Geschäftsführer, dass ihres Wissens die Angaben im 

Verkaufsprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände 

ausgelassen worden sind.

1.  PROSPEKT VERANTWORTUNG | VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

Marc Schumann
Geschäftsführer

André Wreth
Geschäftsführer
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Die Vermögensanlage  
im Überblick | Der Wechselkoffer- 
markt | Allgemeine Angaben

Kapitel 2
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2.1.1.1 Renditeparameter

Entscheidend neben der Höhe der Rentabilität ist auch die Nach-

haltigkeit der Rentabilität. Ziel der Emittentin bei jeder Weiter-

vermietung der Wechselkoffer ist es, eine attraktive Mietrendite 

zu erzielen, in möglichst lang laufende Mietverträge, idealer-

weise über 5 Jahre und mehr, einzutreten und im Falle von An-

schlussvermietungen möglichst lang laufende Mietverträge ab-

zuschließen. 

2.1.1.2 Risikoidentifizierung und -minimierung

Im Rahmen der vorliegenden Vermögensanlage werden junge 

Wechselkoffer an Anleger veräußert. Die Emittentin wird durch 

die Solvium Capital GmbH vor Abschluß der entsprechenden 

Mietverträge die Bonität und Solvenz der Endnutzer in enger 

Abstimmung mit dem Wechselkoffervermietmanager Axis In-

termodal Deutschland GmbH intensiv prüfen. 

Die Emittentin wird durch die Solvium Capital GmbH Endnutzer 

auswählen, die nach Einschätzung der Anbieterin überwiegend 

eine hohe Sicherheit für regelmäßige Mietzahlungen gewähr-

leisten. Zudem wird das Endnutzerportfolio diversifiziert, in-

dem die Emittentin in Mietverträge mit mehreren Endnutzern 

eintreten wird. Auf diese Art und Weise entsteht ein Mietein-

nahmenpool, der aus Sicht der Anbieterin Planungssicherheit 

für die Mieteinnahmen ermöglicht. Während der Laufzeit der 

Mietverträge mit den Endnutzern erfolgt außerdem die regel-

mäßige Überprüfung des Zahlungsverhaltens, der Bonität und 

der Solvenz der Endnutzer durch die Solvium Capital GmbH im 

Auftrag der Emittentin.

2.1.2 Härtefallschutz

Die Emittentin räumt den Anlegern die Möglichkeit ein, ihre 

Wechselkoffer vor dem Ende der vereinbarten Laufzeit der Miet-

vereinbarung, erstmals nach Ablauf von 24 Monaten seit dem 

individuellen Beginn der Laufzeit der Mietvereinbarung, an die 

Emittentin zurückzuverkaufen und damit das Vertragsverhältnis 

vorzeitig zu beenden (im Folgenden „Rückgabeoption“), wenn 

ein Härtefall eintritt und weitere Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist ein Härtefall eingetreten und liegen die weiteren Vorausset-

2.1 |  Die Vermögensanlage  
im Überblick

Die Emittentin der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 

Vermögensanlage ist die Solvium Wechselkoffer Vermögensan-

lagen GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20457 Hamburg.

Mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt wird eine sonstige Anlage 

im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG in Form von sogenann-

ten Direktinvestments (nachfolgend als „Direktinvestment“ bzw.  

„Direktinvestments“ bezeichnet) in junge Wechselkoffer (nachfol-

gend als „Wechselkoffer“ bezeichnet und aus Gründen der besse-

ren Lesbarkeit stets im Plural verwendet) angeboten. 

Mit dieser Vermögensanlage haben Anleger die Möglichkeit, 

die Wechselkoffer (Anlageobjekte) von der Emittentin zu er-

werben, sie für eine Laufzeit von 60 Monaten (Laufzeit der 

Mietvereinbarung) an die Emittentin zu vermieten, hieraus 

Mietzahlungen zu erhalten und die Wechselkoffer am Ende der 

Laufzeit der Mietvereinbarung an die Emittentin zurückzuver-

kaufen. Die Emittentin schließt mit jedem Anleger einen schuld- 

rechtlichen Vertrag ab, der den Verkauf der Wechselkoffer an 

den Anleger, die Vermietung an die Emittentin und den Rückver-

kauf an die Emittentin regelt (nachfolgend als „Kauf- und Miet-

vertrag“ bezeichnet).

Der Anleger wird weder Gesellschafter der Emittentin noch ist er 

auf irgendeine andere Weise unternehmerisch an der Emittentin 

beteiligt.

2.1.1  Risikomanagement über  
Endnutzerauswahl

Die Emittentin ist im Rahmen des Endnutzerauswahlprozesses 

bestrebt, mit potentiellen Risiken verantwortungsbewusst um-

zugehen. Jede Auswahlentscheidung wird auf Basis einer soli-

den Mischung aus Vorsicht und Risikobereitschaft kalkuliert, 

ohne dabei das nötige Verhältnis zwischen Rendite und Risiko 

und damit die Rentabilität aus dem Auge zu verlieren.

2. DIE VERMÖGENSANLAGE IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT | ALLGEMEINE ANGABEN
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oder Güterwaggon aufgesetzt und durch Zapfen (sog. Twistlocks) 

verbunden. Die großen Vorteile des Wechselkoffers gegenüber 

ISO-Containern sind die Euro-Palettenbreite und die Möglichkei-

ten des kranunabhängigen Aufnehmens und Abstellens.

Für Logistikunternehmen besteht der große ökonomische Nutzen 

der Wechselkoffer darin, dass ein Lkw mehrere Wechselkoffer 

transportieren kann. Während ein Wechselkoffer an der Rampe 

beladen wird, kann der Lkw bereits weitere Transportfahrten mit 

Wechselkoffern durchführen. In der Praxis werden meist zwei  

leere Wechselkoffer, die mit Lkw und Anhänger gebracht wer-

den, abgestellt und sofort wieder zwei beladene aufgenommen 

und abtransportiert. Dieser Vorgang dauert in der Regel rund 

eine halbe Stunde. Ökonomisch: Kein Kraftfahrzeug oder Kraft-

fahrer muss während des Be- und Entladens warten, die Stand- 

und Wartezeiten sind minimal. Wechselkoffer können und wer-

den auch häufig als mobile Lager genutzt. So produzieren einige  

Unternehmen direkt „auf die Wechselkoffer“, bis sie vollgeladen 

sind und abgeholt werden können. Eine Methode, die Lagerraum-

kosten und Umschlagszeit sowie -kosten spart.

2.2.2 Die Historie des Wechselkoffers 

In Europa begann, fast zeitgleich mit der Erfindung des 

ISO-Containers durch Malcom McLean, die Deutsche Post eine 

ähnliche Erfolgsgeschichte mit den sogenannten Weberbe-

hältern. Diese enormen Paketcontainer wurden beladen und 

konnten entweder auf einen Lkw oder einen Eisenbahnwaggon 

aufgesetzt werden. Sowohl McLean als auch der deutschen 

Post ging es vorwiegend um eine effiziente Möglichkeit, den 

Güterumschlag zu beschleunigen, lange Standzeiten zu ver-

meiden und wirtschaftlicher zu agieren. Im Jahr 1971 verbes-

serte die deutsche Spedition Dachser dieses Konzept – der 

Wechselkoffer war geboren. Während die vorher entwickelten 

Wechselaufbauten auf einen Kran oder spezielle Stapler beim 

Wechselvorgang angewiesen waren, war es nun möglich, den 

kompletten Wechselaufbau ohne weitere technische Hilfsmit-

tel auf das gewünschte Trägerfahrzeug aufzusetzen, abzuneh-

men oder umzubrücken. 

Mittlerweile befinden sich schätzungsweise 280.000 bis 

300.000 Wechselkoffer in Europa im Einsatz – mit ständig 

steigender Tendenz. Die durchschnittliche Lebensdauer eines 

Wechselkoffers liegt bei über 15 Jahren. Durch moderne Korro-

zungen vor, kann die Emittentin mit dem Anleger einen Rück-

gabeoptionsvertrag abschließen, der dazu führt, dass das Ver-

tragsverhältnis vorzeitig beendet wird, der Anleger alle bis zur 

vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses geleisteten 

Mietzahlungen behält und der ursprünglich vereinbarte Rück-

kaufpreis pro Wechselkoffer angepasst wird. Ausführliche Infor-

mationen zum Härtefallschutz sind im Kapitel 5.13.3 „Härtefall-

schutz“ (S. 61 ff.) dargestellt.

2.2 |  Wechselkoffer –  
Einsatz, Branche und  
Vermietmanagement

2.2.1  Wechselkoffer im Einsatz

Wechselkoffer (auch Wechselaufbau, Wechselbehälter, Wech-

selpritsche, Wechselbrücke oder Swapbody genannt) sind aus-

tauschbare Transportbehälter mit ausklappbaren Stützbeinen, 

die mit oder auch ohne Kran durch das Absenken des Lkw-Fahr-

gestells abgesetzt werden können. So lassen sich Wechselkoffer 

schnell, einfach und kostengünstig zum Beispiel bei Logistikzen-

tren abstellen und aufnehmen. Fahrzeuge oder Kraftfahrer müs-

sen nicht auf das Be- und Entladen warten. Wechselkoffer sind 

überwiegend aus Stahl gefertigt, damit wind- und wasserdicht, 

sehr stabil und wenig reparaturanfällig. Sie werden hauptsächlich 

von Kurier-, Express- und Paketdiensten für den Transport von Gü-

tern auf der Straße verwendet. Wechselkoffer sind europäische 

Ausrüstungsgegenstände, die hauptsächlich im deutschsprachi-

gen Raum und den Benelux-Staaten eingesetzt werden. Gebaut 

werden die Wechselkoffer ausschließlich in Europa, zum Beispiel 

durch den slowenischen Hersteller Kerex sowie die deutschen 

Hersteller Wecon und Krone.

Für die Nutzung im kombinierten Verkehr muss der Wechselkoffer 

so ausgerüstet sein, dass er für eine Transportkette einsatzbereit 

ist, die unterschiedliche Verkehrsträger nutzt. Der Umschlag auf 

die Bahn wird durch ein durchdachtes System von Greifkanten 

ermöglicht, die sich an der Unterseite des Wechselkoffers befin-

den. Die Kräne in den üblichen Umschlagszentren sind mit den 

Gegenstücken in Form von speziellen Greifarmen ausgerüstet. Die 

Greifarme umfassen den Wechselkoffer seitlich und heben ihn an. 

Ähnlich wie ISO-Container (Standardcontainer) werden die Wech-

selkoffer auf den für ihren Transport vorgesehenen Lkw, Anhänger 

2. DIE VERMÖGENSANLAGE IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT | ALLGEMEINE ANGABEN
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sionsschutz- und Lackierungsmethoden gehen Fachleute mitt-

lerweile von Einsatzdauern von mehr als 20 Jahren aus. 

2.2.3  Wechselkoffer – die Kraftpakete 
der Kurier-, Express- und  
Paketbranche

Die große Auswahl in Warenhäusern, die bunte Vielfalt in den 

Regalen der Supermärkte und der stetig wachsende Markt des 

Internetbusiness: All diese Güter wollen transportiert werden. 

Wechselkoffer werden für Möbel- und Stückguttransporte eben-

so verwendet wie für den Transport von Veranstaltungsequip-

ment. Am häufigsten finden Wechselkoffer allerdings in der  

Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) ihren Einsatz.

Die Kurier-, Express- und Paketbranche boomt. Seit 2000 

wächst diese Branche trotz Finanzmarkt- und Weltwirtschafts-

krise fast doppelt so schnell wie die Gesamtwirtschaft.

Logistikequipment, wie beispielsweise Wechselkoffer, ist gefrag-

ter denn je. Ein wesentlicher Faktor ist die besonders erfolgrei-

che Entwicklung im Bereich Internet- und TV-Shopping. Und die 

Entwicklung geht weiter: Während der Versandhandelsanteil 

derzeit nur rund 8 % am deutschen Einzelhandelsumsatz aus-

macht, schätzen Experten laut der Studie „Einkaufen 4.0“ der 

Deutschen Post AG diesen Anteil für das Jahr 2020 auf 20 %, 

was einer Steigerung von 150 % entspricht. Dies verwundert 

kaum, schließlich kauft bereits heute jeder dritte Deutsche on-

line ein, Tendenz auch hier weiter steigend. Mittlerweile werden 

neben bekannten Produktgruppen, wie zum Beispiel Kleidung, 

Spielzeug und Elektronik, auch zunehmend Medikamente und 

Lebensmittel online bestellt und bis vor die Wohnungstür ge-

liefert. Eine Möglichkeit, die das Leben für Jung und Alt täglich 

vereinfacht.

Dieser E-Commerce benötigt Kurier-, Express- und Paketdienste, 

welche die Waren sicher, schnell und günstig an die Kunden 

aus- und gegebenenfalls zurückliefern. Der gesamte Versand- 

und Internethandel wird heute durch KEP-Dienste abgewickelt. 

Ohne Wechselkoffer wäre das TV- und Internet-Shopping nach 

dem Motto „heute bestellt, morgen geliefert“, wie wir es heute 

kennen, undenkbar.

Dieser KEP-Markt verzeichnet in den letzten Jahren ein nahezu 

konstantes Wachstum. Im Jahr 2017 wurden rund 3,35 Milliar-

den Sendungen allein in Deutschland verschickt, was einer Zu-

stellung von rund 11 Mio. Sendungen pro Werktag entspricht, 

Tendenz stark steigend.

2. DIE VERMÖGENSANLAGE IM ÜBERBLICK | DER WECHSELKOFFERMARKT | ALLGEMEINE ANGABEN

(1) Entwicklung von Gesamtwirtschaft (BIP) und KEP-Markt 2000 bis 2017 (in Mrd. Euro)

Quellen: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Fachserie 18, Reihe 1.4, Wiesbaden,
05.03.2018; Befragung der KEP-Unternehmen 2018, KE-CONSULT Marktanalyse; eigene Darstellung

 BIP (Indexwerte | 2000 = 100)      KEP-Umsatz (Indexwerte | 2000 = 100)
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2017: + 4,9 %
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2.2.4 Der Wechselkoffervermietmarkt

Der betriebswirtschaftliche Nutzen von Wechselkoffern ist, wie 

auch bei vielen anderen Sachanlagen, für Unternehmen in der 

Regel umso höher, je länger der Wechselkoffer eingesetzt wer-

den kann. So spielt beispielsweise für den Einsatz in der Kurier-, 

Express- und Paketbranche das Alter – Straßenverkehrssicher-

heit vorausgesetzt – keine Rolle: Hier zählt einzig, dass die Sen-

dungen sicher, schnell und unversehrt ihr Ziel erreichen. Auf-

grund dieses Nutzeneffektes handeln viele Logistiker nach der 

unternehmerischen Prämisse, erst dann neue Wechselkoffer in 

die Flotte aufzunehmen, wenn nicht ausreichend Equipment im 

Gebrauch ist. Um neue Wechselkoffer für den Betrieb zur Verfü-

Das Sendungsvolumen der KEP-Branche stieg in den Jahren von 

2000 bis 2017 um insgesamt 98 %, was einem durchschnittli-

chen jährlichen Wachstum von mehr als 5 % entspricht. 2017 

erlebte die Branche mit über 19,4 Milliarden Euro wieder einen 

Rekord bei den Umsätzen. Diese wuchsen seit dem Jahr 2000 

bis dahin um rund 93 %, was einem durchschnittlichen Wachs-

tum von über 5 % p. a. entspricht.

Bis zum Jahr 2022 wird laut Bundesverband Paket und Express- 

logistik (BIEK) ein weiteres Wachstum der Sendungen um 5,2 % 

pro Jahr auf knapp 4,3 Milliarden Sendungen erwartet.
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Quelle: KEP-Studie 2017; Befragung der KEP-Unternehmen 2018, KE-CONSULT Marktanalyse; eigene Darstellung

(2) Sendungsvolumen im deutschen KEP-Markt 2000 bis 2017 (in Mio. Sendungen)

2017: + 6,1 %

Das Wachstum geht weiter. Im Jahr 2017 wurden allein im  
deutschen KEP-Markt 3,35 Mrd. Sendungen verschickt.
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2.2.5  UVV-Prüfungen für die  
Verkehrs- und Einsatzsicherheit

Zur Inbetriebnahme werden die Wechselkoffer einer CSC-Si-

cherheitszulassung – einer Art TÜV-Prüfung – unterzogen und 

deren Bestehen durch das Aufbringen einer CSC-Plakette (Inter-

national Convention for Safe Containers) bestätigt. Für Wechsel-

koffer besteht zwar keine TÜV-Pflicht, jedoch müssen sie jähr-

lich gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) gewartet 

und geprüft werden. Die Emittentin verpflichtet die Endnutzer 

vertraglich, diese Wartungen und Prüfungen durchzuführen.

gung zu haben, bietet sich den Logistikunternehmen eine Reihe 

von Optionen. Neben dem Kauf aus eigenen Mitteln oder mittels 

Bankendarlehen besteht auch die Möglichkeit des Leasings be-

ziehungsweise der Anmietung von Wechselkoffern. Dieses Mo-

dell, welches auch die Grundlage der angebotenen Vermögens-

anlagen ist, bringt den Logistikunternehmen einige Vorteile. 

Neben der Liquiditätsschonung und Stärkung der Eigenkapital-

decke, weil keine Anschaffungskosten anfallen, sprechen auch 

die geringe Bilanzberührung (kein weiteres Anlagevermögen 

und keine Abschreibung für die Wechselkoffer im Unternehmen) 

sowie die Möglichkeit der Rückgabe zu einem bestimmten Zeit-

punkt für diese Variante. All dies versetzt das Logistikunterneh-

men in die Lage, schneller und flexibler auf Marktveränderungen 

reagieren zu können.
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(3) Daten des KEP-Marktes (2000 bis 2017)

KEP -STUDIE
2017

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR

ABSOLUT

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR
PROZENTUAL

2000 1.690

2001 1.730 40 2,0 %

2002 1.760 30 2,0 %

2003 1.800 40 2,4 %

2004 1.850 50 2,6 %

2005 1.950 100 5,5 %

2006 2.120 170 8,6 %

2007 2.230 110 5,4 %

2008 2.230 0 -0,1 %

2009 2.180 -50 -2,5 %

2010 2.330 150 7,1 %

2 0 1 1 2.470 140 6,0 %

2 0 1 2 2.560 90 3,5 %

2 0 1 3 2.660 100 4,1 %

2014 2.780 120 4,5 %

2 0 1 5 2.950 170 5,9 %

2016 3.160 210 7,2 %

2 0 1 7 3.350 190 6,1 %

98 % Wachstum 2000 bis 2017

KEP -STUDIE
2017

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR

ABSOLUT

VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR
PROZENTUAL

2000 10.050

2001 10.200 150 1,6 %

2002 10.360 160 1,5 %

2003 10.500 140 1,4 %

2004 11.100 600 5,7 %

2005 11.800 700 6,3 %

2006 12.600 800 6,8 %

2007 13.900 1.300 10,3 %

2008 13.800 -100 -0,7 %

2009 13.300 -530 -3,8 %

2010 14.080 780 5,8 %

2 0 1 1 14.980 900 6,3 %

2 0 1 2 15.530 550 3,7 %

2 0 1 3 16.060 530 3,4 %

2014 16.640 580 3,6 %

2 0 1 5 17.410 770 4,6 %

2016 18.490 1.080 6,2 %

2 0 1 7 19.400 910 4,9 %

93 % Wachstum 2000 bis 2017

Quelle: KEP-Studie 2017; Befragung der KEP-Unternehmen 2018,  
KE-CONSULT Marktanalyse

Sendungsvolumina (in Mio. Sendungen) Umsatz (in Mio. €)
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ket passt. Mit Solvium haben wir einen Partner, der professionell 

im Umgang mit Investoren und Leasingmanagern aufgestellt ist, 

sehr dicht am Marktgeschehen agiert und eine klare Vorstellung 

hat, wie Direktinvestments investorengerecht zu konzipieren 

sind.“ Auch für die kommenden Jahre ist Heiner Mangels zuver-

sichtlich: „Die Rahmenbedingungen sind unverändert positiv, 

der Gesamtmarkt entwickelt sich weiter positiv. Alle Prognosen 

gehen von einem weiter stark steigenden Güterverkehr in ganz 

Europa aus, insbesondere angetrieben durch den wachsenden 

Online-Handel. Wir stellen unseren Kunden das nötige Equip-

ment zur Verfügung, wann sie es brauchen, wo sie es brauchen 

und solange sie es brauchen. Wir sind ein Vollsortimenter und 

kümmern uns auf Kundenwunsch mit unserem Kontroll-, War-

tungs- und Reparaturservice bei Bedarf auch um die Instand-

haltung der Wechselkoffer und die gesetzlich vorgeschriebenen 

regelmäßigen UVV-Prüfungen, also die Prüfungen nach den 

Unfallverhütungsvorschriften. Dadurch können wir Ausfallzei-

ten bei unserem Kunden effektiv minimieren. Längere Ausfälle 

und Unterbrechungen kann sich gerade bei den KEP-Diensten 

kein Unternehmen erlauben, deshalb bietet Axis ihren Kunden 

an, Ersatzwechselkoffer zur Kompensation kurzfristiger Ausfälle 

zur Verfügung zu stellen. Mit unserem Leistungs- und Service-

spektrum unterstützen wir unsere Kunden für maximale Verfüg-

barkeiten und damit bei der täglichen Erreichung ihrer eigenen 

Ziele.“

2.2.6  Axis Intermodal – Wechselkoffer-
vermietung mit über 20 Jahren 
Erfahrung

Die Axis Intermodal Deutschland GmbH („Axis“) mit Hauptsitz 

in Köln hat sich auf die Vermietung und das Management von 

Wechselkoffern spezialisiert. Das Unternehmen wurde 1995 ge-

gründet und verwaltet mit einem 12-köpfigen Team mittlerweile 

mehr als 17.000 Wechselkoffer. In den letzten Jahren hat Axis 

sich zu Europas führendem Spezialisten für die Vermietung von 

Wechselkoffern entwickelt. Zu den mehr als 205 Kunden zählen 

auch DHL, die Österreichische und Schweizerische Post, DPD, 

DB Schenker, DSV, UPS, MAN, railCare und Hellmann, um nur  

einige zu nennen. Bis zum Jahr 2020 plant das Unternehmen 

mindestens 20.000 Wechselkoffer zu verwalten.

Den eingeschlagenen Wachstumskurs und den Ausbau der 

verwalteten Wechselkoffer-Flotte möchte die Axis auch in den 

kommenden Jahren fortsetzen und hat aus diesem Grund 2014 

eine umfangreiche strategische Kooperation exklusiv mit der  

Solvium-Gruppe vereinbart. Axis-Geschäftsführer Heiner  

Mangels dazu: „Wir beobachten, dass große Logistiker zuneh-

mend dazu übergehen, Wechselkoffer zu mieten, anstatt sie  

anzuschaffen. Auch deshalb haben wir uns für die Kooperation 

mit Solvium entschieden, weil aus unserer Sicht das Gesamtpa-
17
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(4)  Erwartete Entwicklung der KEP-Sendungsvolumina bis 2022 (in Mio. Sendungen)  
(2018 bis 2022 Prognose)

Quelle: KEP-Studie 2017; KE-CONSULT  
Marktanalyse und Prognose; eigene Darstellung
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2.3 |  Keine gewährleistete  
Vermögensanlage  
(§ 14 VermVerkProspV)

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermö-

gensanlage hat keine juristische Person oder Gesellschaft die 

Gewährleistung übernommen.

Zum Leistungsangebot der Axis zählen neben weiteren:

• Kontinuierliche Wartung

• Kurzfristige Reparatur im Schadensfall

• Bereitstellung von Ersatz-Wechselkoffern

• Durchführung der jährlichen UVV-Prüfung

• Buchung von Einzel-Services oder Full-Service-Paketen 

•  Nutzung von 16 Depotstandorten in Deutschland  

und Österreich 

•  Nutzung von über 50 deutschlandweiten  

Axis-Servicestützpunkten

Axis verwaltet als Wechselkoffervermietmanager sämtliche 

Wechselkoffer im Auftrag für die Emittentin. Dies gilt auch für 

Wechselkoffer, die die Anbieterin zur Weiterveräußerung an 

die Emittentin nicht von Axis sondern von Dritten erwirbt.

18
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Wichtige Hinweise

Kapitel 3
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage durch eine kalenderjährliche 

Ertrags- und Investitionsbetrachtung leichter nachvollziehbar zu 

gestalten. Grundsätzlich lässt sich diese Prognose auch auf ein 

Prognoseszenario übertragen, das auf dem sukzessiven Verkauf 

der 1.500 Wechselkoffer der vorliegenden Vermögensanlage 

über einen bestimmten Zeitraum basiert. In diesem Fall würde 

der gesamte Prognosezeitraum später im Jahr 2024 enden oder 

sich das Ende des gesamten Prognosezeitraums in das Jahr 2025 

verlagern und einige Prognosezahlen wären abweichend. Das Er-

tragsergebnis für die Anleger würde sich jedoch hierdurch nicht 

verändern.

Bei der dargestellten Prognose der Vermögenslage der Emitten-

tin jeweils per 31.12. jedes Jahres des Zeitraums 2019 bis 2024 

und per 31.05.2025 sowie der Finanzlage und der Ertragslage 

der Emittentin für jedes Jahr des Zeitraums 2019 bis 2024 sowie 

für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.05.2025 wurde unterstellt, 

dass die Emittentin die Mindestanzahl von 1.500 jungen Wech-

selkoffern der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

sukzessive bis Mai 2020 an Anleger verkauft. Die Laufzeiten 

der Mietvereinbarungen mit den Anlegern beginnen für jeden 

Anleger individuell. Die Emittentin hat weiter unterstellt, dass 

Anleger bis Mai 2020 die Vermögensanlage erwerben und die 

Zahlungen der Gesamtkaufpreise bis zum 20.05.2020 erfolgen 

werden, so dass die Laufzeiten von Mietvereinbarungen spätes-

tens am 01.06.2020 zu laufen beginnen sowie spätestens mit 

Ablauf des 31.05.2025 enden und damit die Laufzeiten der Ver-

mögensanlage spätestens mit Ablauf des 31.07.2025 enden.

Darüber hinaus beruhen die Prognosen der voraussichtlichen Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin bezogen auf die 

vorliegende Vermögensanlage auf folgenden weiteren Annahmen:

1.  Die jeweils 62-monatigen Laufzeiten der vorliegenden Vermö-

gensanlage enden mit Ablauf des 31.08.2024 (etwaige Verlän-

gerungen der Laufzeit der Vermögensanlage durch Ausübung 

der Verlängerungsoption(en) und damit einhergehende Zah-

lungen von Verlängerungsprovisionen durch die Emittentin 

sind nicht berücksichtigt).

2.  Anleger nehmen keine von der Emittentin eingeräumten Ra-

batte auf den Kaufpreis von Wechselkoffern in Anspruch.

3.  Mietzahlungen an Anleger sind dem Monat zugerechnet, für 

den sie von der Emittentin geleistet werden, auch wenn Zah-

lungen jeweils immer erst am Ende des übernächsten auf den 

betreffenden Kalendermonat folgenden Kalendermonats ge-

3.1 |  Ausführliche Darstellung der 
Auswirkungen der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage 
sowie der Geschäftsaussich-
ten auf die Fähigkeit der Emit-
tentin, ihren Verpflichtungen 
zur Zinszahlung und Rück- 
zahlung für die Vermögens- 
anlage nachzukommen  
(§ 13a VermVerkProspV)

3.1.1  Vermögens-, Finanz- und  
Ertragslage der Emittentin  
hinsichtlich der vorliegenden  
Vermögensanlage

In den Tabellen „(5a) Vermögenslage der Emittentin in TEUR 

(Prognose)“, S. 23, „(5b) Finanzlage der Emittentin in TEUR (Pro-

gnose)“, S. 25 und „(5c) Ertragslage der Emittentin in TEUR (Pro-

gnose)“, S. 25, sind die Prognosen der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin dargestellt, die in diesem Kapitel 3.1.1 

erläutert werden. Die auf Zinszahlung und Rückzahlung gerichte-

ten Verpflichtungen der Emittentin umfassen die Ansprüche der 

Anleger auf Zahlung der vereinbarten Mieten und Rückkaufprei-

se. Die Laufzeit der Vermögensanlage und die Laufzeit der Miet-

vereinbarung zwischen Anlegern und Emittentin weichen jeweils 

voneinander ab. Die Laufzeit der Vermögensanlage eines Anlegers 

endet mit Ablauf des übernächsten auf den letzten Monat der 

Laufzeit der Mietvereinbarung folgenden Kalendermonats, d. h. 

zwei Monate nach dem Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung.

Bei der dargestellten Prognose der Vermögenslage der Emit-

tentin bezogen auf die vorliegende Vermögensanlage je-

weils per 31.12. jedes Jahres des Zeitraums 2019 bis 2023 

sowie per 30.06.2024, der Finanzlage und der Ertragslage 

der Emittentin bezogen auf die vorliegende Vermögensan-

lage für jedes Jahr des Zeitraums 2019 bis 2023 sowie für 

den Zeitraum 01.01.2024 bis 30.06.2024 wurde unterstellt,  

dass die Emittentin die geplante Anzahl von 1.500 jungen Wechsel-

koffern der vorliegenden Vermögensanlage bis zum 20.06.2019 

an Anleger verkauft und die Laufzeiten der Mietvereinbarungen 

mit den Anlegern am 01.07.2019 beginnen und mit Ablauf des 

30.06.2024 enden. Die Emittentin hat den 20.06.2019 als kon-

kreten zeitlichen Bezugspunkt unterstellt, um ihre Prognose der 

3. WICHTIGE HINWEISE
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leistet werden.

4.  Auszahlungen der Rückkaufpreise an Anleger sind dem Monat 

zugerechnet, an dessen Ende der Anspruch des Anlegers auf 

Zahlung des Rückkaufpreises entsteht (Juni 2024), auch wenn 

Zahlungen der Rückkaufpreise erst Ende August 2024 geleistet 

werden.

5.  Die Emittentin ist in der Lage, alle Wechselkoffer nach dem 

Rückkauf von den Anlegern zu veräußern, und vereinnahmt alle 

daraus resultierenden Verkaufserlöse per 30.06.2024.

6.  Die in den vorstehenden Ziffern 3. bis 5. dargestellten Annah-

men führen dazu, dass der letzte dargestellte Stichtag der 

30.06.2024 ist bzw. der letzte dargestellte Zeitraum jeweils am 

30.06.2024 endet (prognostizierter Ablauf der letzten Laufzei-

ten der Mietvereinbarungen der vorliegenden Vermögensanla-

ge).

1.  Etwaige Verlängerungen der Laufzeit der Vermögensanlage 

durch Ausübung der Verlängerungsoption(en) und damit ein-

hergehende Zahlungen von Verlängerungsprovisionen durch 

die Emittentin sind nicht berücksichtigt.

2.  Anleger nehmen keine von der Emittentin eingeräumten Rabat-

te auf den Kaufpreis von Wechselkoffern in Anspruch.

3.  Mietzahlungen an Anleger sind dem Monat zugerechnet, für 

den sie von der Emittentin geleistet werden, auch wenn Zah-

lungen jeweils immer erst am Ende des übernächsten auf den 

betreffenden Kalendermonat folgenden Kalendermonats ge-

leistet werden.

4.  Auszahlungen der Rückkaufpreise an Anleger sind dem Monat 

zugerechnet, an dessen Ende der Anspruch des Anlegers auf 

Zahlung des Rückkaufpreises entsteht, auch wenn Zahlungen 

der Rückkaufpreise erst am Ende des übernächsten auf die Ent-

stehung des Anspruchs folgenden Kalendermonats geleistet 

werden.

5.  Die Emittentin ist in der Lage, alle Wechselkoffer nach dem 

Rückkauf von den Anlegern zu veräußern, und vereinnahmt 

daraus resultierende Verkaufserlöse im Zeitraum 30.06.2024 

bis 31.05.2025.

6.  Die in den vorstehenden Ziffern 3. bis 5. dargestell-

ten Annahmen führen dazu, dass der letzte darge-

stellte Stichtag der 31.05.2025 ist bzw. der letzte 

dargestellte Zeitraum jeweils am 31.05.2025 endet (prognos-

tizierter Ablauf der letzten Laufzeiten der Mietvereinbarung- 

en der vorliegenden Vermögensanlage).

7.  Kein Anleger übt das Sonderkündigungsrecht zum Ablauf von 

36 Mietmonaten aus.

Die einzelnen Positionen in den folgenden tabellarischen Darstel-

lungen der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge der Emittentin bezogen auf die vorliegende Vermögensanlage 

sind in den Kapiteln 8.3.1 bis 8.3.3 erläutert (vgl. zur Vermögens-

lage S. 97 f., zur Finanzlage S. 99 f. und zur Ertragslage S. 101)  Ka-

piteln 8.6.1 „Voraussichtliche Vermögenslage – Planbilanzen der 

Emittentin in TEUR (Prognose)“, 8.6.2 „Voraussichtliche Finanzla-

ge – Liquiditätsplanung der Emittentin in TEUR (Prognose)“ bzw. 

8.6.3 „Voraussichtliche Ertragslage – Plan-Gewinn-und-Verlust-

rechnungen der Emittentin in TEUR (Prognose)“ erläutert.

3.1.1.1 Vermögenslage

Die Emittentin hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hin-

sichtlich der vorliegenden Vermögensanlage keine finanziellen 

Verbindlichkeiten.

Mit dem Verkauf von 1.500 jungen Wechselkoffern der vorlie-

genden Vermögensanlage an Anleger verfügt die Emittentin 

über liquide Mittel von 16.275.000,00 EUR. Die Emittentin wird 

von diesen Mitteln für 14.891.625,00 EUR Anfangsinvestitionen 

tätigen, das heißt die an die Anleger zu übereignenden Wechsel-

koffer erwerben.

Das im Rahmen der Vermögensanlage investierte Kapital  

beträgt daher prognosegemäß bis zum Ende der geplan- 

ten Laufzeit der Vermögensanlage am 31.08.2024  

31.07.2025  14.891.625,00 EUR. 

Die dargestellten Sachanlagen entsprechen der Summe der 

Werte der Wechselkoffer der Vermögensanlage unter Berück-

sichtigung der steuerlich verpflichtenden Abschreibungen. Die 

dargestellten Verbindlichkeiten entsprechen der Summe der 

zum jeweiligen Stichtag bestehenden Verpflichtungen der Emit-

tentin zur Zahlung von Rückkaufpreisen und von zukünftigen 

Tilgungsleistungen, die Bestandteil der laufenden Mietzahlun-

gen der vorliegenden Vermögensanlage sind (siehe hierzu die 

steuerlichen Hintergründe in Kapitel 5.5.2 "Einkunftsart", S. 57), 

an die Anleger. Die dargestellten Verbindlichkeiten verringern 

sich durch den in den laufenden Mietzahlungen enthaltenen An-

teil an Tilgungsleistungen.
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VERMÖGENSLAGE/PLANBILANZEN* 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.05.2025

AKTIVA

Anlagevermögen1

1. Sachanlagen (WES 7) 7.186,1 13.476,4 11.987,2 10.498,1 9.008,9 3.180,8 0,0

Umlaufvermögen

 2.  Kassenbestand und Guthaben  
bei Kreditinstituten -3,1 56,2 115,9 175,5 234,9 590,6 600,3

3.  Nicht durch Vermögenseinlagen  
gedeckter Fehlbetrag 663,0 1.477,9 1.630,2 1.725,3 1.760,6 445,5 0,0

Summe Aktiva 7.846,1 15.010,4 13.733,3 12.398,8 11.004,4 4.217,0 600,3

PASSIVA

Eigenkapital

4. Gewinn-/Verlustvorträge 0,0 -663,0 -1.477,9 -1.630,2 -1.725,3 -1.760,6 -445,5

5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -663,0 -814,9 -152,3 -95,1 -35,3 1.315,0 1.045,9

Verbindlichkeiten

6. Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 7)1 7.846,1 15.010,4 13.733,3 12.398,8 11.004,4 4.217,0 0,0

Summe Passiva 7.846,1 15.010,4 13.733,3 12.398,8 11.004,4 4.217,0 600,3

*    Sämtliche Posten in diesen Planbilanzen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen kommt. 
1  Prognosegemäß wird die Emittentin per 31.05.2025 alle das Anlagevermögen bildenden Wechselkoffer verkauft und alle Verpflichtungen zur Zah-
lung von Rückkaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben, so dass zu diesem Stichtag das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten gegenüber 
Anlegern jeweils 0,00 EUR betragen. 

(5a)   Vermögenslage der Emittentin bezogen auf die vorliegende  
Vermögensanlage in TEUR (Prognose)

VERMÖGENSLAGE/PLANBILANZEN* 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2024

AKTIVA

Anlagevermögen1

1. Sachanlagen (WES 7) 14.271,1 12.782,0 11.292,8 9.803,7 8.314,5 0,0

Umlaufvermögen

 2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 28,4 94,2 154,0 213,6 273,0 461,6

3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag 1.372,0 1.548,0 1.673,9 1.741,4 1.748,0 0,0

Summe Aktiva 15.671,6 14.424,1 13.120,7 11.758,6 10.335,4 461,6

PASSIVA

Eigenkapital

4. Gewinn-/Verlustvorträge 0,0 -1.372,0 -1.548,0 -1.673,9 -1.741,4 -1.748,0

5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.372,0 -176,0 -125,9 -67,5 -6,5 2.209,5

Verbindlichkeiten

6. Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 7)1 15.671,6 14.424,1 13.120,7 11.758,6 10.335,4 0,0

Summe Passiva 15.671,6 14.424,1 13.120,7 11.758,6 10.335,4 461,6

*    Sämtliche Posten in diesen Planbilanzen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen kommt. 1 Prog-
nosegemäß wird die Emittentin per 30.06.2024 alle das Anlagevermögen bildenden Wechselkoffer verkauft und alle Verpflichtungen zur Zahlung von 
Rückkaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben, so dass zu diesem Stichtag das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern 
jeweils 0,00 EUR betragen. 
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sionen, Geschäftsführungsvergütung, Haftungsvergütung und 

sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und prog-

nosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger der vor-

liegenden Vermögensanlage in Höhe von 266.687,50 EUR zu 

leisten.

Im Jahr 2020 wird die Emittentin prognosegemäß Wechsel-

koffermieteinnahmen in Höhe von 1.923.284,86 EUR hinsicht-

lich der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emit-

tentin wird im Jahr 2020 prognosegemäß in der Lage sein, 

aus ihren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe 

von 856.030,34 EUR (Vertriebsprovisionen, Geschäftsfüh-

rungsvergütung, Haftungsvergütung und sonstige Pauschale 

Verwaltungskosten) zu zahlen und prognosegemäß Gesamt-

mietauszahlungen an die Anleger der vorliegenden Vermö-

gensanlage in Höhe von 1.710.253,13 EUR zu leisten.

Im Jahr 2021 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 2.143.462,50 EUR hinsichtlich 

der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emittentin 

wird im Jahr 2021 prognosegemäß in der Lage sein, aus ih-

ren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 

171.205,80 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsver-

gütung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen 

und prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger 

der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 1.912.500,00 

EUR zu leisten.

Im Jahr 2022 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 2.143.462,50 EUR hinsichtlich 

der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emittentin 

wird im Jahr 2022 prognosegemäß in der Lage sein, aus ih-

ren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 

171.374,92 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsver-

gütung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen 

und prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger 

der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 1.912.500,00 

EUR zu leisten.

Im Jahr 2023 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 2.143.462,50 EUR hinsichtlich 

der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emittentin 

wird im Jahr 2023 prognosegemäß in der Lage sein, aus ih-

ren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 

171.547,41 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsver-

3.1.1.2 Finanzlage

Im Rahmen der dargestellten Prognose der Finanzlage der 

Emittentin bezogen auf die vorliegende Vermögensanlage für 

die Zeiträume vom 01.01. bis 31.12. der Kalenderjahre 2019 bis 

2023 sowie vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 sind die Verände-

rungen der liquiden Mittel der Emittentin abgebildet. 

Im Jahr 2019 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 1.080.540,00 EUR hinsichtlich 

der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emittentin wird 

im Jahr 2019 prognosegemäß in der Lage sein, aus ihren liqui-

den Mitteln in Höhe von 16.275.000,00 EUR und Wechselkoffer- 

mieteinnahmen in Höhe von 1.080.540,00 EUR zusätzlich 

weitere Kosten in Höhe von 1.479.250,00 EUR (Vertriebspro-

visionen, Geschäftsführungsvergütung, Haftungsvergütung 

und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und 

prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger der 

vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 956.250,00 EUR 

zu leisten.

Im Jahr 2020 wird die Emittentin prognosegemäß Wechsel- 

koffermieteinnahmen in Höhe von 2.149.335,00 EUR hinsicht-

lich der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emitten-

tin wird im Jahr 2020 prognosegemäß in der Lage sein, aus 

ihren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 

171.040,00 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsver-

gütung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen 

und prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger 

der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 1.912.500,00 

EUR zu leisten.

Im Rahmen der dargestellten Prognose der Finanzlage der 

Emittentin bezogen auf die vorliegende Vermögensanlage für 

für die Zeiträume vom 01.01. bis 31.12. der Kalenderjahre 2019 

bis 2024 sowie vom 01.01.2025 bis 31.05.2025 sind die Verän-

derungen der liquiden Mittel der Emittentin abgebildet.

Im Jahr 2019 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 300.830,17 EUR hinsichtlich 

der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emittentin 

wird im Jahr 2019 prognosegemäß in der Lage sein, aus ihren 

liquiden Mitteln in Höhe von 8.013.810,00 EUR und Wechsel-

koffermieteinnahmen in Höhe von 300.830,17 EUR zusätzlich 

weitere Kosten in Höhe von 718.368,43 EUR (Vertriebsprovi-
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31.05.2025 prognosegemäß in der Lage sein, aus ihren liqui-

den Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 22.913,39 

EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsvergütung und 

sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und die 

geplanten Gesamtmietauszahlungen an die Anleger der vor-

liegenden Vermögensanlage in Höhe von 202.246,88 EUR 

zu leisten. Ferner wird die Emittentin prognosegemäß durch 

den Verkauf der restlichen Wechselkoffer der Anleger an zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht bekannte Dritte 

Erlöse in Höhe von 4.071.620,65 EUR erzielen, aus denen sie 

prognosegemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der Rück-

kaufpreise an die Anleger der vorliegenden Vermögensanlage 

in Höhe von 4.060.800,00 EUR erfüllen wird.

Insgesamt ergeben sich prognosegemäß Auszahlungen (Sum-

me aus Mietzahlungen und Rückkaufpreiszahlungen an Anle-

ger) an die Anleger der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe 

von 19.162.500,00 EUR (117,74 % bezogen auf die Summe der 

von den Anlegern der vorliegenden Vermögensanlage zu zah-

lenden Gesamtkaufpreise, das heißt bezogen auf den geplan-

ten Gesamtbetrag dieser Vermögensanlage, vor Rabatten).

gütung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen 

und prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger 

der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 1.912.500,00 

EUR zu leisten.

Im Jahr 2024 wird die Emittentin bis zum 30.06.2024  

prognosegemäß Wechselkoffermieteinnahmen in Höhe von 

1.068.795,00 EUR hinsichtlich der vorliegenden Vermögens-

anlage erzielen. Die Emittentin wird im Jahr 2024 bis zum 

30.06.2024 prognosegemäß in der Lage sein, aus ihren liqui-

den Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 90.348,36 

EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsvergütung und 

sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und die 

geplanten Gesamtmietauszahlungen an die Anleger der vor-

liegenden Vermögensanlage in Höhe von 956.250,00 EUR 

zu leisten. Ferner wird die Emittentin prognosegemäß durch 

den Verkauf der Wechselkoffer der Anleger an zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung noch nicht bekannte Dritte Erlöse in 

Höhe von 9.766.424,06 EUR erzielen, aus denen sie progno-

segemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der Rückkaufpreise 

an die Anleger der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 

9.600.000,00 EUR erfüllen wird.

Im Jahr 2024 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 1.848.504,83 EUR hinsichtlich 

der vorliegenden Vermögensanlage erzielen. Die Emittentin 

wird im Jahr 2024 prognosegemäß in der Lage sein, aus ih-

ren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 

149.028,78 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsver-

gütung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen 

und die geplanten Gesamtmietauszahlungen an die Anleger 

der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 1.645.812,50 

EUR zu leisten. Ferner wird die Emittentin prognosegemäß 

durch den teilweisen Verkauf von Wechselkoffern der Anleger 

an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht bekann-

te Dritte Erlöse in Höhe von 5.841.237,73 EUR erzielen, aus de-

nen sie prognosegemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der 

Rückkaufpreise an die Anleger der vorliegenden Vermögensan-

lage in Höhe von 5.539.200,00 EUR erfüllen wird.

Im Jahr 2025 wird die Emittentin bis zum 31.05.2025 pro-

gnosegemäß Wechselkoffermieteinnahmen in Höhe von 

224.062,89 EUR hinsichtlich der vorliegenden Vermögens-

anlage erzielen. Die Emittentin wird im Jahr 2025 bis zum 
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FINANZLAGE/LIQUIDITÄTSPLANUNG* 01.01.–
31.12.2019

01.01.–
31.12.2020

01.01.–
31.12.2021

01.01.–
31.12.2022

01.01.–
31.12.2023

01.01.–
30.06.2024 GESAMT

Beginn Prognosezeitraum 0 28 94 154 214 273

1.  Gesamtkaufpreise (WES 7) 16.275 0 0 0 0 0 16.275

 2. Wechselkoffermieteinnahmen (WES 7) 1.081 2.149 2.143 2.143 2.143 1.069 10.729

3.  Wechselkofferverkäufe (WES 7) 0 0 0 0 0 9.766 9.766

Summe Einzahlungen 17.356 2.149 2.143 2.143 2.143 10.835 36.770

 4. Investition in Wechselkoffer (WES 7) 14.892 0 0 0 0 0 14.892

5.  Vertriebsprovision (WES 7) 1.383 0 0 0 0 0 1.383

6. Geschäftsführungsvergütung (WES 7) 81 163 163 163 163 81 814

7.  Pauschale Verwaltungskosten 13 6 6 7 7 7 45

8.  Haftungsvergütung 2 2 2 2 2 2 13

Summe Auszahlungen 16.371 171 171 171 172 90 17.146

9.  Mietauszahlungen an Anleger (WES 7)1 956 1.913 1.913 1.913 1.913 956 9.563

 10. Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 7) 0 0 0 0 0 9.600 9.600

Summe Auszahlungen an Anleger 956 1.913 1.913 1.913 1.913 10.556 19.163

Kumulierte Auszahlungen an Anleger 956 2.869 4.781 6.694 8.606 19.163

Ende Prognosezeitraum 28 94 154 214 273 462

*  Sämtliche Posten in dieser Liquiditätsplanung sind kaufmännisch ohne Nachkommastellen gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen bei der Darstellung 
von Summen kommt.  1 Die angegebenen prognostizierten Mietauszahlungen beinhalten den in den Mietzahlungen an Anleger enthaltenen Tilgungsanteil.

(5b)   Finanzlage der Emittentin bezogen auf die vorliegende
Vermögensanlage in TEUR (Prognose)

FINANZLAGE/LIQUIDITÄTSPLANUNG* 01.01.–
31.12.2019

01.01.–
31.12.2020

01.01.–
31.12.2021

01.01.–
31.12.2022

01.01.–
31.12.2023

01.01.–
31.12.2024

01.01.–
31.05.2025 GESAMT

Liquidität zum Beginn des 
Prognosezeitraums 0 -3 56 116 175 235 591

1.  Gesamtkaufpreise (WES 7) 8.014 8.261 0 0 0 0 0 16.275

 2. Wechselkoffermieteinnahmen (WES 7) 301 1.923 2.143 2.143 2.143 1.849 224 10.727

3.  Wechselkofferverkäufe (WES 7) 0 0 0 0 0 5.841 4.072 9.913

Summe Einzahlungen 8.315 10.184 2.143 2.143 2.143 7.690 4.296 36.915

 4. Investition in Wechselkoffer (WES 7) 7.333 7.559 0 0 0 0 0 14.892

5.  Vertriebsprovision (WES 7) 681 702 0 0 0 0 0 1.383

6. Geschäftsführungsvergütung (WES 7) 23 146 163 163 163 140 17 814

7.  Pauschale Verwaltungskosten 13 6 6 7 7 7 3 48

8.  Haftungsvergütung 2 2 2 2 2 2 2 15

Summe Auszahlungen 8.051 8.415 171 171 172 149 23 17.152

9.  Mietauszahlungen an Anleger (WES 7)1 267 1.710 1.913 1.913 1.913 1.646 202 9.563

 10. Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 7) 0 0 0 0 0 5.539 4.061 9.600

Summe Auszahlungen an Anleger 267 1.710 1.913 1.913 1.913 7.185 4.263 19.163

Kumulierte Auszahlungen an Anleger 267 1.977 3.889 5.802 7.714 14.899 19.163

Liquidität zum Ende des  
Prognosezeitraums -3 56 116 175 235 591 600

*  Sämtliche Posten in dieser Liquiditätsplanung sind kaufmännisch ohne Nachkommastellen gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen bei der  
Darstellung von Summen kommt.  1 Die angegebenen prognostizierten Mietauszahlungen beinhalten den in den Mietzahlungen an Anleger enthal- 
tenen Tilgungsanteil.
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der Weitervermietung der von den Anlegern gemieteten Wech-

selkoffer erzielt. Es wurde unterstellt, dass die Emittentin aus 

dem Verkauf aller Wechselkoffer nach deren Rückkauf von den 

Anlegern sukzessive Erlöse erzielt und die letzten Erlöse per 

31.05.2025 vereinnahmt und die Zahlung der Rückkaufpreise 

durch die Emittentin an die Anleger prognosegemäß vollständig 

per 31.05.2025 erfolgt. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen neben 

den Vertriebsprovisionen auch die laufenden Aufwendungen der 

Emittentin sowie die an die Anbieterin zu zahlende Geschäfts-

führungsvergütung und Haftungsvergütung sowie die Rest- 

buchwerte der veräußerten Wechselkoffer. Die Abschreibungen 

auf Anlageobjekte umfassen die verpflichtenden handels- und 

steuerrechtlichen Abschreibungen. Die prognostizierten Zinsen 

und ähnliche Aufwendungen sind Teil der an die Anleger zu zah-

lenden Mieten.

3.1.1.3 Ertragslage

Bei der dargestellten Prognose der Ertragslage der Emittentin  

für die Zeiträume vom 01.01. bis 31.12. der Kalenderjahre 2019 

bis 2023 sowie vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 wurde unter-

stellt, dass die Emittentin ab dem 01.07.2019 Erlöse aus der 

Weitervermietung der von den Anlegern gemieteten Wechsel-

koffer erzielt und die Erlöse aus dem Verkauf aller Wechsel-

koffer nach deren Rückkauf von den Anlegern per 30.06.2024 

vollständig vereinnahmt und die Zahlung der Rückkaufpreise 

durch die Emittentin an die Anleger prognosegemäß ebenfalls 

per 30.06.2024 erfolgt. 

Die dargestellte Prognose der Ertragslage der Emittentin für 

die Zeiträume vom 01.01. bis 31.12. der Kalenderjahre 2019 bis 

2024 sowie vom 01.01.2025 bis 31.05.2025 basiert auf der 

Tatsache, dass die Emittentin seit dem 01.07.2019 Erlöse aus 

ERTRAGSLAGE/PLAN-GEWINN-UND-
VERLUSTRECHNUNGEN*

01.01.–
31.12.2019

01.01.–
31.12.2020

01.01.–
31.12.2021

01.01.–
31.12.2022

01.01.–
31.12.2023

01.01.–
30.06.2024 GESAMT

Umsatzerlöse (WES 7) 1.080,5 2.149,3 2.143,5 2.143,5 2.143,5 10.835,2 20.495,5

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.479,3 -171,0 -171,2 -171,4 -171,5 -7.660,3 -9.824,7

Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 7) -620,5 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -744,6 -7.321,7

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (WES 7)1 -352,8 -665,1 -609,0 -550,2 -489,3 -220,8 -2.887,5

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.372,0 -176,0 -125,9 -67,5 -6,5 2.209,5 461,6

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.372,0 -176,0 -125,9 -67,5 -6,5 2.209,5 461,6

*  Sämtliche Posten in diesen Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungs- 
differenzen kommt. 1 In den angegebenen prognostizierten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist der in den Mietzahlungen an Anleger enthaltene 
Tilgungsanteil nicht berücksichtigt.

(5c)  Ertragslage der Emittentin bezogen auf die vorliegende
Vermögensanlage in TEUR (Prognose)

ERTRAGSLAGE/PLAN-GEWINN-UND-
VERLUSTRECHNUNGEN*

01.01.–
31.12.2019

01.01.–
31.12.2020

01.01.–
31.12.2021

01.01.–
31.12.2022

01.01.–
31.12.2023

01.01.–
31.12.2024

01.01.–
31.05.2025 GESAMT

Umsatzerlöse (WES 7) 300,8 1.923,3 2.143,5 2.143,5 2.143,5 7.689,7 4.295,7 20.639,9

Sonstige betriebliche Aufwendungen -718,4 -856,0 -171,2 -171,4 -171,5 -4.695,6 -3.046,3 -9.830,4

Abschreibungen auf 
Anlagevermögen (WES 7) -146,6 -1.268,7 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -1.281,5 -157,5 -7.321,7

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen (WES 7)1 -98,9 -613,4 -635,4 -578,0 -518,0 -397,7 -46,0 -2.887,5

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -663,0 -814,9 -152,3 -95,1 -35,3 1.315,0 1.045,9 600,3

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -663,0 -814,9 -152,3 -95,1 -35,3 1.315,0 1.045,9 600,3

*  Sämtliche Posten in diesen Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungs- 
differenzen kommt. 1 In den angegebenen prognostizierten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist der in den Mietzahlungen an Anleger enthaltene 
Tilgungsanteil nicht berücksichtigt.
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3.1.1.4 Auswirkungen

Die dargestellte Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Emittentin unterstellt, dass die Emittentin die prognos-

tizierten Mieteinnahmen aus der Vermietung und die prognos-

tizierten Erlöse aus dem Verkauf der Wechselkoffer fristgemäß 

und vollständig vereinnahmt. Dadurch kann die Emittentin nach 

Abzug ihrer laufenden Kosten ihre vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber den Anlegern auf Zahlung der Mieten und der Rück-

kaufpreise erfüllen. Die Aussichten der Emittentin, die prognosti-

zierten Mieteinnahmen und Verkaufserlöse für die Wechselkoffer 

zu erzielen, sind von der Entwicklung des Wechselkoffervermiet-

marktes sowie der Nachfrage nach Wechselkoffern in der Logis-

tikbranche und den daraus resultierenden erzielbaren Mietraten 

und Verkaufserlösen abhängig. Sofern die Emittentin infolge einer 

schrumpfenden Nachfrage nach Wechselkoffern bzw. eines sich 

negativ entwickelnden Wechselkoffervermietmarktes geringere 

als die prognostizierten Mieteinnahmen oder Verkaufserlöse er-

zielt, hat diese negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit 

der Emittentin. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin nach 

Abzug ihrer laufenden Kosten ihren vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber den Anlegern auf Zahlung der Mieten und der Rück-

kaufpreise gegebenenfalls nicht, nicht fristgemäß oder nicht voll-

ständig nachkommen (siehe hierzu Kapitel 4.2 „Liquiditätsrisiken“, 

S. 40 ff.). Die Emittentin geht prognosegemäß davon aus, dass sie 

sowohl zum Ablauf der regulären Mietlaufzeiten von 60 Monaten 

als auch zum Ablauf gegebenenfalls verkürzter Mietlaufzeiten von 

36 Monaten, die aus der etwaigen Ausübung des Sonderkündi-

gungsrechts durch Anleger resultieren, die Wechselkoffer zu dann 

marktüblichen Preisen wird verkaufen können und die daraus 

erzielten Erlöse auseichen werden, um die Rückkaufpreise an die 

Anleger zu zahlen. Über die Höhe von etwaig ausbleibenden Zah-

lungen oder die zeitliche Verzögerung von Zahlungen kann jedoch 

keine verbindliche Aussage getroffen werden. Sollte die Emitten-

tin höhere als die prognostizierten Mieteinnahmen oder Verkauf-

serlöse erzielen, hat dies keine Auswirkungen auf die Anleger. Die 

Emittentin erfüllt auch in diesem Fall lediglich ihre gegenüber 

den Anlegern bestehenden vertraglichen Verpflichtungen. Etwa-

ige Überschüsse verbleiben als unternehmerischer Ertrag bei der 

Emittentin. 

Nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen zwischen der 

Emittentin und den Anlegern hat jeder Anleger jedoch schuld- 

rechtliche Ansprüche auf Zahlung der Mieten und des Rückkauf-

preises gegen die Emittentin, die der Anleger rechtlich geltend 

machen und durchsetzen kann. Die Emittentin geht prognose-

gemäß davon aus, dass Verlust, Zerstörung, Beschädigung oder 

Diebstahl der Wechselkoffer keine Auswirkungen auf ihre Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage haben werden, da die Endnutzer 

vertraglich verpflichtet sind, für Verlust, Zerstörung, Beschädi-

gung oder Diebstahl der Wechselkoffer Ersatz zu leisten, und die 

Emittentin erwartet, dass die Endnutzer etwaigen Pflichten zur 

Ersatzleistung nachkommen werden.

3.1.2  Vermögens-, Finanz- und Ertrags- 
lage der Emittentin insgesamt

In den Tabellen „(6a) Vermögenslage der Emittentin insgesamt 

in TEUR (Prognose)“, S. 28, „(6b) Finanzlage der Emittentin ins-

gesamt in TEUR (Prognose)“, S. 30 und „(6c) Ertragslage der 

Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)“, S. 31, sind die Pro-

gnosen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emitten-

tin insgesamt, d. h. unter Einbeziehung aller von der Emittentin 

emittierten Vermögensanlagen („Wechselkoffer Euro Select 5“, 

„Wechselkoffer Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“) 

dargestellt, die in diesem Kapitel 3.1.2 erläutert werden.

Bei der dargestellten Prognose der Vermögenslage der Emit- 

tentin insgesamt jeweils per 31.12. jedes Jahres des Zeitraums 

2019 bis 2023 und per 30.06.2024 sowie der Finanzlage und 

der Ertragslage der Emittentin insgesamt für jedes Jahr des Zeit-

raums 2019 bis 2023 sowie für den Zeitraum 01.01.2024 bis 

30.06.2024 wurde Folgendes unterstellt: 

Hinsichtlich der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

verkauft die Emittentin die geplante Anzahl von 1.500 jungen 

Wechselkoffern bis zum 20.06.2019 an Anleger, die Laufzeiten der 

Mietvereinbarungen mit den Anlegern beginnen am 01.07.2019 

und enden mit Ablauf des 30.06.2024. Die Emittentin hat den 

20.06.2019 als konkreten zeitlichen Bezugspunkt unterstellt,  

um ihre Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hin-

sichtlich dieser Vermögensanlage durch eine kalenderjährliche 

Ertrags- und Investitionsbetrachtung leichter nachvollziehbar zu 

gestalten. Grundsätzlich lässt sich diese Prognose auch auf ein 

Prognoseszenario übertragen, das auf dem sukzessiven Verkauf 

der 1.500 jungen Wechselkoffer der Vermögensanlage „Wechsel-

koffer Euro Select 7“ über einen bestimmten Zeitraum basiert. In 

diesem Fall würde der gesamte Prognosezeitraum später im Jahr 

2024 enden oder sich das Ende des gesamten Prognosezeitraums 
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dermonats geleistet werden.

5.  Die Emittentin ist in der Lage, alle Wechselkoffer der von ihr emit-

tierten Vermögensanlagen nach dem Rückkauf von den Anlegern 

zu veräußern, und vereinnahmt alle daraus resultierenden Ver-

kaufserlöse im Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024.

1.  Etwaige Verlängerungen der Laufzeit der Vermögensanlage 

durch Ausübung der Verlängerungsoption(en) und damit ein-

hergehende Zahlungen von Verlängerungsprovisionen durch 

die Emittentin sind nicht berücksichtigt.

2.  Anleger nehmen keine von der Emittentin eingeräumten Ra-

batte auf den Kaufpreis von Wechselkoffern in Anspruch.

3.  Mietzahlungen an Anleger sind dem Monat zugerechnet, für 

den sie von der Emittentin geleistet werden, auch wenn Zah-

lungen jeweils immer erst am Ende des übernächsten auf den 

betreffenden Kalendermonat folgenden Kalendermonats ge-

leistet werden.

4.  Auszahlungen der Rückkaufpreise an Anleger sind dem Monat 

zugerechnet, an dessen Ende der Anspruch des Anlegers auf 

Zahlung des Rückkaufpreises entsteht, auch wenn Zahlungen 

der Rückkaufpreise erst am Ende des übernächsten auf die 

Entstehung des Anspruchs folgenden Kalendermonats geleis-

tet werden.

5.  Die Emittentin ist in der Lage, alle Wechselkoffer nach dem 

Rückkauf von den Anlegern zu veräußern, und vereinnahmt 

daraus resultierende Verkaufserlöse im Zeitraum 30.06.2024 

bis zum 31.05.2025.

6.  Kein Anleger der von der Emittentin emittierten Vermögensan-

lagen übt das Sonderkündigungsrecht zum Ablauf von 36 Miet-

monaten aus.

Hinsichtlich der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro  

Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ basieren die Progno-

sen in den Tabellen „(6a) Vermögenslage der Emittentin insge-

samt in TEUR (Prognose)“, S. 28, „(6b Finanzlage der Emittentin 

insgesamt in TEUR (Prognose)“, S. 30 und „(6c) Ertragslage der 

Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)“, S. 31 außerdem auf 

der Anzahl verkaufter Wechselkoffer  dieser Vermögensanlagen 

(Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“: 710 verkaufte 

Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich eingezahlten Ka-

pital in Höhe von 7.384.000 EUR, Vermögensanlage „Wechsel-

koffer Euro Select 6“: 786 verkaufte Wechselkoffer entsprechen 

einem tatsächlich eingezahlten Kapital in Höhe von 5.423.400 

EUR) sowie auf dem Umstand, dass die letzten Laufzeiten der 

Mietvereinbarungen von Anlegern dieser Vermögensanlagen am 

01.06.2019 zu laufen beginnen und mit Ablauf des 31.05.2024 

zeitlich in das Jahr 2025 verlagern und einige Prognosezahlen wä-

ren abweichend. Das Ertragsergebnis für die Anleger würde sich je- 

doch hierdurch nicht verändern. 

Bei der dargestellten Prognose der Vermögenslage der Emit-

tentin insgesamt jeweils per 31.12. jedes Jahres des Zeitraums 

2019 bis 2024 und per 31.05.2025 sowie der Finanzlage und 

der Ertragslage der Emittentin insgesamt für jedes Jahr des Zeit-

raums 2019 bis 2024 sowie für den Zeitraum 01.01.2025 bis 

31.05.2025 wurde Folgendes unterstellt:

Hinsichtlich der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

verkauft die Emittentin die geplante Anzahl von 1.500 jungen 

Wechselkoffern sukzessive bis Mai 2020 an Anleger. Die Lauf-

zeiten der Mietvereinbarungen mit den Anlegern beginnen für 

jeden Anleger individuell. Die Emittentin hat weiter unterstellt, 

dass Anleger bis Mai 2020 die Vermögensanlage erwerben und 

die Zahlungen der Gesamtkaufpreise bis zum 20.05.2020 er-

folgen werden, so dass die Laufzeiten von Mietvereinbarungen 

spätestens am 01.06.2020 zu laufen beginnen sowie spätestens 

mit Ablauf des 31.05.3025 enden und damit die Laufzeiten der 

Vermögensanlage spätestens mit Ablauf des 31.07.2025 enden.

Darüber hinaus beruhen die Prognosen der voraussichtlichen Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin insgesamt auf fol-

genden weiteren Annahmen:

1.  Anleger der vorliegenden Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro 

Select 7“ nehmen keine von der Emittentin eingeräumten Rabatte 

auf den Kaufpreis von Wechselkoffern in Anspruch.

2.  Die jeweils 62-monatigen Laufzeiten der vorliegenden Vermö-

gensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ enden mit Ablauf des 

31.08.2024 (etwaige Verlängerungen der Laufzeit der Vermö-

gensanlage durch Ausübung der Verlängerungsoption(en) und 

damit einhergehende Zahlungen von Verlängerungsprovisionen 

durch die Emittentin sind nicht berücksichtigt).

3.  Mietzahlungen an Anleger sind dem Monat zugerechnet, für den 

sie von der Emittentin geleistet werden, auch wenn Zahlungen 

jeweils immer erst am Ende des übernächsten auf den betreffen-

den Kalendermonat folgenden Kalendermonats geleistet werden.

4.  Auszahlungen der Rückkaufpreise an Anleger sind dem Monat 

zugerechnet, an dessen Ende der Anspruch des Anlegers auf 

Zahlung des Rückkaufpreises entsteht (letzter Mietmonat), auch 

wenn Zahlungen der Rückkaufpreise jeweils immer erst am Ende 

des übernächsten auf den letzten Mietmonat folgenden Kalen-
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lage „Wechselkoffer Euro Select 7“), indem sie die an die Anleger 

zu übereignenden Wechselkoffer erworben hat bzw. erwirbt.

Aus den vorstehend angegebenen liquiden Mitteln hat die 

Emittentin Anfangsinvestitionen getätigt (Vermögensanlagen 

„Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 

6“), indem sie die an die Anleger dieser Vermögensanlagen 

übereigneten Wechselkoffer erworben hatte. Hinsichtlich der 

Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ hat die Emitten-

tin bereits Anfangsinvestitionen getätigt und wird weitere An-

fangsinvestitionen tätigen, indem sie die an die Anleger dieser 

Vermögensanlage bereits übereigneten bzw. zu übereignenden 

Wechselkoffer erworben hatte bzw. erwerben wird.

Das im Rahmen dieser drei Vermögensanlagen investierte Ka- 

pital beträgt während der dargestellten Zeiträume prognosege-

mäß bis zum Ablauf der letzten individuellen Laufzeit der Vermö-

gensanlage von Anlegern der Vermögensanlage „Wechselkoffer 

Euro Select 7“ am 31.08.2024 31.05.2025 21.613.697,00 EUR. 

Darüber hinaus hatte die Emittentin hinsichtlich der Vermögens-

anlagen "Wechselkoffer Euro Select 5" und  "Wechselkoffer Euro 

Select 6" im Zeitraum vom 23.05.2018 bis 31.12.2018 bereits 

einen Betrag in Höhe von 5.073.432,00 EUR in Wechselkoffer 

dieser Vermögensanlagen investiert. Die angegebenen Sachanla-

gen resultieren aus dem insgesamt investierten Kapitel unter Be-

rücksichtigung der steuerlichen verpflichtenden Abschreibungen.

Die dargestellten Verbindlichkeiten entsprechen den Verbind-

lichkeiten der Emittentin gegenüber den Anlegern unter Be-

rücksichtigung der von der Emittentin zu zahlenden Rückkauf-

preise und der zukünftig von der Emittentin zu erbringenden  

Tilgungsleistungen, die Bestandteil der laufenden Mietzahlun-

gen sind (siehe hierzu die steuerlichen Hintergründe in Kapitel 

5.5.2 "Einkunftsart", S. 57), an die Anleger. Die dargestellten Ver-

bindlichkeiten verringern sich durch den in den laufenden Miet-

zahlungen enthaltenen Anteil an Tilgungsleistungen.

enden; etwaige Verlängerungen der Laufzeiten dieser Vermö-

gensanlagen durch Ausübung der Verlängerungsoption(en) und 

damit einhergehende Zahlungen von Verlängerungsprovisionen 

durch die Emittentin sind nicht berücksichtigt.

Dieser Umstand und die in den obigen Ziffern 3. bis 5. dargestell-

ten Annahmen führen dazu, dass der letzte dargestellte Stich-

tag der 30.06.2024 31.05.2025 ist bzw. der letzte dargestellte 

Zeitraum jeweils am 30.06.2024 31.05.2025 endet (Ablauf der 

letzten Laufzeiten der Mietvereinbarungen der Vermögensanla-

ge „Wechselkoffer Euro Select 7“).

Die einzelnen Positionen in den folgenden tabellarischen Dar-

stellungen der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Emittentin insgesamt sind in den Kapiteln 8.3.1 bis 

8.3.3 erläutert (vgl. zur Vermögenslage S. 97 f., zur Finanzlage  

S. 99 f. und zur Ertragslage S. 101).

Die einzelnen Positionen in den folgenden tabellarischen Dar-

stellungen der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Emittentin insgesamt sind in den Kapiteln 8.6.1 

bis 8.6.3 erläutert.

3.1.2.1 Vermögenslage der Emittentin insgesamt

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind die Kommandit- 

einlagen der Emittentin in Höhe von 300,00 EUR vollständig  

eingezahlt.

Mit dem Verkauf von 710 jungen Wechselkoffern der Vermö-

gensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“ und 786 gebrauch- 

ten Wechselkoffern der Vermögensanlage „Wechselkoffer 

Euro Select 6“ hat die Emittentin liquide Mittel in Höhe von  

12.807.400 EUR eingenommen.

Mit dem Verkauf von 1.500 jungen Wechselkoffern der Vermö-

gensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ an Anleger verfügt die 

Emittentin prognosegemäß über weitere liquide Mittel in Höhe 

von 16.275.000,00 EUR. 

Aus den vorstehend angegebenen  liquiden Mitteln hat die Emit-

tentin Anfangsinvestitionen getätigt (Vermögensanlagen „Wech-

selkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“) bzw. 

wird die Emittentin Anfangsinvestitionen tätigen  (Vermögensan-

3. WICHTIGE HINWEISE
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(6a)  Vermögenslage der Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)

VERMÖGENSLAGE/PLANBILANZEN* 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2024

AKTIVA
Anlagevermögen1

1.a Sachanlagen (WES 5) 6.167,4 5.488,0 4.808,7 4.129,4 1.642,4 0,0

1.b Sachanlagen (WES 6) 4.356,4 3.643,6 2.930,8 2.218,0 733,5 0,0

1.c Sachanlagen (WES 7) 14.271,1 12.782,0 11.292,8 9.803,7 8.314,5 0,0

Umlaufvermögen

2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 62,2 166,7 260,0 352,7 632,8 779,4

3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag 2.552,5 2.952,5 3.257,6 3.452,3 2.482,6 0,0

Summe Aktiva  27.408,6 25.032,0 22.549,3 19.955,7 13.809,4 779,4

PASSIVA
Eigenkapital

4. Kommanditkapital 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5. Gewinn-/Verlustvorträge -424,5 -2.551,7 -2.952,0 -3.257,3 -3.452,2 -2.486,5

6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.127,3 -400,2 -305,3 -194,9 965,7 3.265,6

Verbindlichkeiten

7.a Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 5)1 6.835,5 6.265,8 5.670,4 5.048,2 2.165,5 0,0

7.b Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 6)1 4.901,5 4.342,1 3.758,3 3.148,9 1.308,5 0,0

7.c Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 7)1 15.671,6 14.424,1 13.120,7 11.758,6 10.335,4 0,0

Summe Passiva 27.408,6 25.032,0 22.549,3 19.955,7 13.809,4 779,4

*  Sämtliche Posten in diesen Planbilanzen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen 
kommt. 1 Prognosegemäß wird die Emittentin per 30.06.2024 alle das Anlagevermögen bildenden Wechselkoffer verkauft und alle 
Verpflichtungen zur Zahlung von Rückkaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben, so dass zu diesem Stichtag das Anlagevermögen 
und die Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern jeweils 0,00 EUR betragen. 

VERMÖGENSLAGE/PLANBILANZEN* 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.05.2025

AKTIVA
Anlagevermögen1

1.a Sachanlagen (WES 5) 6.167,4 5.488,0 4.808,7 4.129,4 1.642,4 0,0 0,0

1.b Sachanlagen (WES 6) 4.356,4 3.643,6 2.930,8 2.218,0 733,5 0,0 0,0

1.c Sachanlagen (WES 7) 7.186,1 13.476,4 11.987,2 10.498,1 9.008,9 3.180,8 0,0

Umlaufvermögen

2.  Kassenbestand und Guthaben  
bei Kreditinstituten 85,9 183,8 277,1 369,8 701,4 1.066,1 1.075,8

3.  Nicht durch Vermögenseinlagen  
gedeckter Fehlbetrag 1.787,3 2.826,5 3.158,2 3.380,6 2.392,2 0,0 0,0

Summe Aktiva 19.583,1 25.618,3 23.162,0 20.595,9 14.478,4 4.246,9 1.075,8

PASSIVA
Eigenkapital

4. Kommanditkapital 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5. Gewinn-/Verlustvorträge -775,6 -1.787,6 -2.826,8 -3.158,5 -3.380,9 -2.392,5 29,6

6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.012,0 -1.039,2 -331,7 -222,4 988,4 2.422,1 1.045,9

Verbindlichkeiten

7.a Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 5)1 6.835,5 6.265,8 5.670,4 5.048,2 2.165,5 0,0 0,0

7.b Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 6)1 4.901,5 4.342,1 3.758,3 3.148,9 1.308,5 0,0 0,0

7.c Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (WES 7)1 7.846,1 15.010,4 13.733,3 12.398,8 11.004,4 4.217,0 0,0

Summe Passiva 19.583,1 25.618,3 23.162,0 20.595,9 14.478,4 4.246,9 1.075,8

*  Sämtliche Posten in diesen Planbilanzen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen 
kommt. 1 Prognosegemäß wird die Emittentin per 31.05.2025 alle das Anlagevermögen bildenden Wechselkoffer verkauft und alle 
Verpflichtungen zur Zahlung von Rückkaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben, so dass zu diesem Stichtag das Anlagevermögen 
und die Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern jeweils 0,00 EUR betragen. 
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3.1.2.2 Finanzlage der Emittentin insgesamt

Im Rahmen der dargestellten Prognose der Finanzlage der Emit-

tentin insgesamt für die Zeiträume vom 01.01. bis 31.12. der 

Kalenderjahre 2019 bis 2023 2024 sowie vom 01.01.2024 bis 

30.06.2024 01.01.2025 bis 31.05.2025 sind die Veränderungen 

der liquiden Mittel der Emittentin abgebildet. Die nachfolgend in 

diesem Kapitel genannten Beträge sind – soweit nicht ausdrück-

lich anders angegeben – unter Einbeziehung der drei Vermö-

gensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“, „Wechselkoffer Euro  

Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“ berechnet.

Im Jahr 2019 wird die Emittentin prognosegemäß Wechsel- 

koffermieteinnahmen in Höhe von 2.657.536,34 1.877.826,50 

EUR erzielen. Die Emittentin wird im Jahr 2019 prognosegemäß in 

der Lage sein, aus den liquiden Mitteln (Gesamtkaufpreise in Höhe 

von 23.581.600,00 15.320.410,00 EUR und Wechselkoffermie-

teinnahmen in Höhe von 2.657.536,34 1.877.826,50 EUR) zusätz-

lich weitere Kosten in Höhe von 2.191.065,08 1.430.183,52 EUR 

(Vertriebsprovisionen, Geschäftsführungsvergütung, Haftungs-

vergütung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen 

und prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger in 

Höhe von 2.375.123,55 1.685.561,05 EUR zu leisten.

Im Jahr 2020 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 3.949.670,70 3.723.620,56 EUR 

erzielen. Die Emittentin wird im Jahr 2020 prognosegemäß in der 

Lage sein, aus ihren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in 

Höhe von 314.199,80 999.190,14 EUR (Vertriebsprovisionen, 

Geschäftsführungsvergütung, Haftungsvergütung und sonstige 

Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und prognosegemäß Ge-

samtmietauszahlungen an die Anleger in Höhe von 3.530.972,40 

3.328.725,53 EUR zu leisten.

Im Jahr 2021 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 3.938.879,25 EUR erzielen. Die 

Emittentin wird im Jahr 2021 prognosegemäß in der Lage sein, 

aus ihren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 

314.667,32 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsvergü-

tung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und 

prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger in 

Höhe von 3.530.972,40 EUR zu leisten.

Im Jahr 2022 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 3.938.879,25 EUR erzielen. Die 

Emittentin wird im Jahr 2022 prognosegemäß in der Lage sein, 

aus ihren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 

315.144,18 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haftungsvergü-

tung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und 

prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen an die Anleger in 

Höhe von 3.530.972,40 EUR zu leisten.

Im Jahr 2023 wird die Emittentin prognosegemäß Wechsel-

koffermieteinnahmen in Höhe von 3.735.693,09 EUR erzie-

len. Die Emittentin wird im Jahr 2023 prognosegemäß in der 

Lage sein, aus ihren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten 

in Höhe von 301.248,00 EUR (Geschäftsführungsvergütung, 

Haftungsvergütung und sonstige Pauschale Verwaltungskos-

ten) zu zahlen und prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen 

an die Anleger in Höhe von 3.348.898,15 EUR zu leisten. Fer-

ner wird die Emittentin prognosegemäß durch den Verkauf von  

Wechselkoffern der Anleger der Vermögensanlagen „Wechsel- 

koffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 

6“, deren Mietvertragslaufzeiten im Jahr 2023 en-

den, an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 

nicht bekannte Dritte Erlöse in Höhe von 3.780.487,05 

3.831.918,28 EUR erzielen. Aus diesen Erlösen wird sie pro- 

gnosegemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der Rückkauf- 

preise an diese Anleger hinsichtlich der Vermögensanlage  

„Wechselkoffer Euro Select 5“ in Höhe von 2.306.400,00 EUR und 

hinsichtlich der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 6“ 

in Höhe von 1.279.525,00 EUR, insgesamt also in Höhe von 

3.585.925,00 EUR, erfüllen.

Im Jahr 2024 wird die Emittentin bis zum 30.06.2024 pro- 

gnosegemäß Wechselkoffermieteinnahmen in Höhe von 

1.289.298,60 EUR erzielen. Die Emittentin wird im Jahr 2024  

prognosegemäß in der Lage sein, aus ihren liquiden Mitteln 

zusätzlich weitere Kosten in Höhe von 114.089,96 EUR (Ge-

schäftsführungsvergütung, Haftungsvergütung und sonstige 

Pauschale Verwaltungskosten) zu zahlen und prognosegemäß  

Gesamtmietauszahlungen an die Anleger in Höhe von 

1.155.848,85 EUR zu leisten. Ferner wird die Emittentin pro-

gnosegemäß durch den Verkauf von Wechselkoffern an zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht bekannte Dritte 

Erlöse in Höhe von 13.038.869,50 EUR erzielen, aus denen sie 

prognosegemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der Rück- 

kaufpreise an die Anleger der Vermögensanlage „Wechsel- 

koffer Euro Select 5“ in Höhe von 2.095.600,00 EUR, der 

Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 6“ in Höhe von 
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1.216.025,00 EUR und der Vermögensanlage „Wechselkoffer 

Euro Select 7“ in Höhe von 9.600.000,00 EUR, insgesamt also 

in Höhe von 12.911.625,00 EUR, erfüllen wird.

Im Jahr 2024 wird die Emittentin prognosegemäß Wechselkof-

fermieteinnahmen in Höhe von 2.069.008,43 EUR erzielen. 

Die Emittentin wird im Jahr 2024 prognosegemäß in der Lage 

sein, aus ihren liquiden Mitteln zusätzlich weitere Kosten in 

Höhe von 173.896,54 EUR (Geschäftsführungsvergütung, Haf-

tungsvergütung und sonstige Pauschale Verwaltungskosten) 

zu zahlen und die geplanten Gesamtmietauszahlungen an die 

Anleger in Höhe von 1.845.411.35 EUR zu leisten. Ferner wird 

die Emittentin prognosegemäß durch den Verkauf der restlichen 

Wechselkoffer der Anleger der Vermögensanlagen „Wechsel-

koffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“, deren 

Mietvertragslaufzeiten im Jahr 2024 enden, an zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung noch nicht bekannte Dritte Erlöse in 

Höhe von 3.324.612,55 EUR erzielen, aus denen sie prognose-

gemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der Rückkaufpreise an 

diese Anleger hinsichtlich der Vermögensanlage „Wechselkoffer 

Euro Select 5“ in Höhe von in Höhe von 2.095.600,00 EUR und 

hinsichtlich der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 6“ 

in Höhe von 1.216.025,00 EUR, erfüllen wird. Ferner wird die 

Emittentin prognosegemäß durch den teilweisen Verkauf von 

Wechselkoffern der Anleger der Vermögensanlage „Wechsel-

koffer Euro Select 7“, deren Mietlaufzeiten im Jahr 2024 enden, 

an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht bekannte 

Dritte Erlöse in Höhe von 5.841.237,73 EUR erzielen, aus denen 

sie prognosegemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der Rück-

kaufpreise an die Anleger der vorliegenden Vermögensanlage in 

Höhe von 5.539.200,00 EUR erfüllen wird.

Im Jahr 2025 wird die Emittentin bis zum 31.05.2025 prognosege-

mäß Wechselkoffermieteinnahmen hinsichtlich der Vermögensan-

lage „Wechselkoffer Euro Select 7“ in Höhe von 224.062,89 EUR 

erzielen. Die Emittentin wird im Jahr 2025 bis zum 31.05.2025 pro-

gnosegemäß in der Lage sein, aus ihren liquiden Mitteln zusätzlich 

weitere Kosten in Höhe von 22.913,39 EUR (Geschäftsführungsver-

gütung, Haftungsvergütung und sonstige Pauschale Verwaltungs-

kosten) zu zahlen und prognosegemäß Gesamtmietauszahlungen 

an die Anleger in Höhe von 202.246,88 EUR zu leisten. Ferner wird 

die Emittentin prognosegemäß durch den Verkauf der restlichen 

Wechselkoffern von Anlegern der „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht bekannte 

Dritte Erlöse in Höhe von 4.071.620,65 EUR erzielen, aus denen 

sie prognosegemäß ihre Verpflichtungen auf Zahlung der Rück-

kaufpreise an die Anleger der Vermögensanlage „Wechselkoffer 

Euro Select 7“ in Höhe von 4.060.800,00 EUR erfüllen wird. 

Bezogen auf die Vermögenanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“, 

„Wechselkoffer Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

ergeben sich während der dargestellten Zeiträume prognosege-

mäß insgesamt Auszahlungen (Summe aus allen Zahlungen der 

Rückkaufpreise und Mieten an Anleger dieser Vermögensanla-

gen) an die Anleger in Höhe von 33.970.337,7 EUR.
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FINANZLAGE/LIQUIDITÄTSPLANUNG* 01.01.– 
31.12.2019

01.01.– 
31.12.2020

01.01.– 
31.12.2021

01.01.– 
31.12.2022

01.01.– 
31.12.2023

01.01.– 
30.06.2024 GESAMT

Beginn Prognosezeitraum 3 63 167 260 353 633

1.a Gesamtkaufpreise (WES 5) 4.202 0 0 0 0 0 4.202

1.b Gesamtkaufpreise (WES 6) 3.105 0 0 0 0 0 3.091

 1.c Gesamtkaufpreise (WES 7) 16.275 0 0 0 0 0 16.275

 2.a Wechselkoffermieteinnahmen (WES 5) 857 959 956 956 850 101 4.679

 2.b Wechselkoffermieteinnahmen (WES 6) 720 841 839 839 742 120 4.101

 2.c Wechselkoffermieteinnahmen (WES 7) 1.081 2.149 2.143 2.143 2.143 1.069 10.729

3.a Wechselkofferverkäufe (WES 5) 0 0 0 0 2.386 2.070 4.455

3.b Wechselkofferverkäufe (WES 6) 0 0 0 0 1.395 1.203 2.598

 3.c Wechselkofferverkäufe (WES 7) 0 0 0 0 0 9.766 9.766

Summe Einzahlungen 26.239 3.950 3.939 3.939 7.516 14.328 59.911

  4.a Investition in Wechselkoffer (WES 5) 3.865 0 0 0 0 0 3.865

 4.b Investition in Wechselkoffer (WES 6) 2.857 0 0 0 0 0 2.857

 4.c Investition in Wechselkoffer (WES 7) 14.892 0 0 0 0 0 14.892

 5.a Vertriebsprovision (WES 5) 336 0 0 0 0 0 336

 5.b Vertriebsprovision (WES 6) 248 0 0 0 0 0 248

 5.c Vertriebsprovision (WES 7) 1.383 0 0 0 0 0 1.383

 6.a Geschäftsführungsvergütung (WES 5) 66 74 74 74 66 8 361

6.b Geschäftsführungsvergütung (WES 6) 46 54 54 54 48 8 265

6.c Geschäftsführungsvergütung (WES 7) 81 163 163 163 163 81 814

7. Pauschale Verwaltungskosten 25 19 20 20 20 14 118

8. Haftungsvergütung 4 4 4 4 4 3 24

Summe Auszahlungen 23.805 314 315 315 301 114 25.164

 9.a Mietauszahlungen an Anleger (WES 5)1 769 860 860 860 765 91 4.203

 9.b Mietauszahlungen an Anleger (WES 6)1 650 759 759 759 672 109 3.706

 9.c Mietauszahlungen an Anleger (WES 7)1 956 1.913 1.913 1.913 1.913 956 9.563

 10.a Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 5) 0 0 0 0 2.306 2.096 4.402

 10.b Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 6) 0 0 0 0 1.280 1.216 2.496

 10.c Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 7) 0 0 0 0 0 9.600 9.600

Summe Auszahlungen an Anleger 2.375 3.531 3.531 3.531 6.935 14.067 33.970

Kumulierte Auszahlungen an Anleger 2.375 5.906 9.437 12.968 19.903 33.970

Ende Prognosezeitraum 62 167 260 353 633 779

* Sämtliche Posten in dieser Liquiditätsplanung sind kaufmännisch ohne Nachkommastellen gerundet, so dass es zu Rundungsdifferen-
zen bei der Darstellung von Summen kommt.  1 Die angegebenen prognostizierten Mietauszahlungen beinhalten den in den Mietzahlun-
gen an Anleger enthaltenen Tilgungsanteil.

(6b) Finanzlage der Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)
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Select 7“ ab dem 01.07.2019 Erlöse aus der Weitervermietung der 

von den Anlegern gemieteten Wechselkoffer erzielen wird.

Die dargestellte Prognose der Ertragslage der Emittentin insge-

samt für die Zeiträume vom 01.01. bis 31.12. der Kalenderjahre 

2019 bis 2024 sowie vom 01.01.2025 bis 31.05.2025 basiert auf 

der Tatsache, dass die Emittentin hinsichtlich der Vermögens-

anlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro 

Select 6“ seit dem 01.07.2018 und hinsichtlich der Vermögens-

anlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ seit dem 01.06.2019 Erlö-

3.1.2.3 Ertragslage der Emittentin insgesamt

Die dargestellte Prognose der Ertragslage der Emittentin insgesamt 

für die Zeiträume vom 01.01. bis 31.12. der Kalenderjahre 2019 bis 

2023 sowie vom 01.01.2024 bis 30.06.2024 basiert auf der Tatsa-

che, dass die Emittentin hinsichtlich der Vermögensanlagen „Wech-

selkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ seit dem 

01.07.2018 Erlöse aus der Weitervermietung der von den Anlegern 

gemieteten Wechselkoffer erzielt, und auf der Annahme, dass die 

Emittentin hinsichtlich der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro 

(6b) Finanzlage der Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)

FINANZLAGE/LIQUIDITÄTSPLANUNG* 01.01.– 
31.12.2019

01.01.– 
31.12.2020

01.01.– 
31.12.2021

01.01.– 
31.12.2022

01.01.– 
31.12.2023

01.01.– 
31.12.2024

01.01.– 
31.05.2025 GESAMT

Liquidität zum Beginn des Prognosezeitraums 58 86 184 277 370 701 1.066

1.a Gesamtkaufpreise (WES 5) 4.202 0 0 0 0 0 0 4.202

1.b Gesamtkaufpreise (WES 6) 3.105 0 0 0 0 0 0 3.105

 1.c Gesamtkaufpreise (WES 7) 8.014 8.261 0 0 0 0 0 16.275

 2.a Wechselkoffermieteinnahmen (WES 5) 857 959 956 956 850 101 0 4.679

 2.b Wechselkoffermieteinnahmen (WES 6) 720 841 839 839 742 120 0 4.102

 2.c Wechselkoffermieteinnahmen (WES 7) 301 1.923 2.143 2.143 2.143 1.849 224 10.727

3.a Wechselkofferverkäufe (WES 5) 0 0 0 0 2.419 2.103 0 4.522

3.b Wechselkofferverkäufe (WES 6) 0 0 0 0 1.413 1.222 0 2.634

 3.c Wechselkofferverkäufe (WES 7) 0 0 0 0 0 5.841 4.072 9.913

Summe Einzahlungen 17.198 11.985 3.939 3.939 7.568 11.235 4.296 60.159

  4.a Investition in Wechselkoffer (WES 5) 3.865 0 0 0 0 0 0 3.865

 4.b Investition in Wechselkoffer (WES 6) 2.857 0 0 0 0 0 0 2.857

 4.c Investition in Wechselkoffer (WES 7) 7.333 7.559 0 0 0 0 0 14.892

 5.a Vertriebsprovision (WES 5) 336 0 0 0 0 0 0 336

 5.b Vertriebsprovision (WES 6) 248 0 0 0 0 0 0 248

 5.c Vertriebsprovision (WES 7) 681 702 0 0 0 0 0 1.383

 6.a Geschäftsführungsvergütung (WES 5) 66 74 74 74 66 8 0 361

6.b Geschäftsführungsvergütung (WES 6) 46 54 54 54 48 8 0 265

6.c Geschäftsführungsvergütung (WES 7) 23 146 163 163 163 140 17 814

7. Pauschale Verwaltungskosten 25 19 20 20 20 14 3 122

8. Haftungsvergütung 4 4 4 4 4 4 2 28

Summe Auszahlungen 15.485 8.558 315 315 301 174 23 25.171

 9.a Mietauszahlungen an Anleger (WES 5)1 769 860 860 860 765 91 0 4.203

 9.b Mietauszahlungen an Anleger (WES 6)1 650 759 759 759 672 109 0 3.707

 9.c Mietauszahlungen an Anleger (WES 7)1 267 1.710 1.913 1.913 1.913 1.646 202 9.563

 10.a Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 5) 0 0 0 0 2.306 2.096 0 4.402

 10.b Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 6) 0 0 0 0 1.280 1.216 0 2.496

 10.c Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 7) 0 0 0 0 0 5.539 4.061 9.600

Summe Auszahlungen an Anleger 1.686 3.329 3.531 3.531 6.935 10.696 4.263 33.970

Kumulierte Auszahlungen an Anleger 1.686 5.014 8.545 12.076 19.011 29.707 33.970

Liquidität zum Ende des Prognosezeitraums 86 184 277 370 701 1.066 1.076

* Sämtliche Posten in dieser Liquiditätsplanung sind kaufmännisch ohne Nachkommastellen gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen 
bei der Darstellung von Summen kommt.  1 Die angegebenen prognostizierten Mietauszahlungen beinhalten den in den Mietzahlungen 
an Anleger enthaltenen Tilgungsanteil.
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(6c) Ertragslage der Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)

auf Anlageobjekte umfassen die verpflichtenden handels- und 

steuerrechtlichen Abschreibungen. Die prognostizierten Zinsen 

und ähnlichen Aufwendungen entsprechen den mit den Anle-

gern vertraglich vereinbarten Mietzahlungen.

Der in der Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung für den Zeitraum 

01.01. bis 31.12.2019 prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe 

von 1.012.022,84 EUR ist im Vergleich zu dem im Prognose-

bericht im Lagebericht der Emittentin zum 31.12.2018 für das 

Geschäftsjahr 2019 prognostizierten Jahresergebnis in Höhe 

von -1.424 TEUR geringer, weil der Jahresfehlbetrag in der 

Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 

31.12.2019 zum Tag der Aufstellung dieses Nachtrags Nr. 1 pro-

gnostiziert wurde und darin die Entwicklung der Geschäftstä-

tigkeit der Emittentin über den mehr als 3-monatigen Zeitraum 

seit der Prognose des Jahresergebnisses im Lageberichts in der 

Fassung vom 13.06.2019,  berücksichtigt ist. Der Prognosebe-

richt im Lagebericht der Emittentin zum 31.12.2018 musste im 

Rahmen der Änderung des Lageberichts in der Fassung vom 

13.06.2019 nicht angepasst werden, da dieser zum Zeitpunkt 

des geänderten Lageberichts vom 05.09.2019 nicht wesentlich 

unrichtig war.

se aus der Weitervermietung der von den Anlegern gemieteten 

Wechselkoffer erzielt.

Es wurde unterstellt, dass die Emittentin

1.  hinsichtlich der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro  

Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ aus dem Verkauf 

aller von den Anlegern zurückgekauften Wechselkoffer suk-

zessive Erlöse erzielt und die letzten Erlöse per 31.05.2024 

vereinnahmt und ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Rück-

kaufpreise an die Anleger der Vermögensanlagen „Wechsel-

koffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ prog-

nosegemäß ebenfalls per 30.04.2024 31.05.2024 erfüllt,

2.  hinsichtlich der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro  

Select 7“ Erlöse aus dem Verkauf aller von den Anlegern zu-

rückgekauften Wechselkoffer per 31.05.2024 vollständig 

vereinnahmt und die Zahlung der Rückkaufpreise durch die 

Emittentin an die Anleger prognosegemäß ebenfalls per 

30.06.2024 31.05.2025 erfolgt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen neben den 

Vertriebsprovisionen auch die laufenden Aufwendungen der 

Emittentin, die an die Anbieterin zu zahlenden Geschäftsfüh-

rungsvergütungen und Haftungsvergütungen sowie die Rest-

buchwerte der veräußerten Wechselkoffer. Die Abschreibungen 

ERTRAGSLAGE/PLAN-GEWINN-UND- 
VERLUSTRECHNUNGEN*

PLAN-GUV 
01.01.– 

31.12.2019

PLAN-GUV 
01.01.– 

31.12.2020

PLAN-GUV  
01.01.–

31.12.2021

PLAN-GUV 
01.01.– 

31.12.2022

PLAN-GUV 
01.01.–

31.12.2023

PLAN-GUV 
01.01.–

30.06.2024
GESAMT

1.a Umsatzerlöse (WES 5) 856,8 958,9 956,3 956,3 3.235,6 2.170,2 9.134,0

1.b Umsatzerlöse (WES 6) 720,2 841,5 839,2 839,2 2.137,1 1.322,7 6.698,8

1.c Umsatzerlöse (WES 7) 1.080,5 2.149,3 2.143,5 2.143,5 2.143,5 10.835,2 20.495,5

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.191,1 -314,2 -314,7 -315,1 -3.037,5 -9.886,0 -16.058,6

3.a  Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 5) -575,3 -679,3 -679,3 -679,3 -604,3 -71,8 -3.289,4

3.b  Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 6) -576,7 -712,8 -712,8 -712,8 -630,9 -102,1 -3.448,1

3.c  Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 7) -620,5 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -744,6 -7.321,7

4.a  Zinsen und ähnliche Aufwendungen (WES 5)1 -279,6 -289,9 -264,3 -237,5 -188,4 -21,0 -1.280,7

4.b  Zinsen und ähnliche Aufwendungen (WES 6)1 -188,9 -199,5 -175,0 -149,4 -110,8 -16,2 -839,7

4.c  Zinsen und ähnliche Aufwendungen (WES 7)1 -352,8 -665,1 -609,0 -550,5 -489,3 -220,8 -2.887,5

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.127,3 -400,2 -305,3 -194,9 965,7 3.265,6 1.203,6

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.127,3 -400,2 -305,3 -194,9 965,7 3.265,6 1.203,6

*  Sämtliche Posten in diesen Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu 
Rundungsdifferenzen kommt. 1 In den angegebenen prognostizierten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist der in den Mietzahlungen 
an Anleger enthaltene Tilgungsanteil nicht berücksichtigt.
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3.1.2.4 Auswirkungen auf die Emittentin insgesamt

Die dargestellte Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Emittentin insgesamt unterstellt, dass die Emittentin 

die prognostizierten Mieteinnahmen aus der Vermietung und 

die prognostizierten Erlöse aus dem Verkauf der Wechselkof-

fer fristgemäß und vollständig vereinnahmt. Dadurch kann die 

Emittentin nach Abzug ihrer laufenden Kosten prognosegemäß 

ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Anlegern auf 

Zahlung der Mieten und der Rückkaufpreise erfüllen. Die Aus-

sichten der Emittentin, die prognostizierten Mieteinnahmen 

und Verkaufserlöse für die Wechselkoffer zu erzielen, sind von 

der Entwicklung des Wechselkoffervermietmarktes sowie von 

der Nachfrage nach Wechselkoffern in der Logistikbranche und 

den daraus resultierenden erzielbaren Mietraten und Verkauf-

serlösen abhängig. Sofern die Emittentin infolge einer schrump-

fenden Nachfrage nach Wechselkoffern bzw. eines sich negativ 

entwickelnden Wechselkoffervermietmarktes geringere als die 

prognostizierten Mieteinnahmen oder Verkaufserlöse erzielt, 

hat diese negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der 

Emittentin. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin nach 

Abzug ihrer laufenden Kosten ihren vertraglichen Zahlungsver-

pflichtungen gegenüber den Anlegern gegebenenfalls nicht, 

nicht fristgemäß oder nicht vollständig nachkommen (siehe hier-

zu Kapitel 4.2 „Liquiditätsrisiken“, S. 40 ff.). Über die Höhe von 

etwaig ausbleibenden Zahlungen oder die zeitliche Verzögerung 

von Zahlungen kann jedoch keine verbindliche Aussage getrof-

fen werden. Sollte die Emittentin höhere als die prognostizierten 

Mieteinnahmen oder Verkaufserlöse erzielen, hat dies keine Aus-

wirkungen auf die Höhe der Ansprüche der Anleger gegen die 

Emittentin. Die Emittentin erfüllt auch in diesem Fall lediglich ihre  

gegenüber den Anlegern bestehenden vertraglichen Verpflichtun-

gen. Etwaige Überschüsse verbleiben als unternehmerischer Ertrag 

bei der Emittentin.

Nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen zwischen der 

Emittentin und den Anlegern hat jeder Anleger jedoch schuld- 

rechtliche Ansprüche auf Zahlung der Mieten und des Rückkauf-

preises gegen die Emittentin, die der Anleger rechtlich geltend  

machen und durchsetzen kann. Die Emittentin geht prognose-

gemäß davon aus, dass Verlust, Zerstörung, Beschädigung oder 

Diebstahl der Wechselkoffer keine Auswirkungen auf ihre Ver- 

mögens-, Finanz- und Ertragslage haben werden, da die Endnut- 

zer vertraglich verpflichtet sind, für Verlust, Zerstörung, Beschä- 

digung oder Diebstahl der Wechselkoffer Ersatz zu leisten, und die 

Emittentin erwartet, dass die Endnutzer etwaigen Pflichten zur  

Ersatzleistung nachkommen werden.

3.1.3  Geschäftsaussichten und  
deren Auswirkungen

Wechselkoffer werden hauptsächlich in der Logistik im deutsch-

sprachigen Raum und den Benelux-Staaten eingesetzt und be-

(6c) Ertragslage der Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)

ERTRAGSLAGE/PLAN-GEWINN-UND- 
VERLUSTRECHNUNGEN*

PLAN-GUV 
01.01.– 

31.12.2019

PLAN-GUV 
01.01.– 

31.12.2020

PLAN-GUV  
01.01.–

31.12.2021

PLAN-GUV 
01.01.– 

31.12.2022

PLAN-GUV 
01.01.–

31.12.2023

PLAN-GUV 
01.01.–

31.12.2024

PLAN-GUV 
01.01.–

31.05.2025
1.a Umsatzerlöse (WES 5) 856,8 958,9 956,3 956,3 3.269,2 2.203,5 0,0

1.b Umsatzerlöse (WES 6) 720,2 841,5 839,2 839,2 2.155,0 1.341,6 0,0

1.c Umsatzerlöse (WES 7) 300,8 1.923,3 2.143,5 2.143,5 2.143,5 7.689,7 4.295,7

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.023,9 -999,2 -314,7 -315,1 -3.037,5 -6.922,4 -3.046,3

3.a  Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 5) -575,3 -679,3 -679,3 -679,3 -604,3 -71,8 0,0

3.b  Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 6) -576,7 -712,8 -712,8 -712,8 -630,9 -102,1 0,0

3.c  Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 7) -146,6 -1.268,7 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -1.281,5 -157,5

4.a  Zinsen und ähnliche Aufwendungen (WES 5)1 -279,6 -289,9 -264,3 -237,5 -188,4 -21,0 0,0

4.b  Zinsen und ähnliche Aufwendungen (WES 6)1 -188,9 -199,5 -175,0 -149,4 -110,8 -16,2 0,0

4.c  Zinsen und ähnliche Aufwendungen (WES 7)1 -98,9 -613,4 -635,4 -578,0 -518,0 -397,7 -46,0

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.012,0 -1.039,2 -331,7 -222,4 988,4 2.422,1 1.045,9

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.012,0 -1.039,2 -331,7 -222,4 988,4 2.422,1 1.045,9

*  Sämtliche Posten in diesen Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu 
Rundungsdifferenzen kommt. 1 In den angegebenen prognostizierten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist der in den Mietzahlungen 
an Anleger enthaltene Tilgungsanteil nicht berücksichtigt.
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3. WICHTIGE HINWEISE

Auf Basis dieser Geschäftsaussichten geht die Emittentin davon 

aus, dass sie in der Lage sein wird, Mieteinnahmen in der in Tabel-

le „(6b) Finanzlage der Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose)“, 

S. 30, dargestellten Höhe zu erzielen, aus diesen Mieteinnahmen 

ihre Pflichten auf Zahlung der Mieten gegenüber den Anlegern 

zu erfüllen und beim Verkauf der Wechselkoffer der Anleger min-

destens die ebenfalls in Tabelle „(6b) Finanzlage der Emittentin 

insgesamt in TEUR (Prognose)“, S. 30, dargestellten Einnahmen 

zu realisieren. Der planmäßige Verlauf der Geschäftstätigkeit der 

Emittentin hängt daher von einem stabilen Wechselkoffervermiet-

markt und den regelmäßigen Mietzahlungen der Endnutzer ab.

Die Emittentin geht davon aus, die Wechselkoffer zum Ende der 

Laufzeiten der jeweiligen Mietvereinbarungen am 30.06.2024 

zu den prognostizierten Verkaufspreisen (siehe Kapitel 8.3.2 

„Voraussichtliche Finanzlage – Liquiditätsplanung der Emitten-

tin in TEUR (Prognose)“, S. 99 f.) am Markt an zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung noch nicht bekannte Dritte verkaufen 

zu können.

Die Emittentin geht darüber hinaus davon aus, dass sie die 

Wechselkoffer auch zu den anderen möglichen Zeitpunkten 

der Beendigung der Vermögensanlage (Ausübung Sonderkün-

digungsrecht zum Ablauf des 36. Mietmonats durch Anleger, 

siehe Kapitel "5.13.2 Kündigungsmöglichkeiten, S. 60, sowie 

Ausübung einer und/oder beider Verlängerungsoptionen durch 

Anleger , siehe Kapitel "5.1.6 Verlängerungsoptionen", S. 52) zu 

Kaufpreisen veräußern zu können, die ihr jeweils die Erfüllung 

der gegenüber den betreffenden Anlegern bestehende Pflichten 

auf Zahlung der angepassten Rückkaufpreise ermöglicht. 

Die Emittentin geht in ihren Prognosen der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage davon aus, dass kein Anleger von dem Son-

derkündigungsrecht zum Ende des 36. Mietmonats Gebrauch 

machen wird, so dass keine zum Ende des 36. Mietmonats zu 

erwartenden Verkaufserlöse prognostiziert werden. Die Emit-

tentin erwartet aber, dass sie für die Wechselkoffer auch im Falle 

der Ausübung des Sonderkündigungsrechts durch Anleger zum 

Ablauf des 36. Mietmonats in der Lage sein wird, innerhalb der 

vom Anleger einzuhaltenden 6-monatigen Kündigungsfrist Käu-

fer für die Wechselkoffer zu finden, an die sie die Wechselkoffer 

zu dann marktüblichen Preisen wird verkaufen können, und die 

daraus erzielten Erlöse ausreichen werden, um die für diesen Fall 

vereinbarten Rückkaufpreise an die Anleger zu zahlen.

nötigt. Am häufigsten finden sie ihren Einsatz in der Logistik der 

Kurier-, Express- und Paketdienste, einer Branche, die seit dem 

Jahr 2000 kontinuierlich – mit Rückschlägen in der Zeit der 

Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009 – um durchschnittlich rund 

5 % p. a. wächst. Der Wechselkoffervermietmarkt hat gezeigt, 

dass er zur schnellen Erholung fähig ist: Bereits im Jahr 2010 

war der leichte Rückschlag aus dem Vorjahr aufgeholt und zu-

dem konnte die Branche an Wachstum zulegen.

Ziel der Emittentin bei jeder Vermietung der Wechselkoffer ist 

es, eine attraktive Mietrendite zu erzielen, in möglichst lang lau-

fende Mietverträge, idealerweise über 5 Jahre und mehr, einzu-

treten und im Falle von Anschlussvermietungen möglichst lang 

laufende Mietverträge abzuschließen. Zudem wird die Emitten-

tin durch die Anbieterin vor Abschluß der entsprechenden Miet-

verträge die Bonität und Solvenz der Endnutzer in enger Abstim-

mung mit dem Wechselkoffervermietmanager intensiv prüfen.

Die Emittentin wird durch die Anbieterin Endnutzer auswählen, 

die nach Einschätzung der Emittentin überwiegend eine hohe  

Sicherheit für regelmäßige Mietzahlungen gewährleisten. Zudem 

wird das Endnutzerportfolio diversifiziert, indem die Emittentin 

Mietverträge mit mehreren Endnutzern abschließt. Auf diese Wei-

se entsteht ein Mieteinnahmenpool, der aus Sicht der Emittentin 

Planungssicherheit für die Mieteinnahmen ermöglicht. Während 

der Laufzeit der von der Emittentin abgeschlossenen Mietver-

träge erfolgt außerdem die regelmäßige Überprüfung des Zah-

lungsverhaltens, der Bonität und der Solvenz der Endnutzer durch 

die Anbieterin im Auftrag der Emittentin. Die Emittentin erwartet 

für die Laufzeit der Vermögensanlage eine weiterhin stabil wach-

sende Kurier-, Express- und Paketbranche und damit hinsichtlich 

ihrer Geschäftsaussichten einen funktionierenden Wechselkoffer- 

leasing- bzw. -vermietmarkt, der zu einem weiterhin wachsen-

den Bedarf und Bestand an Wechselkoffern führt. Damit einher-

gehend erwartet die Emittentin ein stabiles und planbares Kauf-, 

Vermietungs- und Verkaufsniveau für junge und gebrauchte 

Wechselkoffer, die die Emittentin im Rahmen der von ihr emit-

tierten Vermögensanlagen "Wechselkoffer Euro Select 5" (junge 

Wechselkoffer), "Wechselkoffer Euro Select 6" (gebrauchte Wech-

selkoffer) und "Wechselkoffer Euro Select 7" (junge Wechselkoffer) 

an Anleger veräußert hat bzw. veräußern wird. Aber selbst wenn 

es kein Branchen- und Marktwachstum geben und der Markt 

stagnieren sollte, beurteilt die Emittentin ihre Geschäftsaussich-

ten positiv, so dass die Prognosen der Vermögens-, Finanz- und  

Ertragslage auch für diesen Fall gelten. 
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Der jeweilige Standort von Wechselkoffern, die europaweit von 

Endnutzern genutzt werden können, hat keine Auswirkungen 

auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und deren Fähigkeit, 

ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die 

Vermögensanlage nachzukommen.

Rechtliche und steuerliche Änderungen haben über das in die-

ser Hinsicht bestehende allgemeine unternehmerische Risiko 

hinaus keine spezifischen Auswirkungen auf die Geschäftsaus-

sichten der Emittentin und deren Fähigkeit, ihren Verpflichtun-

gen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlage 

nachzukommen. 

Um die Darstellung nachvollziehbar zu gestalten, hat die Emit-

tentin ihrer Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

bezogen auf die vorliegende Vermögensanlage „Wechselkof-

fer Euro Select 7“ die Annahme zugrunde gelegt, dass sie alle 

mit dieser Vermögensanlage angebotenen Wechselkoffer per 

20.06.2019 an Anleger veräußert. Voraussichtlich wird die 

Emittentin die mit dieser Vermögensanlage angebotenen Wech-

selkoffer aber tatsächlich sukzessive an Anleger verkaufen. Zu 

welchem Zeitpunkt die Emittentin wie viele Wechselkoffer an 

Anleger verkaufen wird, weiß die Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht. Weder der konkrete Verlauf der 

Wechselkofferverkäufe der vorliegenden Vermögensanlage 

„Wechselkoffer Euro Select 7“ noch die Anzahl der tatsächlich an 

Anleger verkauften Wechselkoffer haben Auswirkungen auf die 

Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen auf Zahlung der 

Miete und des Rückkaufpreises nachzukommen, da diese Ver-

pflichtungen der Emittentin nur in dem Maße entstehen, in dem 

sie Wechselkoffer an Anleger veräußert.

3.2 |  Weitere Kosten für  
den Anleger

Zusätzlich zum Erwerbspreis (Gesamtkaufpreis) hat der An- 

leger ein Agio in Höhe von bis zu 2,00 % des Gesamtkaufprei- 

ses vor Rabatten an die Emittentin zu zahlen. Die Höhe des Agios 

wird in diesem Verkaufsprospekt mit bis zu 2,00 % angegeben, 

da jeder Vertriebspartner nach eigenem Ermessen berechtigt ist,  

dem Anleger einen Rabatt auf das Agio einzuräumen. Die Höhe 

des Agio ergibt sich für jeden Anleger aus der Zeichnungserklä-

rung.

Sind Wechselkoffer über das Ende der Laufzeit der Mietvereinba-

rung hinaus noch an Endnutzer vermietet, steht der Bestand ei-

nes Mietverhältnisses mit Endnutzern einem Verkauf der Wech-

selkoffer weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht 

entgegen. In rechtlicher Hinsicht ist die Befugnis, einen Wech-

selkoffer zu veräußern, nicht durch ein bestehendes Mietver-

hältnis hinsichtlich dieses Wechselkoffers beschränkt, so dass 

ein solches Mietverhältnis einer Veräußerung rechtlich nicht im 

Wege steht. Die Emittentin geht in tatsächlicher Hinsicht davon 

aus, dass sie in Mietverhältnissen mit Endnutzern befindliche 

Wechselkoffer am Markt zu attraktiveren Konditionen veräu-

ßern kann als Wechselkoffer, deren Vermietung an Endnutzer 

mit Ablauf der Laufzeit der Mietvereinbarung zwischen Emitten-

tin und Anleger endet. In Vermietung befindliche Wechselkoffer 

sind nach Einschätzung der Emittentin für potentielle Käufer at-

traktiver, da potentielle Käufer bereits mit den Erträgen aus der 

Vermietung kalkulieren können.

Auf Basis der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vorherr-

schenden Marktsituation und ihrer Marktprognose für den 

Wechselkoffermarkt erwartet die Emittentin, dass sie mindes-

tens die erforderlichen Erträge erzielen kann, um ihren Verpflich-

tungen zur Zahlung der Mieten und der Rückkaufpreise zum 

Ablauf der Mietlaufzeiten an die Anleger nachzukommen. Auf 

dieser Grundlage geht die Emittentin davon aus, zum prognosti-

zierten Ende der vorliegenden Vermögensanlage am 31.08.2024  

31.07.2025, im Falle der Ausübung von Sonderkündigungs-

rechten der Anleger zum Ende des 36. Mietmonats und im Falle 

der Ausübung von Verlängerungsoptionen durch Anleger ihre 

gegenüber den Anlegern der Vermögensanlage bestehenden 

Verpflichtungen auf Zahlung der mit den Anlegern vereinbarten 

Rückkaufpreise erfüllen zu können.

Sollte sich der Wechselkoffermarkt schlechter als von der Emit-

tentin erwartet entwickeln, verschlechtern sich die Geschäfts-

aussichten der Emittentin. Das kann dazu führen, dass die Emit-

tentin geringere als die prognostizierten Mieteinnahmen und/

oder Verkaufserlöse erzielt und nach Abzug ihrer laufenden Kos-

ten ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Anlegern 

auf Zahlung der Mieten und der Rückkaufpreise gegebenenfalls 

nicht, nicht fristgemäß oder nicht vollständig nachkommen 

kann (siehe hierzu Kapitel 4.2 „Liquiditätsrisiken“, S. 40 ff.). Über 

die Höhe von etwaig ausbleibenden Zahlungen oder die zeitliche 

Verzögerung von Zahlungen kann jedoch keine verbindliche Aus-

sage getroffen werden. 

3. WICHTIGE HINWEISE
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nanzanlagenvermittler) weiter. Die Solvium Capital GmbH er-

hält mindestens einen Betrag in Höhe von 244.125,00 EUR 

und maximal einen Betrag in Höhe von 569.625,00 EUR, wo-

bei sich diese Beträge um Rabatte verringern können, die die 

Emittentin den Anlegern auf den Kaufpreis der Wechselkoffer 

gewährt.

Außerdem wird das vom Anleger zu zahlende Agio in Höhe von 

bis zu 2,00 % des jeweiligen Gesamtkaufpreises vor Rabatten  

an die Vertriebspartner ausgezahlt. Bei dem geplanten Ge-

samtbetrag der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 

16.275.000,00 EUR beträgt die Gesamthöhe aller Agios und 

somit der darauf basierenden Auszahlungen an Vertriebspartner  

maximal 325.500,00 EUR. 

Darüber hinaus zahlt die Emittentin an die Anbieterin Ver-

längerungsprovisionen, sofern und soweit der Anleger von 

eingeräumten Optionen Gebrauch macht, die Laufzeit der 

Mietvereinbarung zu verlängern (siehe Kapitel 5.1.6 „Verlänge-

rungsoptionen“, S. 52). Die Höhe der Verlängerungsprovision 

beträgt für jeden Fall der Verlängerung einmalig 5,00 % be-

zogen auf den jeweiligen Gesamtkaufpreis vor Rabatten der 

vermittelten Vermögensanlage. Soweit die Anbieterin Verlän-

gerungsprovisionen von der Emittentin erhält, leitet sie von 

diesen mindestens 2,00 % und maximal 3,00 % bezogen auf 

den jeweiligen Gesamtkaufpreis vor Rabatten der vermittelten 

Vermögensanlage an die Vertriebspartner weiter. Die Summe 

der Verlängerungsprovisionen kann nicht konkret angegeben 

werden, da sie von der Anzahl der Anleger, die gegebenenfalls 

von ihren Rechten auf Verlängerung der Laufzeit der Mietver-

einbarung Gebrauch machen werden, und der Anzahl der von 

diesen Anlegern erworbenen Wechselkoffer abhängig ist.

Auf Basis des geplanten Gesamtbetrags der vorliegenden 

Vermögensanlage in Höhe von 16.275.00,00 EUR und unter 

der Annahme, dass alle Anleger vollumfänglich von den ein-

geräumten Verlängerungsoptionen Gebrauch machen, beträgt 

die Summe der von der Emittentin an die Anbieterin zu zah-

lenden Verlängerungsprovisionen 813.750,00 EUR. Von diesen 

Verlängerungsprovisionen leitet die Anbieterin mindestens 

325.500,00 EUR und maximal 488.250,00 EUR an die Ver-

triebspartner weiter.

Die Gesamthöhe der möglichen Provisionen (einschließlich  

2,00 % Agio und der möglichen Verlängerungsprovisionen) 

Erteilt die Emittentin die für Verkauf und Übertragung von 

Wechselkoffern während der Laufzeit der Mietvereinbarung 

erforderliche Zustimmung, fällt hierfür zu Lasten des Anlegers 

eine Bearbeitungsgebühr von 125,00 EUR je Vorgang an. Ei-

gene Kosten für Telefon, Internet, Porto und Überweisungen 

sowie für die eigene Beauftragung von Steuerberatern, Rechts-

anwälten, Anlageberatern, Anlagevermittlern, Vermögensbera-

tern oder sonstigen Beratern hat der Anleger selbst zu tragen. 

Sofern sich der Anleger um den Verkauf seiner Wechselkoffer 

selbst kümmern muss (siehe Kapitel "4.2.2 Ausfall der Zahlung 

des Rückkaufpreises/Eigenverkauf", S. 41) entstehen für un-

vermietete Wechselkoffer gegebenenfalls weitere Kosten, wie 

zum Beispiel Lager- bzw. Standkosten, Reparaturkosten und/

oder Verwertungskosten. Die Höhe dieser Kosten kann nicht 

konkret genannt werden, da diese anlegerspezifisch sind und 

daher variieren. Darüber hinaus entstehen für den Anleger 

keine weiteren Kosten, insbesondere keine solchen Kosten, 

die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der  

Vermögensanlagen verbunden sind.

3.3 |  Weitere Leistungen des  
Anlegers und keine  
Nachschusspflicht

Es gibt keine Umstände, unter denen der Anleger verpflichtet 

ist, weitere Leistungen zu erbringen. Insbesondere gibt es keine 

Umstände, unter welchen der Anleger haftet. Es besteht für den 

Anleger keine Pflicht zur Zahlung von Nachschüssen.

3.4 |  Provisionen 

Bei dem geplanten Gesamtbetrag der vorliegenden Ver-

mögensanlage in Höhe von 16.275.000,00 EUR beträgt 

die Höhe der Provisionen zugunsten der Solvium Capital 

GmbH 1.383.375,00 EUR. Dies entspricht 8,50 % des ge-

planten Gesamtbetrages der vorliegenden Vermögensanla-

ge. Von diesen Provisionen leitet die Solvium Capital GmbH 

mindestens 5,00 % (813.750,00 EUR) und maximal 7,00 

% (1.139.250,00 EUR) bezogen auf den geplanten Gesamt-

betrag der vorliegenden Vermögensanlage an die Vertrieb-

spartner (z. B. Banken, Finanzdienstleistungsinstitute und Fi- 

3. WICHTIGE HINWEISE
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den Einnahmen, die die Emittentin aus der Vermietung der 

Wechselkoffer während der Laufzeit der mit dem Anleger ab-

geschlossenen Mietvereinbarung sowie aus dem Verkauf der 

Wechselkoffer nach deren Rückübereignung an die Emittentin 

nach dem Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung erzielt. 

Bedingung für die Zahlung der monatlichen Miete an den An-

leger ist, dass die Emittentin zum jeweiligen Fälligkeitszeit-

punkt über ausreichend Liquidität verfügt. Die Liquidität der 

Emittentin ist davon abhängig, dass die Emittentin über die ge-

samte Laufzeit der Mietvereinbarung mit dem Anleger laufen-

de Einnahmen aus der Vermietung der Wechselkoffer erzielt. 

Hierzu ist es grundsätzlich erforderlich, dass die Emittentin 

Mietverträge für die Wechselkoffer über die gesamte Laufzeit 

der Mietvereinbarung mit dem Anleger unterhält und die je-

weiligen Vertragspartner die aus diesen Verträgen gegenüber 

der Emittentin bestehenden Zahlungspflichten rechtzeitig und 

vollständig erfüllen.

Bedingung für die Zahlung des Rückkaufpreises an den Anleger 

ist ebenfalls, dass der Emittentin zum jeweiligen Fälligkeitszeit-

punkt ausreichend Liquidität zur Verfügung steht. Die Liquidi-

tät der Emittentin ist davon abhängig, dass die Emittentin nach 

dem Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung mit dem Anleger 

und der Rückübereignung der Wechselkoffer an sie in der Lage 

ist, die Wechselkoffer zu dem prognostizierten Verkaufspreis  

(zu den prognostizierten Verkaufspreisen zum Ende der Lauf-

zeiten der Mietvereinbarungen am 30.06.2024 siehe Kapitel 

8.3.2 „Voraussichtliche Finanzlage – Liquiditätsplanung der 

Emittentin in TEUR (Prognose)“, S. 99 f. siehe Tabelle (6b) 

Finanzlage der Emittentin insgesamt in TEUR (Prognose), S. 

30) zu verkaufen, und die Vertragspartner ihre vertraglichen 

Pflichten rechtzeitig und vollständig erfüllen. 

Diese Bedingung gilt auch für die Fälle, in denen ein Anleger 

vom Sonderkündigungsrecht zum Ablauf des 36. Mietmonats 

Gebrauch macht, so dass die Laufzeit der Mietvereinbarung 

mit Ablauf von 36 Monaten endet. Die Emittentin geht prog-

nosegemäß in allen Fällen (d. h. reguläre Mietlaufzeit von 60 

Monaten und verkürzte Mietlaufzeit von 36 Monaten) davon 

aus, dass sie die Wechselkoffer zu dann marktüblichen Preisen 

wird verkaufen können und die daraus erzielten Erlöse ausrei-

chen werden, um die Rückkaufpreise an die Anleger zu zahlen. 

Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedin-

beträgt daher unter der Annahme, dass alle Anleger vollum-

fänglich von den eingeräumten Verlängerungsoptionen Ge-

brauch machen, für die vorliegende Vermögensanlage maximal 

2.522.625,00 EUR. Dieser Betrag entspricht 15,50 % (ein-

schließlich 2,00 % Agio) bezogen auf den geplanten Gesamtbe-

trag der vorliegenden Vermögensanlage.

Alle in diesem Kapitel „3.4 Provisionen“ angegebenen Provisi-

onen verstehen sich zuzüglich eventuell anfallender Umsatz-

steuer. 

Weitere Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen 

oder vergleichbare Vergütungen, fallen nicht an.

3.5 |  Wesentliche Grundlagen und 
Bedingungen der Verzinsung 
und Rückzahlung

Wesentliche Grundlage für die Verzinsung und Rückzahlung, 

das heißt für die Ansprüche des Anlegers auf Zahlung der ver-

einbarten Mieten und des vereinbarten Rückkaufpreises, ist 

der vom Anleger mit der Emittentin geschlossene Kauf- und 

Mietvertrag (Vollabdruck auf den Seiten 107 ff.), der gegensei-

tige Rechte und Pflichten regelt.

Der Anleger hat nach diesem Vertrag gegen die Emittentin  

Anspruch auf die vereinbarten monatlichen Mietzahlungen in 

Höhe von 11,75 % p. a. bezogen auf den jeweiligen Gesamt-

kaufpreis vor Rabatten.

Anleger der vorliegenden Vermögensanlage haben daher An-

spruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von monatlich 

106,25 EUR pro Wechselkoffer. Die monatlichen Mieten wer-

den jeweils nachschüssig an den Anleger gezahlt.

Darüber hinaus vereinbaren Emittentin und Anleger vertrag-

lich den Rückkauf der Wechselkoffer zum Ende der Laufzeit 

der Mietvereinbarung. Auf dieser Basis ist die Emittentin ver-

pflichtet, an den Anleger den vereinbarten Rückkaufpreis, der 

geringer ist als der vom Anleger gezahlte Gesamtkaufpreis vor 

Rabatten, grundsätzlich zusammen mit der letzten dem Anle-

ger zustehenden Mietzahlung zu zahlen.

Die Zahlung der Miete sowie des Rückkaufpreises erfolgt aus 

3. WICHTIGE HINWEISE
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gungen eingehalten werden, ist die Emittentin voraussichtlich 

in der Lage, ihre auf Zahlung der Miete und des Rückkaufprei-

ses gerichteten vertraglichen Pflichten gegenüber dem Anle-

ger zu erfüllen.

Die Emittentin ist voraussichtlich auch dann in der Lage, ihre 

vertraglichen Pflichten gegenüber dem Anleger zu erfüllen, 

wenn sie nicht alle mit der vorliegenden Vermögensanlage an-

gebotenen Wechselkoffer an Anleger verkauft. 

Der Verkauf der geplanten Anzahl von 1.500 jungen Wech-

selkoffern der vorliegenden Vermögensanlage ist daher keine 

wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und 

Rückzahlung. 

Sollten die vorstehend dargestellten Grundlagen und Bedin-

gungen nicht eingehalten bzw. nicht erreicht werden, kann 

sich dies nachteilig auf die Liquidität der Emittentin auswirken. 

Daraus resultiert das Risiko, dass die Emittentin nicht über 

ausreichend Liquidität verfügt, um die Ansprüche der Anleger 

vollständig und zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen (siehe 

hierzu Kapitel 4.2 „Liquiditätsrisiken“, S. 40 ff.).

4343
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Im Folgenden werden die wesentlichen tatsächlichen und recht-

lichen Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Vermö-

gensanlage dargestellt. Risiken, die aus der individuellen Situa-

tion des Anlegers resultieren, sind nicht erfasst und müssen von 

jedem Anleger basierend auf seiner persönlichen Situation bei 

einer Anlageentscheidung geprüft und bewertet werden.

Maximales Risiko

Das maximale Risiko besteht für den Anleger darin, dass 

•   er einen Totalverlust der gezahlten Gesamtsumme 

(Gesamtkaufpreis zzgl. bis zu 2,00 % Agio bezogen 

auf den Gesamtkaufpreis vor Rabatten) erleidet und 

•   sein Vermögen dadurch vermindert wird, dass der An-

leger 

       - im Falle einer Fremdfinanzierung der Investition in die 

Vermögensanlage – auch bei Ausbleiben der vertrag-

lich vereinbarten Zahlungen (Mietzahlungen und/oder 

Rückkaufpreiszahlungen) durch die Emittentin – zur 

Leistung der Zinsen und sonstigen Finanzierungskosten 

sowie zur Rückzahlung des Darlehens verpflichtet ist 

       und/oder 

       - etwaige weitere Kosten tragen muss 

      und/oder 

      - eine persönliche Steuerbelastung ausgleichen muss.

Diese Umstände können zu einer Privatinsolvenz bzw.  

Insolvenz des Anlegers als maximales Risiko führen. 

4.2 |  Liquiditätsrisiken

Als Liquidität wird die Fähigkeit eines Unternehmens bezeichnet, 

seine bestehenden Zahlungspflichten jederzeit fristgerecht zu 

erfüllen. Hierzu benötigt ein Unternehmen liquide Mittel. Dabei 

handelt es sich in der Regel um bei Banken gehaltene Geldbestän-

de. Die liquiden Mittel der Emittentin resultieren aus der Verein-

nahmung von laufenden Mietzahlungen und von Weiterveräuße-

rungserlösen aus dem Verkauf der Wechselkoffer zum Ende der 

Laufzeit der Vermögensanlage. Liquiditätsrisiken der Emittentin 

ergeben sich aus den in diesem Abschnitt dargestellten Umstän-

den und Faktoren.

4.1 |  Vorbemerkung

Mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt wird eine sonstige  

Anlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG in Form soge-

nannter Direktinvestments angeboten.

Das bedeutet, dass der Anleger durch den Abschluss und die 

Erfüllung des im Rahmen der Vermögensanlage angebotenen 

Kauf- und Mietvertrages Eigentümer eines oder mehrerer Wech-

selkoffer wird und Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlung 

einer monatlichen Miete und des Rückkaufpreises zum Ende der 

Laufzeit seiner Vermögensanlage erwirbt. Zwar geht der Anleger 

durch die Investition in die Vermögensanlage keine unternehmeri-

sche Beteiligung an der Emittentin ein. Mit dieser Art Vermögens-

anlage sind aber neben Risiken, die mit allen Anlageprodukten 

einhergehen, spezifische Risiken verbunden, die mit den aus einer 

unternehmerischen Beteiligung resultierenden Risiken vergleich-

bar sind. Insbesondere hängt die Fähigkeit der Emittentin, die mit 

dem Anleger vereinbarten Zahlungen zu leisten, von zukünftigen 

Entwicklungen wie zum Beispiel im wirtschaftlichen, steuerlichen 

und rechtlichen Bereich ab. Weder die Anbieterin noch die Emit-

tentin können garantieren, dass alle Zahlungen an den Anleger 

erbracht werden. Die Vermögensanlage hat für jeden Anleger 

grundsätzlich eine Laufzeit von 62 Monaten und kann während 

dieser Laufzeit vom Anleger lediglich zum Ablauf des 36. Mietmo-

nats mit einer Frist von 6 Monaten ordentlich gekündigt werden. 

Die Vermögensanlage sollte nur von Anlegern erworben werden, 

die willens und auf Grundlage ihrer persönlichen wirtschaftli-

chen Verhältnisse in der Lage sind, für diese Laufzeit eine finan-

zielle Bindung einzugehen. Es ist der Totalverlust der gezahlten 

Gesamtsumme (Gesamtkaufpreis zzgl. bis zu 2,00 % Agio bezo-

gen auf den Gesamtkaufpreis vor Rabatten) möglich. Außerdem 

ist nicht auszuschließen, dass der Anleger nicht in der Lage ist, 

die erworbenen Wechselkoffer in unmittelbaren Besitz zu neh-

men, obwohl die Wechselkoffer sein Eigentum sind. Die Anlage-

entscheidung sollte der Anleger nur nach sorgfältiger und voll-

ständiger Lektüre dieses Verkaufsprospekts treffen. Verfügt ein 

Anleger nicht über Erfahrungen, die ihn in die Lage versetzen, 

die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vermögensanlage auch 

auf seine persönliche Situation einschätzen zu können, sollte der 

Anleger fachkundigen Rat von Dritten, wie zum Beispiel Anla-

geberatern oder -vermittlern, Steuerberatern oder Rechtsanwäl-

ten, einholen.

4. WESENTLICHE TATSÄCHLICHE UND RECHTLICHE RISIKEN DER VERMÖGENSANLAGE



47

vereinbarten Rückkaufpreis nicht, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig. Sofern der Anleger den vereinbarten Rückkaufpreis 

nicht erhält, ist er nicht verpflichtet, die Wechselkoffer an die 

Emittentin zu übereignen, und muss sich selbst um den Verkauf 

der Wechselkoffer an andere Käufer kümmern. Muss sich der 

Anleger selbst um den Verkauf der Wechselkoffer an andere 

Käufer kümmern, besteht das Risiko, dass der Anleger keinen 

Käufer für die Wechselkoffer findet und diese nicht verkaufen 

kann und damit auch keinen Kaufpreis für die Wechselkoffer er-

hält. Findet der Anleger in diesem Fall keinen Käufer für seine 

Wechselkoffer, besteht für den Anleger das Risiko, dass er für 

unvermietete Wechselkoffer weitere Kosten, wie zum Beispiel 

Lager- bzw. Standkosten, Reparaturkosten, Verwertungskosten, 

aus seinem eigenen Vermögen tragen muss. Dieses Risiko kann 

zur Privatinsolvenz bzw. Insolvenz des Anlegers führen. Findet 

der Anleger einen Käufer für seine Wechselkoffer, besteht das  

Risiko, dass der Anleger bei dem selbst vorgenommenen Ver-

kauf einen Kaufpreis erzielt, der geringer ist als der mit der Emit-

tentin vereinbarte Rückkaufpreis, und Zusatzkosten zu tragen 

hat, um den Verkauf zu ermöglichen, die den erwarteten Ertrag 

des Anlegers verringern.

4.2.3 Ausfall der Komplementärin

Fällt die Komplementärin aus, muss Ersatz beschafft werden. 

Hierdurch können höhere als die geplanten Kosten für die Emit-

tentin entstehen. Diese höheren Kosten können dazu führen, dass 

die Emittentin nicht über ausreichend Liquidität verfügt, um die 

Ansprüche der Anleger auf Zahlung der Mieten und der Rückkauf-

preise vollständig und zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen.

4.2.4  Ausfall des Wechselkoffer- 
vermietmanagers

Fällt der Wechselkoffervermietmanager Axis Intermodal Deutsch-

land GmbH aus, muss Ersatz beschafft werden. Die Emittentin 

könnte gezwungen sein, selbst den Ersatz zu beschaffen, wenn 

die Anbieterin dies nicht tut. Die Vergütung des neuen Wechsel-

koffervermietmanagers könnte höher sein und die Emittentin 

müsste auch die gegebenenfalls entstehenden Kosten, z. B. für 

den Übergang des Wechselkoffervermietmanagements, aus ih-

rem eigenem Vermögen zahlen.  Dies kann zu einer Verringerung 

der Liquidität der Emittentin führen, in deren Folge die Mietzah-

4.2.1  Vollständiger oder teilweiser  
Ausfall der Mietzahlungen

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin Mietzahlungen nicht, 

nicht in voller Höhe oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt an 

den Anleger leistet. Die Emittentin ist nur in der Lage, Mietzah-

lungen an die Anleger vollständig und rechtzeitig zu erbringen, 

wenn sie über genügend liquide Geldmittel verfügt. Um diese 

zu erhalten, wird sie die vom Anleger gemieteten Wechselkof-

fer weitervermieten. Hierbei kann es zum Ausfall einzelner oder 

sogar aller Endnutzer der Wechselkoffer und dadurch zum Aus-

fall von Mietzahlungen an den Anleger kommen. Es kann zudem 

der Fall eintreten, dass die Wechselkoffer nach dem Ausfall von 

Endnutzern nicht, nicht sofort oder nur zu schlechteren Kondi-

tionen an andere Endnutzer vermietet werden können, was zu 

niedrigeren Mieteinnahmen der Emittentin führen kann. Sollten 

die Wechselkoffer nicht sofort an andere Endnutzer vermietet 

werden können, können zusätzliche Umschlags- und Lagerkos-

ten sowie mögliche weitere Aufwendungen für die Emittentin 

entstehen. Im Streitfall können Anwalts- und Gerichtskosten in 

noch nicht vorhersehbarer Höhe entstehen. Mögliche Schäden 

an den Wechselkoffern können bei deren Sicherstellung (Be-

schaffung des unmittelbaren Besitzes) festgestellt werden und 

Reparaturkosten nach sich ziehen. Durch Eintreten eines oder 

mehrerer der zuvor genannten Risiken kann sich die Liquidität 

der Emittentin nachteilig entwickeln. Die Kürzung der Mietzah-

lungen an den Anleger oder deren vollständiger Ausfall könnten 

die Folge sein. In diesem Fall erhält der Anleger weniger als die 

vereinbarten oder keine Mietzahlungen von der Emittentin.

4.2.2  Ausfall der Zahlung des  
Rückkaufpreises/Eigenverkauf

Zwischen der Emittentin und dem Anleger wird im Kauf- und 

Mietvertrag vereinbart, dass die Wechselkoffer unter der auf-

schiebenden Bedingung des Ablaufes der Mietdauer an die 

Emittentin zurückverkauft werden. Es kann der Fall eintreten, 

dass die Emittentin die Wechselkoffer am Ende der Mietdauer 

nicht zu dem von ihr kalkulierten Weiterverkaufspreis veräußern 

kann. Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass die Wechsel-

koffer erst später oder gar nicht veräußert werden können. Dies 

kann dazu führen, dass die Emittentin nicht über die erforder-

liche Liquidität zur Zahlung des vereinbarten Rückkaufpreises 

an die Anleger verfügt. In diesem Fall erhält der Anleger den 
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4.3 |  Beschädigung, Zerstörung, 
Verlust oder Diebstahl der 
Wechselkoffer

Wechselkoffer sind bewegliche Gegenstände, die bei Gebrauch 

beschädigt oder zerstört werden können, die verloren gehen 

oder gestohlen werden können und die über die normale Ab-

nutzung hinaus beansprucht werden können. Die Emittentin 

wird alle ihre Endnutzer vertraglich verpflichten, für alle aus 

Beschädigung, Zerstörung, Verlust, Diebstahl und über die 

normale Nutzung hinausgehender Abnutzung resultierende 

Schäden zu haften. Zusätzlich zu dieser mit allen Endnutzer 

zu vereinbarenden Haftung wird die Emittentin einige dieser 

Endnutzer verpflichten, die Wechselkoffer gegen Beschädi-

gung, Zerstörung, Verlust und Diebstahl zu versichern. Sollten 

die Endnutzer in einem Schadensfall ihre insoweit bestehen-

den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Emittentin 

nicht erfüllen bzw. ein Versicherungsschutz nicht ausreichend 

bestehen (z. B. durch unterlassenen Abschluss der Versiche-

rung, nicht ausreichenden Versicherungsumfang oder nicht 

bezahlte Versicherungsprämien) oder der Endnutzer oder auch 

der Versicherer durch Insolvenz ausfallen, besteht das Risiko, 

dass Schäden an den Wechselkoffern oder deren Verlust nicht 

kompensiert werden bzw. nicht durch entsprechende Versiche-

rungen abgedeckt sind. Sind die Wechselkoffer versichert,  be-

steht außerdem das Risiko, dass sich Versicherungen weigern, 

den angemeldeten Schaden zu begleichen. Das kann dazu füh-

ren, dass die Emittentin für die beschädigten, zerstörten, ver-

loren gegangenen oder gestohlenen Wechselkoffer keine Miet-

zahlungen von den Endnutzern erhält und aus diesem Grund 

die vereinbarten Mietzahlungen an die Anleger nicht, nicht in 

voller Höhe und/oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt ge-

leistet werden können. In diesen Fällen müsste die Emittentin 

auf eigene Kosten Ersatz-Wechselkoffer beschaffen. Dies kann 

dazu führen, dass die Emittentin nicht über ausreichend Liqui-

dität verfügt, um die Ansprüche der Anleger vollständig und 

zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Wechsel-

koffer zerstört oder gestohlen werden oder verloren gehen und 

die Anleger weder von der Emittentin Ersatz-Wechselkoffer 

erhalten noch die Emittentin, der Wechselkoffervermietmana-

ger oder ein Endnutzer hierfür haftet. In diesem Fall sind die 

Wechselkoffer für den Anleger unwiederbringlich verloren und 

lungen an die Anleger nicht, nicht vollständig und/oder nicht zum 

vereinbarten Zeitpunkt erbracht werden können.

4.2.5 Interessenkonflikte

Es gibt rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen 

der Emittentin und der Anbieterin. Die Anbieterin ist die Kom-

plementärin der Emittentin. Die Geschäftsführer der Komple-

mentärin sind daher auch die Mitglieder der Geschäftsführung 

der Emittentin. Diese Umstände können dazu führen, dass die 

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Entscheidun-

gen hinsichtlich der Vermietung und des Erwerbs von Wechsel- 

koffern im Sinne der Anbieterin, aber zum Nachteil der Emit-

tentin treffen. Diese Entscheidungen können dazu führen, dass 

die Emittentin nicht über ausreichend Liquidität verfügt, um die  

Ansprüche der Anleger auf Zahlung der Mieten und der Rückkauf-

preise vollständig und zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfüllen.

4.2.6  Eigentumsverschaffung – Verfüg-
barkeit der Wechselkoffer

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin Wechselkoffer nicht an 

die Anleger übereignen kann, wenn sie selbst kein Eigentum an 

den Wechselkoffern erwerben kann. Dieser Fall kann eintreten, 

wenn die Emittentin die ihr eingeräumten Optionen zwar aus-

übt, aber keine zu erwerbenden Wechselkoffer zur Verfügung 

stehen und die Emittentin die Wechselkoffer auch nicht auf an-

derem Wege beschaffen kann. Kann die Emittentin aus diesen 

Gründen ihre Verpflichtung gegenüber dem Anleger auf Ver-

schaffung des Eigentums an den Wechselkoffern nicht erfüllen, 

kann der Anleger nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kauf- 

und Mietvertrag zurücktreten oder den Vertrag kündigen. Tritt 

der Anleger vom Kauf- und Mietvertrag zurück oder kündigt er 

den Vertrag, erhält er keine Mietzahlungen von der Emittentin. 

In diesen Fällen besteht das Risiko, dass die Emittentin zum Zeit-

punkt des Rücktritts bzw. der Kündigung wegen ihrer weiteren 

Geschäftstätigkeit auf Basis der von ihr emittierten Vermögens-

anlagen nicht über ausreichend Liquidität verfügt, um den An-

spruch des Anlegers auf Rückzahlung der von ihm bereits an die 

Emittentin gezahlten Gesamtsumme zu erfüllen. Dies kann zum 

Totalverlust der vom Anleger gezahlten Gesamtsumme führen.
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Außerdem besteht kein geregelter Markt zum Handel von im 

Rahmen der Vermögensanlage erworbenen Wechselkoffern. Die 

freie Handelbarkeit der Vermögensanlage ist daher durch das 

Zustimmungserfordernis und den fehlenden geregelten Markt 

erheblich eingeschränkt. Die Übertragung des Kauf- und Miet-

vertrages und damit der erworbenen Wechselkoffer kann daher 

für den Anleger selbst bei erteilter Zustimmung der Emittentin 

schwierig oder unmöglich sein. Gelingt es dem Anleger nicht, 

seine Wechselkoffer zu veräußern, besteht für den Anleger das 

Risiko, dass er über das eingesetzte Kapital, also den Erwerb-

spreis, erst nach dem Ende der Laufzeit seiner Vermögensanlage 

verfügen kann.

4.6 |  Keine Einlagensicherung

Die Zahlung des Rückkaufpreises wird nicht durch einen Drit-

ten garantiert. Insbesondere erfolgt keine Absicherung über ein 

Einlagensicherungssystem. Bei einer Insolvenz der Emittentin 

ist daher damit zu rechnen, dass der Anleger nicht nur Mietzah-

lungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erhält, son-

dern darüber hinaus die gezahlte Gesamtsumme teilweise oder 

vollständig verliert.

4.7 |  Rechtliche Risiken hinsichtlich 
der Eigentümerstellung des 
Anlegers

Die Anlage in Wechselkoffer ist nicht frei von juristischen – auch 

prozessrechtlichen – Risiken. So könnte es um die Wechsel- 

koffer zu Rechtsstreitigkeiten und/oder Verfahren – auch vor 

ausländischen Gerichten und Stellen – kommen, in denen es 

um die Eigentümerstellung des Anlegers geht und der Anleger 

aufgefordert wird, seine Eigentümerstellung – gegebenenfalls 

nach dem Recht eines ausländischen Staates – darzulegen und 

zu beweisen. Auch müsste der in dem Kauf- und Mietvertrag ent-

haltene Übereignungstatbestand vom deutschen bzw. von dem 

jeweiligen ausländischen Recht anerkannt werden. In diesen 

Fällen ist die Eigentümerstellung des Anlegers trotz des über-

mittelten Eigentumszertifikats nicht sichergestellt bzw. kann die 

Eigentümerstellung des Anlegers streitig sein. Es besteht das Ri-

siko, dass der Anleger in einem solchen Prozess oder Verfahren 

der Anleger kann die Wechselkoffer nicht an die Emittentin 

zurückübereignen und damit den Rückkaufvertrag nicht durch 

Übereignung an die Emittentin erfüllen. Kann der Anleger die 

Wechselkoffer nicht an die Emittentin zurückübereignen, ver-

liert er seinen Anspruch gegen die Emittentin auf Zahlung des 

Rückkaufpreises und damit die von ihm gezahlte Gesamtsum-

me ganz oder teilweise. Der Anleger trägt daher ein Risiko, das 

mit einem unternehmerischen Risiko vergleichbar ist.

4.4 |  Fremdfinanzierung durch  
den Anleger

Sollte der Anleger die Investition in seine Vermögensanlage 

durch die Aufnahme eines Darlehens finanzieren, so bleibt der 

Anleger – auch bei Ausbleiben der vertraglich vereinbarten 

Mietzahlungen durch die Emittentin – zur Leistung der Zinsen 

und sonstigen Finanzierungskosten sowie zur Rückzahlung des 

Darlehens verpflichtet. Somit besteht bei einer Fremdfinanzie-

rung das Risiko, dass der Anleger regelmäßig den Kapitaldienst 

und die Zinsen und sonstige Kosten für seine Finanzierung aus 

seinem Vermögen leisten muss, ohne Zahlungen von der Emit-

tentin zu erhalten. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, 

wenn vom Anleger bei der Finanzierungsplanung einkalkulier-

te Zahlungen von der Emittentin ausbleiben, geringer ausfallen 

oder sich verzögern sollten. Die sich aus einer solchen Finan-

zierung ergebenden Verpflichtungen des Anlegers sind in jedem 

Fall – auch beim Ausbleiben von Mietzahlungen von der Emit-

tentin – vom Anleger zu erfüllen. Diese Risiken können zur Pri-

vatinsolvenz bzw. Insolvenz des Anlegers führen.

4.5 |  Einschränkungen der  
freien Handelbarkeit

Die vom Anleger erworbenen Wechselkoffer sind zwar grund-

sätzlich auf andere Personen übertragbar, dies ist aber nur mit 

einer gleichzeitigen Übertragung aller Rechte und Pflichten aus 

dem zwischen der Emittentin und dem Anleger abgeschlosse-

nen Kauf- und Mietvertrag möglich. Die Übertragung setzt die 

Zustimmung der Emittentin voraus und der Anleger ist verpflich-

tet, im Falle einer erteilten Zustimmung eine Bearbeitungs-

gebühr in Höhe von 125,00 EUR an die Emittentin zu zahlen. 
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gende Risiken bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

daher nicht. Es ist aber nicht gänzlich auszuschließen, dass Si-

tuationen eintreten können, in denen die Emittentin gezwungen 

ist, weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Sofern die Emittentin 

gezwungen ist, weiteres Fremdkapital aufzunehmen, muss sie 

sehr wahrscheinlich für dieses Fremdkapital Zinszahlungen leis-

ten. Das sich daraus ergebende Risiko kann sich nachteilig auf 

das wirtschaftliche Ergebnis der Emittentin auswirken, so dass 

die Emittentin Mietzahlungen und/oder die Rückkaufpreiszah-

lung nicht, nicht in voller Höhe oder nicht zum vereinbarten 

Zeitpunkt an den Anleger leisten kann.

4.10 |  Allgemeine  
steuerliche Risiken

Die steuerlichen Informationen in diesem Verkaufsprospekt be-

ruhen auf den zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden 

deutschen Steuergesetzen, der veröffentlichten Rechtsprechung 

der Finanzgerichte und den veröffentlichten Verwaltungsanwei-

sungen. Weiterentwicklungen des Steuerrechts, der Rechtspre-

chung und der Verwaltungsauffassung sowie deren Interpretation 

lassen sich jedoch – wie eine Betrachtung der Entwicklungen in 

der Vergangenheit zeigt – nicht ausschließen, so dass auch Ab-

weichungen und Verschiebungen der steuerlichen Ergebnisse 

möglich sind. Derartige Änderungen können zu einer anderen 

steuerrechtlichen Bewertung des Sachverhaltes und damit zu ei-

ner Veränderung des Ergebnisses aus der Anlagemöglichkeit und 

zu einer höheren steuerlichen Belastung des Anlegers führen. 

Gleiches gilt für den Fall einer abweichenden steuerlichen Beur-

teilung durch die Finanzverwaltung. Diese Risiken können das 

vom Anleger erwartete Ergebnis mindern, sodass der Anleger ein 

geringeres Ergebnis als erwartet erzielt. Verwirklichen sich zusätz-

lich zu den in diesem Kapitel 4.10 beschriebenen steuerlichen Risi-

ken die anderen in diesem Kapitel 4 beschriebenen wesentlichen 

tatsächlichen und rechtlichen Risiken, kann diese Risikokumulati-

on das eigene Vermögen des Anlegers gefährden und zum Eintritt 

des maximalen Risikos führen.

4.10.1  Einkommensteuerliche  
Risiken

Die Finanzverwaltung könnte entgegen der hier vertretenen 

ganz oder teilweise unterliegt und damit sein Eigentum nicht 

anerkannt wird bzw. der Anleger sein Eigentum verliert.

In diesem Fall kann der Anleger die Wechselkoffer nicht an die 

Emittentin zurückübereignen und damit den Rückkaufvertrag 

nicht durch Übereignung an die Emittentin erfüllen. Kann der 

Anleger die Wechselkoffer nicht an die Emittentin zurücküber-

eignen, verliert er seinen Anspruch gegen die Emittentin auf 

Zahlung des Rückkaufpreises und damit die von ihm gezahlte 

Gesamtsumme ganz oder teilweise.

4.8 |  Regulierung und  
Aufsichtsrecht

Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- und Anlagebedingun-

gen so geändert werden oder sich die Tätigkeit der Emittentin 

so verändert, dass sie ein Investmentvermögen im Sinne des Ka-

pitalanlagegesetzbuches („KAGB“) darstellt, so dass die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) Maßnahmen 

nach § 15 KAGB ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung 

der Geschäfte der Emittentin anordnen kann. In diesem Fall 

müsste jeder Anleger bereits vor dem individuellen Ende der 

Laufzeit seiner Vermögensanlage die erworbenen Wechselkoffer 

an die Emittentin zurückgeben und die bereits von der Emittentin 

erhaltenen Mietzahlungen zurückzahlen. Ist die Emittentin nicht 

in der Lage, die vom Anleger gezahlte Gesamtsumme teilweise 

oder vollständig zurückzuzahlen, führt dies für den Anleger zu 

einem Teil- oder Totalverlust der gezahlten Gesamtsumme.

4.9 |  Fremdkapital

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist nicht geplant, dass 

die Emittentin zusätzlich zu den bilanziell als Fremdkapital gel-

tenden von den Anlegern erhaltenen Gesamtkaufpreisen weite-

res Fremdkapital (zum Beispiel in Form von Bankdarlehen) zur 

Erreichung des Anlageziels einsetzt.

Es entstehen aber Verbindlichkeiten der Emittentin gegenüber 

den Anlegern auf Zahlung der Rückkaufpreise.

Mit dem Einsatz von weiterem Fremdkapital zusammenhän-
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Rechtsauffassung die Auffassung vertreten, dass der Anleger 

wirtschaftlicher Eigentümer der Wechselkoffer ist und die von 

diesem erzielten Einkünfte daher nicht solche aus Kapitalver-

mögen darstellen und daher nicht dem Abgeltungssteuersatz 

von 25,00 % zzgl. Solidaritätszuschlag (und ggf. Kirchensteuer) 

unterliegen. In diesem Fall wären die Einkünfte als sonstige Ein-

künfte im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG mit dem individuellen Steu-

ersatz von bis zu 45,00 % zzgl. Solidaritätszuschlag (und ggf. 

Kirchensteuer) zu versteuern, so dass sich entsprechend höhe-

re Steuerzahlungen ergeben. Es besteht das Risiko, dass § 32d 

EStG, der einen gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Ka-

pitalvermögen (Abgeltungssteuersatz von 25,00 % zzgl. Solida-

ritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) vorsieht, geändert oder 

aufgehoben wird. Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

gab es Medien- und Presseberichte, wonach das Bundesminis-

terium der Finanzen in der 19. Legislaturperiode des Deutschen 

Bundestages beabsichtigen könnte, auf die Abschaffung der 

Abgeltungssteuer durch ersatzlose Streichung des § 32d EStG 

oder auf die Änderung der von der Abgeltungssteuer erfassten 

Einkünfte hinzuwirken. Die Änderung oder Aufhebung des § 32d 

EStG kann dazu führen, dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen 

in Gestalt der von der Emittentin erhaltenen Mietzahlungen mit 

einem über 25,00 % liegenden Steuersatz beim Anleger besteu-

ert werden. Bei ersatzloser Aufhebung der Vorschrift kann sich 

beim Anleger eine Steuerbelastung von 45,00 % zzgl. Solidari-

tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer bezogen auf die erhaltenen 

Mietzahlungen ergeben. Die Änderung oder Aufhebung von  

§ 32d EStG führt zu höheren Steuerbelastungen des Anlegers. 

Diese höheren Steuerbelastungen können das vom Anleger er-

wartete Ergebnis mindern, so dass der Anleger ein geringeres 

Ergebnis als erwartet erzielt.

4.10.2  Umsatzsteuerliches Risiko

Sollte die Finanzverwaltung die Auffassung vertreten, dass  

der Anleger wirtschaftlicher Eigentümer der Wechselkoffer 

ist, würden deren Vermietung und gegebenenfalls auch deren 

Verkauf umsatzsteuerbare und – mangels Steuerbefreiungs-

vorschrift – umsatzsteuerpflichtige Leistungen darstellen. Der 

Anleger müsste in diesem Fall den umsatzsteuerlichen Vor-

anmeldungs- und Erklärungspflichten nachkommen und die 

in den Erträgen enthaltene gesetzliche Umsatzsteuer an das  

Finanzamt abführen. Muss der Anleger Umsatzsteuer abführen,  

reduziert sich der vom Anleger erwartete Ertrag um die abzufüh-
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rende Umsatzsteuer und ist entsprechend geringer.

4.11 |  Risiko hinsichtlich weiterer 
Kosten des Anlegers

Entstehen dem Anleger Kosten für die eigene Beauftragung von 

Steuerberatern, Rechtsanwälten, Anlageberatern, Anlagever-

mittlern, Vermögensberatern oder sonstigen Beratern, muss 

der Anleger diese Kosten selbst und unabhängig von den Zah-

lungen der Emittentin aus seinem eigenen Vermögen tragen. In  

diesem Fall reduziert sich der vom Anleger erwartete Ertrag um 

die zu tragenden Kosten und ist entsprechend geringer. Dieses 

Risiko kann zur Privatinsolvenz bzw. Insolvenz des Anlegers  

führen.

4.12 |  Risikokumulation

Es besteht das Risiko, dass die dargestellten Risiken zusam-

mentreffen, beispielsweise mehrfach und/oder zur gleichen Zeit 

eintreten. In diesem Fall können sich die Auswirkungen dieser 

Risiken gegenseitig verstärken und es kann zu einer Insolvenz 

der Emittentin kommen. Die Anleger könnten daher den Total-

verlust der gezahlten Gesamtsumme erleiden. Der Totalverlust 

der gezahlten Gesamtsumme kann zur Privatinsolvenz bzw. In-

solvenz des Anlegers führen, sofern der der Anleger die Investi-

tion in seine Vermögensanlage fremdfinanziert hat und deshalb 

trotz des Ausbleibens der monatlichen Mietzahlungen und der 

Zahlung des Rückkaufpreises den Kapitaldienst hinsichtlich der 

Fremdfinanzierung durch Zinszahlung und Tilgung leisten muss 

und/oder der Anleger etwaige weitere Kosten tragen und/oder 

eine persönliche Steuerbelastung ausgleichen muss.

4.13 |  Abschließender Risikohinweis

Nach Kenntnis der Anbieterin bestehen zum Zeitpunkt der  

Prospektaufstellung keine weiteren wesentlichen tatsächli-

chen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Ver-

mögensanlage.
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Angaben über die Vermögens- 
anlage (§ 4 VermVerkProspV)

Kapitel 5
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5.1 | Das Direktinvestment

5.1.1  Ablauf des Direktinvestments im 
Überblick

Mit der vorliegenden Vermögensanlage haben Anleger die Mög-

lichkeit, Wechselkoffer (Anlageobjekte) von der Emittentin zu 

erwerben, diese für eine Laufzeit von 60 Monaten an die Emit-

tentin zu vermieten, hieraus Mietzahlungen zu erhalten und die 

Wechselkoffer am Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung an 

die Emittentin zurückzuverkaufen.

Die Emittentin schließt mit jedem Anleger einen schuldrechtli-

chen Vertrag ab, der den Verkauf der Wechselkoffer an den An-

leger, die Vermietung an die Emittentin und den Rückverkauf an 

die Emittentin regelt (nachfolgend als „Kauf- und Mietvertrag“ 

bezeichnet).

Die Laufzeit der Vermögensanlage beträgt für jeden Anleger 62 

Monate. Die Laufzeit beginnt dabei für jeden Anleger individuell 

mit dem Beginn der Laufzeit der mit der Emittentin abgeschlos-

senen Mietvereinbarung und endet mit der Zahlung der letzten 

monatlichen Miete und des Rückkaufpreises an den Anleger.

Die Laufzeit der Mietvereinbarung beträgt 60 Monate und be-

ginnt für jeden Anleger bei vollständiger Zahlung der Gesamt-

summe durch den Anleger bis zum 20. eines Monats, eingehend 

bei der Emittentin mit dem Monatsersten des darauffolgenden 

Kalendermonats. Sofern die vollständige Zahlung des Kaufprei-

ses erst nach dem 20. eines Kalendermonats bei der Emitten-

tin eingeht, beginnt die Laufzeit der Mietvereinbarung erst zum 

Monatsersten des übernächsten Kalendermonats. Die Laufzeit 

der Mietvereinbarung endet grundsätzlich nach Ablauf von 60 

Mietmonaten, ohne dass der Anleger das Vertragsverhältnis mit 

der Emittentin kündigen muss. Der Anleger ist aber berechtigt, 

die Mietvereinbarung zum Ablauf des 36. Mietmonats mit einer 

Frist von 6 Monaten ordentlich zu kündigen (siehe hierzu Kapitel 

"5.13.2 Kündigungsmöglichkeiten", S. 60).

Der Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zahlung 

des Rückkaufpreises wird am Ende des übernächsten auf die 

Beendigung der Laufzeit der Mietvereinbarung folgenden Ka-

lendermonats, also 2 Monate nach dem Ende der Laufzeit der 

Mietvereinbarung, zur Zahlung fällig. Die Laufzeit der Vermö-

gensanlage von 62 Monaten ergibt sich also aus der Laufzeit 

der Mietvereinbarung von 60 Monaten und dem Zeitraum von 

2 Monaten zwischen Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung und 

der Fälligkeit des Rückzahlungsanspruchs und des Anspruchs auf 

Zahlung der letzten monatlichen Miete des Anlegers gegen die 

Emittentin. Sollten der Emittentin Eigentumszertifikate bis zum 

Zeitpunkt, an dem sie die letzte Mietzahlung leisten muss, nicht 

vorliegen, erfolgt die Zahlung des Rückkaufpreises für die betref-

fenden Wechselkoffer getrennt von der letzten Mietzahlung, und 

zwar nachdem das jeweilige Eigentumszertifikat bei der Emitten-

tin eingegangen ist. Sollte der Anleger das Eigentumszertifikat 

verloren haben, erfolgt die Auszahlung, nachdem die Emitten-

tin vom Anleger eine Anzeige über den Verlust erhalten hat. Die 

Emittentin räumt jedem Anleger Optionen zur Verlängerung der 

Laufzeit der Mietvereinbarung ein. Der Anleger ist im Rahmen 

dieser Optionen berechtigt, durch einseitige Willenserklärung in 

Textform der Emittentin gegenüber die Laufzeit der Mietvereinba-

rung in zwei Schritten von jeweils 2 Jahren (24 Monaten) um bis 

zu 4 Jahre (48 Monate) zu verlängern (siehe hierzu Kapitel 5.1.6 

„Verlängerungsoptionen“, S. 52).

Die Laufzeit der Vermögensanlage beträgt daher mindestens 24 

Monate ab dem Zeitpunkt des jeweiligen Beginns der Laufzeit 

der Mietvereinbarung.

Der Anleger wird weder Gesellschafter der Emittentin noch  

ist er auf irgendeine andere Weise unternehmerisch an der 

Emittentin beteiligt.

5.1.2 Der Kauf der Wechselkoffer

Das erste zwischen der Emittentin und dem Anleger abzuschlie-

ßende Rechtsgeschäft ist ein Kaufvertrag, dessen Gegenstand 

die vom Anleger gewünschte Anzahl Wechselkoffer ist. Der 

Kaufpreis beträgt pro Wechselkoffer 10.850,00 EUR. Die Emit-

tentin gewährt Anlegern in den nachfolgend dargestellten Fällen 

einen Rabatt in der jeweils angegebenen Höhe auf den Kaufpreis 

jedes Wechselkoffers:

1.)   65,00 EUR – Der Anleger gibt seine auf den Abschluss des Kauf- 

und Mietvertrages mit der Emittentin gerichtete Willenserklär- 

ung bis zum 30.09.2019 ab. Maßgebend ist hierbei der Tag, an  

dem der Emittentin die auf den Abschluss des Kauf- und Miet- 

vertrages gerichtete Willenserklärung des Anlegers zugeht.
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mit Ablauf des 60. Monats nach Laufzeitbeginn, es sei denn, 

der Anleger kündigt die Mietvereinbarung zum Ablauf des 36. 

Mietmonats ordentlich (Sonderkündigungsrecht, siehe hierzu 

Kapitel 5.13.2 „Kündigungsmöglichkeiten“, S. 60) oder übt die 

ihm eingeräumte Option, die Laufzeit der Mietvereinbarung 

durch einseitige Willenserklärung zu verlängern, aus (siehe 

hierzu Kapitel 5.1.6 „Verlängerungsoptionen“, S. 52).

5.1.4  Der Rückkauf der Wechselkoffer

Das dritte zwischen der Emittentin und dem Anleger abzuschlie-

ßende Rechtsgeschäft ist der Rückkaufvertrag über die vom 

Anleger erworbenen Wechselkoffer, mit dem der Anleger die 

Wechselkoffer an die Emittentin zurückverkauft. Dieser Kaufver-

trag wird zum Zeitpunkt der Beendigung der Mietvereinbarung 

wirksam.

Der Rückkaufpreis beträgt zum Ablauf der 60-monatigen Lauf-

zeit der Mietvereinbarung pro Wechselkoffer 6.400,00 EUR. 

Übt der Anleger sein Sonderkündigungsrecht zum Ablauf des  

36. Mietmonats aus, beträgt der Rückkaufpreis pro Wechselkof-

fer 7.673,20 EUR (siehe Kapitel 5.13.2 „Kündigungsmöglichkei-

ten“, S. 60). 

Übt der Anleger ihm eingeräumte Verlängerungsoptionen aus, 

beträgt der Rückkaufpreis bei Beendigung der Mietvereinbarung 

mit Ablauf des 84. Mietmonats 5.150,00 EUR pro Wechselkoffer 

bzw. mit Ablauf des 108. Mietmonats 3.850,00 EUR pro Wech-

selkoffer (siehe hierzu Kapitel 5.1.6 „Verlängerungsoptionen“,  

S. 52).

Der Anleger übereignet die Wechselkoffer zum Ende der Laufzeit 

der Mietvereinbarung an die Emittentin, wodurch der Anleger 

sein Eigentum verliert und die Emittentin Eigentümerin wird.

Die Emittentin zahlt den vereinbarten Rückkaufpreis nach Erhalt 

der die Wechselkoffer betreffenden Eigentumszertifikate grund-

sätzlich zusammen mit der letzten dem Anleger zustehenden 

Mietzahlung. Sollte der Emittentin ein Eigentumszertifikat bis 

zum Zeitpunkt, an dem die Emittentin die letzte Mietzahlung 

leisten muss, nicht vorliegen, erfolgt die Zahlung des Rückkauf-

preises separat, und zwar nachdem das Eigentumszertifikat bei 

der Emittentin eingegangen ist.

2.)  44,00 EUR – Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, 

dass die gesamte Korrespondenz und alle Informationen im 

Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung 

des Kauf- und Mietvertrages, die nicht zwingend in posta-

lischer und gedruckter Form zu erfolgen haben, per E-Mail 

erfolgt bzw. übermittelt werden und dass die Emittentin be-

rechtigt ist, ihn für vertragsbezogene Rückfragen telefonisch 

zu kontaktieren. Voraussetzung für die Gewährung dieses 

Rabattes ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse und 

einer gültigen Telefonnummer im Kauf- und Mietvertrag.

Die Rabatte werden kumulativ gewährt: Gibt der Anleger bei-

spielsweise seine auf den Abschluss des Kauf- und Mietver-

trages mit der Emittentin gerichtete Willenserklärung bis zum 

30.09.2019 ab und erklärt er sich mit der E-Mail-Kommunika-

tion sowie mit der telefonischen Kontaktaufnahme einverstan-

den, beträgt der Kaufpreis für einen Wechselkoffer 10.741,00 

EUR statt 10.850,00 EUR.

Nach Zahlung der Gesamtsumme wird die Emittentin diese an 

den Anleger übereignen und dem Anleger ein Eigentumszerti-

fikat für die erworbenen Wechselkoffer mit Angabe der Serien-

nummern der Wechselkoffer  zusenden. 

Die Emittentin verliert ihr Eigentum an den Wechselkoffern und 

der Anleger wird deren Eigentümer.

5.1.3  Die Vermietung der Wechselkoffer

Das zweite zwischen der Emittentin und dem Anleger abzu-

schließende Rechtsgeschäft ist ein Mietvertrag über die vom 

Anleger erworbenen Wechselkoffer.

Der Anleger vermietet diese an die Emittentin für eine Miet-

laufzeit von 60 Monaten. Für die Laufzeit der Mietvereinba-

rung erhält der Anleger eine Miete, die monatlich nachschüs-

sig ausgezahlt wird. Die Laufzeit der Mietvereinbarung beginnt 

bei vollständiger Zahlung der Gesamtsumme durch den Anle-

ger bis zum 20. eines Monats, eingehend bei der Emittentin, 

mit dem Monatsersten des darauffolgenden Kalendermonats. 

Sofern die vollständige Zahlung der Gesamtsumme erst nach 

dem 20. eines Kalendermonats erfolgt, beginnt die Laufzeit 

der Mietvereinbarung erst zum Monatsersten des übernächs-

ten Kalendermonats. Die Laufzeit der Mietvereinbarung endet 
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13,97 % p. a. bezogen auf den Rückkaufpreis pro Wechselkoffer 

zum Ende der anfänglichen Mietlaufzeit in Höhe von 6.400,00 

EUR. Auf dieser Basis hat der Anleger während des ersten Ver-

längerungszeitraums einen Anspruch gegen die Emittentin auf 

Zahlung einer monatlichen Miete in Höhe von 74,50 EUR je 

Wechselkoffer. Während des zweiten Verlängerungszeitraums 

beträgt die Miete 16,83 % p. a. bezogen auf den Rückkaufpreis 

pro Wechselkoffer zum Ende der ersten verlängerten Mietlauf-

zeit in Höhe von 5.150,00 EUR. Auf dieser Basis hat der Anleger 

während des zweiten Verlängerungszeitraums einen Anspruch 

gegen die Emittentin auf Zahlung einer monatlichen Miete in 

Höhe von 72,25 EUR je Wechselkoffer.

Rechtsgeschäftliche Erklärungen der Emittentin sind zur wirk-

samen Verlängerung der Laufzeit der Mietvereinbarung nicht 

erforderlich.

Verlängert der Anleger die Laufzeit der Mietvereinbarung erst-

malig um 2 Jahre (24 Monate), verlängert sich die Laufzeit der 

Mietvereinbarung auf 7 Jahre (84 Monate). Endet die Mietverein-

barung nach Ablauf von 84 Monaten, beträgt der Rückkaufpreis 

5.150,00 EUR pro Wechselkoffer.

Verlängert der Anleger die bereits verlängerte Laufzeit der Miet-

vereinbarung nochmals um 2 Jahre (24 Monate), verlängert 

sich die Laufzeit der Mietvereinbarung nochmals, und zwar auf 

9 Jahre (108 Monate). Endet die Mietvereinbarung nach Ablauf 

von 108 Monaten, beträgt der Rückkaufpreis 3.850,00 EUR pro 

Wechselkoffer.

Die Erklärung des Anlegers zur erstmaligen Verlängerung der 

Laufzeit der Mietvereinbarung muss der Emittentin vor Ablauf 

des 59. Mietmonats zugehen. Die Erklärung des Anlegers, die 

Laufzeit der Mietvereinbarung zum zweiten Mal zu verlängern, 

muss der Emittentin vor Ablauf des 83. Mietmonats zugehen.

5.2 |  Art, Anzahl und Gesamtbe-
trag der angebotenen  
Vermögensanlage

Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich um eine 

sonstige Anlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG in Form 

sogenannter Direktinvestments in junge Wechselkoffer (nach-

5.1.5  Mietzahlungen an den Anleger

Der Anleger hat Anspruch auf feste monatliche Mietzahlungen. Die-

se Mietzahlungen nimmt die Emittentin auf das im Kauf- und Miet-

vertrag angegebene Konto des Anlegers vor. Die Miete ist im Kauf- 

und Mietvertrag vereinbart und wird über die gesamte Laufzeit der 

Mietvereinbarung monatlich nachschüssig an den Anleger gezahlt. 

Die Miete beträgt während der anfänglichen 60-monatigen Miet-

laufzeit 11,75 % p. a. bezogen auf den Gesamtkaufpreis vor Rabat-

ten. Auf dieser Basis hat der Anleger – auch im Falle einer Rabatt-

gewährung – einen Anspruch gegen die Emittentin auf Zahlung 

einer monatlichen Miete in Höhe von 106,25 EUR je Wechselkoffer.

Die Auszahlung der Miete durch die Emittentin erfolgt monat-

lich nachträglich spätestens am Ende des auf den betreffenden  

Mietmonat folgenden übernächsten Kalendermonats. Somit er-

folgt die erste Mietzahlung rund 90 Tage nach Beginn der Lauf-

zeit der Mietvereinbarung und setzt sich von dann an monatlich 

fort (siehe nachfolgende Tabelle (7)). 

(7)  Übersicht Einzahlungsstichtag,  
Mietbeginn und erste Mietzahlung 

EINZAHLUNGSSTICHTAG MIETBEGINN ÜBERWEISUNG 
ERSTE MIETZAHLUNG

20. Januar 1. Februar 30. April
20. Februar 1. März 3 1. Mai
20. März 1. April 30. Juni
20. April 1. Mai 3 1. Juli
20. Mai 1. Juni 3 1. August
20. Juni 1. Juli 30. September
20. Juli 1. August 3 1. Oktober
20. August 1. September 30. November
20. September 1. Oktober 3 1. Dezember
20. Oktober 1. November 3 1. Januar
20. November 1. Dezember 28. Februar
20. Dezember 1. Januar 3 1. März

5.1.6  Verlängerungsoptionen

Die Emittentin räumt jedem Anleger Optionen zur Verlänge-

rung der Laufzeit der Mietvereinbarung ein. Der Anleger ist im 

Rahmen dieser Optionen berechtigt, durch einseitige Willenser-

klärung in Textform der Emittentin gegenüber die Laufzeit der 

Mietvereinbarung in zwei Schritten von jeweils 2 Jahren (24 Mo-

naten) um bis zu 4 Jahre (48 Monate) zu verlängern. 

Die Miete beträgt während des ersten Verlängerungszeitraums 

5. ANGABEN ÜBER DIE VERMÖGENSANLAGE



59

folgend als „Wechselkoffer“ bezeichnet und aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit stets im Plural verwendet). 

Im Rahmen des vorliegenden Angebots werden bis zu 1.500 junge  

Wechselkoffer zu einem Kaufpreis von jeweils 10.850,00 EUR 

angeboten. 

Der Gesamtbetrag der vorliegenden Vermögensanlage beträgt 

somit bis zu 16.275.000,00 EUR.

5.3 |  Hauptmerkmale der  
Direktinvestments der Anleger

Die Hauptmerkmale der Direktinvestments der Anleger sind bei 

der vorliegenden Vermögensanlage die Rechte bzw. Ansprü-

che und Pflichten der Anleger, die aus den mit der Emittentin 

geschlossenen vertraglichen Vereinbarungen (siehe Kauf- und 

Mietvertrag, abgedruckt in Kapitel "10. Kauf- und Mietvertrag", 

S. 111 ff.) resultieren.

Im Einzelnen hat der Anleger folgende Rechte bzw. Ansprüche 

und Pflichten:

1.  Vertrag über den Verkauf von Wechselkoffern an den Anleger 

 •  Pflicht des Anlegers, die Gesamtsumme an die Emittentin 

zu zahlen und die Wechselkoffer von der Emittentin abzu-

nehmen

 •  Recht des Anlegers, bei Vorliegen der Voraussetzungen 

Rabatte auf den Kaufpreis der Wechselkoffer in Anspruch 

zu nehmen

 •  Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Überga-

be und Übereignung der Wechselkoffer 

 •  Recht des Anlegers auf Erhalt des Eigentumszertifikats (sie-

he zu diesbezüglichen Risiken Kapitel „4.7 Rechtliche Risiken 

hinsichtlich der Eigentümerstellung des Anlegers“, S. 43 f.)

2.  Mietvereinbarung

 •  Pflicht des Anlegers, für die vereinbarte Laufzeit der Mietver- 

einbarung von 60 Monaten der Emittentin den Gebrauch 

der Wechselkoffer zu überlassen

 •   Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zahlung 

der monatlichen Miete in Höhe von 11,75 % p. a. bezogen 

auf den jeweiligen Gesamtkaufpreis vor Rabatten 

 •  Recht des Anlegers, die Mietvereinbarung zum Ablauf des 

36. Mietmonats mit einer Frist von 6 Monaten ordentlich 

zu kündigen

 •  Rechte des Anlegers, die Laufzeit der Mietvereinbarung 

zweimal um 2 Jahre (24 Monate), d. h. insgesamt um  

maximal 4 Jahre (48 Monate), zu verlängern

 •  Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Übereig-

nung eines Ersatz-Wechselkoffers im Falle eines Totalver-

lustes eines Wechselkoffers

3.  Vertrag über den Rückverkauf von Wechselkoffern an die 

Emittentin

 •  Pflicht des Anlegers, die Wechselkoffer an die Emittentin 

zu übereignen

 •  Pflicht des Anlegers, das Eigentumszertifikat an die  

Emittentin zurückzugeben 

 •  Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Abnah-

me der Wechselkoffer und auf Zahlung des vereinbarten 

Rückkaufpreises in Höhe von 6.400,00 EUR pro Wechsel-

koffer bzw. im Falle der Ausübung des Sonderkündigungs-

rechts oder der Verlängerungsoption(en) des vertraglich 

vereinbarten angepassten und im Falle der Ausübung der 

Verlängerungsoption(en) geringeren Rückkaufpreises 

pro Wechselkoffer (die Rückkaufpreise für den Fall der 

Ausübung des Sonderkündigungsrechts bzw. der Verlän-

gerungsoption(en) sind in Kapitel „5.13.2 Kündigungs-

möglichkeiten“, S. 60, bzw. in Kapitel „5.1.6 Verlängerungs-

optionen“, S. 52, angegeben)

Darüber hinaus hat der Anleger die folgenden Rechte und  

Pflichten:

•  Recht des Anlegers auf Übertragung der Vermögensanlage 

einschließlich sämtlicher Rechte und Pflichten auf Dritte, so-

fern die Emittentin der Übertragung zustimmt

•  Recht des Anlegers, die mit der Emittentin geschlossenen 

vertraglichen Vereinbarungen aus wichtigem Grund zu kün-

digen, insbesondere wenn die Emittentin ihre Rechte und 

Pflichten auf einen Dritten überträgt

•  Recht des Anlegers, bei Vorliegen aller Voraussetzungen den 

Härtefallschutz in Anspruch zu nehmen

•  Pflicht des Anlegers, im Falle der Zustimmung der Emittentin 

zur Übertragung der Vermögensanlage auf Dritte eine Bear-

beitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR an die Emittentin 

zu zahlen
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aufstellung geltenden Steuergesetzgebung, der veröffentlichten 

Rechtsprechung sowie der Auffassung der Finanzverwaltung 

und sind von der Emittentin nach bestem Wissen und Gewissen 

beschrieben.

Gesetzgebung, Rechtsprechung und die Auffassung der Finanz-

verwaltung zu einzelnen Besteuerungsfragen unterliegen einer 

ständigen Entwicklung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass sich infolge einer zukünftigen geänderten Gesetzgebung, 

Rechtsprechung oder Verwaltungsauffassung eine abweichen-

de steuerliche Behandlung ergibt. Auf die Risiken diesbezüglich 

wird im Kapitel 4.10 „Allgemeine steuerliche Risiken“ (S. 44 f.) 

hingewiesen.

Die Darstellung der steuerlichen Konzeption der Vermögens-

anlage richtet sich an natürliche Personen mit Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland, die unbeschränkt steuerpflichtig 

sind und die vorliegende Vermögensanlage im Privatvermögen 

halten. Sollte der Kauf- und Mietvertrag von einer Kapitalgesell-

schaft oder Personengesellschaft abgeschlossen werden oder 

zum Betriebsvermögen eines Anlegers zählen, ergeben sich er-

hebliche Abweichungen von den dargestellten Grundsätzen.

5.5.1  Beurteilung des Kauf-  
und Mietvertrages

Bestandteil des zwischen dem Anleger und der Emittentin abzu-

schließenden Kauf- und Mietvertrages sind drei Verträge:

1. Kaufvertrag

2. Mietvertrag

3. Rückkaufvertrag

Durch den Kaufvertrag und die Übereignung erwirbt der Anle-

ger das Eigentum an den in dem Vertrag bezeichneten Wech-

selkoffern und vermietet diese anschließend für eine festgelegte 

Dauer an die Emittentin (Mietvertrag). Zugleich verpflichtet sich 

der Anleger, die Wechselkoffer zu einem bestimmten Zeitpunkt 

und einem vereinbarten Rückkaufpreis an die Emittentin zurück-

zuverkaufen (Rückkaufvertrag). Aufgrund dieser Vertragsgestal-

tung bestehen für den Anleger in Bezug auf die mit der vorlie-

genden Vermögensanlage zu erwerbenden Wechselkoffer keine 

Dispositionsmöglichkeiten – er kann diese nicht anderweitig 

vermieten, veräußern oder in anderer Form verwerten. Somit 

liegen sämtliche Chancen und Risiken bezüglich der Nutzung 

der Wechselkoffer bei der Emittentin und nicht beim Anleger. 

5.4 |  Abweichende Rechte der 
Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospekt- 
aufstellung und Ansprüche 
ehemaliger Gesellschafter 

5.4.1  Abweichende Rechte der Gesell-
schafter der Emittentin zum  
Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Der Anleger wird nicht Gesellschafter der Emittentin und  

erhält somit auch keine Rechte als Gesellschafter. Die Rechte  

und Pflichten der Anleger und die Rechte und Pflichten der  

Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind  

daher komplett unterschiedlich ausgestaltet und nicht ver- 

gleichbar (siehe zu den Hauptmerkmalen der Direktinvestments 

der Anleger das Kapitel 5.3 „Hauptmerkmale der Direktinvest- 

ments der Anleger“, S. 53). Die Hauptmerkmale der Anteile der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf- 

stellung sind in Kapitel 7.2.2 „Hauptmerkmale der Anteile 

der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung“  

(S. 81 ff.) angegeben. Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit- 

punkt der Prospektaufstellung werden gegenüber den Anlegern 

nicht bevorzugt behandelt.

5.4.2  Ansprüche ehemaliger  
Gesellschafter

Die Emittentin hat keine ehemaligen Gesellschafter. Somit  

stehen ehemaligen Gesellschaftern aus einer Beteiligung bei der 

Emittentin keine Ansprüche zu.

5.5 |  Wesentliche Grundlagen  
der steuerlichen Konzeption 
der Vermögensanlage

Im Folgenden werden die für einen Anleger wesentlichen 

Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage 

dargestellt. Sie beruhen auf der zum Zeitpunkt der Prospekt-
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Nach den Bestimmungen des § 39 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) 

sind Wirtschaftsgüter für steuerliche Zwecke grundsätzlich dem 

Eigentümer zuzurechnen. Abweichend von diesem Grundsatz re-

gelt § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO jedoch, dass in den Fällen, in denen ein 

anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein 

Wirtschaftsgut in der Weise ausübt, dass dieser den Eigentümer 

von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausschließen kann, 

dem anderen das Wirtschaftsgut zuzurechnen ist (wirtschaftli-

ches Eigentum). Hiernach liegt das wirtschaftliche Eigentum an 

den Wechselkoffern bei der Emittentin, der diese aus steuerli-

cher Sicht somit zuzurechnen sind.

5.5.2  Einkunftsart

Da der Anleger lediglich zivilrechtlicher, nicht jedoch auch wirt-

schaftlicher Eigentümer der Wechselkoffer wird und ihm diese 

aus steuerlicher Sicht somit nicht zuzurechnen sind, hat der 

Anleger eine Kapitalforderung gegen die Emittentin. Die sei-

tens der Emittentin an den Anleger zu leistenden Zahlungen 

sind daher grundsätzlich in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil 

aufzuteilen. Da der zwischen der Emittentin und dem Anleger 

vereinbarte Rückkaufpreis für die Wechselkoffer niedriger als 

der Kaufpreis ist, sind die seitens der Emittentin an den Anle-

ger zu leistenden Zahlungen in einen Tilgungs- und einen Zins- 

anteil aufzuteilen, wobei der Tilgungsteil dem vom Anleger zu 

entrichtenden Kaufpreis für die Wechselkoffer entspricht. Die 

Mietzahlungen führen beim Anleger in Höhe der in diesen ent-

haltenen Zinsanteile zu Zinseinnahmen und damit zu Einkünften 

aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).

5.5.3  Einkommensteuer

Grundlage für die Einkommensbesteuerung ist der Gesamtbe-

trag der Einkünfte aus den verschiedenen Einkunftsarten, ver-

mindert um persönliche Frei- und Entlastungsbeträge. Der Ein-

kommensteuer-Höchstsatz beträgt nach derzeitiger Rechtslage 

ab dem Jahr 2007 45,00 %. Auf die festgesetzte Einkommen-

steuer ist der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,50 % zu be-

rechnen, zusätzlich erfolgt gegebenenfalls eine Kirchensteuer-

festsetzung von 8,00 % bzw. 9,00 % auf die Einkommensteuer.

Da der Anleger jedoch Einkünfte aus Kapitalvermögen erzie-

len wird, sind die durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 

2008 in das Einkommensteuergesetz aufgenommenen Be-

stimmungen des § 32d EStG zu beachten. Hiernach unterliegen 

Einkünfte aus Kapitalvermögen einem gesonderten Steuertarif 

von maximal 25,00 % (Abgeltungssteuersatz) zzgl. Solidari-

tätszuschlag (und ggf. zzgl. Kirchensteuer). Soweit sich unter 

Berücksichtigung sämtlicher steuerpflichtiger Einkünfte ein ge-

ringerer Einkommensteuersatz als 25,00 % ergibt, unterliegen 

– auf Antrag – auch die Einkünfte aus Kapitalvermögen die-

sem geringeren Steuersatz. Mit den Einkünften aus Kapitalver-

mögen im Zusammenhang stehende Aufwendungen sind vom 

Abzug als Werbungskosten ausgeschlossen. Bei der Ermittlung 

der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist gem. § 20 Abs. 9 EStG 

stattdessen als Werbungskosten ein Betrag von 801,00 EUR 

(bei Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, 1.602,00 EUR)  

p. a., maximal jedoch in Höhe der Einnahmen, abzuziehen  

(Sparer-Pauschbetrag). Ein Einbehalt der Abgeltungssteuer  

nebst Solidaritätszuschlag und Abführung des einbehaltenen 

Steuerbetrages an das Finanzamt, wie dies bei Zinszahlungen 

beispielsweise durch Kreditinstitute erfolgt, erfolgt durch die 

Emittentin nicht. Der Anleger ist daher verpflichtet, die ihm zu-

geflossenen Zinserträge im Rahmen seiner persönlichen Einkom-

mensteuererklärung zu erklären. Die Emittentin wird den Anleger 

jeweils während des ersten Quartals des Folgejahres in geeigneter 

Form über die Höhe der zu versteuernden Erträge informieren.

5.5.4 Umsatzsteuer

Aufgrund der aus steuerlicher Sicht gebotenen Zuordnung des wirt-

schaftlichen Eigentums bei der Emittentin erbringt der Anleger kei-

ne Vermietungsleistungen, sondern gewährt aus wirtschaftlicher 

Sicht einen Kredit. Bei der Kreditgewährung gegen Entgelt handelt 

es sich gem. § 4 Nr. 8a UStG um eine von der Umsatzsteuer befrei-

te Leistung. Die Steuerfreiheit erstreckt sich auf sämtliche Entgelte, 

die für die Kreditgewährung entrichtet werden, mithin auch auf die 

in den Zahlungen der Emittentin enthaltenen Zinsanteile. Der Anle-

ger erbringt somit steuerfreie Leistungen.

5.5.5 Erbschaft- und Schenkungssteuer

Der Übergang der im (zivilrechtlichen) Eigentum eines Anlegers 

befindlichen Wechselkoffer im Wege der Schenkung oder durch 

Erbschaft stellt einen in der Bundesrepublik Deutschland schen-

kung- oder erbschaftsteuerpflichtigen Vorgang dar. Ob und in 

welcher Höhe sich aus dem Vermögensübergang eine steuerli-

5. ANGABEN ÜBER DIE VERMÖGENSANLAGE



64

che Belastung ergibt, hängt von den Umständen des Einzelfalls 

(Gesamtwert des übergehenden Vermögens, Verwandtschafts-

grad, vorangegangene Vermögensübertragungen etc.) ab. Der 

steuerliche Wert des Vermögensüberganges ist nach Maßgabe 

des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes (allgemeine Bewer-

tungsvorschriften) zu ermitteln. Danach sind hinsichtlich der 

Wechselkoffer bestehende aufschiebende Bedingungen, wie die 

Veräußerung nach Ablauf der Mietlaufzeit, nicht zu berücksich-

tigen. Als Wert der Bereicherung ist daher der gemeine Wert der 

übergehenden Wechselkoffer (§ 9 Bewertungsgesetz) und auch 

der bewertungsrechtliche Wert der Mietforderungen (§ 12 Be-

wertungsgesetz) in Ansatz zu bringen.

5.5.6 Vermögensteuer

In einem Urteil aus dem Jahr 1995 hat das Bundesverfassungs-

gericht das Vermögensteuergesetz für verfassungswidrig erklärt 

und den Gesetzgeber zu einer Neuregelung aufgefordert. Nach-

dem eine entsprechende Neuregelung nicht getroffen wurde, 

wird seit dem 01.01.1997 trotz des formell weiter bestehenden 

Gesetzes keine Vermögensteuer mehr erhoben. Die Wiederein-

führung der Vermögensteuer ist nicht vollständig auszuschlie-

ßen. Ob, und wenn ja, in welchem Umfang eine Wiedereinfüh-

rung der Vermögensteuer Auswirkungen auf die vorliegende 

Vermögensanlage haben würde, lässt sich zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht beurteilen.

5.5.7 Finanzierung des Kaufpreises

Der Anleger kann den zu entrichtenden Kaufpreis grundsätzlich 

durch Aufnahme von persönlichen Krediten fremdfinanzieren. 

Die hierfür anfallenden Zinsen stellen im System der Abgel-

tungssteuer nicht abziehbare Aufwendungen dar, da bei der Ab-

geltungssteuer der Werbungskostenabzug pro Steuerpflichtigen 

auf einen Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801,00 EUR (bzw. 

1.602,00 EUR bei Ehegatten) begrenzt ist und ein Abzug der  

tatsächlichen Werbungskosten ausgeschlossen ist.

5.5.8  Keine Übernahme der  
Zahlung von Steuern

Weder die Emittentin noch eine andere Person übernehmen die 

Zahlung von Steuern für den Anleger.

5.6 |  Übertragungsmöglichkeiten 

Jeder Anleger kann seine Wechselkoffer nach vorheriger Zustim-

mung der Emittentin jederzeit verkaufen und übertragen. Die Zu-

stimmung erteilt die Emittentin nach pflichtgemäßem Ermessen. 

Für die Erteilung der Zustimmung hat die Emittentin Anspruch 

auf Zahlung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR  

gegen den Anleger. In allen anderen Fällen einer Belastung des 

oder Verfügung über das Eigentum an den Wechselkoffern 

durch den Anleger bedarf es keiner Zustimmung der Emittentin. 

Die Wechselkoffer sind vererblich und können im Rahmen einer 

Schenkung übertragen werden.

Die Rechte und Pflichten aus dem zwischen der Emittentin und 

dem Anleger abgeschlossenen Kauf- und Mietvertrag werden im 

Wege der Abtretung übertragen.

5.7 |  Einschränkung der  
freien Handelbarkeit

Die vom Anleger erworbenen Wechselkoffer sind zwar grundsätz-

lich auf andere Personen übertragbar, dies ist aber nur mit einer 

gleichzeitigen Übertragung aller Rechte und Pflichten aus dem 

zwischen der Emittentin und dem Anleger abgeschlossenen Kauf- 

und Mietvertrag möglich, die im Wege der Abtretung erfolgt. Die 

Übertragung setzt die Zustimmung der Emittentin voraus und der 

Anleger ist verpflichtet, im Falle einer erteilten Zustimmung eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR an die Emittentin zu 

zahlen.

Außerdem besteht kein geregelter Markt zum Handel von im Rah-

men der vorliegenden Vermögensanlage erworbenen Wechselkof-

fern. Folglich kann die Übertragung des Kauf- und Mietvertrages 

und damit der erworbenen Wechselkoffer für den Anleger selbst bei 

erteilter Zustimmung der Emittentin schwierig oder unmöglich sein.

Die freie Handelbarkeit der vorliegenden Vermögensanlage ist 

daher durch das Zustimmungserfordernis und den fehlenden 

geregelten Markt erheblich eingeschränkt.
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5.8 |  Zahlstelle und Ausgabestelle 
für Unterlagen

Die Emittentin, Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen 

GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20459 Hamburg, führt 

als Zahlstelle bestimmungsgemäß Zahlungen an die Anleger 

aus und hält den Verkaufsprospekt, etwaige Nachträge gemäß  

§ 11 VermAnlG hierzu, das Vermögensanlagen-Informations-

blatt, ihren letzten veröffentlichten Jahresabschluss und den 

Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe bereit.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind noch kein veröf-

fentlichter Jahresabschluss und kein Lagebericht vorhanden.

5.9 |  Zahlung der Gesamtsumme

Die Gesamtsumme ist spätestens 2 Wochen nach Zugang eines 

von der Emittentin unterzeichneten Exemplars des Kauf- und 

Mietvertrages auf das nachfolgende Geschäftskonto zu zahlen.

Empfänger:  Solvium Wechselkoffer Vermögens- 

anlagen GmbH & Co. KG 

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE43 2004 0000 0622 1345 00

BIC: COBADEFFXXX

Verwendungszweck:  Bitte geben Sie hier Ihren Namen und Ihre 

Vertragsnummer an.

Eventuell anfallende Gebühren für die Überweisung sind vom 

Anleger zu tragen.

5.10 |  Entgegennahme von Kauf- 
und Mietverträgen sowie 
von Willenserklärungen 
bezüglich des Erwerbs der 
Vermögensanlage

Die Stelle, die Kauf- und Mietverträge sowie Willenserklärun-

gen bezüglich des Erwerbs der vorliegenden Vermögensanlage  

entgegennimmt, lautet: Solvium Wechselkoffer Vermögensanla-

gen GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20459 Hamburg.

5.11 |  Zeichnungsfrist, vorzeitige 
Schließung und Kürzungs-
möglichkeiten der  
Vermögensanlage 

Die für den Erwerb der Vermögensanlage vorgesehene Frist be-

ginnt einen Werktag nach Veröffentlichung dieses Verkaufspro-

spekts. Das öffentliche Angebot der vorliegenden Vermögens-

anlage wird grundsätzlich frühestens an dem Tag beendet, an 

dem die Emittentin alle mit der vorliegenden Vermögensanla-

ge angebotenen Wechselkoffer an Anleger verkauft hat. Das 

öffentliche Angebot der vorliegenden Vermögensanlage wird 

spätestens mit Ablauf von 12 Monaten nach Billigung des Ver-

kaufsprospekts beendet. Die bei der Emittentin eingehenden, 

von Interessenten unterzeichneten Kauf- und Mietverträge  

werden nach zeitlichem Eingang von der Emittentin bearbei-

tet und – sofern einer Annahme nichts entgegensteht – an- 

genommen.

Eine Kürzung der Gesamtsumme ist dann möglich, wenn ein An-

leger mit der Zahlung der Gesamtsumme in Verzug gerät bzw. 

die Gesamtsumme nicht vollständig innerhalb der vereinbarten 

Fristen an die Emittentin zahlt.

Im ersten Fall kann die Emittentin das Vertragsverhältnis mit 

dem Anleger mit sofortiger Wirkung kündigen, so dass der Anle-

ger keinen Anspruch auf Übereignung von Wechselkoffern hat. 

Im zweiten Fall übereignet die Emittentin dem Anleger nur so 

viele Wechselkoffer, wie dieser tatsächlich bezahlt hat. 

Der vereinbarte Kaufpreis für einen Wechselkoffer kann nicht 

gekürzt werden.

Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten, die Zeichnungen, 

Anteile oder Beteiligungen bzw. die Anzahl der vom Anleger er-

worbenen Wechselkoffer zu kürzen. 

Die Emittentin ist berechtigt, die Zeichnung der vorliegenden 

Vermögensanlage nach eigenem Ermessen jederzeit, somit auch 

bereits vor Erreichen des geplanten Gesamtbetrages der Vermö-

gensanlage, zu schließen.

Das Angebot findet ausschließlich in Deutschland statt.
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5.12 |  Erwerbspreis der  
Vermögensanlage 

Der Erwerbspreis entspricht dem vom Anleger zu zahlenden Ge-

samtkaufpreis. Der vom Anleger zu zahlende Gesamtkaufpreis 

wird errechnet aus dem unter Berücksichtigung etwaiger Rabatte 

(siehe hierzu Kapitel 5.1.2 „Der Kauf der Wechselkoffer“, S. 48 f.)  

geltenden Kaufpreis für einen Wechselkoffer multipliziert mit 

der Anzahl der zu erwerbenden Wechselkoffer. Zusätzlich fällt 

ein Agio in Höhe von bis zu 2,00 % bezogen auf den Gesamt-

kaufpreis vor Rabatten an. Die Mindestzeichnungssumme (Kauf-

preis für einen Wechselkoffer) beträgt ohne Berücksichtigung 

von Rabatten 10.850,00 EUR.

5.13 |  Laufzeit der Vermögens- 
anlage und Kündigungs- 
möglichkeiten

5.13.1  Laufzeit der Vermögensanlage

Die Laufzeit der Vermögensanlage beträgt für jeden Anleger 

grundsätzlich 62 Monate. Die Laufzeit der Vermögensanlage be-

ginnt dabei für jeden Anleger individuell mit dem Beginn der Lauf-

zeit der mit der Emittentin abgeschlossenen Mietvereinbarung 

und endet mit der Zahlung der letzten monatlichen Miete und des 

Rückkaufpreises an den Anleger.

Die Laufzeit der Mietvereinbarung beträgt 60 Monate und be-

ginnt für jeden Anleger individuell bei vollständiger Zahlung der 

Gesamtsumme durch den Anleger bis zum 20. eines Monats, 

eingehend bei der Emittentin, mit dem Monatsersten des dar-

auffolgenden Kalendermonats. Sofern die vollständige Zahlung 

des Kaufpreises erst nach dem 20. eines Kalendermonats bei der 

Emittentin eingeht, beginnt die Laufzeit der Mietvereinbarung 

erst zum Monatsersten des übernächsten Kalendermonats. Die 

Laufzeit der Mietvereinbarung endet nach Ablauf von 60 Miet-

monaten, ohne dass der Anleger das Vertragsverhältnis mit der 

Emittentin kündigen muss. 

Der Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zahlung 

des Rückkaufpreises wird am Ende des übernächsten auf die 

Beendigung der Laufzeit der Mietvereinbarung folgenden Ka-

lendermonats, also 2 Monate nach dem Ende der Laufzeit der 

Mietvereinbarung, zur Zahlung fällig. 

Die Laufzeit der Vermögensanlage von 62 Monaten ergibt sich 

also aus der Laufzeit der Mietvereinbarung von 60 Monaten und 

dem Zeitraum von 2 Monaten zwischen dem Ende der Laufzeit 

der Mietvereinbarung und der Fälligkeit des Rückzahlungsan-

spruchs und des Anspruchs auf Zahlung der letzten monatlichen 

Miete des Anlegers gegen die Emittentin.

Die Laufzeit der vorliegenden Vermögensanlage beträgt daher 

für jeden Anleger jeweils mindestens 24 Monate (§ 5a Satz 1  

VermAnlG) ab dem Zeitpunkt des jeweiligen Beginns der Lauf- 

zeit der Mietvereinbarung.

Sollten der Emittentin Eigentumszertifikate bis zum Zeitpunkt, 

an dem sie die letzte Mietzahlung leisten muss, nicht vorliegen, 

erfolgt die Zahlung des Rückkaufpreises für die betreffenden 

Wechselkoffer getrennt von der letzten Mietzahlung, und zwar 

nachdem das jeweilige Eigentumszertifikat bei der Emittentin 

eingegangen ist. Sollte der Anleger das Eigentumszertifikat ver-

loren haben, erfolgt die Auszahlung, nachdem die Emittentin 

vom Anleger eine Anzeige über den Verlust erhalten hat.

5.13.2 Kündigungsmöglichkeiten

Eine ordentliche Kündigung der Emittentin ist für die Laufzeit 

der Vermögensanlage ausgeschlossen. Der Anleger ist berech-

tigt, die Mietvereinbarung mit einer Kündigungsfrist von 6 Mo-

naten zum Ende des 36. Mietmonats ohne Angabe von Grün-

den ordentlich zu kündigen (Sonderkündigungsrecht). Macht 

der Anleger von diesem Sonderkündigungsrecht Gebrauch, so 

werden der Rückverkauf und die Rückübereignung der betrof-

fenen Wechselkoffer vom Anleger an die Emittentin mit Wirk-

samkeit der Kündigung wirksam, ohne dass es einer rechtsge-

schäftlichen Erklärung oder sonstiger Rechtshandlungen des 

Anlegers oder der Emittentin bedarf.

Macht der Anleger von seinem Sonderkündigungsrecht Ge-

brauch, beträgt der Rückkaufpreis 7.673,20 EUR pro Wechsel-

koffer. Im Übrigen ist eine ordentliche Kündigung des Anlegers 

ausgeschlossen. Das Recht des Anlegers bzw. der Emittentin zur 

außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 6 Ziff. 4 

des Kauf- und Mietvertrages, siehe Kapitel "10. Kauf- und Miet-
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vertrag", S. 111 ff.) bleibt unberührt. Im Falle einer außerordent-

lichen Kündigung wird der Rückkaufpreis wie folgt angepasst: 

Der Rückkaufpreis wird per Ende des der außerordentlichen 

Kündigung vorausgegangenen Quartals zeitanteilig berechnet. 

Dazu wird vom ursprünglich gezahlten Kaufpreis der Wertver-

lust abgezogen. Dabei wird ein linearer Wertverlust zugrunde-

gelegt. Das bedeutet, dass der Wertverlust des Wechselkoffer 

gleichmäßig  bis zum Ende des der außerordentlichen Kündi-

gung vorausgegangenen Quartals erfolgt.

5.13.3 Härtefallschutz

5.13.3.1 Grundlagen und Bedingungen

Die Emittentin räumt den Anlegern die Möglichkeit ein, ihre 

Wechselkoffer vor dem Ende der vereinbarten Laufzeit der Miet-

vereinbarung an die Emittentin zu verkaufen und damit das Ver-

tragsverhältnis vorzeitig zu beenden (im Folgenden „Rückgabe-

option“), wenn ein Härtefall eintritt (hierzu im Folgendem Kapitel 

5.13.3.2, S. 61) und weitere Voraussetzungen erfüllt sind (hierzu 

im Folgendem Kapitel 5.13.3.3, S. 61). Haben Anleger mehre-

re Wechselkoffer erworben, gilt die Rückgabeoption für jeden  

einzelnen Wechselkoffer.

5.13.3.2 Wann liegt ein Härtefall vor?

Als Härtefälle, die die Rückgabeoption eröffnen, gelten:

1. Arbeitslosigkeit seit mindestens 3 Monaten

2.   Erwerbsunfähigkeit bzw. teilweise oder volle Erwerbsminde-

rung von (voraussichtlich) mindestens 6 Monaten

3.  Berufsunfähigkeit von (voraussichtlich) mindestens 6 Monaten

4.  Pflegebedürftigkeit von (voraussichtlich) mindestens 6  

Monaten

5.  Tod des Ehe- oder Lebenspartners, eines Kindes oder eines 

Elternteils

6.  Weitere persönliche Härtefälle nach Einzelfallprüfung, z. B. 

Diagnose einer schweren Krankheit, Scheidung etc.

5.13.3.3  Welche weiteren Voraussetzungen  

müssen erfüllt sein?

Die Rückgabeoption kann nur unter folgenden weiteren Voraus-

setzungen ausgeübt werden:

1.  Anleger müssen die Rückgabeoption schriftlich gegenüber der 

Emittentin ausüben; die Emittentin fordert gegebenenfalls 

weitere Informationen zum geltend gemachten Härtefall und 

Nachweise, Atteste oder Bescheide von dem Anleger an.

2.  Von der vertraglich mit der Emittentin vereinbarten Laufzeit der 

Mietvereinbarung müssen bereits mindestens 24 Monate seit 

Beginn der Laufzeit der Mietvereinbarung abgelaufen sein.

3.  Die Emittentin wird dem Anleger nach Erhalt des Schreibens, 

mit dem der Anleger die Rückgabeoption ausübt, einen Rück-

gabeoptionsvertrag, der alle für die vorzeitige Beendigung 

des Vertragsverhältnisses mit der Emittentin maßgeblichen 

Vereinbarungen und Details beinhaltet, zusenden.

4.  Diesen Rückgabeoptionsvertrag benötigt die Emittentin un-

terschrieben von dem Anleger zurück. Zusammen mit dem 

unterschriebenen Rückgabeoptionsvertrag muss das Eigen-

tumszertifikat bzw. eine Anzeige über dessen Verlust an die 

Emittentin übersandt werden.

5.  Der Rückgabeoptionsvertrag wird erst wirksam, wenn die 

Emittentin dem Anleger gegenüber den Abschluss des Rück-

gabeoptionsvertrages schriftlich bestätigt (im Folgenden als 

„Vertragsbestätigung“ bezeichnet). Die Vertragsbestätigung 

und damit das wirksame Zustandekommen des Rückgabeop-

tionsvertrages stehen im Ermessen der Emittentin. Dieses Er-

messen wird die Emittentin pflichtgemäß ausüben und dabei 

unter anderem berücksichtigen, dass der Rückgabeoptions-

vertrag nur wirksam zustande kommen kann, sofern und so-

weit die Emittentin zur Zahlung des Rückkaufpreises bilanziell 

und liquiditätsmäßig befähigt ist. Eine solche Befähigung ist 

insbesondere insoweit nicht gegeben, als ein ordentlicher und 

gewissenhafter Geschäftsleiter (§ 93 Abs. 1 Satz 1 Aktienge-

setz, § 43 Abs. 1 GmbH-Gesetz, § 34 Abs. 1 Genossenschafts-

gesetz in entsprechender Anwendung) die Auszahlung nicht 

vornehmen würde.

5.13.3.4  Welche Folgen hat der wirksame Abschluss 

des Rückgabeoptionsvertrages?

Alle bereits an den Anleger bis zur vorzeitigen Beendigung des 

Vertragsverhältnisses geleisteten Mietzahlungen bleiben diesem 

ohne Abschlag, Abzug oder Verrechnung erhalten.

Der wirksame Abschluss des Rückgabeoptionsvertrages führt 

aber zu einer Anpassung des zwischen dem Anleger und der 

Emittentin vereinbarten Rückkaufpreises.
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Im Rückgabeoptionsvertrag vereinbaren der Anleger und die 

Emittentin einen vom ursprünglich vereinbarten Rückkaufpreis 

abweichenden Rückkaufpreis pro Wechselkoffer sowie die vor-

zeitige Beendigung des Kauf- und Mietvertrages. 

Dieser abweichende Rückkaufpreis berechnet sich wie folgt:

Übt der Anleger die Rückgabeoption mit Ablauf des 24. Monats 

der Laufzeit der Mietvereinbarung aus und kommt der Rückgabe-

optionsvertrag mit Wirkung zum Ende des 25. Monats der Lauf-

zeit der Mietvereinbarung zustande, vereinbaren die Emittentin 

und der Anleger einen Rückkaufpreis in Höhe von 8.656,00 EUR 

pro Wechselkoffer („anfänglicher abweichender Rückkaufpreis 

der Vermögensanlage“). Übt der Anleger der Vermögensanlage 

die Rückgabeoption nach Ablauf des 24. Monats der Laufzeit 

der Mietvereinbarung aus, reduziert sich der anfängliche abwei-

chende Rückkaufpreis mit jeder weiteren an den Anleger geleis-

teten monatlichen Mietzahlung um 81,90 EUR.

Die Emittentin wird dem Anleger den jeweils vereinbarten  

abweichenden Rückkaufpreis binnen 14 Tagen nach dem wirksa-

men Zustandekommen des Rückgabeoptionsvertrages auszah-

len. Die insoweit rechtlich bindenden Regelungen ergeben sich 

ausschließlich aus dem Rückgabeoptionsvertrag.

(8) Härtefallschutz Beispiele* 
 

RÜCKGABE NACH RÜCKFLÜSSE IN BEZUG AUF DEN GESAMTKAUFPREIS

2 Jahren 103,28 % (1,82 % p. a. IRR-Rendite)

3 Jahren 105,97 % (2,32 % p. a. IRR-Rendite)

4 Jahren 109,50 % (2,90 % p. a. IRR-Rendite)

* Ohne Berücksichtigung etwaiger Rabatte.

5.14 |  Anlegergruppe 

Die vorliegende Vermögensanlage richtet sich an Privatkun-

den (§ 67 Abs. 3 WpHG) und professionelle Kunden (§ 67 Abs. 

2, 6 WpHG), die bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit 

Finanzprodukten, wie zum Beispiel Vermögensanlagen, haben.

Sie richten sich darüber hinaus nur an solche Anleger, die be-

reit und finanziell fähig sind, Ausfallrisiken, das heißt finanzielle  

Verluste bis zum 100 %-igen Verlust der gezahlten Gesamt- 

summe sowie hinsichtlich weiterer etwaiger Zahlungsverpflich-

tungen, zu tragen, die zur Privatinsolvenz bzw. Insolvenz des 

Anlegers führen können (siehe Kapitel 4 „Wesentliche tatsächli-

che und rechtliche Risiken der Vermögensanlage (§ 2 Abs. 2 S. 4 

VermVerkProspV)“, „Maximales Risiko“, S. 40).

Die vorliegende Vermögensanlage richtet sich darüber hinaus 

nur an Anleger mit folgenden Anlagezielen und Bedürfnissen:

•  Feste Mietzahlungen und feste Rückkaufvereinbarung 

•  Unternehmerische Investition in Sachwerte in Form eines  

Direktinvestments in Wechselkoffer 

•  Mittelfristiger Anlagehorizont von 5 Jahren bzw. langfristiger 

Anlagehorizont von 7 Jahren im Falle der Ausübung der ersten 

Verlängerungsoption und von 9 Jahren im Falle der Ausübung 

beider Verlängerungsoptionen

Nicht angesprochen werden insbesondere die folgenden poten-

tiellen Anleger:

•  Personen, denen die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun-

gen fehlen

• Personen mit einem Anlagehorizont von weniger als 5 Jahren 

•  Personen, denen die Bereitschaft fehlt, die Risiken der Anlage 

zu tragen (siehe Kapitel 4 „Wesentliche tatsächliche und recht-

liche Risiken der Vermögensanlage (§ 2 Abs. 2 S. 4 VermVerk-

ProspV)“, S. 39 ff.)

•  Personen, die Wert auf Kapitalschutz legen

5.15 |  Kein Treuhänder und  
kein Mittelverwendungs- 
kontrolleur 

Es wird weder ein Treuhänder noch ein Mittelverwendungskon-

trolleur bestellt, so dass es weder einen Treuhandvertrag noch 

einen Vertrag über eine Mittelverwendungskontrolle gibt.
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ohne dabei das nötige Verhältnis zwischen Rendite und Risiko 

und damit die Rentabilität aus dem Auge zu verlieren.

6.1.3.2  Renditeparameter

Entscheidend neben der Höhe der Rentabilität ist auch die  

Nachhaltigkeit der Rentabilität.

Ziel der Emittentin bei jeder Weitervermietung der Wechselkof-

fer ist es, eine attraktive Mietrendite zu erzielen, in möglichst 

lang laufende Mietverträge, idealerweise über 5 Jahre und 

mehr, abzuschließen und auch im Falle von Anschlussvermie-

tungen möglichst lang laufende Mietverträge abzuschließen. 

6.1.3.3  Risikoidentifizierung und -minimierung

Im Rahmen der vorliegenden Vermögensanlage werden junge 

Wechselkoffer an Anleger veräußert. 

Bei der vorliegenden Vermögensanlage wird die Emittentin 

durch die Solvium Capital GmbH vor der Entscheidung, welche 

Mietverträge die Emittentin abschließt, die Bonität und Solvenz 

der Endnutzer in enger Abstimmung mit dem Wechselkoffer-

vermietmanager intensiv prüfen. 

Die Emittentin wird durch die Solvium Capital GmbH, die sich ih-

rerseits eng mit dem Wechselkoffervermietmanager abstimmen 

wird, Endnutzer auswählen, die nach Einschätzung der Solvium 

Capital GmbH überwiegend eine hohe Sicherheit für regelmä-

ßige Mietzahlungen gewährleisten. Zudem wird das Endnutzer-

portfolio diversifiziert, indem die Emittentin in Mietverträge mit 

mehreren Endnutzern eintreten wird. Auf diese Art und Weise 

entsteht ein Mieteinnahmenpool, der aus Sicht der Emittentin 

Planungssicherheit für die Mieteinnahmen ermöglicht.

Während der Laufzeit der Mietverträge mit den Endnutzern  

erfolgt außerdem die regelmäßige Überprüfung des Zahlungs-

verhaltens, der Bonität und der Solvenz der Endnutzer durch die 

Solvium Capital GmbH in enger Abstimmung mit dem Wechsel-

koffervermietmanager im Auftrag der Emittentin.

6.1.3.4   Absicherung gegen Beschädigung, Verlust, 

Zerstörung und Diebstahl

Im Wechselkoffervermietmarkt existiert keine branchenübliche 

6.1 |  Anlagestrategie und  
Anlagepolitik

6.1.1 Anlagestrategie

Die Anlagestrategie der vorliegenden Vermögensanlage besteht 

darin, dass sich die Emittentin langfristig im Wechselkofferver-

mietmarkt engagieren will. Zu diesem Zweck wird sie, Wechsel-

koffer erwerben, sobald ihr die zum Erwerb notwendigen Mittel 

zur Verfügung stehen, um diese Wechselkoffer dann an Anleger 

zu übereignen.

6.1.2  Anlagepolitik

Die Anlagepolitik der vorliegenden Vermögensanlage besteht da-

rin, dass die Emittentin die zum Erwerb von Wechselkoffern not-

wendigen Mittel dadurch einwerben will, dass sie den Anlegern 

Wechselkoffer zum Kauf anbietet. Aus den Nettoeinnahmen, die 

die Emittentin aus den von den Anlegern gezahlten Gesamtkauf-

preisen erzielt, erwirbt sie durch Ausübung der ihr von der Anbie-

terin eingeräumten Optionen jeweils die entsprechende Anzahl an 

Wechselkoffern von der Anbieterin und übereignet diese an die 

Anleger. Sie mietet diese Wechselkoffer von den Anlegern und 

vermietet sie an Endnutzer weiter, die die Wechselkoffer ihrerseits 

untervermieten, und diesen Untermietern erlauben dürfen, die 

Wechselkoffer an weitere Untermieter unterzuvermieten. Durch 

die Weitervermietung will die Emittentin eine attraktive Rentabi-

lität erzielen. Am Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung kauft 

die Emittentin dann die Wechselkoffer von den Anlegern zurück 

und veräußert sie an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 

nicht bekannte Dritte.

6.1.3   Zusätzliche Informationen  
zur Anlagepolitik

6.1.3.1  Risikomanagement über  

Endnutzerauswahlprozess

Die Emittentin ist im Rahmen des Endnutzerauswahlprozesses 

bestrebt, mit potentiellen Risiken verantwortungsbewusst um-

zugehen. Jede Auswahlentscheidung wird auf Basis einer soli-

den Mischung aus Vorsicht und Risikobereitschaft kalkuliert, 
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Vertragliche Vereinbarungen, aus denen für die Emittentin im 

Zusammenhang mit den eingeräumten Optionen irgendwelche 

Pflichten resultieren würden, bestehen nicht.

Die Anbieterin (Solvium Capital GmbH) wiederum hat sich vertrag-

lich Optionen von der Axis Intermodal Deutschland GmbH einräu-

men lassen, die die Axis Intermodal Deutschland GmbH verpflich-

ten, der Anbieterin Wechselkoffer auf Anforderung zu liefern. Die 

Anbieterin kann darüber hinaus Wechselkoffer auch außerhalb 

der eingeräumten Optionen oder von anderen Lieferanten bezie-

hen, die der Anbieterin keine Optionen eingeräumt haben.

6.4 | Nettoeinnahmen

Der Emittentin werden als Nettoeinnahmen die von den Anle-

gern gezahlten Gesamtkaufpreise abzüglich von Provisionen zur 

Verfügung stehen.

Die Emittentin wird von ihren Optionsrechten zum Erwerb von 

Wechselkoffern nur insoweit Gebrauch machen, wie sie Kauf- 

und Mietverträge mit Anlegern abschließt und Zahlungen der 

Gesamtsummen von den Anlegern erhält. 

Die Nettoeinnahmen der Emittentin werden von der Emittentin 

ausschließlich für den Kauf der Anlageobjekte verwendet und 

sind für die Realisierung der Anlagestrategie und der Anlagepo-

litik auseichend.

Es gibt keine sonstigen Zwecke, für die die Nettoeinnahmen  

genutzt werden.

6.5 |  Änderung der Anlagestrategie 
oder der Anlagepolitik

Die Emittentin geht gegenüber den Anlegern vertragliche  

Pflichten ein, insbesondere Zahlungspflichten, die sich nur mit der 

beschriebenen Anlagestrategie und Anlagepolitik erfüllen lassen. 

Es besteht keine Möglichkeit, Anlagestrategie und Anlagepoli-

tik zu ändern. Die Emittentin setzt keine Derivate oder Termin- 

geschäfte ein.

All-Risk-Versicherung für Wechselkoffer. Die Emittentin wird 

jedoch alle Endnutzer vertraglich verpflichten, für alle aus Be-

schädigung, Zerstörung, Verlust, Diebstahl und über die norma-

le Nutzung hinausgehender Abnutzung resultierende Schäden 

zu haften. Zusätzlich zu dieser mit allen Endnutzer zu verein-

barenden Haftung wird die Emittentin einige dieser Endnutzer 

verpflichten, eine separate Versicherung gegen Beschädigung, 

Zerstörung, Verlust und Diebstahl der Wechselkoffer abzuschlie-

ßen und diesen Abschluss der Emittentin nachzuweisen. Bei 

großen internationalen Logistikunternehmen ist eine derartige 

Verpflichtung im Markt unüblich und nicht immer durchsetzbar. 

Aus der über 20-jährigen Praxiserfahrung des Wechselkoffer-

vermietmanagers kommt es auch aufgrund der Einbindung un-

abhängiger Sachverständiger in Schadensfällen äußerst selten 

zu Schadensregulierungsstreitigkeiten. Die mit Beschädigung, 

Verlust, Zerstörung bzw. Diebstahl einhergehenden Risiken sind 

im Kapitel 4.3 „Beschädigung, Zerstörung, Verlust oder Dieb-

stahl der Wechselkoffer“, S. 42 f., beschrieben.

6.2 |  Anlageziel

Das Anlageziel der vorliegenden Vermögensanlage besteht für 

die Emittentin darin, durch die langfristige Weitervermietung 

und Folgevermietungen der von den Anlegern gemieteten 

Wechselkoffer attraktive Mieterträge und durch den Verkauf 

der Wechselkoffer zum jeweiligen Ende der Laufzeit der Miet-

vereinbarung attraktive Verkaufslöse zu erzielen, um aus diesen  

Erträgen ihre gegenüber den Anlegern bestehenden Pflichten 

auf Zahlung der Miete und des Rückkaufpreises zu erfüllen.  

Weitere Anlageziele gibt es nicht.

6.3 |  Realisierungsgrad

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin noch 

keine Verträge über den Kauf von Anlageobjekten abgeschlos-

sen. Hinsichtlich der mit der vorliegenden Vermögensanlage 

angebotenen Wechselkoffer hat die Anbieterin (Solvium Capi-

tal GmbH) der Emittentin gegenüber eine unverbindliche Ab-

sichtserklärung abgegeben, die es der Emittentin ermöglicht,  

abhängig vom Platzierungsverlauf, also einhergehend mit der 

Anzahl der an Anleger verkauften Wechselkoffer, Wechsel- 

koffer auf Anforderung von der Anbieterin zu erwerben. 
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standardisierte Wechselkoffer mit einer Länge von 7,45 Metern 

und mit Containertüren oder einem Rolltor ausgestattet. 

Die Anbieterin (Solvium Capital GmbH) hat bereits zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung der Emittentin gegenüber eine 

unverbindliche Absichtserklärung abgegeben, die es der Emit-

tentin ermöglicht, abhängig vom Platzierungsverlauf, also ein-

hergehend mit der Anzahl der an Anleger verkauften Wechsel-

koffer, Wechselkoffer von der Anbieterin zu erwerben (zu den 

Risiken siehe Kapitel "4.2.6 Eigentumsverschaffung", S. 42).

Die Emittentin wird von der Absichtserklärung der Anbieterin  

zum Erwerb von Wechselkoffern nur insoweit Gebrauch machen, 

wie sie Kauf- und Mietverträge mit Anlegern abschließt und Zah-

lungen der Gesamtsummen von den Anlegern erhält. Das be-

deutet, dass die Emittentin jeweils nach dem Abschluss eines 

Kauf- und Mietvertrages und dem Erhalt der Gesamtsumme von 

einem Anleger von dieser Absichsterklärung Gebrauch machen 

wird, um ihre Verpflichtung, dem Anleger das Eigentum an den  

Wechselkoffern zu übertragen, erfüllen zu können. 

6.6 | Angaben zu den Anlageobjekten

Die Anlageobjekte sind bei der vorliegenden Vermögensanlage 

junge Wechselkoffer, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung bis zu 18 Monate alt sind (Anlageobjekte).

6.6.1 Beschreibung der Anlageobjekte

Wechselkoffer sind austauschbare Transportbehälter mit aus-

klappbaren Stützbeinen, die mit oder auch ohne Kran durch das 

Absenken des Lkw-Fahrgestells abgesetzt werden können. So 

lassen sich Wechselkoffer schnell, einfach und kostengünstig bei 

Logistikzentren abstellen und aufnehmen. Fahrzeuge oder Kraft-

fahrer müssen nicht auf das Be- und Entladen warten. Wech-

selkoffer sind überwiegend aus Stahl gefertigt, damit wind- und 

wasserdicht, sehr stabil und wenig reparaturanfällig. Sie werden 

hauptsächlich von Kurier-, Express- und Paketdiensten für den 

Transport von Gütern auf der Straße eingesetzt. Die mit der vor-

liegenden Vermögensanlage angebotenen Wechselkoffer sind 

Technische Daten
 Volumen: ca. 45 m3 | Gewicht: 2.900 kg | Zuladung: 13.100 kg
(Die angegebenen Maße sind Außenmaße.)

7.450 mm

2.750
 m

m

2.550 mm

Abstellhöhe: 
970 bis 1.320 mm 
(in 7 Stufen verstellbar)
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zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Solvium Capital GmbH) 

das Eigentum an den Anlageobjekten oder an wesentlichen Teilen 

derselben oder aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung 

an den Anlageobjekten zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses 

Nachtrags nicht zu. Soweit die Emittentin die zum Zeitpunkt der 

Aufstellung dieses Nachtrags Nr. 1 noch nicht an Anleger veräu-

ßerten Wechselkoffer an Anleger verkauft, wird die Anbieterin und 

Prospektverantwortliche (Solvium Capital GmbH) nach Ausübung 

der ihr von der Axis Intermodal Deutschland GmbH eingeräum-

ten Optionen bzw. durch den Erwerb außerhalb der eingeräumten 

Optionen oder von anderen Lieferanten Eigentümerin von Anla-

geobjekten werden, bevor sie das Eigentum auf die Emittentin 

überträgt. Den Gründungskommanditisten und Kommanditisten 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Christian Petersen, Marc 

Schumann, André Wreth) und den Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung der Emittentin (Marc Schumann, André Wreth) stand oder 

steht das Eigentum an den Anlageobjekten oder an wesentlichen 

Teilen derselben oder aus anderen Gründen eine dingliche Berech-

tigung an den Anlageobjekten zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung nicht zu.

6.6.3 Dingliche Belastungen

Da die Wechselkoffer zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht im Eigentum der Emittentin stehen, kann zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keine Aussage darüber getroffen wer-

den, ob die Anlageobjekte nicht nur unerheblich dinglich be-

lastet sind. Zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf den 

Anleger werden keine dinglichen Belastungen bestehen, da die 

Emittentin lastenfreies Eigentum erwerben wird.

6.6.4  Beschränkungen der  
Verwendungsmöglichkeiten

Tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten 

der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, 

bestehen nicht.

In rechtlicher Hinsicht werden Beschränkungen, insbesondere 

im Hinblick auf das Anlageziel, insoweit bestehen, als dass die 

Emittentin nach Abschluss der Mietverträge hinsichtlich der 

Anlageobjekte grundsätzlich vertraglich an diese Mietverträ-

ge gebunden sein wird. Sie wird diese Verträge nur beenden 

können, um die Anlageobjekte an andere Vertragspartner zu 

Die Emittentin wird die Wechselkoffer nach Abschluss der Kauf- 

und Mietverträge demnach von ihrer Gründungskomplementä-

rin und Komplementärin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, 

der Solvium Capital GmbH, die außerdem Anbieterin und Pros-

pektverantwortliche ist, erwerben. Die Solvium Capital GmbH 

wiederum hat sich vertraglich von der Axis Intermodal Deutsch-

land GmbH Optionen einräumen lassen, die die Axis Intermodal 

Deutschland GmbH verpflichten, der Anbieterin Wechselkoffer 

auf Anforderung zu liefern. Welche Optionen wann bzw. in wel-

cher Reihenfolge oder gegebenenfalls nicht genutzt werden, 

entscheidet die Anbieterin in ihrer Funktion als geschäftsführen-

de Komplementärin der Emittentin in Abhängigkeit vom Platzie-

rungsverlauf der vorliegenden Vermögensanlage. Die Anbieterin 

kann darüber hinaus Wechselkoffer auch außerhalb der einge-

räumten Optionen von der Axis Intermodal Deutschland GmbH 

oder von anderen Lieferanten beziehen, die der Anbieterin keine 

Optionen eingeräumt haben.

6.6.2 Eigentumsverhältnisse 

Der Anbieterin und Prospektverantwortlichen (Solvium Capi-

tal GmbH), den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Solvium Capital GmbH, 

Christian Petersen, Marc Schumann, André Wreth) und den Mit-

gliedern der Geschäftsführung der Emittentin (Marc Schumann, 

André Wreth) stand oder steht das Eigentum an den Anlageob-

jekten oder an wesentlichen Teilen derselben oder aus anderen 

Gründen eine dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht zu. Die Anbieterin 

und Prospektverantwortliche (Solvium Capital GmbH) wird nach

Ausübung der ihr von der Axis Intermodal Deutschland GmbH 

eingeräumten Optionen bzw. durch den Erwerb außerhalb der 

eingeräumten Optionen oder von anderen Lieferanten Eigentü-

merin von Anlageobjekten werden, bevor sie das Eigentum auf 

die Emittentin überträgt.

Der Anbieterin, Prospektverantwortlichen und Gründungskom-

plementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung (Solvium Capital GmbH) stand das Eigentum an den 

bereits an Anleger veräußerten Wechselkoffern zu, bevor sie diese 

an die Emittentin übereignet hat. 

Darüber hinaus stand oder steht der Anbieterin, Prospektverant-

wortlichen und Gründungskomplementärin und Komplementärin 
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spektaufstellung, der Solvium Capital GmbH, die außerdem An-

bieterin und Prospektverantwortliche ist, erwerben. 

Außerdem erbringt die Solvium Capital GmbH sämtliche Ge-

schäftsführungs-, Management- und Vertriebskoordinations-

leistungen in Bezug auf die Anlageobjekte für die Emittentin. 

Darüber hinaus erbringt die Anbieterin, Prospektverantwortliche, 

Gründungskomplementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keine Lieferungen und Leistungen.

Die Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum  

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schumann, André 

Wreth und Christian Petersen und die Mitglieder der Geschäfts-

führung der Emittentin Marc Schumann und André Wreth  

erbringen keine Lieferungen und Leistungen.

6.6.9 Gesamtkosten der Anlageobjekte

Der folgenden Darstellung der Mittelherkunft und -verwendung 

liegt die Annahme zugrunde, dass die Voraussetzungen für die Ge-

währung von Rabatten an Anleger nicht vorliegen und die Emit-

tentin aus diesem Grund keine Rabatte gewähren muss. 

Nehmen Anleger Rabatte in Anspruch, verringert sich die an die 

Anbieterin gezahlte Vertriebsprovision um den Betrag der Rabat-

te. Die Nettoeinnahmen der Emittentin bleiben in diesem Fall also 

unverändert.

Mittelherkunft: Die Fremdmittel setzen sich aus der Summe der 

vereinnahmten Gesamtkaufpreise der Anleger für die Wechselkof-

fer der vorliegenden Vermögensanlage zusammen. Diese beträgt 

16.275.000,00 EUR (ohne Berücksichtigung von Rabatten). Die 

Emittentin finanziert die Anlageobjekte ausschließlich über die 

Nettoeinnahmen. Die Nettoeinnahmen entsprechen den von den 

Anlegern gezahlten Gesamtkaufpreisen abzüglich Provisionen 

(vgl. Kapitel 6.4 „Nettoeinnahmen“, S. 69). Die Emittentin finan-

ziert also den Erwerb der Anlageobjekte durch die Vereinnahmung 

der Nettoeinnahmen.

Der Anspruch der Emittentin auf Zahlung der Gesamtsumme 

gegen den Anleger wird 2 Wochen nach Zugang eines von der 

Emittentin unterzeichneten Exemplars des Kauf- und Mietver-

trages beim Anleger fällig.

vermieten, wenn ein Kündigungsgrund vorliegt. Die Kündi-

gung wird grundsätzlich nur unter Einhaltung einer mit dem 

jeweiligen Endnutzer vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist 

möglich sein. Weitere rechtliche Beschränkungen der Verwen-

dungsmöglichkeiten der Anlageobjekte bestehen nicht.

6.6.5 Behördliche Genehmigungen

Behördliche Genehmigungen sind hinsichtlich der Anlageob-

jekte und der Erreichung des Anlageziels und der Anlagepolitik 

nicht erforderlich und liegen dementsprechend auch nicht vor.

6.6.6  Abgeschlossene Verträge  
hinsichtlich der Anlageobjekte 

Die Emittentin hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Verträge über die Anschaffung oder Herstellung der Anlageob-

jekte oder wesentlicher Teile davon geschlossen.

Die Emittentin hat zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags 

Nr. 1 hinsichtlich der noch nicht an Anleger veräußerten Wech-

selkoffer keine Verträge über den Kauf von Anlageobjekten ab-

geschlossen. Hinsichtlich der bis zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Nachtrags Nr. 1 bereits an Anleger veräußerten Wechselkoffer 

hat die Emittentin im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 Kaufverträge zur Anschaffung 

von 298 Wechselkoffern als  Anlageobjekte mit der Anbieterin als 

Verkäuferin der Anlageobjekte abgeschlossen. Darüber hinaus hat 

die Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 

keine Verträge über den Kauf von Anlageobjekten abgeschlossen.

6.6.7 Bewertungsgutachten 

Nach Kenntnis der Anbieterin existieren keine Bewertungsgut-

achten hinsichtlich der Anlageobjekte. Die von der Emittentin 

zu zahlenden Kaufpreise sind Marktpreise.

6.6.8 Lieferungen und Leistungen

Die Emittentin wird alle Anlageobjekte von ihrer Gründungs-

komplementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der Pro-
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Als Gegenleistung für die Zahlung des Gesamtkaufpreises ist 

die Emittentin verpflichtet, dem Anleger das Eigentum an den 

Wechselkoffern zu übertragen. In Bezug auf die zur Finanzie-

rung der Anlageobjekte dienenden Fremdmittel gibt es zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine verbindlichen Zusagen. 

Darüber hinaus sind keine weiteren Fremdmittel in Form von 

kurz- bzw. langfristigen Fremdmitteln vereinbart oder verbind-

lich zugesagt.

6.6.10   Fremdkapitalquote  
und Hebeleffekt

Die Emittentin nimmt zusätzlich zu den von Anlegern gezahlten 

Gesamtkaufpreisen kein weiteres Fremdkapital auf. Die Emit-

tentin übernimmt gegenüber den Anlegern die Verpflichtung, 

die Wechselkoffer zum Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung 

zurückzukaufen, so dass die Emittentin diese Verpflichtungen 

als Fremdkapital zu bilanzieren hat. Die angestrebte Fremdkapi-

talquote durch diese Verbindlichkeiten gegenüber den Anlegern 

beträgt 100 %. Die Wechselkoffer werden ausschließlich aus den 

Nettoeinnahmen finanziert. Ein Hebeleffekt besteht bezüglich 

der von den Anlegern gezahlten Gesamtkaufpreise nicht. 

Mittelverwendung: Die Emittentin verwendet die den von den 

Anlegern gezahlten Gesamtkaufpreisen entsprechenden Mittel 

für die Anschaffung der Anlageobjekte sowie für die Zahlung 

von Provisionen.

Die durch die Anleger gezahlten Gesamtkaufpreise stellen in Ver-

bindung mit der Verpflichtung der Emittentin, die Wechselkoffer 

zum Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung von jedem Anleger 

zurückzukaufen, für die Emittentin bilanziell Fremdkapital in 

Form von Endfinanzierungsmitteln dar. 

Konditionen der Fremdmittel der Emittentin: Die Emittentin 

zahlt für dieses Fremdkapital an den Anleger über die 60-mo-

natige Laufzeit der Mietvereinbarung bezogen auf die aus der 

vorliegenden Vermögensanlage resultierenden Fremdmittel  

in Höhe von 16.275.000,00 EUR eine Miete in Höhe von  

11,75 % p. a. bezogen auf den jeweiligen vom Anleger gezahl-

ten Gesamtkaufpreis vor Rabatten. Die Mietzahlungen werden 

monatlich nachschüssig an die Anleger geleistet und am Ende 

des auf den betreffenden Mietmonat folgenden übernächsten 

Kalendermonats fällig. Die Zahlungen der Rückkaufpreise an die 

Anleger werden jeweils am Ende des auf den letzten Mietmonat 

folgenden übernächsten Kalendermonats, d. h. zum Ablauf der 

Laufzeit der Vermögensanlage des Anlegers, fällig.

MITTELHERKUNFT MITTELVERWENDUNG

Fremdkapital Investitionsbedingte Kosten

    Gesamtkaufpreise von Anlegern 16.275,0     Investition in Anlageobjekte 14.891,6

Emissionsbedingte Kosten / Nebenkosten der Vermögensanlage

 Vertriebsprovision 1.383,4

Gesamt   16.275,0 Gesamt   16.275,0

(10)  Investitions- und Finanzierungsplan bezogen auf die vorliegende Vermögensanlage  
in TEUR (Prognose)*

*  Sämtliche Posten in diesem Investitions- und Finanzierungsplan sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungs- 
differenzen kommt.
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7.1.3  Gegenstand des Unternehmens 
der Emittentin

Der Gegenstand des Unternehmens der Emittentin ist die  

Durchführung von Investitionen, insbesondere der Erwerb, die 

Anmietung, die Vermietung und die Veräußerung von Transport-

mitteln. Gegenstand des Unternehmens sind zudem die Kon-

zeption und die Umsetzung von Vermögensanlagen im Bereich 

Transportmittel und Logistik sowie alle damit im Zusammen-

hang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen  

berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens un- 

mittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann  

zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen,  

erwerben und sich an ihnen beteiligen, auch als alleinige Kom-

plementärin, und Zweigniederlassungen errichten, und zwar 

im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann zur Erreichung ihres 

Zwecks förderliche Handlungen entweder selbst vornehmen 

oder durch Dritte vornehmen lassen.

Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, 

soweit keine Erlaubnis vorliegt.

7.2 |  Angaben über das  
Kapital der Emittentin  
(§ 6 VermVerkProspV)

7.2.1  Angaben über das Kapital  
der Emittentin

Die Emittentin ist eine Kommanditgesellschaft. Die Komple-

mentärin Solvium Capital GmbH und die Gründungskommandi-

tisten Marc Schumann, Hamburg, André Wreth, Hamburg, und 

Christian Petersen, Hamburg, sind zum Zeitpunkt der Prospekt- 

aufstellung die einzigen Gesellschafter. Die Gründungskom-

manditisten sind jeweils mit einem Kommanditanteil in Höhe 

von einem Drittel am gezeichneten Kapital der Emittentin in 

Höhe von 300,00 EUR beteiligt. Die jeweilige Pflichteinlage ei-

nes Gründungskommanditisten, die der Haftsumme entspricht, 

in Höhe von 100,00 EUR ist voll eingezahlt. Es gibt keine aus-

stehenden Einlagen.

7.1 |  Angaben über die Emittentin 
(§ 5 VermVerkProspV)

7.1.1 Angaben zur Emittentin 

Emittentin der Vermögensanlage ist die Solvium Wechsel- 

koffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG mit Sitz und  

Geschäftsanschrift in Englische Planke 2, 20459 Hamburg.  

Die Gesellschaft wurde am 26. Februar 2018 gegründet und 

ist unter der HRA 122717 beim Amtsgericht Hamburg in das  

Handelsregister eingetragen.

Die Emittentin hat die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft 

in der Sonderform der GmbH & Co. KG und wurde auf unbe-

stimmte Zeit gegründet. Maßgebliche Rechtsordnung für die 

Emittentin ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Emittentin ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein 

Konzernunternehmen.

7.1.2  Angaben zur persönlich haftenden 
Gesellschafterin (Komplementärin)

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der 

Emittentin ist die Solvium Capital GmbH mit Sitz und Geschäfts-

anschrift in Englische Planke 2, 20459 Hamburg, eingetragen 

im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 

130147. Einzige Gesellschafterin der Komplementärin ist die  

Solvium Holding AG.

Die Geschäftsführer der Komplementärin sind Marc Schumann, 

Hamburg, und André Wreth, Hamburg.

Das gezeichnete und voll eingezahlte Stammkapital der Komple-

mentärin beträgt 55.000,00 EUR.

Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer Kommandit-

gesellschaft unbeschränkt. Da es sich bei der Komplementärin 

vorliegend jedoch um eine Kapitalgesellschaft in der Rechtsform 

einer GmbH handelt, ist deren Haftung auf ihr Gesellschaftsver-

mögen beschränkt.
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7.2.2  Hauptmerkmale der Anteile  
der Gesellschafter zum  
Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Die Komplementärin Solvium Capital GmbH hat als Gesellschaf-

terin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung folgende Rechte 

und Pflichten:

•  Recht zur Geschäftsführung und Alleinvertretung der Gesell-

schaft

•  Pflicht zur Erstellung des Jahresabschlusses und dessen  

Zuleitung an die Kommanditisten

•  Keine Einlagepflicht, keine Beteiligung am Vermögen sowie 

am Gewinn und Verlust der Emittentin

•  Pflicht, die Gesellschafter zur jährlichen Gesellschafterver-

sammlung einzuladen und diese abzuhalten

•  Recht zur Ablehnung von Entnahmeanträgen

•  Pflicht zur hälftigen Kostentragung für ein Gutachten zur 

Ermittlung des Verkehrswertes des Kommanditanteils bei 

Ausscheiden eines Kommanditisten

•  Recht auf Zahlung einer Haftungsvergütung in Höhe von 

2.000,00 EUR pro Kalenderjahr für das Jahr 2018 für die 

Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“ und 

„Wechselkoffer Euro Select 6“. Diese Vergütung wurde erst-

mals zum 1. Januar 2019 um 2,00 % p. a. erhöht und erhöht 

sich ab dem Jahr 2020 um 2,00 % p. a.

•  Recht auf Zahlung einer Haftungsvergütung in Höhe von 

2.000,00 EUR pro Kalenderjahr für die vorliegende Ver-

mögensanlage beginnend mit dem Jahr 2019. Diese Vergü-

tung wird ab dem Jahr 2020 um 2,00 % p. a. erhöht.

•  Recht auf Zahlung einer laufenden Geschäftsführungs-

vergütung hinsichtlich der Vermögensanlagen „Wech-

selkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 

6“ in Höhe von 1,00 % p. a. bezogen auf den jeweiligen 

vom Anleger gezahlten Gesamtkaufpreis. Auf Basis der 

Anzahl der von der Emittentin verkauften Wechselkof-

fer (Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“: 710 

verkaufte Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich 

eingezahlten Kapital in Höhe von 7.384.000,00 EUR, 

Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 6“: 786 

verkaufte Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich 

eingezahlten Kapital in Höhe von 5.423.400,00 EUR) ent-

spricht dies Beträgen in Höhe von 73.840,00 EUR bzw. 

54.234,00 EUR, in Summe 128.074,00 EUR jährlich. 

 •  Recht auf Zahlung einer laufenden Geschäftsführungsver- 

Die Emittentin hat bisher die folgenden Vermögensanlagen im 

Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes ausgegeben:

Direktinvestment: Wechselkoffer Euro Select 5

Zeitraum des Angebots: 23.05.2018 bis 17.04.2019

Platziertes Volumen (tatsächlich  

eingezahltes Kapital):  7.384.000,00 EUR

Fälligkeit (der letzten Zahlungen an Anleger): 31.07.2024

Direktinvestment: Wechselkoffer Euro Select 6

Zeitraum des Angebots: 23.05.2018 bis 18.04.2019

Platziertes Volumen (tatsächlich  

eingezahltes Kapital): 5.423.400,00 EUR

Fälligkeit (der letzten Zahlungen an Anleger): 31.07.2024

Die vorstehenden Angaben basieren auf der Tatsache, dass die 

Emittentin alle Wechselkoffer der Vermögensanlagen „Wech-

selkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an Anleger veräußert 

hat und die letzten Laufzeiten der Mietvereinbarungen von 

Anlegern dieser Vermögensanlagen am 01.06.2019 zu laufen  

beginnen und spätestens mit Ablauf des 31.05.2024 enden 

(Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“: 710 verkauf-

te Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich eingezahlten 

Kapital in Höhe von 7.384.000,00 EUR, Vermögensanlage 

„Wechselkoffer Euro Select 6“: 786 verkaufte Wechselkoffer 

entsprechen einem tatsächlich eingezahlten Kapital in Höhe 

von 5.423.400,00 EUR). Die letzte Laufzeit der Vermögens-

anlage eines Anlegers endet somit mit Ablauf des 31.07.2024.  

Etwaige Verlängerungen der Laufzeit der Vermögensanlage 

durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen durch Anlger 

sind nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung nicht feststeht, ob und, wenn ja, in welchem Umfang Anle-

ger von Verlängerungsoptionen Gebrauch machen werden.

Im Rahmen der vorstehenden Angaben sind etwaige Verlänge-

rungen der Laufzeiten dieser Vermögensanlagen durch die Aus-

übung von Verlängerungsoptionen durch Anleger nicht berück-

sichtigt, da nicht feststeht, ob und, wenn ja, in welchem Umfang 

Anleger dieser Vermögensanlagen von Verlängerungsoptionen 

Gebrauch machen werden.

Die Emittentin hat darüber hinaus keine Wertpapiere oder Ver-

mögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanla-

gengesetzes ausgegeben.
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fer Euro Select 6“ hat die Komplementärin eine Provisi-

on in Höhe von 1.019.624,00 EUR erhalten, von der sie 

759.889,30 EUR an die Vertriebspartner weitergeleitet hat.

•  Recht auf Zahlung von Provisionen für die Vertriebskoor-

dination hinsichtlich der vorliegenden Vermögensanlage 

in Höhe von mindestens 1,50 % und maximal 3,50 % be- 

zogen auf den jeweiligen vom Anleger gezahlten Gesamt- 

kaufpreis. Bei dem geplanten Gesamtbetrag der vorliegen-

den Vermögensanlage in Höhe von 16.275.000,00 EUR 

erhält die Komplementärin daher mindestens einen Betrag 

in Höhe von 244.125,00 EUR und maximal einen Betrag in 

Höhe von 569.625,00 EUR, jeweils abzüglich etwaiger den 

Anlegern von der Emittentin gewährter Rabatte. 

•  Recht auf Zahlung von Verlängerungsprovisionen für die Ver-

triebskoordination hinsichtlich der vorliegenden Vermögens-

anlage für jeden Fall der Verlängerung in Höhe von mindes-

tens 2,00 % und maximal 3,00 % bezogen auf den jeweiligen 

vom Anleger gezahlten Gesamtkaufpreis vor Rabatten. Auf 

Basis des geplanten Gesamtbetrags der vorliegenden Ver-

mögensanlage in Höhe von 16.275.00,00 EUR und unter der 

Annahme, dass alle Anleger vollumfänglich von den einge-

räumten Verlängerungsoptionen Gebrauch machen, erhält 

die Komplementärin Verlängerungsprovisionen in Höhe von 

mindestens 325.500,00 EUR und maximal 488.250,00 EUR.

Alle angegebenen Beträge verstehen sich zuzüglich eventuell 

anfallender Umsatzsteuer.

gütung hinsichtlich der vorliegenden Vermögensanlage in 

Höhe von 1,00 % p. a. bezogen auf den jeweiligen vom Anleger  

gezahlten Gesamtkaufpreis vor Rabatten. Bei dem geplan-

ten Gesamtbetrag der vorliegenden Vermögensanlage in 

Höhe von 16.275.000,00 EUR entspricht dies einem Betrag 

in Höhe von durchschnittlich 162.750,00 EUR jährlich. Die 

Angabe des durchschnittlichen Wertes beruht auf dem Um-

stand, dass die Komplementärin die Vergütung in einzelnen 

Geschäftsjahren zeitanteilig erhält.

•  Recht auf Zahlung von Provisionen für die Vertriebskoordi-

nation hinsichtlich der Vermögensanlagen „Wechselkoffer 

Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ in Höhe 

von mindestens 1,50 % und maximal 4,00 % bezogen auf 

den jeweiligen vom Anleger gezahlten Gesamtkaufpreis. Auf 

Basis der Anzahl der von der Emittentin verkauften Wech-

selkoffer (Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“: 

710 verkaufte Wechselkoffer entsprechen einem tatsäch-

lich eingezahlten Kapital in Höhe von 7.384.000,00 EUR, 

Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 6“: 786 ver-

kaufte Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich einge-

zahlten Kapital in Höhe von 5.423.400,00 EUR) erhält die 

Komplementärin daher mindestens einen Betrag in Höhe 

von 192.111,00 EUR und maximal einen Betrag in Höhe von 

512.296,00 EUR, jeweils abzüglich etwaiger den Anlegern 

von der Emittentin gewährter Rabatte. 

•      Für die Vertriebskoordination hinsichtlich der Vermögens-

anlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkof-

88
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7.3 |  Angaben über die  
Gründungsgesellschafter der 
Emittentin und über die  
Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der  
Prospektaufstellung (§ 7  
VermVerkProspV)

7.3.1  Gründungsgesellschafter der  
Emittentin und Gesellschafter  
der Emittentin zum Zeitpunkt  
der Prospektaufstellung

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die Gesell-

schafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

sind identisch. Änderungen der Gesellschafter der Emittentin 

hat es seit deren Gründung nicht gegeben.

7.3.2  Gründungskomplementärin und 
Komplementärin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung

Gründungskomplementärin und Komplementärin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung ist die Solvium Capital GmbH 

mit Sitz und Geschäftsanschrift in Englische Planke 2, 20459 

Mit den Kommanditanteilen der Kommanditisten als Gesellschaf-

ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schumann, 

André Wreth und Christian Petersen sind folgende Rechte und 

Pflichten verbunden:

•  Teilnahme- und Stimmrecht bei den Gesellschafterversamm-

lungen

•  Pflichteinlage von jeweils 100,00 EUR

•  Informations- und Kontrollrechte

•  Beteiligung am Gewinn und am Verlust der Emittentin 

jeweils zu einem Drittel

•  Recht auf Zahlung eines Auseinandersetzungs- 

guthabens

•  Entnahmerecht von Guthabensalden

•  Pflicht des ausscheidenden Kommanditisten zur hälftigen 

Tragung der Kosten für ein Gutachten zur Ermittlung des 

Verkehrswertes des Kommanditanteils

•  Vorerwerbsrecht hinsichtlich der Kommanditanteile

•  Mitverkaufsrecht hinsichtlich der Kommanditanteile

•  Mitverkaufspflicht hinsichtlich der Kommanditanteile

Für den Fall, dass die Haftung der Kommanditisten wieder auf-

lebt, haften die Kommanditisten den Gläubigern der Emittentin 

nach Maßgabe des § 171 Absatz 1 HGB.
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•  Für die laufende Geschäftsführung hinsichtlich der vorliegen-

den Vermögensanlage eine Geschäftsführungsvergütung in 

Höhe von 1,00 % p. a. bezogen auf den jeweiligen vom Anleger 

gezahlten Gesamtkaufpreis vor Rabatten. Bei dem geplanten 

Gesamtbetrag der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe 

von 16.275.000,00 EUR entspricht dies einem Betrag in Höhe 

von durchschnittlich 162.750,00 EUR jährlich. Die Angabe des 

durchschnittlichen Wertes beruht auf dem Umstand, dass die 

Komplementärin die Vergütung in einzelnen Geschäftsjahren 

zeitanteilig erhält. Insgesamt beträgt die Geschäftsführungsver-

gütung hinsichtlich der vorliegenden Vermögensanlage über die 

prognostizierte Laufzeit der Vermögensanlage 813.750,00 EUR.

•  Für die Vertriebskoordination hinsichtlich der Vermögens-

anlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer 

Euro Select 6“ Provisionen in Höhe von mindestens 1,50 % 

und maximal 4,00 % bezogen auf den jeweiligen vom Anle-

ger gezahlten Gesamtkaufpreis. Auf Basis der Anzahl der von 

der Emittentin verkauften Wechselkoffer (Vermögensanlage 

„Wechselkoffer Euro Select 5“: 710 verkaufte Wechselkof-

fer entsprechend Gesamtkaufpreiszahlungen in Höhe von 

7.384.000,00 EUR, Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro 

Select 6“: 786 verkaufte Wechselkoffer entsprechend Ge-

samtkaufpreiszahlungen in Höhe von 5.423.400,00 EUR), 

steht der Komplementärin daher mindestens ein Betrag in 

Höhe von 192.111,00 EUR und maximal ein Betrag in Höhe 

von 512.296,00 EUR, jeweils abzüglich etwaiger den Anle-

gern von der Emittentin gewährter Rabatte zu. Ein konkreter 

Betrag kann nicht angegeben werden, da zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung trotz der Vollplatzierung dieser Ver-

mögensanlagen die tatsächliche Höhe dieser Provisionen 

wegen noch laufender Widerrufsfristen von Anlegern noch 

nicht feststeht.

•      Für die Vertriebskoordination hinsichtlich der Vermögensan-

lagen „Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro 

Select 6“ hat die Komplementärin eine Provision in Höhe von 

1.019.624,00 EUR erhalten, von der sie 759.889,30 EUR an 

die Vertriebspartner weitergeleitet hat.

•  Für die Vertriebskoordination hinsichtlich der vorliegenden 

Vermögensanlage Provisionen in Höhe von mindestens  

1,50 % und maximal 3,50 % bezogen auf den jeweiligen vom 

Anleger gezahlten Gesamtkaufpreis. Bei dem geplanten  

Gesamtbetrag der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe  

von 16.275.000,00 EUR erhält die Komplementärin daher  

mindestens einen Betrag in Höhe von 244.125,00 EUR  

und maximal einen Betrag in Höhe von 569.625,00 EUR, 

Hamburg, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht 

Hamburg unter HRB 130147. Einzige Gesellschafterin der Grün-

dungskomplementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung ist die Solvium Holding AG. Die Geschäfts-

führer der Komplementärin sind Marc Schumann, Hamburg, und 

André Wreth, Hamburg.

Das gezeichnete und voll eingezahlte Stammkapital der Grün-

dungskomplementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung beträgt 55.000,00 EUR.

Die Gründungskomplementärin und Komplementärin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung hat keine Einlage getätigt und ist 

somit am gezeichneten Kapital sowie am Gewinn und Verlust der 

Emittentin nicht beteiligt. Der Gründungskomplementärin und 

Komplementärin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen 

für die Wahrnehmung aller ihrer Aufgaben die folgenden Vergü-

tungen zu:

•  Haftungsvergütung in Höhe von 2.000,00 EUR pro Kalender-

jahr seit dem Jahr 2018 für die Vermögensanlagen „Wechsel-

koffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“. Diese 

Vergütung wurde erstmals zum 1. Januar 2019 um 2,00 % p. a.  

erhöht und erhöht sich ab dem Jahr 2020 um 2,00 % p. a.

•  Haftungsvergütung in Höhe von 2.000,00 EUR pro Kalen-

derjahr hinsichtlich der vorliegenden Vermögensanlage be-

ginnend mit dem Jahr 2019. Diese Vergütung wird ab dem 

Jahr 2020 um 2,00 % p. a. erhöht. Insgesamt beträgt die 

Haftungsvergütung bezogen auf die vorliegende Vermögens-

anlage über die prognostizierte Laufzeit der Vermögensanlage 

12.616,24 14.868,57 EUR.

•  Für die laufende Geschäftsführung hinsichtlich der Ver-

mögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wech-

selkoffer Euro Select 6“ eine Geschäftsführungsvergütung 

in Höhe von 1,00 % p. a. bezogen auf den jeweiligen vom 

Anleger gezahlten Gesamtkaufpreis. Auf Basis der Anzahl 

der von der Emittentin verkauften Wechselkoffer (Vermö-

gensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“: 710 verkaufte 

Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich eingezahlten 

Kapital in Höhe von 7.384.000,00 EUR, Vermögensanlage 

„Wechselkoffer Euro Select 6“: 786 verkaufte Wechselkoffer 

entsprechen einem tatsächlich eingezahlten Kapital in Höhe 

von 5.423.400,00 EUR) entspricht dies Beträgen in Höhe  

von 73.840,00 EUR bzw. 54.234,00 EUR, in Summe 

128.074,00 EUR jährlich. 
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Kommanditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist c/o 

Solvium Capital GmbH, Englische Planke 2, 20459 Hamburg. 

Der Gesamtbetrag der von den Gründungskommanditisten und 

Kommanditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ge-

zeichneten Einlagen beträgt 300,00 EUR. Es handelt sich hier-

bei ausschließlich um Kommanditeinlagen. 

Die Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind jeweils zu einem Drit-

tel am gezeichneten Kapital sowie am Gewinn und Verlust der 

Emittentin beteiligt. Auf Basis des prognostizierten Liquiditäts-

überschusses zum 30.06.2024 hinsichtlich der vorliegenden 

Vermögensanlage steht den Gründungskommanditisten und 

Kommanditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hinsicht-

lich der vorliegenden Vermögensanlage jeweils eine Gewinnbe-

teiligung in Höhe von 153.863,36 EUR, in Summe 461.590,08 

EUR, zu. Auf Basis des prognostizierten Liquiditätsüberschusses 

zum 31.05.2025 hinsichtlich der vorliegenden Vermögensanlage 

steht den Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung hinsichtlich der vorliegenden 

Vermögensanlage jeweils eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 

200.111,52 EUR, in Summe 600.334,55 EUR, zu.

Jedem Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum  

Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht außerdem unter be-

stimmten Voraussetzungen im Falle seines Ausscheidens als 

Kommanditist eine Abfindung zu, deren Höhe nicht genannt 

werden kann, da diese vom Verkehrswert des Kommanditanteils 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des etwaigen Ausscheidens 

abhängig ist. 

Die Gründungskommanditisten und Kommandisten zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung Marc Schumann und André Wreth 

sind nicht als geschäftsführende Kommanditisten der Emittentin 

tätig. Sie sind als Geschäftsführer der Komplementärin der Emit-

tentin, Anbieterin und Prospektverantwortlichen Mitglieder der 

Geschäftsführung der Emittentin. Sie erhalten von der Emittentin 

folglich keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Mitglieder der Ge-

schäftsführung der Emittentin. Sie erhalten in ihrer Funktion als 

Geschäftsführer der Komplementärin der Emittentin, Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen eine Geschäftsführervergütung 

von dieser, die allerdings unabhängig von ihrer Geschäftsfüh-

rungstätigkeit als Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-

tin gezahlt wird. Der vorliegenden Vermögensanlage kann daher 

jeweils abzüglich etwaiger den Anlegern von der Emittentin 

gewährter Rabatte. 

•  Für die Vertriebskoordination hinsichtlich der vorliegenden 

Vermögensanlage Verlängerungsprovisionen für jeden Fall 

der Verlängerung in Höhe von mindestens 2,00 % und maxi-

mal 3,00 % bezogen auf den jeweiligen vom Anleger gezahl-

ten Gesamtkaufpreis vor Rabatten. Auf Basis des geplanten 

Gesamtbetrags der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe 

von 16.275.00,00 EUR und unter der Annahme, dass alle An-

leger vollumfänglich von den eingeräumten Verlängerungs-

optionen Gebrauch machen, erhält die Komplementärin Ver-

längerungsprovisionen in Höhe von mindestens 325.500,00 

EUR und maximal 488.250,00 EUR.

Alle angegebenen Beträge verstehen sich zuzüglich eventuell 

anfallender Umsatzsteuer.

Auf Basis des geplanten Gesamtbetrages der vorliegenden Ver- 

mögensanlage in Höhe von 16.275.000,00 EUR stehen der 

Komplementärin unter Berücksichtigung etwaig anfallender 

Verlängerungsprovisionen von mindestens 325.500,00 EUR 

und maximal 488.250,00 EUR mindestens Vergütungen in 

Höhe von 1.395.991,25 1.398.243,57 EUR und maximal Vergü-

tungen in Höhe von 1.884.241,24 1.884.241,24 EUR, jeweils ab-

züglich aller den Anlegern der vorliegenden Vermögensanlage 

„Wechselkoffer Euro Select 7“ von der Emittentin gegebenenfalls 

gewährter Rabatte zu.

Darüber hinaus stehen der Gründungskomplementärin und 

Komplementärin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstigen Gesamtbe-

züge, insbesondere keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-

wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 

und Nebenleistungen jeder Art, zu.

7.3.3  Gründungskommanditisten und 
Kommanditisten zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung

Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum Zeit- 

punkt der Prospektaufstellung sind Christian Petersen, Marc 

Schumann und André Wreth.

Die Geschäftsadresse der Gründungskommanditisten und  
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und Geschäftsleitung in Deutschland. Führungszeugnisse gibt 

es für juristische Personen nicht. Im Hinblick auf die Gründungs-

komplementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung liegen keine ausländischen Verurteilungen vor.

Bei den Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind in dem jeweiligen Führungs-

zeugnis, das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als 

sechs Monate ist, keine Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen 

wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetz-

buchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 des Wertpapierhan-

delsgesetzes oder § 369 der Abgabenordnung vorhanden.

Die Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung deutsche Staatsbürger. Es liegen keine aus-

ländischen Verurteilungen der Gründungskommanditisten und 

Kommanditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vor. 

Über das Vermögen keines Gründungsgesellschafters und Ge-

sellschafters zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde in-

nerhalb der letzten fünf Jahre ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder mangels Masse abgewiesen.

Kein Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung war innerhalb der letzten fünf Jahre in 

der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Ver-

mögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse ab-

gewiesen wurde.

Bei keinem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen frühere Aufhebungen 

einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Er-

bringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht vor. 

Kein Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung ist unmittelbar oder mittelbar an Unter-

nehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-

gensanlage beauftragt sind, die der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung stellen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung 

oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistun-

gen erbringen oder die mit der Emittentin oder Anbieterin nach 

§ 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind.

kein Anteil der an die Gründungskommanditisten und Komman-

disten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schumann 

und André Wreth als Geschäftsführer der Komplementärin der 

Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortlichen gezahlten 

Vergütung zugeordnet werden, so dass eine konkrete Höhe dieser 

Vergütung nicht angegeben werden kann.

Den Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung stehen darüber hinaus keine Ge-

winnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstigen Gesamtbezüge, 

insbesondere keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwands-

entschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und  

Nebenleistungen jeder Art, zu.

7.3.4  Gesamtbetrag der den  
Gründungsgesellschaftern und 
Gesellschaftern zum Zeitpunkt  
der Prospektaufstellung insgesamt 
zustehenden Vergütungen und 
Gewinnbeteiligungen

Der Gesamtbetrag der den Gründungsgesellschaftern und  

Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hin-

sichtlich der vorliegenden Vermögensanlage zustehenden Pro-

visionen, Vergütungen bzw. Gewinnbeteiligungen beträgt, ein-

schließlich etwaiger Verlängerungsprovisionen, prognosegemäß 

maximal 2.345.831,31 EUR 2.486.828,12 EUR zuzüglich der 

jedem Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung unter bestimmten Voraus-

setzungen im Falle seines Ausscheidens als Kommanditist etwa-

ig zustehenden Abfindung, deren Höhe nicht genannt werden 

kann, sowie der den Gründungskommanditisten und Komman-

ditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schumann 

und André Wreth zustehenden Geschäftsführungsvergütung, 

deren Höhe ebenfalls nicht angegeben werden kann.

7.3.5  Weitere Angaben zu den  
Gründungsgesellschaftern und 
Gesellschaftern zum Zeitpunkt  
der Prospektaufstellung

Die Gründungskomplementärin und Komplementärin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung ist eine juristische Person mit Sitz 
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Die Gründungskomplementärin und Komplementärin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung, die Solvium Capital GmbH, ist 

nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögensanlage beauftragt sind. 

Die Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schumann und André 

Wreth sind als jeweils alleinvertretungsberechtigte Geschäfts-

führer der Gründungskomplementärin und Komplementärin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für diese und damit für 

ein Unternehmen tätig, das mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlage beauftragt ist.

Darüber hinaus sind die Gründungskommanditisten und Kom-

manditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schu-

mann und André Wreth nicht für Unternehmen tätig, die mit 

dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind. 

Der weitere Gründungskommanditist und Kommanditist zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Christian Petersen ist nicht 

für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten Ver-

mögensanlage beauftragt sind.

Mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage ist die Grün-

dungskomplementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung, die Solvium Capital GmbH, beauftragt. Die 

Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung sind nicht mit dem Vertrieb der emit-

tierten Vermögensanlage beauftragt. 

Kein Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung ist für Unternehmen tätig, die der Emit-

tentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Die Emittentin plant, die Anlageobjekte von der Gründungskom-

plementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung zu erwerben, die also Anlageobjekte an die Emitten-

tin verkaufen und liefern wird.

Die Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schumann und André 

Wreth sind als jeweils alleinvertretungsberechtigte Geschäfts-

führer der Gründungskomplementärin und Komplementärin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für diese tätig.

Darüber hinaus sind die Gründungskommanditisten und Kom-

manditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schu-

mann und André Wreth nicht für Unternehmen tätig, die im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der An-

lageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen. 

Die Gründungskomplementärin und Komplementärin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung und der weitere Gründungs-

kommanditist und Kommanditist zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung Christian Petersen sind nicht für Unternehmen tätig, 

die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Die Gründungskommanditisten und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc Schumann und André 

Wreth sind als jeweils alleinvertretungsberechtigte Geschäfts-

führer der Gründungskomplementärin und Komplementärin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für diese und damit für 

ein Unternehmen tätig, das mit der Emittentin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis steht. 

Darüber hinaus sind die Gründungskommanditisten und Kom-

manditisten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Marc  

Schumann und André Wreth nicht für Unternehmen tätig, die 

mit der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des Handelsge-

setzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver- 

bunden sind.

Der weitere Gründungskommanditist und Kommanditist zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Christian Petersen und die 

Gründungskomplementärin und Komplementärin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind nicht für Unternehmen tä-

tig, die mit der Emittentin nach § 271 des Handelsgesetzbuches 

in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung stellen der Emittentin kein Fremdkapital 

zur Verfügung und vermitteln der Emittentin kein Fremdkapital.

Die Gründungskomplementärin und Komplementärin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung wird Anlageobjekte an die Emitten-

tin verkaufen und liefern und erbringt damit Lieferungen und Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte. Darüber hinaus erbringt die Gründungskom-

plementärin und Komplementärin zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung keine Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang 
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mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

Kein Gründungskommanditist und Kommanditist zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung erbringt Lieferungen und Leistungen 

im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte.

7.4 |  Angaben über die Geschäfts-
tätigkeit der Emittentin (§ 8 
VermVerkProspV)

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin sind die Kon-

zeption und die Umsetzung von Vermögensanlagen im Bereich 

Transportmittel und Logistik sowie die Durchführung von Investi-

tionen, die Anmietung, die Vermietung und die Veräußerung von 

Transportmitteln.

Die Emittentin ist von folgenden Verträgen, die von wesentlicher 

Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die Ertragslage der 

Emittentin sind, abhängig:

•  Verträge über den Erwerb der Anlageobjekte

•  Vertriebskoordinationsvertrag mit der Solvium Capital GmbH

•   Geschäftsführungs- und Managementvertrag mit der Solvium 

Capital GmbH

•   Verwaltungs- und Managementvertrag mit der Axis Intermodal 

Deutschland GmbH

•   Kauf- und Mietverträge mit den Anlegern

Die Emittentin ist davon abhängig, dass alle Vertragspartner, 

mit denen die Emittentin Verträge abschließt, ihre vertraglichen 

Pflichten vollständig erfüllen und alle Vertragsinhalte vollumfäng-

lich umgesetzt werden.

Um die Anlageobjekte an die Anleger übereignen zu können, 

muss die Emittentin selbst Eigentümerin der Anlageobjekte sein. 

Eigentümerin der Anlageobjekte wird sie aber nur, wenn jeder Ver-

tragspartner, mit dem die Emittentin einen Vertrag über den Kauf 

von Anlageobjekten abschließt, seine vertraglichen Pflichten ord-

nungsgemäß und vollständig erfüllt, insbesondere der Emittentin 

wirksam das Eigentum an den Anlageobjekten verschafft.

Von der Vertriebskoordination, der Geschäftsführung und dem 

Management durch die Solvium Capital GmbH ist die Emittentin 

abhängig, da sie ohne diese Leistungen keine Anlageobjekte an 

Anleger verkaufen kann. Von dem Verwaltungs- und Manage-

mentvertrag mit der Axis Intermodal Deutschland GmbH ist die 

Emittentin abhängig, da sie ohne die Leistungen der Axis Intermo-

dal Deutschland GmbH nicht in der Lage wäre, die Weitervermie-

tung der Anlageobjekte so zu gestalten, dass geeignete Mietein-

nahmen realisiert werden können. 

Erfüllen diese Vertragspartner ihre vertraglichen Verpflichtungen 

nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsge-

mäß, muss die Emittentin alternative Vertragspartner suchen, 

was für die Emittentin mit höheren Kosten verbunden sein kann 

und zur Verzögerung der Übereignung der Anlageobjekte an die 

Anleger und in der Weitervermietung der Anlageobjekte führen 

kann.

Von den Kauf- und Mietverträgen mit den Anlegern ist die Emit-

tentin abhängig, da sie die Zahlungen der Kaufpreise auf dieser 

Basis von den Anlegern erhält, um die daraus resultierenden 

Nettoeinnahmen ihrerseits  zur Kaufpreiszahlung im Rahmen 

des Erwerbs der an die Anleger zu übereignenden Wechselkoffer 

einzusetzen. 

Über diese Verträge hinaus ist die Emittentin nicht von Patenten, 

Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von 

wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die Er-

tragslage der Emittentin sind, abhängig. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind keine Gerichts-, 

Schieds- und Verwaltungsverfahren anhängig oder angedroht, die 

einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin und die 

Vermögensanlagen haben können. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gibt es keine laufenden 

Investitionen der Emittentin. Nach Beginn des öffentlichen Ange-

bots der vorliegenden Vermögensanlage wird die Emittentin Inves-

titionen dadurch tätigen, dass sie entsprechend den mit Anlegern 

geschlossenen Verträgen Anlageobjekte erwirbt, um diese an die 

Anleger zu übereignen. Hinsichtlich der Vermögensanlagen "Wech-

selkoffer Euro Select 5" und "Wechselkoffer Euro Select 6" sind zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung alle Investitionen der Emittentin 

abgeschlossen, da sie sämtliche Wechselkoffer dieser beiden Ver-

mögensanlagen erworben und an Anleger übereignet hat.
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Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Er-

eignisse beeinflusst worden.

7.5 |  Angaben über die Mitglieder 
der Geschäftsführung der 
Emittentin und der Anbieterin/ 
Prospektverantwortlichen  
(§ 12 Abs. 1 bis 4, § 12 Abs.  
6 i.V.m. § 12 Abs. 1 bis 4  
VermVerkProspV)

7.5.1  Angaben zur Emittentin, Anbieterin  
und Prospektverantwortlichen

Da die Gründungskomplementärin/Komplementärin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung, die Anbieterin und die Prospekt-

verantwortliche personenidentisch sind (Solvium Capital GmbH) 

und auch die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, 

der Anbieterin und der Prospektverantwortlichen personen- 

identisch sind, beziehen sich die nachfolgenden Angaben zu den 

Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin ebenfalls auf 

die Mitglieder der Geschäftsführung der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen. 

Marc Schumann und André Wreth sind die alleinigen Mitglieder 

der Geschäftsführung der Emittentin.

Die Geschäftsanschrift der Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin lautet Englische Planke 2, 20459 Hamburg.

Es gibt keine Funktionstrennung zwischen den Mitgliedern der 

Geschäftsführung der Emittentin.

Die Emittentin sowie die Anbieterin und Prospektverantwort- 

liche haben keinen Vorstand, keine Aufsichtsgremien und kei-

nen Beirat.

7.5.1.1  Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie 

sonstige Vergütungen

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Marc 

Schumann und André Wreth sind Kommanditisten der Emit-

tentin und jeweils zu einem Drittel am gezeichneten Kapital 

sowie am Gewinn und Verlust der Emittentin beteiligt.

Für den Fall, dass ein Mitglied der Geschäftsführung der Emit-

tentin als Kommandist der Emittentin ausscheidet, steht die-

sem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin außerdem 

unter bestimmten Voraussetzungen eine Abfindung zu, deren 

Höhe nicht genannt werden kann, da diese vom Verkehrswert 

des Kommanditanteils zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

des etwaigen Ausscheidens abhängig ist.

Von der Emittentin erhalten die Mitglieder der Geschäfts-

führung der Emittentin keine Vergütung für ihre Geschäfts-

führungstätigkeit. Die Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin erhalten in ihrer Funktion als Geschäftsführer der 

Komplementärin der Emittentin, Anbieterin und Prospektver-

antwortlichen eine Geschäftsführervergütung von dieser, die 

allerdings unabhängig von der Geschäftsführungstätigkeit 

der Mitglieder der Geschäftsführung für die Emittentin ge-

zahlt wird. Der vorliegenden Vermögensanlage kann daher 

kein Anteil der an die Mitglieder der Geschäftsführung ge-

zahlten Vergütung zugeordnet werden, so dass eine konkrete 

Höhe dieser Vergütung nicht angegeben werden kann.

Für den Fall, dass der prognostizierte Überschuss per 30.06.2024 

erzielt wird, steht den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emit-

tentin hinsichtlich der vorliegenden Vermögensanlage eine Ge-

winnbeteiligung in Höhe eines Gesamtbetrages von 307.726,71 

EUR zu. Für den Fall, dass der prognostizierte Überschuss per 

31.05.2025 erzielt wird, steht den Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung der Emittentin hinsichtlich der vorliegenden Vermögens- 

anlage eine Gewinnbeteiligung in Höhe eines Gesamtbetrages 

von 400.223,03 EUR zu. Den Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung der Emittentin steht außerdem eine nicht bezifferbare 

Geschäftsführungsvergütung und im Falle des Ausscheidens als 

Kommanditist gegebenenfalls eine Abfindung zu, deren Höhe 

ebenfalls nicht angegeben werden kann.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin stehen 

darüber hinaus keine weiteren Gewinnbeteiligungen, Entnah-

merechte und sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere keine 

Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 

Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, zu.
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7.5.1.2  Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen 

wegen einer Straftat

Bei den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin sind 

in dem jeweiligen Führungszeugnis, das zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate ist, keine Ein-

tragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs, § 54 des Kre-

ditwesengesetzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes oder 

§ 369 der Abgabenordnung vorhanden.

7.5.1.3  Ausländische Verurteilungen  

wegen einer Straftatt

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind  

deutsche Staatsbürger. Es liegen keine ausländischen Verur- 

teilungen vor.

7.5.1.4 Insolvenzverfahren

Über das jeweilige Vermögen der Mitglieder der Geschäfts- 

führung der Emittentin ist innerhalb der letzten fünf Jahre  

kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen worden.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin waren in-

nerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung 

einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenz-

verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

7.5.1.5 Frühere Aufhebungen einer Erlaubnis

Bei keinem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin liegen 

frühere Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben von Bank-

geschäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor.

7.5.1.6  Tätigkeiten und Beteiligungen  

der Mitglieder der Geschäftsführung  

der Emittentin

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind jeweils 

alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der mit dem  

Vertrieb der Vermögensanlage beauftragten Solvium Capi-

tal GmbH. Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäfts- 

führung der Emittentin nicht für Unternehmen tätig, die mit 

dem Vertrieb der Vermögensanlage betraut sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht 

für Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital geben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind  

jeweils alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der  

Solvium Capital GmbH, die der Emittentin Anlageobjekte  

verkaufen und liefern und somit Lieferungen und Leistungen 

im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte erbringen wird.  

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin nicht für Unternehmen tätig, die Lieferungen und 

Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder  

Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind für die 

Komplementärin der Emittentin und damit für ein Unternehmen 

tätig, das mit der Emittentin nach § 271 des Handelsgesetz- 

buches in einem Beteiligungsverhältnis steht. Darüber hinaus 

ist kein Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin für  

Unternehmen tätig, die mit der Emittentin oder Anbieterin  

nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs- 

verhältnis stehen oder verbunden sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht 

unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit 

dem Vertrieb der Vermögensanlage betraut sind.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht 

unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der 

Emittentin Fremdkapital geben.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht 

unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Liefe-

rungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 

oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht 

unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit 

der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetz-

buchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden 

sind.
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Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht 

persönlich mit dem Vertrieb der Vermögensanlage beauftragt.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin stellen der 

Emittentin kein Fremdkapital zur Verfügung und vermitteln der 

Emittentin kein Fremdkapital.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin erbringen 

persönlich keine Lieferungen und Leistungen im Zusammen-

hang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

7.5.2 Sonstige Personen

Es gibt keine sonstigen Personen, die nicht in den Kreis der nach 

der VermVerkProspV angabepflichtigen Personen fallen, die 

jedoch die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufsprospekts 

oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebots der Vermögens-

anlage wesentlich beeinflusst haben.

7. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN
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Wirtschaftliche Angaben |  
Verringerte Prospekt- 
anforderungen
(§ 15 VermVerkProspV)

Angaben zum Jahresabschluss 
und zur Vermögens-, Finanz- 
und   Ertragslage der Emittentin 
(§§ 10, 11, 13 VermVerkProspV)

Kapitel 8
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8. WIRTSCHAFTLICHE ANGABEN | VERRINGERTE PROSPEKTANFORDERUNGEN (§ 15 VERMVERKPROSPV)

8.1 | Eröffnungsbilanz der Emittentin in TEUR 
Gemäß § 15 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 VermVerkProspV

ERÖFFNUNGSBILANZ 
26.02.2018

AKTIVA
Anlagevermögen

1. a  Sachanlagen (Wechselkoffer Euro Select 5) 0,0

1. b  Sachanlagen (Wechselkoffer Euro Select 6) 0,0

Umlaufvermögen

2.  Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 0,3

Summe Aktiva 0,3

PASSIVA
Eigenkapital

3.  Kommanditkapital 0,3

4. Gewinn-/Verlustvorträge 0,0

5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,0

Fremdkapital

6. a  Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (Wechselkoffer Euro Select 5) 0,0

6. b  Verbindlichkeiten ggü. Anlegern (Wechselkoffer Euro Select 6) 0,0

Summe Passiva 0,3

Die Emittentin wurde zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vor weniger als 18 Monaten gegründet und hat noch keinen Jahresab-

schluss und Lagebericht nach § 24 VermAnlG erstellt. Sie macht deshalb im Folgenden von den verringerten Prospektanforderungen 

gem. § 15 VermVerkProspV Gebrauch.

31.03.2019
EUR

AKTIVA

Anlagevermögen

1.  Sachanlagen (WES 5, WES 6) 8.261.071,73

Umlaufvermögen

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 983.750,18

3.  Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 318.068,00

4.  Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag 1.180.568,46

Summe Aktiva 10.743.458,37

8.2.1 Zwischenbilanz zum 31. März 2019 in EUR

8.2 |  Zwischenübersicht der Emittentin zum 31. März 2019
Gemäß § 15 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV

Erläuterung zu 4.: Der per 31.03.2019 und für das Vorjahr ausgewiesene Verlustanteil ergibt sich hauptsächlich aus gezahlten Provisio-
nen und regelmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.
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31.03.2019
EUR

PASSIVA
Eigenkapital

5. Kommanditkapital 300,00

6. Gewinn-/Verlustvorträge -1.180.868,46

7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.180.568,46

Rückstellungen

8. sonstige Rückstellungen 15.400,00

Verbindlichkeiten

9. Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern (WES 5, WES 6) 10.728.058,37

Summe Passiva 10.743.458,37

5. | Kommanditkapital

Das ausgewiesene Kommanditkapital entspricht der Summe der

von den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung der Emittentin eingezahlten 

Kommanditeinlagen.

6. | Gewinn-/Verlustvorträge

Diese Position enthält die saldierten Ergebnisse aus den Vor- 

jahren.

7. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Diese Position enthält das Ergebnis zum Stichtag unter Berück-

sichtigung sämtlicher Erträge und Aufwendungen gemäß den gel-

tenden steuerlichen und handelsrechtlichen Vorschriften.

8. | Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen für erwartete Aufwendungen, im Wesentliche für 

die Jahresabschlussprüfung. 

9. |  Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern (WES 5, WES 6)

Diese Position beinhaltet die Verbindlichkeiten gegenüber Anle-

gern der Vermögensanlagen "Wechselkoffer Euro Select 5" und 

"Wechselkoffer Euro Select 6", die aus den von der Emittentin zu 

zahlenden Rückkaufpreisen und den zukünftig von der Emitten-

tin zu erbringenden Tilgungsleistungen im Rahmen der Mietzah-

lungen an die Anleger der Vermögensanlagen "Wechselkoffer 

Euro Select 5" und "Wechselkoffer Euro Select 6" resultieren. 

1. | Sachanlagen (WES 5, WES 6) 

Diese Position beinhaltet den Wert der Wechselkoffer der Ver-

mögensanlagen "Wechselkoffer Euro Select 5" und "Wechsel-

koffer Euro Select 6" unter Berücksichtigung der steuerlich ver-

pflichtenden Abschreibungen.

2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen Forderungen ge-

gen die Komplementärin infolge Vorauszahlungen auf Käufe von 

Wechselkoffern und Ansprüche auf Rabatterstattungen sowie 

zum Stichtag noch nicht erhaltene Vorsteuerguthaben.

3. | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Dieses liquide Vermögen entspricht der Liquidität zum Stichtag.

4. | Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag

Diese Position beinhaltet den auf die Kommanditisten entfallen-

den Verlustanteil, der nach Berücksichtigung der steuergesetzlich

vorgeschriebenen Abschreibungen und sonstiger Kosten entsteht.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass im Sachanlagever-

mögen stille Reserven entstehen werden, die im Zeitpunkt der 

regulären Beendigung der Laufzeiten der Mietvereinbarungen mit 

den Anlegern der Vermögensanlagen "Wechselkoffer Euro Select 

5" und "Wechselkoffer Euro Select 6" zu entsprechenden Veräuße-

rungsgewinnen führen werden.

Erläuterung der Angaben
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8.2.2  Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum  
vom 1. Januar 2019 bis 31. März 2019 in EUR 

01.01.-31.03.2019
EUR

 1. Umsatzerlöse (WES 5, WES 6) 362.518,24

 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 366.330,60

 3. Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 5, WES 6) 319.605,27

 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81.868,76

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -405.286,39

 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00

 Jahresfehlbetrag 405.286,39

3. | Abschreibungen auf Anlagevermögen (WES 5, WES 6)

Diese Position beinhaltet die verpflichtenden handels- und steu-

errechtlichen Abschreibungen auf die Anlageobjekte.

4. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die prognostizierten Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus den 

mit den Anlegern der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro 

Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ vertraglich vereinbar-

ten Mietzahlungen.

1. | Umsatzerlöse (WES 5, WES 6) 

Summe der Mieterlöse der Emittentin aus der Vermietung der 

Wechselkoffer der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro 

Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“.

2. | Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Vertriebsprovisionen, die Ge-

schäftsführungsvergütung, die Haftungsvergütung, die pau-

schalen Verwaltungskosten (zum Beispiel für die Erstellung der 

Jahresabschlüsse sowie Kontoführungs- und Handelsregister-

kosten) sowie die Restbuchwerte der verkauften Wechselkoffer.

Erläuterung der Angaben
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8.3 |  Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  
der Emittentin
Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VermVerkProspV

VERMÖGENSLAGE/PLANBILANZEN* PLANBILANZ 
31.12.2019

PLANBILANZ 
31.12.2020

PLANBILANZ 
31.12.2021

PLANBILANZ 
31.12.2022

PLANBILANZ 
31.12.2023

PLANBILANZ 
30.06.2024

AKTIVA

Anlagevermögen1

1.a Sachanlagen (WES 5) 6.167,4 5.488,0 4.808,7 4.129,4 1.642,4 0,0

1.b Sachanlagen (WES 6) 4.356,4 3.634,6 2.930,8 2.218,0 733,5 0,0

1.c Sachanlagen (WES 7) 14.271,1 12.782,0 11.292,8 9.803,7 8.314,5 0,0

Umlaufvermögen

2.  Kassenbestand und  
Guthaben bei Kreditinstituten 62,2 166,7 260,0 352,7 632,8 779,4

3.  Nicht durch Vermögenseinlagen  
gedeckter Fehlbetrag 2.552,5 2.952,5 3.257,6 3.452,3 2.482,6 0,0

Summe Aktiva 27.408,6 25.032,0 22.549,3 19.955,7 13.809,4 779,4

PASSIVA

Eigenkapital

4. Kommanditkapital 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5.  Gewinn-/Verlustvorträge -424,5 -2.551,7 -2.952,0 -3.257,3 -3.452,2 -2.486,5

6.  Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.127,3 -400,2 -305,3 -194,9 965,7 3.265,6

Verbindlichkeiten

7.a  Verbindlichkeiten  
ggü. Anlegern (WES 5)1 6.835,5 6.265,8 5.670,4 5.048,2 2.165,5 0,0

7.b  Verbindlichkeiten  
ggü. Anlegern (WES 6)1 4.901,5 4.342,1 3.758,3 3.148,9 1.308,5 0,0

7.c  Verbindlichkeiten  
ggü. Anlegern (WES 7)1 15.671,6 14.424,1 13.120,7 11.758,6 10.335,4 0,0

Summe Passiva 27.408,6 25.032,0 22.549,3 19.955,7 13.809,4 779,4

*  Sämtliche Posten in diesen Planbilanzen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen kommt. 1 Prog-
nosegemäß wird die Emittentin per 30.06.2024 alle das Anlagevermögen bildenden Wechselkoffer verkauft und alle Verpflichtungen zur Zahlung von 
Rückkaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben, so dass zu diesem Stichtag das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern 
jeweils 0,00 EUR betragen. 

8.3.1  Voraussichtliche Vermögenslage – Planbilanzen der  
Emittentin in TEUR (Prognose) 
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6. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Diese Position enthält das Ergebnis des jeweiligen Jahres unter 

Berücksichtigung sämtlicher Erträge und Aufwendungen gemäß 

den geltenden steuerlichen und handelsrechtlichen Vorschrif-

ten.

7.a, 7.b, 7.c | Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern

Diese Position beinhaltet die Verbindlichkeiten gegenüber An-

legern der jeweiligen Vermögensanlage, die aus den von der 

Emittentin zu zahlenden Rückkaufpreisen und den zukünftig von 

der Emittentin zu erbringenden Tilgungsleistungen (siehe hier-

zu die steuerlichen Hintergründe in Kapitel 5.5.2 "Einkunftsart",  

S. 57) im Rahmen der Mietzahlungen an die Anleger resultieren. 

Zum Stichtag 30.06.2024 werden das Anlagevermögen und die 

Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern prognosegemäß jeweils 

0,00 EUR betragen, da die Emittentin per 30.06.2024 prog-

nosegemäß alle Wechselkoffer der von ihr emittierten Vermö-

gensanlagen verkauft und alle Verpflichtungen zur Zahlung von 

Rückkaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben wird. Zum 

Stichtag 30.06.2024 enden die letzten Laufzeiten der Mietver-

einbarungen der vorliegenden Vermögensanlage, so dass die 

Zahlungsansprüche der Anleger mit Ablauf des 30.06.2024 ent-

stehen und deshalb dem Monat Juni 2024 zugerechnet werden.

1.a, 1.b, 1.c | Sachanlagen 

Diese Position beinhaltet den Wert der Wechselkoffer der jewei-

ligen Vermögensanlage unter Berücksichtigung der steuerlich 

verpflichtenden Abschreibungen.

2. | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Dieses liquide Vermögen entspricht der Liquidität zum  

Jahresende.

3. | Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag

  Diese Position beinhaltet den auf die Kommanditisten entfallen-

den Verlustanteil, der nach Berücksichtigung der steuergesetzlich 

vorgeschriebenen Abschreibungen und sonstiger Kosten ent-

steht. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass im Sachanlage-

vermögen stille Reserven entstehen werden, die im Zeitpunkt der 

regulären Beendigung der Laufzeiten der Mietvereinbarungen mit 

den Anlegern zu entsprechenden Veräußerungsgewinnen führen 

werden.

4. | Kommanditkapital

 Das ausgewiesene Kommanditkapital entspricht der Summe der 

von den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung der Emittentin eingezahlten 

Kommanditeinlagen.

5. | Gewinn-/Verlustvorträge

 Diese Position enthält die saldierten Ergebnisse aus den  

Vorjahren.

Erläuterungen der Angaben
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FINANZLAGE/LIQUIDITÄTSPLANUNG* 01.01.– 
31.12.2019

01.01.–
31.12.2020

01.01.–
31.12.2021

01.01.–
31.12.2022

01.01.–
31.12.2023

01.01.–
30.06.2024 GESAMT

Beginn Prognosezeitraum 3 62 167 260 353 633

 1.a Gesamtkaufpreise (WES 5) 4.202 0 0 0 0 0 4.202

 1.b Gesamtkaufpreise (WES 6) 3.105 0 0 0 0 0 3.091

 1.c Gesamtkaufpreise (WES 7) 16.275 0 0 0 0 0 16.275

 2.a Wechselkoffermieteinnahmen (WES 5) 857 959 956 956 850 101 4.679

 2.b Wechselkoffermieteinnahmen (WES 6) 720 841 839 839 742 120 4.102

 2.c Wechselkoffermieteinnahmen (WES 7) 1.081 2.149 2.143 2.143 2.143 1.069 10.729

 3.a Wechselkofferverkäufe (WES 5) 0 0 0 0 2.386 2.070 4.455

 3.b Wechselkofferverkäufe (WES 6) 0 0 0 0 1.395 1.203 2.598

 3.c Wechselkofferverkäufe (WES 7) 0 0 0 0 0 9.766 9.766

Summe Einzahlungen 26.239 3.950 3.939 3.939 7.516 14.328 59.911

 4.a Investition in Wechselkoffer (WES 5) 3.865 0 0 0 0 0 3.865

4.b Investition in Wechselkoffer (WES 6) 2.857 0 0 0 0 0 2.857

4.c Investition in Wechselkoffer (WES 7) 14.892 0 0 0 0 0 14.892

5. a Vertriebsprovision (WES 5) 336 0 0 0 0 0 336

5.b Vertriebsprovision (WES 6) 248 0 0 0 0 0 248

5.c Vertriebsprovision (WES 7) 1.383 0 0 0 0 0 1.383

6.a Geschäftsführungsvergütung (WES 5) 66 74 74 74 66 8 361

6.b Geschäftsführungsvergütung (WES 6) 46 54 54 54 48 8 265

6.c Geschäftsführungsvergütung (WES 7) 81 163 163 163 163 81 814

7.  Pauschale Verwaltungskosten 25 19 20 20 20 14 118

8.  Haftungsvergütung 4 4 4 4 4 3 24

Summe Auszahlungen 23.805 314 315 315 301 114 25.164

9. a Mietauszahlungen an Anleger (WES 5)2 769 860 860 860 765 91 4.203

9. b Mietauszahlungen an Anleger (WES 6)2 650 759 759 759 672 109 3.707

9. c Mietauszahlungen an Anleger (WES 7)2 956 1.913 1.913 1.913 1.913 956 9.563

 10.a Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 5) 0 0 0 0 2.306 2.096 4.402

 10.b Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 6) 0 0 0 0 1.280 1.216 2.496

 10.c Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 7) 0 0 0 0 0 9.600 9.600

Summe Auszahlungen an Anleger 2.375 3.531 3.531 3.531 6.935 14.067 33.970

Kumulierte Auszahlungen an Anleger 2.375 5.906 9.437 12.968 19.903 33.970

Ende Prognosezeitraum 62 167 260 353 633 779

*  Sämtliche Posten in dieser Liquiditätsplanung sind kaufmännisch ohne Nachkommastellen gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen bei der Darstellung 
von Summen kommt. 2 Die angegebenen prognostizierten Mietauszahlungen beinhalten den in den Mietzahlungen an Anleger enthaltenen Tilgungsanteil.

8.3.2  Voraussichtliche Finanzlage – Liquiditätsplanung der  
Emittentin in TEUR (Prognose) 
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5.a, 5.b, 5.c | Vertriebsprovision

Die Summe der Abschlussprovisionen der jeweiligen Vermö-

gensanlage.

6.a, 6.b, 6.c | Geschäftsführungsvergütung

Kosten für die Geschäftsführung und das Management der  

Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage, die der Emitten-

tin durch die Anbieterin in Rechnung gestellt werden.

7. | Pauschale Verwaltungskosten

Summe sonstiger Verwaltungskosten, wie zum Beispiel die Er-

stellung der Jahresabschlüsse, Kontoführungsgebühren, Han-

delsregisterkosten und Weiteres.

8. | Haftungsvergütung

Die jährliche Haftungsvergütung an die Anbieterin.

9.a, 9.b, 9.c | Mietauszahlungen an Anleger

Summe aller Mietauszahlungen an die Anleger der jeweiligen 

Vermögensanlage.

10.a, 10.b, 10.c | Rückkaufzahlungen an Anleger

Summe sämtlicher an die Anleger zu zahlender Rückkaufpreise 

für die Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage.

1.a, 1.b, 1.c | Gesamtkaufpreise 

 Summe der durch Anleger gezahlten Gesamtkaufpreise für die 

Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage ohne Berück-

sichtigung von Rabatten. Das Agio ist in der dargestellten vor-

aussichtlichen Finanzlage nicht ausgewiesen, da die Emittentin 

das Agio vollständig an die Anbieterin auszahlt. Das Agio hat 

aus diesem Grund keine Auswirkungen auf die voraussichtliche  

Finanzlage der Emittentin.

2.a, 2.b, 2.c  | Wechselkoffermieteinnahmen

Summe der Mieterlöse der Emittentin aus der Vermietung 

der Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage unter Be-

rücksichtigung der von der Emittentin an die Axis Intermodal 

Deutschland GmbH zu zahlenden Vergütung für das Wechsel-

koffermanagement und eventueller Aufwendungen für Repa-

raturen und Wartungen der Wechselkoffer.

3.a, 3.b, 3.c | Wechselkofferverkäufe

Erlöse aus dem Verkauf sämtlicher Wechselkoffer der jeweiligen 

Vermögensanlage.

4.a, 4.b, 4.c | Investition in Wechselkoffer

Diese Position beinhaltet den Kauf von Wechselkoffern 

durch die von Anlegern gezahlten Gesamtkaufpreise der  

jeweiligen Vermögensanlage.

Erläuterungen der Angaben

8. WIRTSCHAFTLICHE ANGABEN | VERRINGERTE PROSPEKTANFORDERUNGEN (§ 15 VERMVERKPROSPV)
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3.a, 3.b, 3.c | Abschreibungen auf Anlagevermögen

Diese Position beinhaltet die verpflichtenden handels- und  

steuerrechtlichen Abschreibungen auf die Anlageobjekte.

4.a, 4.b, 4.c | Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die prognostizierten Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus 

den mit den Anlegern der jeweiligen Vermögensanlage vertrag-

lich vereinbarten Mietzahlungen.

1.a, 1.b, 1.c | Umsatzerlöse

Summe der Mieterlöse der Emittentin aus der Vermietung der 

Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage sowie Erlöse aus 

der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagever-

mögens.

2. | Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Vertriebsprovisionen, die Ge-

schäftsführungsvergütung, die Haftungsvergütung, die pau-

schalen Verwaltungskosten (zum Beispiel für die Erstellung der 

Jahresabschlüsse sowie Kontoführungs- und Handelsregister-

kosten) sowie die Restbuchwerte der verkauften Wechselkoffer.

Erläuterungen der Angaben

ERTRAGSLAGE/PLAN-GEWINN-UND- 
VERLUSTRECHNUNGEN*

01.01.–
31.12.2019

01.01.– 
31.12.2020

01.01.– 
31.12.2021

01.01.– 
31.12.2022

01.01.– 
31.12.2023

01.01.– 
30.06.2024 GESAMT

1.a Umsatzerlöse (WES 5) 856,8 958,9 956,3 956,3 3.235,6 2.170,2 9.134,0

1.b Umsatzerlöse (WES 6) 720,2 841,5 839,2 839,2 2.137,1 1.322,7 6.699,8

1.c Umsatzerlöse (WES 7) 1.080,5 2.149,3 2.143,5 2.143,5 2.143,5 10.835,2 20.495,5

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.191,1 -314,2 -314,7 -315,1 -3.037,5 -9.886,0 -16.058,6

3.a  Abschreibungen auf  
Anlagevermögen (WES 5) -575,3 -679,3 -679,3 -679,3 -604,3 -71,8 -3.289,4

3.b  Abschreibungen auf  
Anlagevermögen (WES 6) -576,7 -712,8 -712,8 -712,8 -630,9 -102,1 -3.448,1

3.c  Abschreibungen auf  
Anlagevermögen (WES 7) -620,5 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -744,6 -7.321,7

4.a  Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen (WES 5)3 -279,6 -289,9 -264,3 -237,5 -188,4 -21,0 -1.280,7

4.b  Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen (WES 6)3 -188,9 -199,5 -175,0 -149,4 -110,8 -16,2 -839,7

4.c  Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen (WES 7)3 -352,8 -665,1 -609,0 -550,5 -489,3 -220,8 -2.887,5

 Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit -2.127,3 -400,2 -305,3 -194,9 965,7 3.265,6 1.203,6

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -2.127,3 -400,2 -305,3 -194,9 965,7 3.265,6 1.203,6

*  Sämtliche Posten in diesen Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferen-
zen kommt. 3 In den angegebenen prognostizierten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist der in den Mietzahlungen an Anleger enthaltene Tilgungsanteil 
nicht berücksichtigt.

8.3.3   Voraussichtliche Ertragslage – Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen  
der Emittentin in TEUR (Prognose) 
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8.4 |  Planzahlen zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis 
der Emittentin in TEUR (Prognose)
Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VermVerkProspV

3. | Produktion

Die Gesellschaft erzielt keine Umsatzerlöse aus der Produk- 

tion.

4. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Ergebnis)

Diese Position enthält das Ergebnis des jeweiligen Jahres  

unter Berücksichtigung sämtlicher Erträge und Aufwen- 

dungen gemäß den geltenden steuerlichen und handels- 

rechtlichen Vorschriften.

1.a, 1.b, 1.c | Investitionen in Wechselkoffer

Diese Positionen beinhalten den Kauf von Wechselkoffern durch 

die von Anlegern der jeweiligen Vermögensanlage gezahlten  

Gesamtkaufpreise.

2.a, 2.b, 2.c | Umsatzerlöse

Summe der Mieterlöse der Emittentin aus der Vermietung 

der Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage. Für die 

Zeiträume 01.01.2023 bis 31.12.2023 (hinsichtlich der Ver-

mögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wech-

selkoffer Euro Select 6“) und 01.01.2024 bis 30.06.2024 

(hinsichtlich aller zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung von 

der Emittentin emittierten Vermögensanlagen) enthalten die 

Angaben außerdem die prognostizierten Erlöse der Emitten-

tin aus dem Verkauf der Wechselkoffer der jeweiligen Vermö-

gensanlage.

Erläuterungen der Angaben

PLANZAHLEN* 01.01.–
31.12.2019

01.01.– 
31.12.2020

01.01.– 
31.12.2021

01.01.– 
31.12.2022

01.01.– 
31.12.2023

01.01.– 
30.06.2024

1.a Investitionen (WES 5) 3.865 0 0 0 0 0

1.b Investitionen (WES 6) 2.857 0 0 0 0 0

1.c Investitionen (WES 7) 14.892 0 0 0 0 0

2.a Umsatzerlöse (WES 5) 857 959 956 956 3.236 2.170

2.b Umsatzerlöse (WES 6) 720 841 839 839 2.137 1.323

2.c Umsatzerlöse (WES 7) 1.081 2.149 2.143 2.143 2.143 10.835

3. Produktion 0 0 0 0 0 0

 4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Ergebnis) -2.127 -400 -305 -195 966 3.266

*  Sämtliche Posten in diesen Planzahlen sind kaufmännisch ohne Nachkommastellen gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von 
Summen kommt.

8. WIRTSCHAFTLICHE ANGABEN | VERRINGERTE PROSPEKTANFORDERUNGEN (§ 15 VERMVERKPROSPV)
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Wechselkoffermieteinnahmen erzielt.

Im Rahmen der prognostizierten Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage und Planzahlen wurde Folgendes unterstellt:

1.  Die Emittentin verkauft die 1.500 mit der vorliegenden Ver-

mögensanlage angebotenen jungen Wechselkoffer bis zum 

20.06.2019 an Anleger und die Laufzeiten der Mietverein-

barungen mit den Anlegern beginnen am 01.07.2019 und 

enden mit Ablauf des 30.06.2024. Die Emittentin hat den 

20.06.2019 als konkreten zeitlichen Bezugspunkt unterstellt, 

um ihre Prognosen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

sowie zu den Planzahlen durch eine kalenderjährliche Ertrags- 

und Investitionsbetrachtung leichter nachvollziehbar zu ge-

stalten. Grundsätzlich lassen sich diese Prognosen auch auf 

ein Prognoseszenario übertragen, das auf dem sukzessiven 

Verkauf der 1.500 jungen Wechselkoffer der vorliegenden 

Vermögensanlage über einen bestimmten Zeitraum basiert. 

In diesem Fall würde der gesamte Prognosezeitraum später 

im Jahr 2024 enden oder das Ende des gesamten Prognose-

zeitraums sich in das Jahr 2025 verlagern und einige Prog-

nosezahlen wären abweichend. Das Ertragsergebnis für die 

Anleger würde sich jedoch hierdurch nicht verändern.

2.  Anleger nehmen keine von der Emittentin eingeräumten  

Rabatte auf den Kaufpreis von Wechselkoffern in Anspruch.

3.  Die jeweils 62-monatigen Laufzeiten der vorliegenden Ver-

mögensanlage enden mit Ablauf des 31.08.2024 (etwaige 

Verlängerungen der Laufzeit der Vermögensanlage durch 

Ausübung der Verlängerungsoption(en) und damit einherge-

hende Zahlungen von Verlängerungsprovisionen durch die 

Emittentin sind nicht berücksichtigt).

4.  Mietzahlungen an Anleger sind dem Monat zugerechnet, für 

den sie von der Emittentin geleistet werden, auch wenn Zah-

lungen jeweils immer erst am Ende des übernächsten auf den 

betreffenden Kalendermonat folgenden Kalendermonats ge-

leistet werden.

5.  Auszahlungen der Rückkaufpreise an Anleger sind dem Monat 

zugerechnet, an dessen Ende der Anspruch des Anlegers auf 

Zahlung des Rückkaufpreises entsteht (letzter Mietmonat), 

auch wenn Zahlungen der Rückkaufpreise jeweils immer erst 

am Ende des übernächsten auf den letzten Mietmonat folgen-

den Kalendermonats geleistet werden.

6.  Die Emittentin ist in der Lage, alle Wechselkoffer der von ihr 

emittierten Vermögensanlagen nach dem Rückkauf von den 

Anlegern zu veräußern, und vereinnahmt alle daraus resul-

8.5 |  Wesentliche Annahmen  
und Wirkungszusammen- 
hänge 
 
Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 VermVerkProspV

Die prognostizierten Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- 

bzw. Ertragslage sind in der Eröffnungs- und den Planbilan-

zen (siehe Kapitel 8.3.1 „Voraussichtliche Vermögenslage –  

Planbilanzen der Emittentin in TEUR (Prognose)“, S. 97 f.), in 

der Liquiditätsplanung (siehe Kapitel 8.3.2 „Voraussichtliche 

Finanzlage – Liquiditätsplanung der Emittentin in TEUR (Pro-

gnose)“, S. 99 f.) bzw. in den Plan-Gewinn-und-Verlustrech-

nungen (siehe Kapitel 8.3.3 „Voraussichtliche Ertragslage –  

Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen der Emittentin in TEUR 

(Prognose)“, S. 101) der Emittentin dargestellt. Die Planzahlen 

der Emittentin sind im Kapitel 8.4 „Planzahlen zu Investitio-

nen, Produktion, Umsatz und Ergebnis der Emittentin in TEUR 

(Prognose)“, S. 102, dargestellt.

Diesen Darstellungen liegen die nachfolgend beschriebenen  

Annahmen und Wirkungszusammenhänge zugrunde.

Die prognostizierten Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage sowie der Planzahlen der Emittentin für den 

dargestellten Zeitraum basieren auf Annahmen, die die zukünf-

tige Entwicklung aus heutiger Sicht prognostizieren, jedoch 

nicht genau vorhersagen. Je länger die Prognosezeiträume sind, 

desto schwieriger ist es, aufgrund von unterschiedlichen Ein-

flussfaktoren die Genauigkeit der Prognosen zu gewährleisten. 

Der Anleger muss daher die einzelnen Annahmen der Anbieterin 

persönlich beurteilen.

Die wesentlichen Annahmen hinsichtlich der prognostizierten 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und der Planzahlen sind, 

dass die Emittentin zusätzlich zu den 710 verkauften jungen 

Wechselkoffern der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro 

Select 5“ und den 786 verkauften gebrauchten Wechselkoffern 

der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 6“ die mit der

von ihr emittierten Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 

7“ angebotenen jungen Wechselkoffer an Anleger verkauft, alle 

im Rahmen der von ihr emittierten Vermögensanlagen an Anle-

ger veräußerten Wechselkoffer über die Laufzeit der mit jedem 

Anleger geschlossenen Mietvereinbarung, die für jeden Anleger 

individuell beginnt, vermietet und daraus die prognostizierten 
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die vertraglich mit den Anlegern der vorliegenden Vermögens-

anlage vereinbarten Zahlungen zu leisten, wenn sie weniger als 

die angebotenen 1.500 jungen Wechselkoffer der vorliegenden 

Vermögensanlage an Anleger veräußert. Denn die Emittentin 

erwirbt nur insoweit Wechselkoffer und schließt nur insoweit 

Mietverträge mit Endnutzern ab, wie sie Wechselkoffer an An-

leger veräußert.

Die Wechselkoffer, die die Emittentin an Anleger verkaufen und 

übereignen wird, sollen langfristig vermietet werden und Mieter-

träge erwirtschaften, die es der Emittentin ermöglichen, die ver-

einbarten Mietzahlungen zu den vereinbarten Zeitpunkten an die 

Anleger zu leisten. Sollten Mietverträge mit Endnutzern, in die die 

Emittentin eintreten wird, während der Laufzeit der Vermögens-

anlage enden und diese Wechselkoffer durch die Emittentin nicht 

oder nicht zu gleichen Mietkonditionen wieder vermietet wer-

den können, würden sich die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage und die Planzahlen der Emittentin nicht prognosegemäß  

entwickeln, wodurch die Fähigkeit der Emittentin, die Ansprüche 

der Anleger auf Mietzahlung vollständig und rechtzeitig zu er-

füllen, beeinträchtigt wäre (siehe Kapitel 4.2 „Liquiditätsrisiken“, 

S. 40 ff.).

Die Emittentin kauft die Wechselkoffer der Anleger jeweils zum 

Ende der individuellen Laufzeiten der Mietvereinbarungen von 

den Anlegern zurück und verkauft diese an zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht bekannte Dritte. Die Emitten-

tin geht dabei von erzielbaren Verkaufserlösen für die Wechsel- 

koffer der vorliegenden Vermögensanlage in Höhe von 

9.766.424,06 EUR (60,01 % der von der Emittentin gezahlten 

Wechselkofferanschaffungskosten dieser Vermögensanlage) aus.

Geringere Verkaufserlöse, ein späterer Verkauf der Wechsel- 

koffer oder eine verspätete Verkaufspreiszahlung an die Emit-

tentin hätten negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage und die Planzahlen der Emittentin, die sich 

dann nicht prognosegemäß entwickeln würden, wodurch die 

Fähigkeit der Emittentin, die Ansprüche der Anleger auf Zahlung 

des Rückkaufpreises vollständig und rechtzeitig zu erfüllen, be-

einträchtigt wäre (siehe Kapitel 4.2 „Liquiditätsrisiken“, S. 40 ff.).

tierenden Verkaufserlöse im Zeitraum vom 01.07.2023 bis 

30.06.2024.

7.  Kein Anleger der von der Emittentin emittierten Vermögens-

anlagen übt das Sonderkündigungsrecht zum Ablauf von 36 

Mietmonaten aus.

Die Darstellung basiert hinsichtlich der Vermögensanlagen 

„Wechselkoffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 

6“ auf der Tatsache, dass die Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung alle Wechselkoffer der Vermögensanla-

gen „Wechselkoffer  Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro  

Select 6“ veräußert hat und die letzten Laufzeiten der Miet-

vereinbarungen der Anleger dieser Vermögensanlagen am 

01.06.2019 zu laufen beginnen und mit Ablauf des 31.05.2024 

enden (Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“: 710 

verkaufte Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich einge-

zahlten Kapital in Höhe von 7.384.000,00 EUR, Vermögens-

anlage „Wechselkoffer Euro Select 6“: 786 verkaufte Wechsel- 

koffer entsprechen einem tatsächlich eingezahlten Kapital in 

Höhe von 5.423.400,00 EUR; etwaige Verlängerungen der 

Laufzeiten dieser Vermögensanlagen durch Ausübung der Ver-

längerungsoption(en) und damit einhergehende Zahlungen von 

Verlängerungsprovisionen durch die Emittentin sind nicht be-

rücksichtigt). 

Dieser Umstand und die in den obigen Ziffern 4. bis 6. darge-

stellten Annahmen führen dazu, dass der letzte dargestellte 

Stichtag der 30.06.2024 ist bzw. der letzte dargestellte Zeit-

raum jeweils am 30.06.2024 endet (prognostizierter Ablauf 

der letzten Laufzeiten der Mietvereinbarungen der vorliegenden 

Vermögensanlage).

Aufgrund nicht kalkulierter Entwicklungen, wie zum Beispiel 

Verkauf einzelner oder aller Wechselkoffer der vorliegenden Ver-

mögensanlage nach dem 20.06.2019 oder späterer Beginn und 

späteres Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung infolge verspä-

teter Gesamtkaufpreiszahlungen durch Anleger, können die Zu- 

und Abflüsse von den dargestellten prognostizierten Werten in 

den Prognoserechnungen mehr oder weniger stark abweichen 

bzw. in zeitlicher Hinsicht anderen Prognosezeiträumen zuzu-

ordnen sein.

Die Emittentin beabsichtigt, alle 1.500 mit der vorliegenden Ver-

mögensanlage angebotenen Wechselkoffer an Anleger zu ver-

kaufen, wird aber voraussichtlich auch dann in der Lage sein, 

8. WIRTSCHAFTLICHE ANGABEN | VERRINGERTE PROSPEKTANFORDERUNGEN (§ 15 VERMVERKPROSPV)



111111111

8. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZUR VERMÖGENS-,  FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN (§§ 10, 1 1,  13 VERMVERKPROSPV)

8.1 |  Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Emittentin zum  
31. Dezember 2018 (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VermVerkProspV)

8.1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2018

31.12.2018
EUR

26.02.2018
EUR

AKTIVA
A Anlagevermögen

I. Sachanlagen

  1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.987.461,00 0,00

7.987.461,00 0,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 125.204,09 0,00

  2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.164,00 0,00

 3. Eingeforderte, noch ausstehende Einlagen Kommanditisten 0,00 300,00

 4. Forderungen gegen Komplementäre 2.965,00 0,00

  5. Sonstige Vermögensgegenstände 306.794,77 0,00

443.127,86 300,00

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.144,09 0,00

501.271,95 300,00

C.  Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag Kommanditisten 775.282,07 0,00

9.264.015,02 300,00

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteile der Kommanditisten

 1. Festes Kapitalkonto 300,00 300,00

 2. Bewegliches Kapitalkonto -775.582,07 0,00

 3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag der Kommanditisten 775.282,07 0,00

0,00 300,00

B. Rückstellungen

       1. Sonstige Rückstellungen 12.650,00 0,00

12.650,00 0,00

C. Verbindlichkeiten

       1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.215.062,72 0,00

       2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 52.493,68 0,00

       3. Sonstige Verbindlichkeiten 6.983.808,62 0,00

9.251.365,02 0,00

9.264.015,02 300,00
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8.1.2  Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom   
26. Februar bis 31. Dezember 2018

26.02.-31.12.2018
EUR

 1. Umsatzerlöse 419.789,70

 2. Sonstige betriebliche Erträge 252,82

 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -528.418,00

 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -605.123,63

 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -62.082,96

 6. Ergebnis nach Steuern -775.582,07

 7. Jahresfehlbetrag -775.582,07

 8. Belastung auf Kapitalkonten 775.582,07

 9. Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00

Eröffnungsbilanz das Datum der Eröffnungsbilanz falsch ange-

geben worden. Im geänderten Anhang wird nunmehr das richti-

ge Datum der Eröffnungsbilanz per 26.2.2018 angegeben (vgl. 

Abschnitt III. erster bzw. siebter Absatz unter der Zwischenüber-

schrift „Bilanzpositionen Aktiva“ im geänderten Anhang).

Im Anhang in der Version vom 13. Juni 2019 sind hinsichtlich der 

Verbindlichkeiten der  Gesellschafter unrichtige Angaben ent-

halten. Im geänderten Anhang (vgl. Abschnitt III. dritter Absatz 

unter der Zwischenüberschrift „Bilanzpositionen Passiva“) wer-

den die zum 31. Dezember 2018 bestehenden Verbindlichkeiten 

gegenüber Gesellschaftern nunmehr richtig in Höhe von Euro 

52.493,68 (26.2.2018: Euro 0,00) dargestellt.

Gegenüber der Anhangsversion vom 13. Juni 2019 sind im ge-

änderten Anhang die Erläuterungen zu den sonstigen Verbind-

lichkeiten redaktionell überarbeitet (vgl. Abschnitt III. fünfter bis

siebter Absatz unter der Zwischenüberschrift „Bilanzpositionen 

Passiva“).

8.1.3  Geänderter Anhang für das Rumpf- 
geschäftsjahr vom 26. Februar 
bis 31. Dezember 2018

Vorbemerkung zur Änderung des Anhangs in der 

Version vom 13. Juni 2019

Der Anhang in der Version vom 13. Juni 2019 wurde im Hinblick 

auf folgende redaktionelle Unrichtigkeiten geändert:

Gegenüber der Version des Anhangs vom 13. Juni 2019 wurde im 

geänderten Anhang der Terminus „Geschäftsjahr“ klarstellend 

durch den Terminus „Rumpfgeschäftsjahr“ ersetzt, sofern sich 

die Angabe auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar bis  

31. Dezember 2018 bezieht.

Im Abschnitt I. innerhalb der allgemeinen Angaben im geänder-

ten Anhang wird gegenüber der Anhangsversion vom 13. Juni 

2019 verdeutlichend darauf hingewiesen, dass die Vorjahres-

spalte die korrekten Eröffnungsbilanzwerte vom 26. Februar 

2018 enthält (vgl. Abschnitt I. letzter Absatz).

In Abschnitt III. innerhalb des Anhangs in der Version vom 13. 

Juni 2019 ist bei der Angabe des Vergleichswertes der Höhe 

der zum Anlagevermögen gehörenden Anschaffungskosten 

zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bzw. bei der Angabe des 

Vergleichswertes der sonstigen Vermögensgegenstände mit 

einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr zum Zeitpunkt der 
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der Bilanz sind die korrekten Eröffnungsbilanzwerte zum 26. Fe-

bruar 2018 in der Vorjahresspalte enthalten.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und  

Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Sachanlagevermögen unter der Position „Andere An-

lagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ erfassten Vermö-

gensgegenstände (Wechselkoffer) werden der Gesellschaft als 

wirtschaftlicher Eigentümerin zugerechnet. 

Die Wechselkoffer wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermin-

dert. 

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussicht-

lichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bzw. im Falle 

von gebrauchten Wechselkoffern mindestens entsprechend der 

regelmäßig vereinbarten Vertragslaufzeit des mit den Anlegern 

abgeschlossenen Kauf- und Mietvertrags linear vorgenommen.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände sowie Ver-

bindlichkeiten wurden mit den sich aus den Vorschriften §§ 252 

und 253 Absatz 1 HGB ergebenden Werten angesetzt. Die Rück-

stellungen wurden gem. § 253 Absatz 1 Satz 2 HGB in der Höhe 

gebildet, dass alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflich-

tungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-

wendig sind, berücksichtigt sind.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungs-

posten in Euro

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lauten-

den Sachverhalte, die in Euro umzurechnen waren.

I. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut 

Registergericht

Firmenname laut 

Registergericht: Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen 

   GmbH & Co. KG

Firmensitz laut 

Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: HRA 122 717

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerk-

male einer kleinen Personengesellschaft gemäß § 264a Abs. 1 i. V.  

mit § 267 Abs. 1 HGB auf. 

Als Emittentin von Vermögensanlagen mit Sitz im Inland, un-

terliegt die Gesellschaft den Vorschriften des Vermögensanla-

gegesetzes. Sie hat für den Jahresabschluss die Bestimmungen 

des Ersten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten 

Buches des Handelsgesetzbuchs und für den Lagebericht die Be-

stimmungen des § 289 HGB einzuhalten. § 264 Absatz 1 Satz 

4 Halbsatz 1, Absatz 3, 4 und § 264b des HGB sind nicht anzu-

wenden.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungs-

legungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Vermö-

genanlagengesetzes aufgestellt. Die vorliegende Gliederung des 

Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach den 

Vorschriften des HGB keine Besonderheiten. Die Gesellschaft 

hat von den größenabhängigen Erleichterungen, soweit dies 

von den Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes vorgese-

hen ist, Gebrauch gemacht. 

Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs ge-

mäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. 

Von einer Aufstellung des Lageberichts gem. § 264 Abs. 1 Satz 

4 HGB i. V. mit § 264b HGB ist die Gesellschaft aufgrund der 

Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes nicht befreit.

In Folge der Gründung der Gesellschaft bzw. Aufnahme des 

Geschäftsbetriebs zum 26. Februar 2018 liegt ein Rumpfge-

schäftsjahr bis zum 31. Dezember 2018 vor. Die Gewinn- und 

Verlustrechnung enthält insofern keine Vorjahreszahlen und in 
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Des Weiteren gewährte die Gesellschaft im abgelaufenen 

Rumpfgeschäftsjahr Anlegern Rabatte, welche vertragsgemäß 

der Gesellschaft von der Komplementärin zu erstatten sind. 

Die Ansprüche, die am Bilanzstichtag noch nicht erstattet 

waren, werden unter der Bilanzposition Forderungen gegen 

persönlich haftende Gesellschafter in Höhe von Euro 2.965,00 

(26.2.2018: Euro 0,00) ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit 

von bis zu einem Jahr betragen Euro 306.794,77 (26.2.2018: 

Euro 0,00) und berücksichtigen im Wesentlichen das sich für 

den Voranmeldungszeitraum Dezember 2018 ergebende Um-

satzsteuerguthaben. Die sonstigen Vermögensgegenstände 

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 

0,00 (26.2.2018: Euro 0,00). 

Die Bilanzposition Guthaben bei Kreditinstituten berücksichtigt 

in Höhe von Euro 58.144,09 (26.2.2018: Euro 0,00) den aus-

gewiesenen Saldo des Kontokorrentkontos. Der ausgewiesene 

Guthabensaldo stimmt - unter Berücksichtigung zeitlicher Bu-

chungsdifferenzen - mit den Rechnungsabschlüssen des Kredit- 

institutes zum Bilanzstichtag überein.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wird nach Verrechnung mit 

dem aufgelaufenen Jahresergebnis unter der Position „Nicht 

durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen. 

Es handelt sich dabei um durch Verluste entstandenes negatives 

Kapital.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Bilanzpositionen Aktiva 

Die Gesellschaft hat mit mehreren Kaufverträgen zum Anlage-

vermögen gehörende Wechselkoffer zu Anschaffungskosten in 

Höhe von insgesamt Euro 8.521.592,00 (26.2.2018: Euro 0,00) 

erworben. Dabei handelt es sich um die Anschaffung von neu-

wertigen sowie gebrauchten Vermögensgegenständen. 

Neuwertig erworbene Wechselkoffer werden über eine Nut-

zungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben. Für gebraucht er-

worbene Wechselkoffer wird entsprechend ihres Alters eine 

kürzere Nutzungsdauer, jedoch mindestens eine Nutzungs-

dauer entsprechend der vereinbarten Vertragslaufzeit des mit 

den Anlegern abgeschlossenen Kauf- und Mietvertrags berück-

sichtigt.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus 

dem Anlagenspiegel (vgl. Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Die kumulierten Abschreibungen betrugen zum Beginn des 

Rumpfgeschäftsjahres am 26.2.2018: Euro 0,00. Die ku-

mulierten Abschreibungen betrugen am Ende des Rumpfge-

schäftsjahres: Euro 527.783,00.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 

Euro 125.204,09 (26.2.2018: Euro 0,00) und haben eine Rest-

laufzeit von weniger als einem Jahr (26.2.2018: Euro 0,00).

EUR

Einlagen (Festes Kapitalkonto) 300,00

Jahresfehlbetrag Rumpfgeschäftsjahr 2018 - 775.582,07

Kapitalanteile Kommanditisten (Bewegliches Kapitalkonto) per 31.12.2018 -775.282,07

Das Kommanditkapital entwickelt sich wie folgt:

Die Geschäftsführung geht für die Gesellschaft von einer positiven Fortbestehensprognose aus. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen 

unter Nr. 5 im Lagebericht verwiesen (Prognosebericht).

8. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZUR VERMÖGENS-,  FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN (§§ 10, 1 1,  13 VERMVERKPROSPV)
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insgesamt Euro 6.983.808,62 (26.2.2018: Euro 0,00) und 

setzen sich aus den sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber 

Anlegern in Höhe von Euro 6.680.609,01 (26.2.2018: Euro 

0,00) und den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe 

von 303.199,61 (26.2.2018: Euro 0,00) zusammen, welche 

im Wesentlichen aus der sich für den Voranmeldungszeitraum  

November 2018 ergebenden Umsatzsteuerzahllast in Höhe 

von Euro 293.627,85 resultieren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern stehen 

im Zusammenhang mit dem Angebot der Gesellschaft zum Er-

werb der Vermögensgegenstände (Wechselkoffer). Die Anleger

erwerben das zivilrechtliche Eigentum an den entsprechenden 

Vermögensgegenständen und vermieten diese für eine ver-

einbarte Dauer an die Gesellschaft. Die Mietdauer richtet sich 

nach der vereinbarten Vertragslaufzeit in dem jeweils zwischen 

der Gesellschaft und dem Anleger individuell abgeschlossenen 

Mietvertrag. Die sich daraus ergebenden sonstigen Verbind-

lichkeiten gegenüber Anlegern in Höhe von Euro 6.680.609,01 

(26.2.2018: Euro 0,00) haben in Höhe von Euro 578.699,51 

(26.2.2018: Euro 0,00) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 

und berücksichtigen die im Folgejahr zu leistenden Tilgungen 

an Anleger sowie die Zinszahlungen für die Abrechnungsmo-

Es werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 

einer Laufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 2.215.062,72 

(26.2.2018: Euro 0,00) und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 

Jahren in Höhe von Euro 0,00 (26.2.2018: Euro 0,00) berücksich-

tigt, die Verbindlichkeiten bestehen in vollem Umfang gegenüber 

der Komplementärin. Im Zeitpunkt der Berichtserstellung waren 

die Verbindlichkeiten vollständig ausgeglichen.

Die Gesellschaft weist Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaf-

ter mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 

52.493,68 (26.2.2018: Euro 0,00) aus. Diese Bilanzposition be-

rücksichtigt im Wesentlichen die Geschäftsführungsvergütung 

an die Solvium Capital GmbH für Dezember 2018.

Die Gesellschaft bietet Anlegern Vermögensgegenstände zum 

Erwerb an. Die Anleger erwerben das zivilrechtliche Eigentum an 

den entsprechenden Vermögensgegenständen und vermieten 

diese für eine vereinbarte Dauer an die Gesellschaft. Die Miet-

dauer richtet sich nach der vereinbarten Vertragslaufzeit in dem 

jeweils zwischen der Gesellschaft und dem Anleger individuell 

abgeschlossenen Mietvertrag.

Die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft betragen 

Hafteinlage

In folgender Höhe bestehen Hafteinlagen gemäß § 172 Absatz 1 HGB, die vollständig eingezahlt wurden.

KOMMANDITISTEN EUR

André Wreth 100,00

Marc Schumann 100,00

Christian Petersen 100,00

300,00

STAND
26.02.2018 VERBRAUCH ZUGANG AUFLÖSUNG STAND

31.12.2018

Prüfung/Erstellung Jahresabschluss 0,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00

Aufbewahrungspflichten 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

BaFin Nachtrag Jahresabschluss 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00

Bundesanzeiger Jahresabschluss 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00

0,00 0,00 12.650,00 0,00 12.650,00

Bilanzpositionen Passiva

Die Bilanzposition sonstige Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

8. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZUR VERMÖGENS-,  FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN (§§ 10, 1 1,  13 VERMVERKPROSPV)
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Hamburg, 5. September 2019

gez.          gez.

Marc Schumann        André Wreth

Geschäftsführer Solvium Capital GmbH 

(Komplementärin der Gesellschaft) 

nate November und Dezember 2018. Die sonstigen Verbind-

lichkeiten gegenüber Anlegern mit einer Restlaufzeit von mehr 

als einem Jahr betragen Euro 6.101.909,50 (26.2.2018: Euro 

0,00), darin enthalten sind Rückzahlverpflichtungen in Höhe 

von Euro 1.171.835,65 (26.2.2018: Euro 0,00) mit einer Rest-

laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 

303.199,61 (26.2.2018: Euro 0,00) haben eine Restlaufzeit 

von bis zu einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkosten-

verfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Angaben über die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin, die  

Solvium Capital GmbH. Sie hat vertragsgemäß keine Einlage 

geleistet und nimmt am Gewinn und Verlust der Gesellschaft 

nicht teil. Das Stammkapital der Komplementärin beträgt Euro 

55.000,00. 

Die Komplementärin wird durch jeden ihrer Geschäftsführer ein-

zeln vertreten. Die Geschäftsführer sind:

Herr Marc Schumann, Diplom-Kaufmann, Hamburg

Herr Andre Wreth, Kaufmann, Hamburg

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum keine Arbeit-

nehmer.  
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Anschaffungs- und Herstellungskosten

Buchwerte

Kumulierte Abschreibungen

26.02.2018
EUR

ZUGÄNGE
EUR

ABGÄNGE
EUR

UMBUCHUNGEN
EUR 31.12.2018

I. Sachanlagen

  1.  Andere Anlagen,  
Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung

0,00 8.521.592,00 6.348,00 0,00 8.515.244,00

Summe Sachanlagen 0,00 8.521.592,00 6.348,00 0,0 8.515.244,00

Summe Anlagevermögen 0,00 8.521.592,00 6.348,00 0,0 8.515.244,00

31.12.2018 26.02.2018

I. Sachanlagen

  1.  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.987.461,00 0,00

Summe Sachanlagen 7.987.461,00 0,00

Summe Anlagevermögen 7.987.461,00 0,00

26.02.2018
EUR

ABSCHREIBUNGEN 
DES GESCHÄFTS-

JAHRES
EUR

ABGÄNGE
EUR

UMBUCHUNGEN
EUR

31.12.2018

I. Sachanlagen

  1.  Andere Anlagen,  
Betriebs- und  
Geschäftsausstattung

0,00 528.418,00 635,00 0,00 527.783,00

Summe Sachanlagen 0,00 528.418,00 635,00 0,00 527.783,00

Summe Anlagevermögen 0,00 528.418,00 635,00 0,00 527.783,00

Entwicklung des Anlagevermögens im Rumpfgeschäftsjahr 
26. Februar - 31. Dezember 2018 (erweiterte Bruttodarstellung)

8. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZUR VERMÖGENS-,  FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN (§§ 10, 1 1,  13 VERMVERKPROSPV)
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ im ersten Absatz unter 

der Zwischenüberschrift „Ertragslage“).

Schließlich ist im sechsten Abschnitt des geänderten Lagebe-

richts bei den Erläuterungen zu den ergänzenden Angaben und 

Informationen nach dem Vermögensanlagengesetz der im Lage-

bericht in der Version vom 13. Juni 2019 an mehreren Stellen 

ebenfalls unrichtig datierte Beginn des Rumpfgeschäftsjahres 

nunmehr zutreffend mit Datum vom 26. Februar 2018 angege-

ben (vgl. Abschnitt „6. Ergänzende Angaben und Informationen 

nach dem Vermögensanlagengesetz“ im ersten, vierten und 

fünften Absatz).

1.  Grundlagen der Geschäftstätigkeit  

der Gesellschaft

Der Geschäftszweck der Gesellschaft ist die Durchführung von 

Investitionen, insbesondere der Erwerb, die Vermietung und die 

Veräußerung von Transportmitteln. Zudem die Konzeption und 

die Umsetzung von Vermögensanlagen im Bereich Transport-

mittel und Logistik sowie alle damit im Zusammenhang stehen-

den Geschäfte.

Zur Umsetzung des Geschäftszwecks werden sogenannte Di-

rektinvestments in junge und gebrauchte Wechselkoffer ange-

boten. Diese Direktinvestments unterliegen dem Vermögens-

anlagengesetz. Mit dem Vertrieb der Direktinvestments ist die 

Komplementärin der Gesellschaft, die Solvium Capital GmbH, 

beauftragt.

Anleger haben die Möglichkeit, diese Wechselkoffer von der Ge-

sellschaft zu erwerben und diese für eine feste Laufzeit an die 

Gesellschaft zu vermieten. Hieraus erhalten die Anleger Miet-

zahlungen und die Wechselkoffer werden am Ende der Laufzeit 

der Mietvereinbarung an die Gesellschaft zurückverkauft.

Mit jedem Anleger wird ein schuldrechtlicher Vertrag abge-

schlossen, der den Verkauf der Wechselkoffer an den Anleger, 

die Vermietung an die Gesellschaft und den Rückverkauf an die 

Gesellschaft regelt (nachfolgend als „Kauf- und Mietvertrag“ be-

zeichnet).

Der Anleger wird weder Gesellschafter der Gesellschaft noch ist 

er auf irgendeine andere Weise unternehmerisch an der Gesell-

8.1.4  Geänderter Lagebericht für das 
Rumpfgeschäftsjahr vom  
26. Februar bis 31. Dezember 2018

Vorbemerkung zur Änderung des Lageberichts in 

der Version vom 13. Juni 2019

Der Lagebericht in der Version vom 13. Juni 2019 wurde im  

Hinblick auf folgende redaktionelle Unrichtigkeiten geändert:

Gegenüber der Version des Lageberichts vom 13. Juni 2019 

wurde im geänderten Lagebericht der Terminus „Geschäftsjahr“ 

klarstellend durch den Terminus „Rumpfgeschäftsjahr“ ersetzt, 

sofern sich die Angabe auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 26.  

Februar bis 31. Dezember 2018 bezieht.

In der Überschrift zum dritten Abschnitt des Lageberichts in 

der Version vom 13. Juni 2019 wurde der Beginn des Rumpfge-

schäftsjahres unrichtig datiert. Im geänderten Lagebericht (vgl. 

Abschnitt „3. Geschäftsentwicklung im Rumpfgeschäftsjahr vom 

26. Februar 2018 bis 31. Dezember 2018 einschließlich Darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“) ist der Beginn 

des Rumpfgeschäftsjahres nunmehr zutreffend mit Datum vom 

26. Februar 2018 dargestellt.

In Bezug auf die Angaben zur Beendigung der öffentlichen  

Angebote der Vermögensanlagen innerhalb des dritten Ab-

schnitts im Lagebericht in der Version vom 13. Juni 2019 ent-

hält der geänderte Lagebericht (vgl. Abschnitt „3. Geschäfts-

entwicklung im Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar 2018 bis 

31. Dezember 2018 einschließlich Darstellung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage“ im ersten Absatz die folgende Formu-

lierung: „Die öffentlich angebotenen Vermögensanlagen wurden 

ca. einen Monat vor Ende des Ablaufs der Gültigkeit des Ver-

kaufsprospekts beendet“) eine redaktionelle Überarbeitung.

Ebenfalls innerhalb des dritten Abschnitts bei den Erläuterungen 

zur Ertragslage wurde im Lagebericht in der Version vom 13. Juni 

2019 unzutreffend angegeben, dass die „sonstigen betrieblichen

Aufwendungen in Höhe von TEUR 599“ angefallen sind. Die 

Angabe wurde im Hinblick auf die tatsächlich angefallenen  

sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 605 

im geänderten Lagebericht korrigiert (vgl. Abschnitt „3. Ge-

schäftsentwicklung im Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar  

2018 bis 31. Dezember 2018 einschließlich Darstellung der  
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Für Logistikunternehmen besteht der große ökonomische Nut-

zen der Wechselkoffer darin, dass ein Lkw mehrere Wechsel-

koffer transportieren kann. Während ein Wechselkoffer an der 

Rampe beladen wird, kann der Lkw bereits weitere Transport-

fahrten mit Wechselkoffern durchführen. In der Praxis werden 

meist zwei leere Wechselkoffer, die mit Lkw und Anhänger ge-

bracht werden, abgestellt und sofort wieder zwei beladene auf-

genommen und abtransportiert. Dieser Vorgang dauert in der 

Regel rund eine halbe Stunde. Ökonomisch: Kein Kraftfahrzeug 

oder Kraftfahrer muss während des Be- und Entladens warten, 

die Stand- und Wartezeiten sind minimal. Wechselkoffer können 

und werden auch häufig als mobile Lager genutzt. So produzie-

ren einige Unternehmen direkt „auf die Wechselkoffer“, bis sie 

vollgeladen sind und abgeholt werden können. Eine Methode, 

die Lagerraumkosten und Umschlagszeit sowie -kosten spart.

In Europa begann, fast zeitgleich mit der Erfindung des ISO-Con-

tainers durch Malcom McLean, die Deutsche Post eine ähnliche 

Erfolgsgeschichte mit den sogenannten Weberbehältern. Diese 

enormen Paketcontainer wurden beladen und konnten entweder 

auf einen Lkw oder einen Eisenbahnwaggon aufgesetzt werden. 

Sowohl McLean als auch der Deutschen Post ging es vorwiegend 

um eine effiziente Möglichkeit, den Güterumschlag zu beschleu-

nigen, lange Standzeiten zu vermeiden und wirtschaftlicher zu 

agieren. Im Jahr 1971 verbesserte die deutsche Spedition Dach-

ser dieses Konzept – der Wechselkoffer war geboren. Während 

die vorher entwickelten Wechselaufbauten auf einen Kran oder 

spezielle Stapler beim Wechselvorgang angewiesen waren, war 

es nun möglich, den kompletten Wechselaufbau ohne weitere 

technische Hilfsmittel auf das gewünschte Trägerfahrzeug auf-

zusetzen, abzunehmen oder umzubrücken. 

Mittlerweile befinden sich nach Schätzungen der Axis Intermo-

dal Deutschland GmbH 280.000 bis 300.000 Wechselkoffer in 

Europa im Einsatz – mit ständig steigender Tendenz. Die durch-

schnittliche Lebensdauer eines Wechselkoffers liegt bei über 

15 Jahren. Durch moderne Korrosionsschutz- und Lackierungs-

methoden gehen Fachleute mittlerweile von Einsatzdauern von 

mehr als 20 Jahren aus.

Der betriebswirtschaftliche Nutzen von Wechselkoffern ist, wie 

auch bei vielen anderen Sachanlagen, für Unternehmen in der 

Regel umso höher, je länger der Wechselkoffer eingesetzt wer-

den kann. So spielt beispielsweise für den Einsatz in der Kurier-, 

Express- und Paketbranche das Alter – Straßenverkehrssicher-

schaft beteiligt.

Nach dem Rückkauf der Wechselkoffer vom Anleger verkauft die 

Gesellschaft die Wechselkoffer. Bei planmäßigem Verlauf führt 

der Verkauf der Wechselkoffer dazu, dass die Gesellschaft den 

vertraglich vereinbarten Rückkaufpreis zahlen kann.

2.  Gesamtwirtschaftliche und  

branchenbezogene Rahmenbedingungen

Wechselkoffer (auch Wechselaufbau, Wechselbehälter, Wech-

selpritsche, Wechselbrücke oder Swapbody genannt) sind aus-

tauschbare Transportbehälter mit ausklappbaren Stützbeinen, 

die mit oder auch ohne Kran durch das Absenken des Lkw-Fahr-

gestells abgesetzt werden können. So lassen sich Wechselkoffer 

schnell, einfach und kostengünstig zum Beispiel bei Logistik-

zentren abstellen und aufnehmen. Fahrzeuge oder Kraftfahrer 

müssen nicht auf das Be- und Entladen warten. Wechselkoffer 

sind überwiegend aus Stahl gefertigt, damit wind- und was-

serdicht, sehr stabil und wenig reparaturanfällig. Sie werden 

hauptsächlich von Kurier-, Express- und Paketdiensten für den 

Transport von Gütern auf der Straße verwendet. Wechselkoffer 

sind europäische Ausrüstungsgegenstände, die hauptsächlich 

im deutschsprachigen Raum und den Benelux-Staaten einge-

setzt werden. Gebaut werden die Wechselkoffer ausschließlich 

in Europa, zum Beispiel durch den slowenischen Hersteller Kerex 

sowie die deutschen Hersteller Wecon und Krone.

Für die Nutzung im kombinierten Verkehr muss der Wechsel-

koffer so ausgerüstet sein, dass er für eine Transportkette ein-

satzbereit ist, die unterschiedliche Verkehrsträger nutzt. Der 

Umschlag auf die Bahn wird durch ein durchdachtes System von 

Greifkanten ermöglicht, die sich an der Unterseite des Wechsel-

koffers befinden. Die Kräne in den üblichen Umschlagszentren 

sind mit den Gegenstücken in Form von speziellen Greifarmen 

ausgerüstet. Die Greifarme umfassen den Wechselkoffer seitlich 

und heben ihn an. Ähnlich wie ISO-Container (Standardcont-

ainer) werden die Wechselkoffer auf den für ihren Transport vor-

gesehenen Lkw, Anhänger oder Güterwaggon aufgesetzt und 

durch Zapfen (sog. Twistlocks) verbunden. Die großen Vorteile 

des Wechselkoffers gegenüber ISO-Containern sind die Euro- 

Palettenbreite und die Möglichkeiten des kranunabhängigen 

Aufnehmens und Abstellens.
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Ertragslage

Entsprechend hat die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 

TEUR 420 im Zusammenhang mit der Vermietung der Wech-

selkoffer erzielt. Die Abschreibungen in Höhe von TEUR 528 

und die Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 62 (betreffend 

die von den Anlegern erhaltenen Gesamtkaufpreiszahlungen) 

entwickelten sich proportional zum vermieteten Wechselkof-

ferbestand bzw. zum Volumen der von den Anlegern erhaltenen 

Gesamtkaufpreiszahlungen. Auch die sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen in Höhe von TEUR 605 entsprachen aufgrund 

der vertraglichen Ausgestaltung der Abrechnung wesentlicher 

Dienstleistungen in Abhängigkeit vom Geschäftsvolumen den 

Erwartungen der Geschäftsführung.

Im Berichtsjahr erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag 

in Höhe von TEUR 776.

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geprägt vom Erwerb des 

wirtschaftlichen Eigentums an den im Rumpfgeschäftsjahr ins 

Anlagevermögen der Gesellschaft zugegangenen Wechselkof-

fern. Zum Bilanzstichtag beläuft sich das Anlagevermögen auf 

insgesamt TEUR 7.987. Entsprechend beläuft sich die Anlagen-

intensität I (Verhältnis Anlagevermögen zur Bilanzsumme) zum 

Bilanzstichtag auf 86,3 %. Das Anlagevermögen wurde durch 

die mit den Anlegern abgeschlossenen Kauf- und Mietverträge 

finanziert, der Anlagendeckungsgrad II (Verhältnis Eigenkapital 

zzgl. Langfristiges Fremdkapital zum Anlagevermögen) beläuft 

sich auf 66,8 %.

Die Geschäftsführung geht zudem davon aus, dass im Sachanla-

gevermögen aufgrund der regelmäßigen Abschreibungen unter 

Berücksichtigung einer angemessen gewählten Nutzungsdauer 

bzw. aufgrund der aktuellen und zukünftigen Marktpreisent-

wicklung für gebrauchte Wechselkoffer stille Reserven entste-

hen werden, die im Zeitpunkt der regulären Beendigung der 

Kauf- und Mietverträge mit den Anlegern zu entsprechenden 

Veräußerungsgewinnen führen werden. Diese stillen Reserven 

sind nach Ansicht der Geschäftsführung ausreichend, um das 

negative Kapitalkonto auszugleichen.

Die laufenden Einzahlungen aus der Vermietung der Wechsel-

koffer an die Endnutzer – insbesondere große Logistik- und 

heit vorausgesetzt – keine Rolle: Hier zählt einzig, dass die Sen-

dungen sicher, schnell und unversehrt ihr Ziel erreichen. Auf-

grund dieses Nutzeneffektes handeln viele Logistiker nach der 

unternehmerischen Prämisse, erst dann neue Wechselkoffer in 

die Flotte aufzunehmen, wenn nicht ausreichend Equipment im 

Gebrauch ist. Um neue Wechselkoffer für den Betrieb zur Verfü-

gung zu haben, bietet sich den Logistikunternehmen eine Reihe 

von Optionen. Neben dem Kauf aus eigenen Mitteln oder mittels 

Bankendarlehen besteht auch die Möglichkeit des Leasings be-

ziehungsweise der Anmietung von Wechselkoffern. Dieses Mo-

dell, welches auch die Grundlage der angebotenen Vermögens-

anlagen ist, bringt den Logistikunternehmen einige Vorteile. 

Neben der Liquiditätsschonung und Stärkung der Eigenkapital-

decke, weil keine Anschaffungskosten anfallen, sprechen auch 

die geringe Bilanzberührung (kein weiteres Anlagevermögen 

und keine Abschreibung für die Wechselkoffer im Unternehmen) 

sowie die Möglichkeit der Rückgabe zu einem bestimmten Zeit-

punkt für diese Variante. All dies versetzt das Logistikunterneh-

men in die Lage, schneller und flexibler auf Marktveränderungen 

reagieren zu können.

3.  Geschäftsentwicklung im Rumpfgeschäftsjahr 

vom 26. Februar 2018 bis 31. Dezember 2018 

einschließlich Darstellung der Vermögens-,  

Finanz- und Ertragslage

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr hat die Gesellschaft, 

306 junge und 336 gebrauchte Wechselkoffer erworben und 

an Anleger veräußert, damit erreichte die Gesellschaft ein sehr 

zufriedenstellendes Platzierungsergebnis, das im laufenden Ge-

schäftsjahr fortgesetzt werden konnte. Das öffentliche Angebot 

dieser Vermögensanlagen wurde ca. einen Monat vor dem Ab-

lauf der Gültigkeit des Verkaufsprospekts beendet.

Da sich fast alle bei der Gesellschaft anfallenden Kosten propor-

tional zum Volumen der erworbenen und an die Anleger über-

eigneten veräußerten Wechselkoffer entwickeln, wird die Ge-

sellschaft damit in der Lage sein, alle Verpflichtungen pünktlich 

und vollständig zu erfüllen. Es ist dabei nicht geplant, andere 

Verpflichtungen als diejenigen, die sich aus den Kauf- und Miet-

verträgen mit den Anlegern ergeben, einzugehen.
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1  Bundesverband Paket & Express Logistik (BIEK) (2018): KEP-Studie 2018 –  
Analyse des Marktes in Deutschland, S.20

2  Bundesverband Paket & Express Logistik (BIEK) (2018): KEP-Studie 2018 –  
Analyse des Marktes in Deutschland, S.8

3 Ebd., S.16;  
4 Ebd., S.16;  
5  Ebd., S.13

dem Motto „heute bestellt, morgen geliefert“, wie wir es heute 

kennen, undenkbar.

Dieser KEP-Markt verzeichnet in den letzten Jahren ein nahezu 

konstantes Wachstum. Im Jahr 2017 wurden rund 3,35 Milliar-

den Sendungen allein in Deutschland verschickt, was einer Zu-

stellung von rund 11 Mio. Sendungen pro Werktag entspricht, 

Tendenz stark steigend.3 

Das Sendungsvolumen der KEP-Branche stieg in den Jahren von 

2000 bis 2017 um insgesamt 98 %, was einem durchschnittli-

chen jährlichen Wachstum von über 5 % entspricht. 2017 erleb-

te die Branche mit über 19,4 Milliarden Euro einen Rekord bei 

den Umsätzen. Diese wuchsen seit dem Jahr 2000 bis dahin um 

rund 93 %, was einem durchschnittlichen Wachstum von über  

5 % p.a. entspricht.4 

Bis zum Jahr 2022 wird laut Bundesverband Paket und Express-

logistik (BIEK) ein weiteres Wachstum der Sendungen um 5,2 % 

pro Jahr auf knapp 4,3 Milliarden Sendungen erwartet.5 

Die Gesellschaft ist im Rahmen des Endnutzerauswahlprozes-

ses (Auswahl der Logistikunternehmen, die als Großkunden die 

von der Gesellschaft (indirekt) finanzierten Wechselkoffer nut-

zen) bestrebt, mit potentiellen Risiken verantwortungsbewusst 

umzugehen. Jede Auswahlentscheidung wird auf Basis einer 

soliden Mischung aus Vorsicht und Risikobereitschaft kalkuliert, 

ohne dabei das nötige Verhältnis zwischen Rendite und Risiko 

und damit die Rentabilität aus dem Auge zu verlieren.

Ziel der Gesellschaft bei jeder Vermietung der Wechselkoffer ist 

es, eine attraktive Mietrendite zu erzielen und möglichst lang 

laufende Mietverträge abzuschließen.

Die Gesellschaft hat durch die Solvium Capital GmbH vor Ab-

schluss der entsprechenden Mietverträge die Bonität und Sol-

venz der Endnutzer in enger Abstimmung mit dem Wechselkof-

fervermietmanager intensiv geprüft. Die Gesellschaft hat dabei 

Endnutzer ausgewählt, die nach ihrer Einschätzung überwie-

gend eine hohe Sicherheit für regelmäßige Mietzahlungen ge-

Transportunternehmen – lagen im Rumpfgeschäftsjahr über 

den laufenden Mietauszahlungen an die Anleger.  

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr war die Finanzlage der 

Gesellschaft stets geordnet und die Liquidität war gegeben.

4. Chancen- und Risikobericht 

Die große Auswahl in Warenhäusern, die bunte Vielfalt in den 

Regalen der Supermärkte und der stetig wachsende Markt des 

Internetbusiness: All diese Güter wollen transportiert werden. 

Wechselkoffer werden für Möbel- und Stückguttransporte eben-

so verwendet wie für den Transport von Veranstaltungsequip-

ment. Am häufigsten finden Wechselkoffer allerdings in der Ku-

rier-, Express- und Paket-Branche (KEP) ihren Einsatz.

Gemäß der KEP-Studie 2018 – Analyse des Marktes in 

Deutschland des Bundesverbandes Paket und Expresslogis-

tik e. V. („BIEK-Studie 2018“) boomt die Kurier-, Express- und 

Paket-Branche. Seit 2000 wächst diese Branche trotz Finanz-

markt- und Weltwirtschaftskrise fast doppelt so schnell wie die 

Gesamtwirtschaft.1

Logistikequipment, wie beispielsweise Wechselkoffer, ist gefrag-

ter denn je. Ein wesentlicher Faktor ist die besonders erfolgrei-

che Entwicklung im Bereich Internet- und TV-Shopping. Und die 

Entwicklung geht weiter: Während der Versandhandelsanteil 

derzeit nur rund 8 % am deutschen Einzelhandelsumsatz aus-

macht, schätzen Experten laut der Studie „Einkaufen 4.0“ der 

Deutschen Post AG diesen Anteil für das Jahr 2020 auf 20 %, 

was einer Steigerung von 150 % entspricht. Dies verwundert 

kaum, schließlich kauft bereits heute jeder dritte Deutsche on-

line ein, Tendenz auch hier weiter steigend.2 Mittlerweile werden 

neben bekannten Produktgruppen, wie zum Beispiel Kleidung, 

Spielzeug und Elektronik, auch zunehmend Medikamente und 

Lebensmittel online bestellt und bis vor die Wohnungstür ge-

liefert. Eine Möglichkeit, die das Leben für Jung und Alt täglich 

vereinfacht.

Dieser E-Commerce benötigt Kurier-, Express- und Paketdiens-

te, welche die Waren sicher, schnell und günstig an die Kunden 

aus- und gegebenenfalls zurückliefern. Der gesamte Versand- 

und Internethandel wird heute durch KEP-Dienste abgewickelt. 

Ohne Wechselkoffer wäre das TV- und Internet-Shopping nach 
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Abschreibungen und sonstigen Kosten mit einem Jahresergeb-

nis in Höhe von TEUR -1.424 für das Geschäftsjahr 2019.

Derzeit bietet die Gesellschaft eine neue Vermögensanlage an, 

deren Verkaufsprospekt am 31.05.2019 gebilligt wurde. Auf 

Basis erster Gespräche mit den Vertriebspartnern geht die Ge-

schäftsführung davon aus, die neue Vermögensanlage innerhalb 

des zulässigen Platzierungszeitraums vollständig zu platzieren. 

Auf Grundlage des gesamten Planungshorizonts für die Direkt-

investments ergibt sich insgesamt ein positives Unternehmen-

sergebnis für die Gesellschaft. Entsprechend der Planungsrech-

nungen des Unternehmens werden die aus der Anlaufphase 

resultierenden Buchverluste im weiteren Zeitablauf dadurch aus-

geglichen, dass die Gesellschaft zukünftig Überschüsse aus 

der laufenden Vermietung der Wechselkoffer realisieren und 

zum Ende der Laufzeit des jeweiligen Wechselkofferangebotes 

Erträge aus der Veräußerung des Sachanlagevermögens (Rea-

lisierung der sich im Zeitablauf aufbauenden stillen Reserven) 

erwirtschaften wird.

6.  Ergänzende Angaben und Informationen nach 

dem Vermögensanlagengesetz 

Folgende Angaben sind nach § 24 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 VermAnlG 

ergänzend in den Lagebericht aufzunehmen: der Komplementä-

rin stehen für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar 2018  

bis zum 31. Dezember 2018 als Haftungsentgelt fixe Vergütun-

gen in Höhe von EUR 2.000,00 zu. Weiterhin bezog die Kom-

plementärin variable Vergütungen in Höhe von EUR 497.712,84. 

Die Höhe der variablen Vergütungen bemisst sich ausschließlich 

an der Anzahl der verkauften Wechselkoffer. So stellt die Gesell-

schaft sicher, dass sie jederzeit in der Lage ist, ihre Verpflichtun-

gen zu erfüllen, auch falls weniger Ausrüstungsgegenstände als 

geplant veräußert werden könnten.

Aus der variablen Vergütung zahlt die Komplementärin sämt- 

liche Konzeptions- und Erstellungskosten, die bei der Erstellung 

und Billigung der Verkaufsprospekte anfallen. Die Komplemen-

tärin trägt damit das komplette wirtschaftliche Risiko für diese 

Kosten, sofern weniger Ausrüstungsgegenstände als geplant 

veräußert werden können.

Außerdem werden die externen Vertriebspartner, die die Kom-

währleisten. Auf diese Art und Weise entsteht ein Mieteinnah-

menpool, der aus Sicht der Gesellschaft Planungssicherheit für 

die Mieteinnahmen ermöglicht und eventuelle Ausfallrisiken auf 

Seiten der Mieter deutlich reduziert.

Zum Abschlussstichtag sind der Gesellschaft keine Risiken aus 

der Vermietung ihrer Vermögensgegenstände bekannt.

Die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft ist naturgemäß 

mit Risiken verknüpft. Die geschäftliche Entwicklung der Gesell-

schaft ist von der Entwicklung der Wechselkofferbranche sowie 

anderen makroökonomischen Einflussfaktoren (Kapitalmarkt, 

Wettbewerbssituation, Einnahmeausfallrisiken der Logistikpart-

ner) und Änderungen aufsichtsrechtlicher bzw. steuerrechtlicher 

Rahmenbedingungen für Vermögensanlagen abhängig. Negati-

ve Entwicklungen auf diesen Märkten bzw. innerhalb dieser Rah-

menbedingungen können zu negativen Konsequenzen in Bezug 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

führen. Zum Abschlussstichtag sind der Gesellschaft keine Ver-

änderungen bekannt, die zu einer wesentlichen Verschlechte-

rung der wirtschaftlichen Lage führen könnten.

Daneben unterhält die Gesellschaft intensive Geschäftsbezie-

hungen zu ihrem Wechselkoffervermietmanager. Wirtschaftliche 

Schwierigkeiten des Wechselkoffervermietmanagers könnten 

auch die Gesellschaft im Hinblick auf Forderungsausfallrisiken 

treffen, wobei diese durch die Abtretung der Endnutzer-Mietver-

träge und das Recht zur Übertragung des Vermietungsgeschäfts 

auf eine andere Vermietungsgesellschaft wirksam minimiert 

wurden. Zum Abschlussstichtag bestehen keinerlei wirtschaft-

liche Bedenken bezüglich des Wechselkoffervermietmanagers.

5. Prognosebericht 

Für das Geschäftsjahr 2019 sieht die Unternehmensplanung der 

Gesellschaft die Realisierung von Umsätzen in Höhe von TEUR 

1.887 vor. 

Hinsichtlich der Zinsaufwendungen (aus den laufenden „Miet- 

auszahlungen“ an die Anleger) geht die Gesellschaft von einem 

voraussichtlichen Gesamtaufwand in Höhe von TEUR 571 für 

das kommende Geschäftsjahr aus.

Insgesamt rechnet die Gesellschaft nach Berücksichtigung von 
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plementärin mit dem Vertrieb der Wechselkoffer beauftragt hat, 

von der Komplementärin aus der variablen Vergütung bezahlt.

Der Operator der Gesellschaft, die Axis Intermodal Deutschland 

GmbH, bezog im Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018 ausschließlich variable Vergütungen in 

Höhe von EUR 33.157,47, die unter den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen erfasst wurden. Die Vergütung des Operators 

ist streng einnahmenorientiert, so dass eine Vergütung nur auf 

tatsächlich vereinnahmte Beträge geleistet wird und eine Inter-

essensgleichheit mit der Gesellschaft besteht.

Die oben dargestellten Vergütungen ergeben sich auf Grundla-

ge der in der Finanzbuchhaltung für das Rumpfgeschäftsjahr  

vom 26. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 erfassten  

Buchungen.

In Bezug auf die Angaben nach § 24 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 VermAnlG  

im Lagebericht ist festzustellen, dass die Gesellschaft weder 

Führungskräfte noch Mitarbeiter beschäftigt hat und insofern 

keine berichtspflichtigen Angaben vorliegen.

Hamburg, 5. September 2019

gez.          gez.

Marc Schumann        André Wreth

Geschäftsführer Solvium Capital GmbH 

(Komplementärin der Gesellschaft) 

8.1.5  Versicherung der gesetzlichen 
Vertreter (Bilanzeid)

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwen-

denden Rechnungslegungsgrundsätzen der geänderte Jahres-

abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar bis 31. 

Dezember 2018 der Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen 

GmbH & Co. KG ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Un-

ternehmens vermittelt und im geänderten Lagebericht für das 

Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar bis 31. Dezember 2018 der 

Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und 

die Lage des Unternehmens so dargestellt sind, dass ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, 

sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtli-

chen Entwicklung des Unternehmens beschrieben sind.

Hamburg, 5. September 2019

gez.          gez.

Marc Schumann        André Wreth

Geschäftsführer Solvium Capital GmbH 

(Komplementärin der Gesellschaft) 
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8.2 |  Zwischenübersicht zum 31. Juli 2019  
(§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 VermVerkProspV)

8.2.1 Zwischenbilanz zum 31. Juli 2019 in EUR

EUR 31.07.2019
EUR

AKTIVA

Anlagevermögen

I.  Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.663.186,95

2. Geleistete Anzahlungen 1.280.000,00 12.943.186,95

Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 151.710,01

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 30.525,00

3. Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter 52.681,62

4. Sonstige Vermögensgegenstände 452.397,30 687.313,93

II.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 82.590,90

 Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag 1.757.684,06

Summe Aktiva 15.470.775,84

EUR 31.07.2019
EUR

PASSIVA
Eigenkapital

I. Kommanditkapital

1.    Haftkapital 300,00

2.    Verlustvortrag -1.757.984,06

3.    Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag 1.757.684,06

Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 9.134,00

Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 58.264,93

2.   Sonstige Verbindlichkeiten 15.403.376,91 15.461.641,84

Summe Passiva 15.470.775,84
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vorgeschriebenen Abschreibungen und sonstiger Kosten entsteht.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass im Sachanlagevermö-

gen stille Reserven entstehen werden, die im Zeitpunkt der regu-

lären Beendigung der Laufzeiten der Mietvereinbarungen mit den 

Anlegern der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“, 

„Wechselkoffer Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

zu entsprechenden Veräußerungsgewinnen führen werden.

Haftkapital

Das ausgewiesene Kommanditkapital entspricht der Summe der

von den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung der Emittentin eingezahlten 

Kommanditeinlagen.

Verlustvortrag

Diese Position enthält den zum Stichtag 31.07.2019 eingetrete-

ne Verlustanteil der Kommanditisten, der nicht mit anderen Ei-

genkapitalposten verrechnet wurde und deshalb als eigenstän-

diger – negativer – Eigenkapitalposten dargestellt wird.

Sonstige Rückstellungen

Diese Position berücksichtigt zeitanteilig die für die Aufstellung 

und Prüfung des Jahresabschlusses für das laufende Geschäfts-

jahr erwarteten Kosten sowie damit verbundener Kosten.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen die Geschäftsfüh-

rungsvergütung und Vertriebsprovisionen einschließlich Agio an 

die Solvium Capital GmbH für den Monat Juli 2019. 

Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position beinhaltet die Verbindlichkeiten gegenüber An-

legern der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“, 

„Wechselkoffer Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“, 

die aus den von der Emittentin zu zahlenden Rückkaufpreisen 

und den zukünftig von der Emittentin zu erbringenden Tilgungs-

leistungen im Rahmen der Mietzahlungen an die Anleger der 

Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“, „Wechselkof-

fer Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“ resultieren. 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Position beinhaltet die von der Gesellschaft erworbenen 

Anlageobjekte.

Geleistete Anzahlungen

Diese Position beinhaltet bereits von der Emittentin geleistete 

Anzahlungen zum Erwerb von Wechselkoffern, die die Emitten-

tin bereits an Anleger veräußert hat, bei denen der Erwerbsvor-

gang aber noch nicht abgeschlossen ist.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Da für die Bezahlung der Mietraten mit den jeweiligen Endnut-

zern Zahlungsziele vereinbart wurden, beinhaltet diese Position 

die bereits entstandenen, aber noch nicht bezahlten Mietforde-

rungen gegenüber Endnutzern.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Diese Position beinhaltet Ansprüche der Emittentin auf Zahlung 

der Gesamtsumme gegen einen Anleger der vorliegenden Ver-

mögensanlage, der zuvor einen zwischenzeitlich ausgelaufenen 

Kauf- und Mietvertrag mit der Solvium Capital Intermodal GmbH 

& Co. KG, einem anderen Unternehmen der Solvium-Gruppe, hin-

sichtlich anderer Produkte abgeschlossen hatte und der die Ge-

samtsumme nicht unmittelbar an die Emittentin zahlt, sondern 

die Emittentin gebeten hat, die Gesamtsumme bei der Solvium 

Capital Intermodal GmbH & Co. KG einzuziehen. 

Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Ansprüche der Emit-

tentin gegen die Komplementärin auf Erstattung von Anlegern ge-

währten Rabatten. 

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Umsatzsteuergutha-

ben, die aus dem Erwerb der Anlageobjekte stammen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Position berücksichtigt den ausgewiesenen Saldo des Kon-

tokorrentkontos.

Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag

Diese Position beinhaltet den auf die Kommanditisten entfallen-

den Verlustanteil, der nach Berücksichtigung der steuergesetzlich

Erläuterungen der Angaben
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8.2.2  Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum  
vom 1. Januar 2019 bis 31. Juli 2019 in EUR 

01.01.-31.07.2019
EUR

1.  Umsatzerlöse 901.950,83

  2. Gesamtleistung 901.950,83

3. Sonstige betriebliche Erträge 11.167,51

4. Abschreibungen

    a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -816.531,02

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -835.978,02

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -243.011,29

7. Ergebnis nach Steuern -982.401,99

8. Jahresfehlbetrag -982.401,99

9. Belastung auf Kapitalkonten 982.401,99

10. Bilanzgewinn 0,00

kosten) sowie die Restbuchwerte der verkauften Wechselkoffer.

6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus den mit den Anlegern der 

Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 5“, „Wechselkoffer 

Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“ vertraglich ver-

einbarten Mietzahlungen.

7. | Ergebnis nach Steuern 

Diese Position enthält das Ergebnis nach Steuern unter Berück-

sichtigung der vorstehenden Ertrags- und Aufwandspositionen 

für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.07.2019.

8. | Jahresfehlbetrag

Diese Position enthält das Ergebnis für den Zeitraum vom 

01.01.2019 bis 31.07.2019 unter Berücksichtigung sämtlicher Er-

träge und Aufwendungen gemäß den geltenden steuerlichen und 

handelsrechtlichen Vorschriften.

1. | Umsatzerlöse 

Summe der Mieterlöse der Emittentin aus der Vermietung der 

Wechselkoffer der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro 

Select 5“, „Wechselkoffer Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro 

Select 7“.

2. | Gesamtleistung

Diese Position bezeichnet die Summe der dem eigentlichen Be-

triebszweck dienenden Vorgänge.

3. | Sonstige betriebliche Erträge

Unter dieser Position werden Erträge zusammengefasst, die 

nicht dem eigentlichen Betriebszweck zuzuordnen sind.

4. | Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die verpflichtenden handels- und steu-

errechtlichen Abschreibungen auf die Anlageobjekte. 

5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Vertriebsprovisionen, die Ge-

schäftsführungsvergütung, die Haftungsvergütung, die pau-

schalen Verwaltungskosten (zum Beispiel für die Erstellung der 

Jahresabschlüsse sowie Kontoführungs- und Handelsregister-

Erläuterung der Angaben
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7.332.636,15 EUR in Anlageobjekte dieser Vermögensanlage 

investiert werden (siehe Kapitel „8.6.2 Voraussichtliche Finanz- 

lage – Liquiditätsplanung der Emittentin in TEUR (Prognose)“). 

Die Emittentin ist nach dem Stichtag der Zwischenübersicht  

ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weiter nachgegangen 

und hat weitere Kauf- und Mietverträge mit Anlegern abge-

schlossen. Außerdem hat die Emittentin weiterhin Erlöse aus der 

Vermietung der Wechselkoffer der Anleger erzielt und mit den 

Anlegern vereinbarte Mieten an Anleger ausgezahlt. Darüber hi-

naus haben sich nach dem Stichtag der Zwischenübersicht keine 

wesentlichen Änderungen der Angaben der Zwischenübersicht 

ergeben.

8.5 |  Prüfung des Jahres- 
abschlusses der Emittentin

Der Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2018 

wurde geprüft durch die EBS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Steuerberatungsgesellschaft, Großer Burstah 42, 20457 

Hamburg.

Bestätigungsvermerk des  
Abschlussprüfers

An die Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. 

KG, Hamburg

Vermerk über die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Solvium Wechselkoffer  

Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, Hamburg, bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Rumpfgeschäftsjahr vom 26. Februar 2018 bis zum 31. De-

zember 2018, sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 

der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht der Solvium Wechselkoffer Ver-

mögensanlagen GmbH & Co. KG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 

26. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-

8.3 |  Kein Konzernabschluss

Die Emittentin ist nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlus-

ses verpflichtet.

8.4 |  Wesentliche Änderungen der 
Angaben im Jahresabschluss 
und Lagebericht und der Zwi-
schenübersicht (§ 10 Abs. 3 
VermVerkProspV)

Wesentliche Änderungen der Angaben im Jahresabschluss nach 

dem Stichtag ergeben sich aus der Zwischenübersicht zum 

31.07.2019. 

Die prognostizierten Angaben im Lagebericht haben sich nach 

dem Stichtag wie folgt wesentlich geändert:

Für das Geschäftsjahr 2019 sieht die Unternehmensplanung 

der Emittentin die Realisierung von Umsätzen in Höhe von 

1.877.826,50 EUR vor (Prognose). 

Hinsichtlich der Zinsaufwendungen (aus den laufenden „Miet- 

auszahlungen“ an die Anleger ohne den in den Mietauszahlun-

gen enthaltenen Tilgungsanteil) geht die Emittentin von einem 

voraussichtlichen Gesamtaufwand in Höhe von 567.425,04 EUR 

für das am 31.12.2019 endende Geschäftsjahr aus (Prognose). 

Insgesamt rechnet die Emittentin mit einem Jahresergebnis in 

Höhe von -1.012.022,84 EUR für das am 31.12.2019 endende 

Geschäftsjahr (Prognose). Der Negativbetrag entsteht nach Be-

rücksichtigung der steuergesetzlich vorgeschriebenen Abschrei-

bungen und sonstiger Kosten.

Die Emittentin plant, fast die Hälfte der Mindestanzahl der 

Wechselkoffer der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro 

Select 7“ durch Abschluss von Kauf- und Mietverträgen mit 

Anlegern vor dem Bilanzstichtag 31.12.2019 zu platzieren. Im 

Geschäftsjahr 2019 erwartet die Emittentin den Zufluss von 

Gesamtkaufpreisen von Anlegern aller von ihr bisher emittier-

ten Vermögensanlagen in Höhe von insgesamt 15.320.410,00 

EUR, wovon dann insgesamt 14.054.708,15 EUR in Anlageob-

jekte investiert werden. Davon entfällt ein Betrag in Höhe von 

8.013.810,00 EUR auf die Gesamtkaufpreise der Anleger der 

Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ wovon dann 
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des Lageberichts, in denen die gesetzlichen Vertreter beschrei-

ben, dass entsprechend der Planungsrechnungen des Unterneh-

mens die aus der Anlaufphase resultierenden Buchverluste im 

weiteren Zeitablauf dadurch ausgeglichen werden, dass die Ge-

sellschaft zukünftig Überschüsse aus der laufenden Vermietung 

der Wechselkoffer realisieren und zum Ende der Laufzeit des je-

weiligen Wechselkofferangebotes Erträge aus der Veräußerung 

des Sachanlagevermögens (Realisierung der sich im Zeitablauf 

aufbauenden stillen Reserven) erwirtschaften wird. Wie in der 

Angabe zur Fortbestehensprognose im Anhang und in Abschnitt 

„5. Prognosebericht“ des Lageberichts dargelegt, deuten diese 

Ereignisse und Gegebenheiten auf das Bestehen einer wesentli-

chen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sin-

ne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile 

sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-

lung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtli-

chen Vorschriften unter Berücksichtigung des VermAnlG in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-

schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-

ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 

oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 

Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-

teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-

nenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 

Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter 

Berücksichtigung des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 

zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Rumpfge-

schäftsjahr vom 26. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 

Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-

abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

unter Berücksichtigung des VermAnlG und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 

wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts in Übereinstimmung mit § 25 VermAnlG i.V.m. § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-

lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen auf die Angabe zur Fortbestehensprognose im 

Anhang sowie die Angaben in Abschnitt „5. Prognosebericht“ 
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Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – be-

absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 

im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-

richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können. 

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 

Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 

den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die un-

ter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Sys-

tems der Gesellschaft abzugeben. 

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 

die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 

Angaben. 

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 

von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-

nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 

an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-

ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-

re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-

se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den In-

halt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 

fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-

gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 

den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 

haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-

mung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-

chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussa-

gen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-

langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 

– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-

gen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-

lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-

teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 

keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 25 

VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-

lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-

fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 

aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
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Nachtragsprüfung genannten Änderungen: 6. September 2019

EBS GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft

gez.          gez. 

Christian Entringer        Henning Jensen

Wirtschaftsprüfer        Wirtschaftsprüfer 

Die Bestätigung wurde nicht eingeschränkt oder versagt.

8.6 |  Voraussichtliche Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin (§ 10 Abs. 4  
VermVerkProspV)

Die folgenden Prognosen der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Emittentin in diesem Kapitel 8.6 erfolgen unter Einbe-

ziehung aller von der Emittentin bisher emittierten Vermögens-

anlagen.

Hinsichtlich der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 

5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ basieren die Prognosen 

auf der Anzahl verkaufter Wechselkoffer dieser Vermögens-

anlagen (Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“: 710 

verkaufte Wechselkoffer entsprechen einem tatsächlich einge-

zahlten Kapital in Höhe von 7.384.000 EUR, Vermögensanlage 

„Wechselkoffer Euro Select 6“: 786 verkaufte Wechselkoffer 

entsprechen einem tatsächlich eingezahlten Kapital in Höhe 

von 5.423.400 EUR) sowie auf dem Umstand, dass die letzten 

Laufzeiten der Mietvereinbarungen von Anlegern dieser Vermö-

gensanlagen am 01.06.2019 zu laufen begonnen haben und mit 

Ablauf des 31.05.2024 enden werden; etwaige Verlängerungen 

der Laufzeiten dieser Vermögensanlagen durch Ausübung der 

Verlängerungsoption(en) und damit einhergehende Zahlungen 

von Verlängerungsprovisionen durch die Emittentin sind nicht 

berücksichtigt. 

Bei der dargestellten Prognose der Vermögenslage der Emit-

tentin insgesamt jeweils per 31.12. jedes Jahres des Zeitraums 

2019 bis 2024 und per 31.05.2025 sowie der Finanzlage und 

ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-

vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-

sellschaft vermittelt. 

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahres-

abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-

mittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 

Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insb. die den zukunftso-

rientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegen-

den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. 

den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 

bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 

Prüfung feststellen.

Hinweis zur Nachtragsprüfung

Diesen Bestätigungsvermerk erteilen wir zu dem geänderten 

Jahresabschluss und geänderten Lagebericht aufgrund unserer 

pflichtgemäßen, am 28. Juni 2019 abgeschlossenen Prüfung 

und unserer am 6. September 2019 abgeschlossene Nachtrags-

prüfung, die sich auf die Änderungen von Anhangs Angaben und 

Angaben im Lagebericht bezog.

Auf die Darstellung der Änderungen durch die gesetzlichen Ver-

treter im geänderten Anhang, Abschnitt „Vorbemerkung zur Än-

derung des Anhangs in der Version vom 13. Juni 2019“ sowie 

im geänderten Lagebericht, Abschnitt „Vorbemerkung zur Ände-

rung des Lageberichts in der Version vom 13. Juni 2019“ wird 

verwiesen.

Hamburg, den 28. Juni 2019 / Begrenzt auf die im Hinweis zur 
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Dieser Umstand und die in den obigen Ziffern 3. bis 5. dar-

gestellten Annahmen führen dazu, dass der letzte dargestellte 

Stichtag der 31.05.2025 ist bzw. der letzte dargestellte Zeit-

raum jeweils am 31.05.2025 endet (Ablauf der letzten Laufzei-

ten der Mietvereinbarungen der Vermögensanlage „Wechsel-

koffer Euro Select 7“).

der Ertragslage der Emittentin insgesamt für jedes Jahr des Zeit-

raums 2019 bis 2024 sowie für den Zeitraum 01.01.2025 bis 

31.05.2025 wurde außerdem Folgendes unterstellt:

Hinsichtlich der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

verkauft die Emittentin die geplante Anzahl von 1.500 jungen 

Wechselkoffern sukzessive bis Mai 2020 an Anleger. Die Lauf-

zeiten der Mietvereinbarungen mit den Anlegern beginnen für 

jeden Anleger individuell. Die Emittentin hat weiter unterstellt, 

dass Anleger bis Mai 2020 die Vermögensanlage erwerben und 

die Zahlungen der Gesamtkaufpreise bis zum 20.05.2020 er-

folgen werden, so dass die Laufzeiten von Mietvereinbarungen 

spätestens am 01.06.2020 zu laufen beginnen sowie spätestens 

mit Ablauf des 31.05.2025 enden und damit die Laufzeiten der 

Vermögensanlage spätestens mit Ablauf des 31.07.2025 enden.

Darüber hinaus beruhen die Prognosen der voraussichtlichen 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin insgesamt 

auf folgenden weiteren Annahmen:

1.  Etwaige Verlängerungen der Laufzeit der Vermögensanlagen 

durch Ausübung der Verlängerungsoption(en) und damit ein-

hergehende Zahlungen von Verlängerungsprovisionen durch 

die Emittentin sind nicht berücksichtigt.

2.  Anleger nehmen keine von der Emittentin eingeräumten Ra-

batte auf den Kaufpreis von Wechselkoffern der Vermögens-

anlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ in Anspruch.

3.  Mietzahlungen an Anleger sind dem Monat zugerechnet, für 

den sie von der Emittentin geleistet werden, auch wenn Zah-

lungen jeweils immer erst am Ende des übernächsten auf den 

betreffenden Kalendermonat folgenden Kalendermonats ge-

leistet werden.

4.  Auszahlungen der Rückkaufpreise an Anleger sind dem Monat 

zugerechnet, an dessen Ende der Anspruch des Anlegers auf 

Zahlung des Rückkaufpreises entsteht, auch wenn Zahlungen 

der Rückkaufpreise erst am Ende des übernächsten auf die 

Entstehung des Anspruchs folgenden Kalendermonats geleis-

tet werden. 

5.  Die Emittentin ist in der Lage, alle Wechselkoffer nach dem 

Rückkauf von den Anlegern zu veräußern, und vereinnahmt 

daraus resultierende Verkaufserlöse im Zeitraum 30.06.2024 

bis zum 31.05.2025.

6.  Kein Anleger der von der Emittentin emittierten Vermögens-

anlagen übt das Sonderkündigungsrecht zum Ablauf von 36 

Mietmonaten aus.
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8.6.1   Voraussichtliche Vermögenslage – Planbilanzen der  
Emittentin in TEUR (Prognose)

VERMÖGENSLAGE/PLANBILANZEN* PLANBILANZ 
31.12.2019

PLANBILANZ 
31.12.2020

PLANBILANZ 
31.12.2021

PLANBILANZ 
31.12.2022

PLANBILANZ 
31.12.2023

PLANBILANZ 
31.12.2024

PLANBILANZ 
31.05.2025

AKTIVA

Anlagevermögen1

1.a Sachanlagen (WES 5) 6.167,4 5.488,0 4.808,7 4.129,4 1.642,4 0,0 0,0

1.b Sachanlagen (WES 6) 4.356,4 3.634,6 2.930,8 2.218,0 733,5 0,0 0,0

1.c Sachanlagen (WES 7) 7.186,1 13.476,4 11.987,2 10.498,1 9.008,9 3.180,8 0,0

Umlaufvermögen

2.  Kassenbestand und  
Guthaben bei Kreditinstituten 85,9 183,8 277,1 369,8 701,4 1.066,1 1.075,8

3.  Nicht durch Vermögenseinlagen  
gedeckter Fehlbetrag 1.787,3 2.826,5 3.158,2 3.380,6 2.392,2 0,0 0,0

Summe Aktiva 19.583,1 25.618,3 23.162,0 20.595,9 14.478,4 4.246,9 1.075,8

PASSIVA

Eigenkapital

4. Kommanditkapital 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5.  Gewinn-/Verlustvorträge -775,6 -1.787,6 -2.826,8 -3.158,5 -3.380,9 -2.392,5 29,6

6.  Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.012,0 -1.039,2 -331,7 -222,4 988,4 2.422,1 1.045,9

Verbindlichkeiten

7.a  Verbindlichkeiten  
ggü. Anlegern (WES 5)1 6.835,5 6.265,8 5.670,4 5.048,2 2.165,5 0,0 0,0

7.b  Verbindlichkeiten  
ggü. Anlegern (WES 6)1 4.901,5 4.342,1 3.758,3 3.148,9 1.308,5 0,0 0,0

7.c  Verbindlichkeiten  
ggü. Anlegern (WES 7)1 7.846,1 15.010,4 13.733,3 12.398,8 11.004,4 4.217,0 0,0

Summe Passiva 19.583,1 25.618,3 23.162,0 20.595,9 14.478,4 4.246,9 1.075,8

*  Sämtliche Posten in diesen Planbilanzen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen kommt. 1 Prog-
nosegemäß wird die Emittentin per 31.05.2025 alle das Anlagevermögen bildenden Wechselkoffer verkauft und alle Verpflichtungen zur Zahlung von 
Rückkaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben, so dass zu diesem Stichtag das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern 
jeweils 0,00 EUR betragen. 
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6. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Diese Position enthält das Ergebnis des jeweiligen Jahres unter 

Berücksichtigung sämtlicher Erträge und Aufwendungen gemäß 

den geltenden steuerlichen und handelsrechtlichen Vorschriften.

7.a, 7.b, 7.c | Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern

Diese Position beinhaltet die Verbindlichkeiten gegenüber An-

legern der jeweiligen Vermögensanlage, die aus den von der 

Emittentin zu zahlenden Rückkaufpreisen und den zukünftig von 

der Emittentin zu erbringenden Tilgungsleistungen (siehe hier-

zu die steuerlichen Hintergründe in Kapitel 5.5.2 „Einkunftsart“,  

S. 57) im Rahmen der Mietzahlungen an die Anleger resultieren. 

Zum Stichtag 31.05.2025 werden das Anlagevermögen und die 

Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern prognosegemäß jeweils 

0,00 EUR betragen, da die Emittentin per 31.05.2025 progno-

segemäß alle Wechselkoffer der von ihr emittierten Vermögens-

anlagen verkauft und alle Verpflichtungen zur Zahlung von Rück-

kaufpreisen gegenüber Anlegern erfüllt haben wird. Zum Stichtag 

31.05.2025 enden die letzten Laufzeiten der Mietvereinbarungen 

der vorliegenden Vermögensanlage, so dass die letzten Zahlungs-

ansprüche der Anleger mit Ablauf des 31.05.2025 entstehen und 

deshalb dem Monat Mai 2025 zugerechnet werden.

1.a, 1.b, 1.c | Sachanlagen 

Diese Position beinhaltet den Wert der Wechselkoffer der jewei-

ligen Vermögensanlage unter Berücksichtigung der steuerlich 

verpflichtenden Abschreibungen.

2. | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Dieses liquide Vermögen entspricht der Liquidität zum  

Jahresende.

3. | Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag

  Diese Position beinhaltet den auf die Kommanditisten entfallenden 

Verlustanteil, der nach Berücksichtigung der steuergesetzlich vor-

geschriebenen Abschreibungen und sonstiger Kosten entsteht. Die 

Geschäftsführung geht davon aus, dass im Sachanlagevermögen 

stille Reserven entstehen werden, die im Zeitpunkt der regulären 

Beendigung der Laufzeiten der Mietvereinbarungen mit den Anle-

gern zu entsprechenden Veräußerungsgewinnen führen werden.

4. | Kommanditkapital

 Das ausgewiesene Kommanditkapital entspricht der Summe der 

von den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung der Emittentin eingezahlten 

Kommanditeinlagen.

5. | Gewinn-/Verlustvorträge

 Diese Position enthält die saldierten Ergebnisse aus den  

Vorjahren.

Erläuterungen der Angaben
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8.6.2   Voraussichtliche Finanzlage – Liquiditätsplanung  
der Emittentin (Prognose) in TEUR

FINANZLAGE/LIQUIDITÄTSPLANUNG* 01.01.– 
31.12.2019

01.01.–
1.12.2020

01.01.–
31.12.2021

01.01.–
31.12.2022

01.01.–
31.12.2023

01.01.–
31.12.2024

01.01.–
31.05.2025 GESAMT

Liquidität zum Beginn des Prognosezeitraums 58 86 184 277 370 701 1.066

 1.a Gesamtkaufpreise (WES 5) 4.202 0 0 0 0 0 0 4.202

 1.b Gesamtkaufpreise (WES 6) 3.105 0 0 0 0 0 0 3.105

 1.c Gesamtkaufpreise (WES 7) 8.014 8.261 0 0 0 0 0 16.275

 2.a Wechselkoffermieteinnahmen (WES 5) 857 959 956 956 850 101 0 4.679

 2.b Wechselkoffermieteinnahmen (WES 6) 720 841 839 839 742 120 0 4.102

 2.c Wechselkoffermieteinnahmen (WES 7) 301 1.923 2.143 2.143 2.143 1.849 224 10.727

 3.a Wechselkofferverkäufe (WES 5) 0 0 0 0 2.419 2.103 0 4.522

 3.b Wechselkofferverkäufe (WES 6) 0 0 0 0 1.395 1.203 0 2.634

 3.c Wechselkofferverkäufe (WES 7) 0 0 0 0 0 5.841 4.072 9.913

Summe Einzahlungen 17.198 11.985 3.939 3.939 7.568 11.235 4.296 60.159

 4.a Investition in Wechselkoffer (WES 5) 3.865 0 0 0 0 0 0 3.865

4.b Investition in Wechselkoffer (WES 6) 2.857 0 0 0 0 0 0 2.857

4.c Investition in Wechselkoffer (WES 7) 7.333 7.559 0 0 0 0 0 14.892

5. a Vertriebsprovision (WES 5) 336 0 0 0 0 0 0 336

5.b Vertriebsprovision (WES 6) 248 0 0 0 0 0 0 248

5.c Vertriebsprovision (WES 7) 681 702 0 0 0 0 0 1.383

6.a Geschäftsführungsvergütung (WES 5) 66 74 74 74 66 8 0 361

6.b Geschäftsführungsvergütung (WES 6) 46 54 54 54 48 8 0 265

6.c Geschäftsführungsvergütung (WES 7) 23 146 163 163 163 140 17 814

7.  Pauschale Verwaltungskosten 25 19 20 20 20 14 3 122

8.  Haftungsvergütung 4 4 4 4 4 4 2 28

Summe Auszahlungen 15.485 8.558 315 315 301 174 23 25.171

9. a Mietauszahlungen an Anleger (WES 5)2 769 860 860 860 765 91 0 4.203

9. b Mietauszahlungen an Anleger (WES 6)2 650 759 759 759 672 109 0 3.707

9. c Mietauszahlungen an Anleger (WES 7)2 267 1.710 1.913 1.913 1.913 1.646 202 9.563

 10.a Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 5) 0 0 0 0 2.306 2.096 0 4.402

 10.b Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 6) 0 0 0 0 1.280 1.216 0 2.496

 10.c Rückkaufzahlungen an Anleger (WES 7) 0 0 0 0 0 5.539 4.061 9.600

Summe Auszahlungen an Anleger 1.686 3.329 3.531 3.531 6.935 10.696 4.263 33.970

Kumulierte Auszahlungen an Anleger 1.686 5.014 8.545 12.076 19.011 29.707 33.970

Liquidität zum Ende des Prognosezeitraums 86 184 277 370 701 1.066 1.076

*  Sämtliche Posten in dieser Liquiditätsplanung sind kaufmännisch ohne Nachkommastellen gerundet, so dass es zu Rundungsdifferenzen bei der Darstellung 
von Summen kommt. 2 Die angegebenen prognostizierten Mietauszahlungen beinhalten den in den Mietzahlungen an Anleger enthaltenen Tilgungsanteil.
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5.a, 5.b, 5.c | Vertriebsprovision

Die Summe der Abschlussprovisionen der jeweiligen Vermö-

gensanlage.

6.a, 6.b, 6.c | Geschäftsführungsvergütung

Kosten für die Geschäftsführung und das Management der  

Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage, die der Emitten-

tin durch die Anbieterin in Rechnung gestellt werden.

7. | Pauschale Verwaltungskosten

Summe sonstiger Verwaltungskosten, wie zum Beispiel die Er-

stellung der Jahresabschlüsse, Kontoführungsgebühren, Han-

delsregisterkosten und Weiteres.

8. | Haftungsvergütung

Die jährliche Haftungsvergütung an die Anbieterin.

9.a, 9.b, 9.c | Mietauszahlungen an Anleger

Summe aller Mietauszahlungen an die Anleger der jeweiligen 

Vermögensanlage.

10.a, 10.b, 10.c | Rückkaufzahlungen an Anleger

Summe sämtlicher an die Anleger zu zahlender Rückkaufpreise 

für die Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage.

1.a, 1.b, 1.c | Gesamtkaufpreise 

 Summe der durch Anleger gezahlten Gesamtkaufpreise für die 

Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage ohne Berück-

sichtigung von Rabatten. Das Agio ist in der dargestellten vor-

aussichtlichen Finanzlage nicht ausgewiesen, da die Emittentin 

das Agio vollständig an die Anbieterin auszahlt. Das Agio hat 

aus diesem Grund keine Auswirkungen auf die voraussichtliche  

Finanzlage der Emittentin.

2.a, 2.b, 2.c  | Wechselkoffermieteinnahmen

Summe der Mieterlöse der Emittentin aus der Vermietung 

der Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage unter Be-

rücksichtigung der von der Emittentin an die Axis Intermodal 

Deutschland GmbH zu zahlenden Vergütung für das Wechsel-

koffermanagement und eventueller Aufwendungen für Repa-

raturen und Wartungen der Wechselkoffer.

3.a, 3.b, 3.c | Wechselkofferverkäufe

Erlöse aus dem Verkauf sämtlicher Wechselkoffer der jeweiligen 

Vermögensanlage.

4.a, 4.b, 4.c | Investition in Wechselkoffer

Diese Position beinhaltet den Kauf von Wechselkoffern 

durch die von Anlegern gezahlten Gesamtkaufpreise der  

jeweiligen Vermögensanlage.

Erläuterungen der Angaben

8. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZUR VERMÖGENS-,  FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN (§§ 10, 1 1,  13 VERMVERKPROSPV)
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3.a, 3.b, 3.c | Abschreibungen auf Anlagevermögen

Diese Position beinhaltet die verpflichtenden handels- und  

steuerrechtlichen Abschreibungen auf die Anlageobjekte.

4.a, 4.b, 4.c | Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die prognostizierten Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus 

den mit den Anlegern der jeweiligen Vermögensanlage vertrag-

lich vereinbarten Mietzahlungen.

1.a, 1.b, 1.c | Umsatzerlöse

Summe der Mieterlöse der Emittentin aus der Vermietung der 

Wechselkoffer der jeweiligen Vermögensanlage sowie Erlöse aus 

der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagever-

mögens.

2. | Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Vertriebsprovisionen, die Ge-

schäftsführungsvergütung, die Haftungsvergütung, die pau-

schalen Verwaltungskosten (zum Beispiel für die Erstellung der 

Jahresabschlüsse sowie Kontoführungs- und Handelsregister-

kosten) sowie die Restbuchwerte der verkauften Wechselkoffer.

Erläuterungen der Angaben

ERTRAGSLAGE/PLAN-GEWINN-UND- 
VERLUSTRECHNUNGEN*

01.01.–
31.12.2019

01.01.– 
31.12.2020

01.01.– 
31.12.2021

01.01.– 
31.12.2022

01.01.– 
31.12.2023

01.01.– 
31.12.2024

01.01. -
31.05.2025

1.a Umsatzerlöse (WES 5) 856,8 958,9 956,3 956,3 3.269,2 2.203,5 0,0

1.b Umsatzerlöse (WES 6) 720,2 841,5 839,2 839,2 2.155,0 1.341,6 0,0

1.c Umsatzerlöse (WES 7) 300,8 1.923,3 2.143,5 2.143,5 2.143,5 7.689,7 4.295,7

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.023,9 -999,2 -314,7 -315,1 -3.037,5 -6.922,4 -3.046,3

3.a  Abschreibungen auf  
Anlagevermögen (WES 5) -575,3 -679,3 -679,3 -679,3 -604,3 -71,8 0,0

3.b  Abschreibungen auf  
Anlagevermögen (WES 6) -576,7 -712,8 -712,8 -712,8 -630,9 -102,1 0,0

3.c  Abschreibungen auf  
Anlagevermögen (WES 7) -146,6 -1.268,7 -1.489,2 -1.489,2 -1.489,2 -1.281,5 -157,5

4.a  Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen (WES 5)3 -279,6 -289,9 -264,3 -237,5 -188,4 -21,0 0,0

4.b  Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen (WES 6)3 -188,9 -199,5 -175,0 -149,4 -110,8 -16,2 0,0

4.c  Zinsen und ähnliche  
Aufwendungen (WES 7)3 -98,9 -613,4 -635,4 -578,0 -518,0 -397,7 -46,0

 Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit -1.012,0 -1.039,2 -331,7 -222,4 988,4 2.422,1 1.045,9

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.012,0 -1.039,2 -331,7 -222,4 988,4 2.422,1 1.045,9

*  Sämtliche Posten in diesen Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen sind kaufmännisch auf eine Nachkommastelle gerundet, so dass es zu Rundungsdifferen-
zen kommt. 3 In den angegebenen prognostizierten Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist der in den Mietzahlungen an Anleger enthaltene Tilgungsanteil 
nicht berücksichtigt.

8.6.3   Voraussichtliche Ertragslage – Plan-Gewinn-und-Verlustrechnungen  
der Emittentin in TEUR (Prognose) 
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8.8 |  Angaben über die Geschäfts-
aussichten der Emittentin 
mindestens für das laufende 
Geschäftsjahr  
(§ 13 VermVerkProspV) 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin mindestens für das 

laufende Geschäftsjahr ergeben sich aus dem Verkaufspros-

pekt in der Fassung dieses Nachtrags Nr. 1, Kapitel 3.1.3 „Ge-

schäftsaussichten und deren Auswirkungen“, S. 32 ff..

Darüber hinaus erwartet die Geschäftsführung für den Rest 

des am 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahres einen 

dynamischen Absatz der Vermögensanlage „Wechselkoffer 

Euro Select 7“. Indikationen hierfür ergeben sich aus den ersten 

Vertriebserfolgen und den intensiv geführten Gesprächen mit 

Vertriebspartnern seit dem Beginn des öffentlichen Angebots.

Die Emittentin plant, fast die Hälfte der Mindestanzahl der 

Wechselkoffer der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro 

Select 7“ durch Abschluss von Kauf- und Mietverträgen mit An-

legern vor dem Bilanzstichtag 31.12.2019 zu platzieren. 

Bis zum Ablauf des am 31. Dezember 2019 endenden Ge-

schäftsjahres erwartet die Emittentin den Zufluss von Gesamt-

kaufpreisen von Anlegern der Vermögensanlage „Wechselkof-

fer Euro Select 7“ in Höhe von 8.013.810,00 EUR, wovon dann  

7.332.636,15 EUR in Anlageobjekte investiert werden (siehe 

Kapitel 8.6.2 „Voraussichtliche Finanzlage – Liquiditätspla-

nung der Emittentin in TEUR (Prognose)“).

Auch für die Zukunft nach dem Ablauf des am 31. Dezember 

2019 endenden Geschäftsjahres sieht die Geschäftsführung 

keine Anzeichen für eine negative Veränderung im prognosti-

zierten Rentabilitätsverlauf der von ihr emittierten Vermögens-

anlagen. Die Nachfrage nach Wechselkoffern im Markt ist nach 

wie vor sehr hoch, die Wachstumsprognosen weiterhin positiv. 

Die Geschäftsführung ist regelmäßig mit potentiellen Verkäu-

fern und Leasingnehmern in Kontakt, um weitere Investitions-

chancen zu bewerten und gegebenenfalls zu prüfen, ob diese 

durch eine Erhöhung der jeweiligen Mindestanzahl genutzt  

werden können. 

8.7 |  Allgemeine Ausführungen 
über die Geschäftsentwick-
lung der Emittentin nach dem 
Schluss des Geschäftsjahres, 
auf das sich der letzte offen-
gelegte Jahresabschluss be-
zieht (§ 13 VermVerkProspV) 

Nach dem Schluss des Rumpfgeschäftsjahres vom 26. Februar 

2018 bis 31. Dezember 2018 wurde infolge der vollständigen 

Platzierung des jeweiligen Mindestbetrages das öffentliche An-

gebot der Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 5“ be-

reits am 17. April 2019 und der Vermögensanlage „Wechselkoffer 

Euro Select 6“ bereits am 18. April 2019 beendet. 

Das öffentliche Angebot der Vermögensanlage Wechselkoffer 

Euro Select 7“ begann am 4. Juni 2019. Der Platzierungsverlauf 

und das Platzierungsergebnis der Vermögensanlagen „Wechsel-

koffer Euro Select 5“ und „Wechselkoffer Euro Select 6“ waren 

sehr zufriedenstellend. Bei beiden Vermögensanlagen wurde der 

jeweilige Mindestbetrag an Anleger platziert, d. h. alle Wechsel-

koffer an Anleger veräußert.  

Bei der Strukturierung der Vermögensanlagen wurde bewusst 

ein Konzept ohne wesentliche Fixkosten in der emittierenden 

Gesellschaft gewählt. So ist es möglich, dass sich die Rentabili-

tätsprognosen für die Anleger auch bei geringeren Platzierungs-

zahlen nicht verändern. Dasselbe Konzept wurde auch der Struk-

turierung der Vermögensanlagen „Wechselkoffer Euro Select 3“ 

und „Wechselkoffer Euro Select 4“ zugrunde gelegt.

Die neue Vermögensanlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ wird 

von der Vermittlerschaft und Anlegern sehr gut angenommen. 

Die ersten Vertriebserfolge und die bereits intensiv geführten 

Gespräche mit Vertriebspartnern verdeutlichten dies. 

Die Abwicklung aller von der Emittentin mit Anlegern bereits ab-

geschlossenen Kauf- und Mietverträge verläuft hinsichtlich aller 

Vermögensanlagen („Wechselkoffer Euro Select 5“, „Wechselkof-

fer Euro Select 6“ und „Wechselkoffer Euro Select 7“) planmäßig 

und störungsfrei. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Nach-

trags Nr. 1 ist nicht erkennbar, dass einer der Endnutzer seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könnte. 

8. ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZUR VERMÖGENS-,  FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN (§§ 10, 1 1,  13 VERMVERKPROSPV)
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Abwicklungshinweise

Kapitel 9



140

die vollständige Zahlung der Gesamtsumme erst nach dem 20. 

eines Kalendermonats bei der Emittentin eingeht, beginnt die 

Laufzeit der Mietvereinbarung erst zum Monatsersten des über-

nächsten Kalendermonats.

Die Erteilung eines Freistellungsauftrages ist nicht möglich. Die 

Emittentin erstellt und versendet im ersten Quartal eines Jahres 

die entsprechende Zinsbescheinigung für das vorangegangene 

Kalenderjahr.

EINZAHLUNGSSTICHTAG MIETBEGINN ÜBERWEISUNG 
ERSTE MIETZAHLUNG

20. Januar 1. Februar 30. April
20. Februar 1. März 3 1. Mai
20. März 1. April 30. Juni
20. April 1. Mai 3 1. Juli
20. Mai 1. Juni 3 1. August
20. Juni 1. Juli 30. September
20. Juli 1. August 3 1. Oktober
20. August 1. September 30. November
20. September 1. Oktober 3 1. Dezember
20. Oktober 1. November 3 1. Januar
20. November 1. Dezember 28. Februar
20. Dezember 1. Januar 3 1. März

Der vertraglich vereinbarte Rückkaufpreis wird Ihnen zusammen 

mit der letzten Mietzahlung überwiesen, vorausgesetzt, Sie ha-

ben das Eigentumszertifikat vor Auszahlung an die Emittentin 

zurückgesendet, so dass es der Emittentin spätestens 14 Tage 

vor dem Auszahlungstermin zugegangen ist. Sollten Sie das Ei-

gentumszertifikat verloren haben, erfolgt die Auszahlung, nach-

dem die Emittentin von Ihnen eine Anzeige über den Verlust 

erhalten hat.

 Vier Schritte zur Investition

1.  Lesen Sie sich den vorliegenden Verkaufsprospekt sowie den 

Kauf- und Mietvertrag sorgfältig durch. Beachten Sie bitte ins-

besondere das Kapitel 4 „Wesentliche tatsächliche und recht-

liche Risiken der Vermögensanlage“ (S. 39 ff.), lassen Sie sich 

die Risiken von Ihrem Vermittler bzw. Berater im Einzelnen er-

läutern und klären Sie mit ihm alle Fragen zu der Vermögens-

anlage. Lassen Sie die Unterlagen, insbesondere den Kauf- 

und Mietvertrag, gegebenenfalls von Ihrem rechtlichen und 

steuerlichen Berater sowie Ihrem Vermögensberater prüfen.

2.  Entscheiden Sie, ob Sie Wechselkoffer der Vermögens- 

anlage erwerben wollen und für welchen Betrag. Füllen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Vermittler bzw. Berater den Kauf- und 

Mietvertrag vollständig aus und unterschreiben Sie diesen. 

Übergeben Sie die Unterlagen bitte Ihrem Vermittler bzw. Be-

rater oder senden Sie diese direkt an die Emittentin: 

     Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, 

Englische Planke 2, 20459 Hamburg

3.  Durch die Emittentin erfolgen die Annahme und die Rück-

sendung einer elektronischen Kopie oder einer Kopie in Pa-

pierform  des gegengezeichneten Kauf- und Mietvertrages  

zusammen mit der Zahlungsaufforderung über die Gesamt-

summe.

4.  Nach vollständigem Zahlungseingang der Gesamtsumme 

erhalten Sie ein entsprechendes Bestätigungsschreiben zu-

sammen mit dem bzw. den Eigentumszertifikat(en) über die 

erworbenen Wechselkoffer mit Angabe der zugehörigen Se-

riennummern.

Hinweise:

Die Auszahlung der Miete erfolgt monatlich nachträglich spä-

testens am Ende des auf den betreffenden Kalendermonat fol-

genden übernächsten Kalendermonats. Somit erfolgt die erste 

Mietzahlung rund 90 Tage nach Beginn der Laufzeit der Mietver-

einbarung und setzt sich von dann an monatlich fort. Bei Zah-

lungseingang der Gesamtsumme auf dem Konto der Emittentin 

bis zum 20. eines Monats beginnt die Laufzeit der Mietvereinba-

rung zum Beginn des darauffolgenden Kalendermonats. Sofern 

9. ABWICKLUNGSHINWEISE
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Kapitel 10
Kauf- und Mietvertrag
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§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsschluss

1.  Gegenstand dieses Kauf- und Mietvertrages ist aus Sicht des 

Anlegers der Erwerb einer Vermögensanlage in Form von  

Direktinvestments in die in § 2 bezeichneten Wechselkoffer. 

Dabei regelt § 2 den Kauf und § 3 die Übereignung der Wech-

selkoffer. Gemäß § 4 vermietet der Anleger die Wechselkoffer 

an die Emittentin. Die Miete beträgt 11,75 % p. a. (§ 4 Ziff. 3 

des Vertrages) bezogen auf den Gesamtkaufpreis vor Rabatten. 

Mit Beendigung der Mietvereinbarung kauft die Emittentin die 

Wechselkoffer von dem Anleger zurück (§ 7 des Vertrages). Das 

Nähere regeln die §§ 2–9 dieses Vertrages. Die §§ 2–9 gehen 

§ 1 vor.

2.  Dieser Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklä-

rung der Emittentin in Textform (z. B. E-Mail oder sonstige 

elektronische Erklärung der Emittentin oder von der Emit-

tentin gegengezeichnete Vertragsurkunde als elektronische 

Kopie oder Kopie in Papierform) beim Anleger zustande („Ver-

tragsschluss“).

§ 2 Kauf

1.  Die Emittentin verkauft hiermit die oben angegebene  

Anzahl von Wechselkoffern zum oben angegebenen Gesamt-

kaufpreis an den Anleger („Wechselkoffer“).

2.  Die Übereignung der Wechselkoffer ist in § 3 dieses  

Vertrages geregelt.

Vollabdruck des Kauf- und Mietver-
trages zwischen dem Anleger und 
der Emittentin

Kauf- und Mietvertrag zu der Vermögens- 
anlage „Wechselkoffer Euro Select 7“ 

zwischen

  Frau     Herr

(nachfolgend als „Anleger“ bezeichnet) und

Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG,  

Englische Planke 2, 20459 Hamburg, vertreten durch ihre 

Geschäftsführerin, die Solvium Capital GmbH (nachfolgend als 

„Emittentin“ bezeichnet)

 Zustimmung zur E-Mail-Korrespondenz/Telefonkontakt

  Ich wünsche und bestätige, dass die gesamte Korrespon-

denz und alle Informationen im Zusammenhang mit dem 

Abschluss und der Durchführung des Kauf- und Mietvertra-

ges, die nicht zwingend in postalischer und gedruckter Form 

zu erfolgen haben, an meine oben genannte E-Mail-Adresse 

übermittelt werden dürfen und dass die Emittentin, auch 

durch Beauftragte, berechtigt ist, mich für vertragsbezogene 

Rückfragen telefonisch zu kontaktieren.* 

*Die Zustimmung ist Voraussetzung für die Gewährung eines 

Rabattes in Höhe von 44,00 EUR auf den Kaufpreis pro Wech-

selkoffer.

Name

Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ  Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

Mobil

E-Mail

Kontoinhaber, falls abweichend

IBAN

BIC  Bank

10. KAUF -  UND MIET VERTRAG

Gegenstand des Kaufvertrages

Kaufpreis pro Wechselkoffer vor Rabatten  

Anzahl

Kaufpreissumme (Kaufpreis pro Wechselkoffer vor Rabatten x Anzahl)

Agio auf die Kaufpreissumme (maximal 2 %)

Rabatte 
(65,00 EUR pro Wechselkoffer bei Zugang des unterzeichneten Vertrages bei der 
Emittentin bis zum 30.09.2019 
44,00 EUR pro Wechselkoffer bei Einverständnis mit E-Mail-Kommunikation/Te-
lefonkontakt)

Gesamtkaufpreis (Kaufpreissumme abzüglich Rabatten)

Gesamtsumme (Gesamtkaufpreis zuzüglich Agio)

Junge Wechselkoffer

10.850,00 EUR



145

die in dem Eigentumszertifikat benannten Wechselkoffer an 

den Anleger ab, wobei die entsprechende Abtretungserklä-

rung ebenfalls durch die Übersendung des Eigentumszertifi-

kates erfolgt. Der Anleger erklärt hiermit bereits jetzt die An-

nahme der Abtretung.

4.  Die Parteien gehen davon aus, dass für die Übereignung 

der Wechselkoffer gemäß Art. 46 EGBGB deutsches Recht 

Anwendung findet, so dass der Anleger mit Zugang des Ei-

gentumszertifikates das Eigentum an den Wechselkoffern 

erwirbt. Sollten gleichwohl für die Übereignung aufgrund von 

Rechtsvorschriften eines anderen Staates, in dem sich die zu 

übereignenden Wechselkoffer befinden, weitere Erklärungen 

oder Handlungen der Parteien erforderlich sein, so verpflich-

ten sich die Parteien zur Abgabe dieser Erklärungen und/oder 

zur Vornahme dieser Handlungen. Hierdurch gegebenenfalls 

anfallende Kosten trägt die Emittentin.

§ 4 Mietvereinbarung

1.  Der Anleger vermietet hiermit die ihm nach § 3 übereigneten 

Wechselkoffer an die Emittentin. Die Emittentin erkennt diese 

Wechselkoffer als für diese Mietvereinbarung vertragsgemäß 

an und verzichtet auf ihr gegebenenfalls zustehende Min-

derungsrechte sowie Schadensersatz- und Aufwendungser- 

satzansprüche.

2.  Der Beginn der Laufzeit der Mietvereinbarung gilt als Zeit-

punkt der Zeichnung der Vermögensanlage durch den An-

leger, mit dem die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt. 

Die Laufzeit der Mietvereinbarung beginnt bei vollständiger 

Zahlung der Gesamtsumme bis zum 20. Tag eines Kalender-

monats, eingehend auf dem in § 2 Ziff. 4 genannten Konto 

der Emittentin, zum Monatsersten des darauffolgenden Ka-

lendermonats. Sofern die Zahlung der Gesamtsumme erst 

nach dem 20. Tag eines Kalendermonats auf dem in § 2 Ziff. 

4 genannten Konto der Emittentin eingeht, beginnt die Lauf-

zeit der Mietvereinbarung erst zum Monatsersten des über-

nächsten Kalendermonats. Die Laufzeit der Mietvereinbarung 

beträgt 5 Jahre, d. h. 60 Monate. Das Mietverhältnis endet, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf der Laufzeit 

der Mietvereinbarung.

3.  Die Miete beträgt während der Laufzeit der Mietvereinba-

rung von 60 Monaten 11,75 % p. a. bezogen auf den Gesamt-

3.  Der Anleger verpflichtet sich, die Gesamtsumme spätestens 

2 Wochen nach dem Vertragsschluss im Sinne des § 1 Ziff. 2 

auf das nachfolgend genannte Geschäftskonto der Emitten-

tin zu zahlen. Sollte die Gesamtsumme diesem Geschäfts-

konto nicht innerhalb der genannten Frist gutgeschrieben 

worden sein, ist die Emittentin berechtigt, diesen Vertrag mit 

sofortiger Wirkung zu kündigen. 

4.  Zahlungen des Anlegers an die Emittentin sind auf folgendes 

Konto zu leisten:

     Empfänger:  Solvium Wechselkoffer  

Vermögensanlagen GmbH & Co. KG

 Bank:  Commerzbank AG

 IBAN:  DE43 2004 0000 0622 1345 00

     BIC:  COBADEFFXXX   

 Verwendungszweck:    Name des Anlegers  

und Vertragsnummer

5.  Der Kauf und der Rückkauf nach § 7 sind ein einheitliches 

Geschäft. 

6.  Das in § 2 vereinbarte Agio leitet die Emittentin an die An-

bieterin der Vermögensanlage (Solvium Capital GmbH) weiter, 

die es ihrerseits an den Vermittler/Berater auszahlt.

§ 3 Übereignung

1.   Die Emittentin wird die gemäß § 2 gekauften Wechselkoffer 

5 Tage nach Eingang der Gesamtsumme auf die nachfolgend 

beschriebene Art und Weise an den Anleger übereignen.

2.  Das Übereignungsangebot der Emittentin erfolgt derge-

stalt, dass die Emittentin dem Anleger ein Eigentumszer- 

tifikat übermittelt, in dem die Wechselkoffer mit ihrem inter-

nationalen Code und ihrer Seriennummer bezeichnet sind. 

Der Anleger erklärt hiermit bereits die Annahme des ihn 

begünstigenden Übereignungsangebots der Emittentin, so 

dass mit Zugang des Eigentumszertifikates beim Anleger die 

Einigung über den Eigentumsübergang an den in dem Eigen-

tumszertifikat genannten Wechselkoffern zustande kommt.

3.  Die Emittentin ist berechtigt, vom jeweiligen unmittelbaren 

Besitzer der Wechselkoffer deren Herausgabe zu verlangen. 

Die Emittentin tritt diese Herausgabeansprüche in Bezug auf 

10. KAUF -  UND MIET VERTRAG
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Anleger ist außerdem berechtigt, durch einseitige Erklärung in 

Textform der Emittentin gegenüber die Laufzeit der Mietver-

einbarung um weitere 2 Jahre, d. h. um weitere 24 Monate, zu 

verlängern. Die Erklärung des Anlegers muss der Emittentin 

vor Ablauf des 83. Mietmonats zugehen. In diesem Fall ver-

längert sich die Laufzeit der Mietvereinbarung nochmals auf 9 

Jahre, d. h. 108 Monate.

2.   Abweichend von § 4 Ziff. 3 beträgt die Miete während des 

ersten Verlängerungszeitraums 13,97 % p. a. bezogen auf den 

Rückkaufpreis pro Wechselkoffer zum Ende der anfänglichen 

Mietlaufzeit in Höhe von 6.400,00 EUR. Auf der Kalkulati-

onsbasis von einem Kalenderjahr mit 12 Kalendermonaten 

zahlt die Emittentin demnach an den Anleger während des 

ersten Verlängerungszeitraums eine Miete von 74,50 EUR 

pro Wechselkoffer/Monat. Während des zweiten Verlänge-

rungszeitraums beträgt die Miete abweichend von § 4 Ziff. 3  

16,83 % p. a. bezogen auf den Rückkaufpreis pro Wechsel-

koffer zum Ende der ersten verlängerten Mietlaufzeit in Höhe 

von 5.150,00 EUR. Auf der Kalkulationsbasis von einem Ka-

lenderjahr mit 12 Kalendermonaten zahlt die Emittentin dem-

nach an den Anleger während des zweiten Verlängerungszeit-

raums eine Miete von 72,25 EUR pro Wechselkoffer/Monat.

§ 6 Kündigung der Mietvereinbarung

1.  Das Recht der Emittentin zur ordentlichen Kündigung ist für 

die Dauer der Laufzeit der Mietvereinbarung ausgeschlos-

sen.

2.  Der Anleger ist berechtigt, die Mietvereinbarung mit einer 

Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende des 36. Miet-

monats ohne Angabe von Gründen in Textform ordentlich 

zu kündigen (Sonderkündigungsrecht). Macht der Anleger 

von diesem Sonderkündigungsrecht Gebrauch, werden der 

Rückverkauf und die Rückübereignung der betroffenen 

Wechselkoffer vom Anleger an die Emittentin mit Wirksam-

keit der Kündigung wirksam, ohne dass es einer rechtsge-

schäftlichen Erklärung oder sonstiger Rechtshandlungen 

des Anlegers oder der Emittentin bedarf.

3.  Im Übrigen ist das Recht des Anlegers zur ordentlichen Kün-

digung ausgeschlossen.

4.  Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung 

kaufpreis vor Rabatten. Auf der Kalkulationsbasis von einem 

Kalenderjahr mit 12 Kalendermonaten zahlt die Emittentin 

demnach an den Anleger eine Miete von 106,25 EUR pro 

Wechselkoffer/Monat. Die geschuldeten monatlichen Miet-

zahlungen sind jeweils nachträglich am Ende des auf den be-

treffenden Kalendermonat folgenden übernächsten Kalender-

monats zu zahlen.

4.  Alle Mietzahlungen der Emittentin an den Anleger erfolgen 

grundsätzlich auf das vom Anleger im Rubrum angegebene 

Konto. Der Anleger ist berechtigt, die Emittentin schriftlich 

anzuweisen, die Zahlungen auf ein hiervon abweichendes 

Konto zu leisten, wobei der Anleger der Emittentin hiermit für 

die zur Umsetzung der Weisung erforderliche Umstellung der 

Systeme eine angemessene Frist einräumt.

5.  Die Emittentin ist berechtigt, die Wechselkoffer während der 

Laufzeit der Mietvereinbarung an Endnutzer unterzuvermie-

ten. Das Risiko dieser Untervermietung trägt die Emittentin. 

Der Anleger ist damit einverstanden, dass die Emittentin den 

Endnutzern gestattet, die Wechselkoffer ihrerseits unterzu-

vermieten, und diesen Untermietern erlaubt, die Wechselkof-

fer an weitere Untermieter unterzuvermieten. Die Endnutzer 

tragen die volle Last der Instandhaltung und Instandsetzung 

der Wechselkoffer. Instandhaltung und Instandsetzung wegen 

der üblichen Abnutzung der Wechselkoffer durch Gebrauch 

werden weder von den Endnutzern noch von der Emittentin 

geschuldet.

6.  Im Falle des Totalverlustes eines Wechselkoffers ist die Emit-

tentin im Falle des vollständigen Erhalts der Ersatzzahlungen 

des Endnutzers verpflichtet, dem Anleger einen gleichwerti-

gen Wechselkoffer gleichen Typs („Ersatz-Wechselkoffer“) zu 

übereignen, der im Hinblick auf sämtliche Regelungen dieses 

Vertrages an die Stelle des verlorenen Wechselkoffers tritt. 

Für die Übereignung gilt § 3 entsprechend.

§ 5 Verlängerungsoptionen

1.  Der Anleger ist berechtigt, durch einseitige Erklärung in Text-

form der Emittentin gegenüber die Laufzeit der Mietvereinba-

rung um 2 Jahre, d. h. um 24 Monate, zu verlängern. Die Er-

klärung des Anlegers muss der Emittentin vor Ablauf des 59. 

Mietmonats zugehen. In diesem Fall verlängert sich die Lauf-

zeit der Mietvereinbarung auf 7 Jahre, d. h. 84 Monate. Der 
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der Emittentin Eigentumszertifikate bis zum Zeitpunkt, an 

dem sie die letzte Mietzahlung leisten muss, nicht vorliegen, 

erfolgt die Zahlung des Rückkaufpreises für die betreffen-

den Wechselkoffer getrennt von der letzten Mietzahlung, 

und zwar nachdem das jeweilige Eigentumszertifikat bei 

der Emittentin eingegangen ist. Sollte der Anleger ein Ei-

gentumszertifikat verloren haben, erfolgt die Auszahlung, 

nachdem die Emittentin vom Anleger eine Anzeige über den 

Verlust erhalten hat. Zahlungen erfolgen auf das im Rubrum 

genannte oder gemäß § 4 Ziff. 4 maßgebliche Konto des An-

legers.

4.  Der Rückverkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewähr-

leistung des Anlegers, der für den Zustand der rückübereig-

neten Wechselkoffer keinerlei Haftung übernimmt.

§ 8  Eigentumsbeschränkung, Übertragung von 

Rechten und Pflichten

1.  Der Anleger darf das Eigentum an den Wechselkoffern nur 

mit Zustimmung der Emittentin und nur nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen auf Dritte übertragen.

2.  Eine Übertragung des Eigentums an den Wechselkoffern 

auf einen Dritten ist nur unter gleichzeitiger Übertragung 

sämtlicher nach diesem Vertrag bestehender Rechte und 

Pflichten zulässig.

3.  Für die Erteilung ihrer nach § 8 Ziff. 1 erforderlichen Zustim-

mung hat die Emittentin einen Anspruch auf Zahlung einer 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 125,00 EUR gegen den 

Anleger.

4.  Die Emittentin ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus 

diesem Vertrag ohne Zustimmung des Anlegers auf einen 

Dritten zu übertragen. Eine solche Übertragung muss dem 

Anleger angezeigt werden. Für den Fall einer solchen Über-

tragung hat der Anleger das Recht, diesen Vertrag außeror-

dentlich in Textform zu kündigen. Mit dem Zugang der Kün-

digung endet die Mietvereinbarung mit sofortiger Wirkung. 

§ 6 Ziff. 5 gilt entsprechend.

§ 9 Schlussvorschriften

1.  Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Die Anwendung 

aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung be-

darf der Textform.

5.  Im Falle einer Kündigung der Mietvereinbarung gelten § 7  

Ziffern 1 bis 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass abwei-

chend von § 7 Ziff. 3 Satz 1 im Falle der Ausübung des Son-

derkündigungsrechts durch den Anleger der Rückkaufpreis 

pro Wechselkoffer 7.673,20 EUR beträgt und im Falle einer 

außerordentlichen Kündigung zum Ende des der außeror-

dentlichen Kündigung vorausgegangenen Quartals auf Ba-

sis eines linearen Wertverlustes des Wechselkoffers zeitan-

teilig berechnet wird.

§ 7 Rückkauf und Übereignung

1.  Die Parteien sind sich einig, dass der Anleger zum Ablauf 

der Laufzeit der Mietvereinbarung die in dem Eigentumszer-

tifikat genauer bezeichneten Wechselkoffer und/oder nach 

§ 4 Ziff. 6 an deren Stelle getretene Ersatz-Wechselkoffer an 

die Emittentin zurückverkauft und übereignet. Sie schließen 

daher bereits jetzt den entsprechenden Rückkaufvertrag und 

geben die zur Rückübereignung erforderlichen Erklärungen 

ab, wobei Rückkaufvertrag und Rückübereignung jeweils 

erst mit der Beendigung der Mietvereinbarung wirksam wer-

den.

2.  Die Rückübereignung der Wechselkoffer erfolgt, soweit sich 

bei Beendigung der Mietvereinbarung die Wechselkoffer 

nicht im unmittelbaren Besitz der Emittentin befinden, in 

entsprechender Anwendung von § 3 Ziff. 3 durch Rückabtre-

tung der an den Anleger abgetretenen Herausgabeansprü-

che. § 3 Ziff. 4 gilt entsprechend.

3.  Der Rückkaufpreis pro Wechselkoffer ist abhängig von der 

Länge der Laufzeit der Mietvereinbarung und beträgt bei ei-

ner Mietlaufzeit von:

     60 Monaten 6.400,00 EUR,

    84 Monaten 5.150,00 EUR,

    108 Monaten 3.850,00 EUR

     pro Wechselkoffer. Die Emittentin zahlt den vereinbarten 

Rückkaufpreis nach Erhalt der die Wechselkoffer betref-

fenden Eigentumszertifikate grundsätzlich zusammen mit 

der letzten dem Anleger zustehenden Mietzahlung. Sollten 
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des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

2.  Ist der Anleger Kaufmann, eine juristische Person des öf-

fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-

mögen, ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und in Verbin-

dung mit diesem Vertrag sowie Erfüllungsort für die hierin 

vorgesehenen Leistungen Hamburg.

3.  Wird der Vertrag von mehreren Anlegern geschlossen, so sind 

diese gegenüber der Emittentin Gesamtgläubiger und haften 

gegenüber der Emittentin als Gesamtschuldner.

4.  Sämtliche Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertra-

ges bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht 

auf das Schriftformerfordernis.

5.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise 

unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, werden die Wirksam-

keit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses 

Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame oder nicht 

durchsetzbare Bestimmung ist als durch diejenige wirksame 

und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem 

von den Parteien mit der unwirksamen oder nicht durchsetzba-

ren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächs-

ten kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

6.  Dieser Vertrag enthält abschließend sämtliche Vereinbarun-

gen der Parteien zum Vertragsgegenstand und ersetzt alle 

mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen und Abreden, 

die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertrags-

gegenstand geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem 

Vertrag bestehen nicht.

Einwilligung zur Datenweitergabe: Ich willige ein, dass die Emit-

tentin meine personenbezogenen Daten und Angaben in diesem 

Vertrag (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsan-

gehörigkeit, Beruf, Telefon, Mobilnummer, E-Mail, vollständige 

Bankverbindung, Anzahl der Wechselkoffer und Seriennum-

mer(n)) zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Kundenbe-

treuung an die Solvium Capital GmbH übermittelt. Diese Erklä-

rung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ort/Datum

Unterschrift Anleger (kann durch Erklärung des Anlegers in Textform  
ersetzt werden)

 

Ort/Datum

Unterschrift Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, 
vertreten durch ihre Geschäftsführerin, die Solvium Capital GmbH  
(kann durch Erklärung der Emittentin in Textform ersetzt werden)

Hinweis an den Anleger: Weitere Unterschriften sind auf der folgenden Seite „Iden-
tifizierung gemäß Geldwäschegesetz“ und auf dem Vermögensanlagen-Informati-
onsblatt zur Vermögensanlage erforderlich. Außerdem benötigt die Emittentin eine 
Kopie eines aktuellen Personalausweises/Reisepasses des Anlegers.
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IRR-Methode (Internal Rate of Return –  

Interne Zinsfußmethode)

Der interne Zinsfuß ist eine Möglichkeit der Renditeberech- 

nung für Kapitalanlagen. Dabei werden die Zinsen nach dem  

gebundenen Kapital in der Anlage berechnet, wodurch ein  

realistischerer Verzinsungssatz erzielt wird. 

Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

Das Gesetz über Vermögensanlagen, die im Inland öffentlich 

angeboten werden. Es begründet für einen Großteil der Ver-

mögensanlagen eine Pflicht zur Veröffentlichung eines Ver-

kaufsprospekts.

VermVerkProspV

Das ist die Abkürzung für die Verordnung über Vermögens- 

anlagen-Verkaufsprospekte (Vermögensanlagen-Verkaufspros- 

pektverordnung).

Agio

Agio, auch Ausgabeaufschlag genannt, ist ein Vertriebsaufgeld 

zur Vergütung der Vermittlungsleistung, welches vom Anleger 

zu tragen ist, und wird von der Emittentin an die Anbieterin ge-

zahlt, die es an den Vertriebspartner zahlt.

Anbieterin

Anbieterin der Vermögensanlage und zugleich Komplemen-

tärin der Emittentin ist die Solvium Capital GmbH, Englische  

Planke 2, 20459 Hamburg.

Anlageobjekte

Anlageobjekte der vorliegenden Vermögensanlage sind junge  

Wechselkoffer. Es handelt sich dabei um standardisierte  

Wechselkoffer mit einer Länge von 7,45 Metern, die mit Con- 

tainertür oder Rolltor ausgestattet sind.

Wechselkoffervermietmanager

Der Wechselkoffervermietmanager ist eine spezialisierte Wech-

selkoffervermietgesellschaft, die die Wechselkoffer für die Emit-

tentin verwaltet und den Kontakt zu den Endnutzern (Mieter der 

Wechselkoffer) hält. Der Wechselkoffervermietmanager ist für 

folgende Tätigkeiten zuständig: Auswahl der Endnutzer, Ver-

handlung und Abschluss der Mietverträge, Abrechnung und Ein-

ziehung der laufenden Mieten für die Wechselkoffer, Reparatur 

der Wechselkoffer bei Rücklieferungen, Verkauf der Wechsel- 

koffer am Ende ihrer Lebensdauer sowie Weiterleitung der Miet-

zahlungen an die Emittentin.

Emittentin

Emittentin ist die Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen 

GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20459 Hamburg.

EStG

Dies ist die Abkürzung für Einkommensteuergesetz.

Komplementärin

Komplementärin ist die Solvium Capital GmbH mit Sitz in  

Hamburg; persönlich haftende Gesellschafterin und Geschäfts-

führerin der Emittentin.
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